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106. Sitzung 

Bonn, den 16. Juni 1982 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Windelen: Die Sitzung ist eröffnet. 

(Die Abgeordneten erheben sich) 

Am 12. Juni verstarb König Khalid ben Abdul-
Aziz al Saud nach langer schwerer Krankheit im Al-
ter von 69 Jahren. Mit ihm verliert Saudi-Arabien 
seinen König, der weit über die Grenzen seines Lan-
des hinaus hohes Ansehen und Respekt genoß. 
Seine stete Sorge galt dem Ausgleich in der arabi-
schen Welt und der Bewahrung des Friedens. Noch 
in den letzten Tagen seines Lebens hat sich König 
Khalid erfolgreich darum bemüht, die im Nahen 
Osten bestehenden Konflikte einzudämmen. 

Deutschland brachte er immer freundschaftliche 
Gefühle entgegen. Im Juni 1980 weilte der König zu 
einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Im Namen des Deutschen Bundestages spre-
che ich der königlichen Familie und dem saudiara-
bischen Volke meine tiefempfundene Anteilnahme 
aus. Die deutsche Bevölkerung nimmt teil an der 
Trauer des saudiarabischen Volkes. 

Sie haben sich zu Ehren des verstorbenen saudi-
arabischen Königs von Ihren Plätzen erhoben. — 
Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren, aus dem Programm-
beirat der Deutschen Bundespost ist der frühere Ab-
geordnete und jetzige hessische Staatsminister für 
Wirtschaft und Technik, Herr Hoffie, ausgeschieden. 
Gemäß § 2 der Geschäftsordnung des Programmbei-
rats hat der Deutsche Bundestag das Recht, einen 
Nachfolger vorzuschlagen. Als Nachfolger hat die 
Fraktion der FDP den Abgeordneten Merker be-
nannt. Ist das Haus mit dieser Benennung einver-
standen? — Ich sehe und höre keinen Widerspruch. 
Dann ist der Abgeordnete Merker als Mitglied des 
Programmbeirats der Deutschen Bundespost vorge-
schlagen. 

Der Abgeordnete Dr. Bötsch scheidet aus dem 
Wahlprüfungsausschuß aus. Gemäß § 3 Abs. 2 des 
Wahlprüfungsgesetzes ist für ihn ein Nachfolger als 
ordentliches Mitglied des Wahlprüfungsausschusses 
zu wählen. Die Fraktion der CDU/CSU hat den Ab-
geordneten Sauter (Ichenhausen) als ordentliches 
Mitglied benannt. Ich frage das Haus, ob es mit die-
ser Benennung einverstanden ist. — Ich stelle Ihr 
Einverständnis fest. Damit ist der Abgeordnete Sau-

ter (Ichenhausen) als ordentliches Mitglied des 
Wahlprüfungsausschusses gewählt. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
Punkt 6 der Tagesordnung — Gesundheitsschutzge-
setz — abgesetzt werden. Ich frage das Haus, ob es 
mit diesem Vorschlag einverstanden ist. — Ich stelle 
Ihr Einverständnis fest. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 2 auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 6. April 1974 über 
einen Verhaltenskodex für Linienkonferen-
zen 
— Drucksache 9/1713 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Verkehr (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Im Ältestenrat ist für die Aussprache ein Beitrag 
von bis zu zehn Minuten für jede Fraktion verein-
bart worden. Darf ich davon ausgehen, daß Sie damit 
einverstanden sind? — Ich stelle dies fest. 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die allgemeine 
Aussprache. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Sick. 

Sick (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Vor einem „übervollen Hause" zu die-
sem Thema zu sprechen, ist angemessen. Trotzdem, 
wie es uns gelegentlich geht, ist dies eine wichtige 
Sache. Die Frage, die wir uns bei solchen Anlässen 
stellen, ist immer wieder diese: Wem nützt es? Die 
Frage, die wir uns stellen sollten, lautet: Ist es nötig, 
was wir hier tun? 

Was wir hier tun, ist, meine ich, nötig angesichts 
der Tatsache, daß wir es weltweit mit einem An-
wachsen von Lenkungsmaßnahmen zu tun haben: 
Bilateralismus, Verkrustung der Märkte mit einem 
Schaden für uns. 

Wem nützt es? Hier könnte man ein bißchen spitz 
die Lesart der Verlader übernehmen, die sagen: Aha, 
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das nützt ja den deutschen Reedern! — In der Tat, es 
ist so. Aber das ist auch beabsichtigt, nicht um der 
Reeder, sondern um der Tatsache willen — über die 
wir uns bisher immer einig waren —, daß wir aus ge-
samtwirtschaftlichem Interesse einen bestimmten 
Teil deutscher Handelsschifftonnage unter deut-
scher Flagge halten wollen. Angesichts der Entwick-
lung, die ich vorhin schilderte, ist dies zunehmend 
gefährdet. Insoweit also: Ja, es nützt den deutschen 
Reedern. Aber es ist kein Schutzzaungesetz. Das 
hätten wir nicht gewollt und nicht mitgemacht. Viel-
mehr liegt es im deutschen, im nationalen Interesse, 
einen bestimmten Teil vorzuhalten. 

Wenn ich von diesem Teil spreche, dann deswe-
gen, weil es hier um den normalen Gegensatz zwi-
schen Verlader und Transporteur geht. Übrigens ist 
das der normale Gegensatz zwischen Käufer und 
Verkäufer. Wenn ich als Käufer betroffen bin, will 
ich möglichst wenig ausgeben, und als Verkäufer 
will ich möglichst viel einnehmen. Die Diskussion 
um dieses Gesetz hat sich inzwischen insofern ver-
sachlicht, als auch die Verlader erkennen, daß ihnen 
hiermit ein Vorteil geboten wird. Insgesamt ist es 
ein Vorteil für die deutschen Transporteure und 
Produzenten, verläßliche, kalkulierbare Tarifsätze 
zu haben. Das ist auf die Dauer besser, als am Markt 
einmal so oder einmal so wildern zu können. 

Ich will nicht sagen, daß wir mit diesem Gesetz die 
Gegensätze ausräumen; das wird nicht möglich sein. 
Aber sie werden quasi reglementiert. Die Regeln, 
nach denen dieses geht, ergeben sich aus der Tarif-
bildung, der Möglichkeit von Treueabkommen, von 
Freistellungen und schließlich von Schlichtungsab-
kommen bis hin zur Zwangsschlichtung, wobei auch 
die Verlader erkannt haben, daß ihnen hiermit In-
strumente an die Hand gegeben werden, mit denen 
sie ein verläßliches Verfahren garantieren können. 
Ein ganz wesentlicher Punkt: Der Wettbewerb wird 
nicht beseitigt. Er wird dadurch beibehalten, daß die 
Outsider nach wie vor am Markt sind und bleiben, 
auch für die Verlader. 

Ein für mich ganz besonders wichtiges Kapitel, 
das in diesem Gesetz ausdrücklich steht, ist das der 
Gleichbehandlung, ungefähr nach dem Grundsatz: 
Wie du mir, so ich dir. Ich möchte mir wünschen, daß 
dieser Grundsatz in der allgemeinen Verkehrspoli-
tik mehr gilt, als das bisher der Fall ist. Natürlich ha-
ben wir Gegensätze und Spannungen zwischen den 
Industrieländern, zwischen Industrie- und Entwick-
lungshilfeländern, und insbesondere gibt es Span-
nungen und kann es Verwerfungen geben gegen-
über den Schwellenländern. Die Kolleginnen und 
Kollegen unter uns, die das Geschäft kennen, von 
dem ich rede, wissen genau, welch große Gefahren 
auf uns zukommen können, wenn besonders die 
Schwellenländer freiwerdende Tonnage aufnehmen, 
ohne Rücksicht auf Rentabilität auf den Markt ge-
hen — und das mit einem erheblich geringeren 
Grundkostenanteil, als ihn die Industrieländer ha-
ben. Das müssen wir sehen. Ich würde mir wün-
schen — deswegen meine besondere Aufmerksam-
keit für diesen Punkt —, daß wir das Prinzip der Ge-
genseitigkeit nicht nur im Bereich von EG und 
OECD anwenden, sondern, wenn es geht, auch im 

Verhältnis zu den Ostblockländern, die ja Weltmei-
ster in puncto Dumpingpreise sind und die Märkte 
kaputtmachen. 

(Dr. Kunz [Weiden] [CDU/CSU]: Sehr rich

-

tig!) 

Ich würde also sagen: Wir sollten sehen, daß wir un-
seren Anteil behalten. Sie entnehmen aus meinen 
Äußerungen, daß wir, die Unionsfraktion, positiv zu 
diesem Gesetzentwurf stehen und auch so in die Be-
ratungen hineingehen werden. 

Nun stellt sich noch die Frage nach dem Zeitab-
lauf. Haben wir beliebig viel Zeit? Ich würde sagen, 
wir sollten sehen, daß wir die Dinge jetzt hinter uns 
bringen. Es wird langsam Zeit, denn das Problem der 
weiteren Verkrustung und Verkarstung der Märkte 
schreitet fort. Das eigentlich Schlimme daran ist: 
Dies alles ist nicht kalkulierbar. Die Schwierigkei-
ten entstehen aus einem quasi irrationalen Raum, 
aus Prestigedenken, Nationalitätsdenken, Flagge

-

zeigen. Das sind alles Dinge, die mehr auf der Psy-
chowelle statt auf der Kostenwelle schwimmen. Des-
wegen sollten wir sehen, daß wir Ordnungsfunktio-
nen hineinbringen, um das in den Griff zu bekom-
men. 

Dies gilt um so mehr, als die Sache selbst inzwi-
schen alt genug geworden ist. Der uns vorliegende 
UNO-Verhaltenskodex stammt aus dem Jahre 1974. 
Im Augenblick verfahren wir nach dem sogenann-
ten CENSA-Kodex von 1971, den die europäischen 
Reeder einmal selbst verabschiedet haben. Dazwi-
schen lag der Versuch der Welthandelskonferenz 
von 1972 mit der Entschließung 66, den wir abge-
lehnt haben. Daneben gibt es noch einen OECD-Ko-
dex, aus dem übrigens Spannungen und Schwierig-
keiten entstanden, weil Mitglieder der OECD zuerst 
meinten, das, was wir heute behandeln, passe damit 
nicht zusammen. Das ist Gott sei Dank ausge-
räumt. 

Aber die lange Zeitdauer hat auch ihre Vorteile ge-
habt. Denn die ursprünglich sehr starken Spannun-
gen zwischen Verladern und Transporteuren sind 
inzwischen durch Gespräche, durch diesen Gesetz-
entwurf und auch durch die Vorbehalte, die hier von 
der Bundesregierung gemacht worden sind, abge-
baut worden. Es sind drei Vorbehalte, die auch in das 
Gesetz eingearbeitet worden sind. Nur mit diesen 
drei Vorbehalten soll, wenn wir uns so entschließen, 
ratifiziert werden. Da ist einmal der Grundsatz der 
Gleichbehandlung unter EG-Partnern. Es ist zwei-
tens der Vorbehalt der Nichtanwendung der La-
dungslenkungsregelung unter EG-Partnern. Es ist 
drittens die Nichtanwendung der Vetoregelung un-
ter bestimmten Umständen, auf die ich hier nicht im 
einzelnen einzugehen brauche. 

Ich meine daher, meine Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir können in die Bera-
tung dieses Gesetzentwurfes in dem Bewußtsein 
eintreten, daß es sich hier um einen Kompromiß 
handelt, der brauchbar ist, einen Kompromiß zwi-
schen totaler Ladungslenkung oder totaler Liberali-
sierung — sprich „Laissez faire, laissez passer"; je-
der kann machen, was er will. Da der Wettbewerb 
durch die Outsider erhalten bleibt — der gesamte 
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Bereich der Trampschiffahrt ist überhaupt nicht be-
rührt, Massengut auch nicht — , paßt dies nach mei-
nem Empfinden auch durchaus in die Soziale Markt-
wirtschaft hinein. Es verfälscht sie nicht. Aber es 
bringt Sicherheit in die Beziehungen zwischen den 
Industrieländern und den Entwicklungsländern. 

Darum gehen wir in die Beratungen mit der Ab-
sicht hinein, den Gesetzentwurf passieren zu lassen. 
Wir werden sehen, was die Beratungen im einzelnen 
vielleicht hier und da noch bringen. Ich bitte unsere 
mitberatenden Ausschüsse, uns ihr Veto möglichst 
bald zu geben 

(Zurufe: Votum! — Heiterkeit) 

— Votum, kein Veto, im Gegenteil; vielen Dank, Herr 
Kollege —, es sei ausdrücklich berichtigt: uns ihr Vo-
tum, nicht ihr Veto bald zu geben, damit wir, wenn es 
denn gehen kann, diese Sache recht zügig zu einem 
guten Ergebnis bringen, von dem ich glaube, daß es 
uns allen — auch den deutschen Reedern natür-
lich —, also insgesamt der Volkswirtschaft guttut. 
Insoweit, meine ich, ist es ein gutes Vorhaben. Wir 
werden es als Union auch so begleiten. — Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Windelen: Ich gebe das Wort dem Ab-
geordneten Duve. 

Duve (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es ist wieder einmal so, daß der Deutsche 
Bundestag ein Thema diskutiert, dessen sachlicher 
Hintergrund und dessen Vokabeln eher auf eine 
Fachkonferenz hinter verschlossenen Türen als vor 
das Plenum des Deutschen Bundestages zu gehören 
scheinen. Dadurch verengt sich dann auch das öf-
fentliche Interesse. Ich weiß nicht, wie es den Zuhö-
rern geht, wenn wir über so etwas reden. Das öffent-
liche Interesse an solchen Debatten beschränkt sich 
auf die unmittelbar Interessierten, die deutschen 
Reeder, die deutschen Verlader — dabei weiß aller-
dings derjenige, der nicht vom Fach ist, nicht genau, 
was mit dem Wort gemeint ist —, die Beamten im 
Bundesverkehrsministerium und drei oder vier 
Fachjournalisten, die mit der Materie vertraut 
sind. 

Wir Abgeordneten haben es selbst in der Hand, ob 
wir uns über Angelegenheiten des Deutschen Bun-
destages so unterhalten, daß dabei mehr heraus-
kommt als die tägliche Geheimkonferenz, in der Be-
amte und unmittelbar Betroffene in unübersetzba-
rem Kauderwelsch Positionen hin- und herschieben, 
die sie zuvor schon x-mal ausgetauscht haben. 

Um was geht es? Die UNCTAD — die Vereinten 
Nationen — haben 1974 ein Abkommen vorgelegt, 
dem inzwischen 72 Länder beigetreten sind, mit dem 
vielen der ärmeren Länder garantiert wird, daß ein 
bedeutender Anteil ihrer Schiffsladung auch von ei-
genen Schiffen transportiert werden kann. Dieses 
Abkommen betrifft allerdings nur solche Verkehre, 
die mehrere Reedereien in festen Linienfahrten ge-
meinsam betreiben, die sogenannten Linienkonfe-
renzen — hier haben wir das schwierige Wort. Je 
40 % Ladungsanteil sollen den Reedereien der bei-
den als Importeur und Exporteur betroffenen Staa-

ten zustehen, 20 % stehen dem Marktzugriff anderer 
an der Linienkonferenz beteiligter Staaten offen. 
Wir haben in Norddeutschland einen Schnack — 
Herr  Sick, der wie ich Plattdeutsch kann, kennt 
ihn —: Wat dem enen sin Uhl, is dem annern sin 
Nachtigall. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Das verstehen wir 
auch!) 

— Das ist wunderbar. Wir brauchen dann keinen 
Dolmetscher; wir hatten ja letzte Woche hier schon 
Dolmetscher. 

(Dr. Kunz [Weiden] [CDU/CSU]: Können 
Sie das interpretieren?) 

— Wenn Sie mir mehr Zeit geben, Herr Kollege, in-
terpretiere ich Ihnen noch etwas ganz anderes. 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
hören niemanden lauter trapsen als die Nachtigall, 
wenn sich die Interessenten und Betroffenen bei ih-
nen melden, um ihnen wortreich — wiederum im Jä-
gerlatein — die Vorzüge oder Nachteile einer Sache 
zu erläutern. Um es gleich zu sagen: Dieses UNC-
TAD-Abkommen bedeutet für die deutschen Linien-
reeder Sicherheit und Stetigkeit — es ist die kün-
dende Nachtigall —, während es für die deutsche In-
dustrie, für die Verlader, jahrelang so etwas wie ein 
drohender Schrei der Nachteule war. Ich will die 
Tierwelt nicht weiter strapazieren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist auch bes
- ser so!) 

— Lassen Sie mich bitte mit meinen Bildern spre-
chen. 

Wir Deutschen können nicht — das richtet sich an 
die Adresse der Industrie — die Entwicklung der 
Welttonnage und die ordnungspolitischen Tenden-
zen der Weltschiffahrt aus eigener Kraft umorgani-
sieren. Ich weiß, daß gerade in der letzten Zeit die 
Verlader noch einmal einen Anlauf unternommen 
haben, zwar nicht gegen dieses Abkommen, aber mit 
dem Ziel, sich noch kritischer mit Ladungslenkung 
zu befassen. In den meisten Staaten der Welt hat 
sich die Tendenz zu Staatshandelsflotten — übri-
gens häufig mit unserer Zustimmung und aktiven 
Hilfe — verstärkt. Wir haben auch nicht die Kraft, 
schiffahrtspolitische Lehrmeister der ganzen Welt 
zu werden. Allerdings finde ich es richtig, daß wir im 
Zusammenhang mit den Beratungen grundsätzliche 
schiffahrtspolitische Fragen diskutieren, die von der 
verladenden Wirtschaft aufgeworfen werden. 

Ein Wort zu den Bedenken, die von Europa gegen 
das Abkommen vorgebracht worden sind. Ich finde, 
da haben sich die europäischen Staaten nicht gerade 
mit Ruhm bekleckert. Schon vor drei Jahren hat die 
EG beschlossen und durch Vorbehalte der EG-Mit-
glieder in bezug auf die Verkehre untereinander ver-
ordnet, wesentliche Bestimmungen des Abkommens 
— so kann man schon sagen — zu unterlaufen. Es 
war jedenfalls kein großartiger Beitrag zum Nord-
Süd-Dialog, denn dadurch ist eine Verzögerung um 
viele Jahre eingetreten. Dadurch ist dem UNCTAD-
Abkommen sehr viel von seiner Schrecklichkeit für 
die europäische Industrie, aber möglicherweise auch 
von seiner Wirkung genommen worden. 
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Das Abkommen tritt mit der Ratifizierung durch 

den Deutschen Bundestag in Kraft. Die deutsche 
Tonnage wird gerade jener Anteil sein, der das Ab-
kommen nach acht Jahren endlich zur Verwirkli-
chung bringt. Insofern sind auch unsere Beratungen 
von Bedeutung. 

Schon bei ihrer Unterschrift hat die Bundesregie-
rung eine Entschließung eingebracht — Herr Sick 
hat darauf hingewiesen —, die ausdrücklich an-
mahnt, daß die Verlader nach wie vor das Recht be-
halten, auch sogenannte Outsider-Dienste außer-
halb der Linienkonferenzen zu nutzen. Wir Sozialde-
mokraten begrüßen diesen neuen Ordnungsrahmen 
der Linienschiffahrt in der Welt. Wir nehmen zur 
Kenntnis, daß wir davor gewarnt werden, solche Ab-
kommen auch auf andere Schiffsverkehre auszu-
dehnen. 

Die Interessen der Industriestaaten werden mit 
diesem Abkommen beileibe nicht untergebuttert; 
eher im Gegenteil. Wenn einzelne Staaten der Drit-
ten Welt wie gerade jetzt Indonesien auf sehr proble-
matische Weise eine Ladungslenkung erzwingen 
wollen, dann zeigt dies, daß es Zeit wird, das Abkom-
men endlich in Kraft zu setzen. Indonesien hat be-
reits vor vielen Jahren unterzeichnet, ist aber an das 
Abkommen zur Zeit noch nicht gebunden. Wenn wir 
ratifiziert haben, ist es daran gebunden. 

Ein Gutes hat diese starke und langandauernde 
Kritik der verladenden Wirtschaft an den Bemühun-
gen zur Ladungslenkung gewiß: Schärfer und präzi-
ser können wir tatsächliche Fehlentwicklungen bei 
der Frachtratenentwicklung wahrnehmen und dis-
kutieren. Wenn vorgebracht wird, daß die Linienkon-
ferenzen dauernd „Sondergebühren" erheben, bei 
denen man sich auf Wechselkursänderungen, Öl-
preissteigerungen und vieles andere mehr beruft, 
dann müssen wir diese Fehlentwicklungen deshalb 
ernst nehmen, weil inzwischen diese sogenannten 
surcharges höher sind als die Raten selber. Dann 
können sich auch die ärmeren Länder nicht mehr 
auf feste Raten und Verladerbeteiligungen, wie es 
das Abkommen festsetzt, verlassen. 

Meine Damen und Herren, eine Schlußbemer-
kung. Wir sollten auch nicht auf falsche Flaggen set-
zen. In der letzten Zeit wird von der Industrie — 
nicht von den Reedern — gegen solche Abkommen 
wieder die vielgepriesene „Freiheit der Meere" vor-
gebracht, die früher im wesentlichen die Unfreiheit 
der Kolonialländer war. Solche Begriffe sollten wir 
nun wirklich nicht mehr bemühen. Mit ideologisch 
aufgebauschten Begriffen sollte man Interessenla-
gen nicht verdecken: Unsere Industrie kann gün-
stige Frachtraten gebrauchen, und unsere deut-
schen Reeder können einen günstigen Ladungsan-
teil dringend gebrauchen. Der Verfolgung beider In-
teressen steht dieses Abkommen nicht entgegen. 

Meine Fraktion wird bei der Ratifizierung nach 
der Beratung in den Ausschüssen zustimmen. — 
Danke schön. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Windelen: Ich erteile das Wort dem 
Abgeordneten Dr. Zumpfort. 

Dr. Zumpfort (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Seit nunmehr fast zehn 
Jahren diskutiert die Linienschiffahrt den UNO-
Verhaltenskodex für die Linienkonferenzen welt-
weit. Man kann fast sagen: Leider erst jetzt steht die 
Ratifikation durch die Bundesrepublik Deutschland 
an. Mit „leider" meine ich, daß es zu viele Probleme 
gerade im Bereich der Schiffahrtspolitik gibt, die of-
fen sind, z. B. die SBAO, z. B. die Probleme der See-
rechtskonferenz, z. B. die Vorschläge des Seever-
kehrsbeirats und nicht zuletzt dieses Problem hier, 
das wir nun seit zehn Jahren diskutieren. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt auch meine 
Fraktion, daß dieser Vorschlag jetzt zur Ratifikation 
ansteht. Mit der Übernahme dieses Verhaltensko-
dex der UNCTAD auch für die deutsche Flotte sind 
im gesamten Weltschiffsverkehr die magischen 25 % 
der Weltlinientonnage erreicht. Immerhin ist das ein 
solider Grund, auf dem man weiter aufbauen 
kann. 

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die 
Schiffahrt — und hier insbesondere die Linien-
schiffahrt — stark verändert. Zum Teil sind meine 
Vorredner schon darauf eingegangen. Auf den Mee-
ren sind neue Wettbewerber aufgetreten. Ich denke 
vor allem an die Flotten der Entwicklungsländer 
und an die in letzter Zeit verstärkt zu beobachtende 
Schiffahrt in den Schwellenländern, die zunehmend 
mit Tonnage auf den Markt drängen. Nicht zuletzt 
sollte an dieser Stelle noch einmal an die aggressive 
Marktpolitik der Sowjetunion und anderer Staats-
handelsländer erinnert werden, die unabhängig von 
gesundem wirtschaftlichen Kostendenken mit ihrer 
Politik versuchen, die bestehenden Strukturen um-
zustoßen. 

Dies, meine Damen und Herren, hat mit Wettbe-
werb nichts mehr zu tun. Dies ist Protektionismus, 
der darauf gerichtet ist, das marktwirtschaftliche 
System, das auch bei uns in der Schiffahrt zum Teil 
noch herrscht, gänzlich zu zerstören. Vor diesem 
Hintergrund hat auch dieser UNCTAD-Verhaltens-
kodex eine Berechtigung wenn auch wie man hinzu-
fügen muß, schwere ordnungspolitische Bedenken 
dagegen bestehen bleiben. 

Vor zehn Jahren war es auch noch recht schwierig, 
eine Ladungsaufteilung in einer Größenordnung 
von 40:40:20 % überhaupt ernsthaft zu diskutieren, 
weil man glaubte, daß damit der Dirigismus für alle 
Zeiten festgeschrieben würde. Hier hat aber die Rea-
lität die damalige Diskussionspraxis überholt. Heute 
wissen wir, daß bei dem zunehmenden Protektionis-
mus eine solche Ladungsaufteilung immer noch das 
kleinere Übel ist. Ja, es gibt mittlerweile, so kann ich 
wohl für unsere Bundesrepublik Deutschland sagen, 
eigentlich niemanden, der ernsthaft den Verhaltens-
kodex gänzlich ablehnt. Aus unserer Sicht muß man 
sagen, daß der Kodex ja auch dazu führt, zu einem 
Interessenausgleich zwischen Angebot und Nach-
frage sowie zu einer ausgewogenen Zusammenar-
beit innerhalb der Linienkonferenzen zwischen den 
beteiligten Reedern, den Verladern und dem Außen-
handel der betreffenden Länder zu kommen, was 
ohne diesen Kodex in verfälschter Form stattfinden 
würde. 
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Ursprünglicher Sinn und Zweck des Vertragswer-

kes war es, eine Grundlage für Linienkonferenzen, 
an denen Seeverkehrsunternehmen unterschiedli-
cher Nationalität beteiligt sind, im gegenseitigen 
Einvernehmen zu schaffen. Hierzu gehören gleiche 
Rechte der Länder, die Außenhandel betreiben, auf 
Beteiligung an der Fracht und an der Ladungsmen-
ge. Der Verhaltenskodex muß über die EG-Absiche-
rung hinaus in Einzelfällen durch bilaterale Abkom-
men zur Ladungssicherung ergänzt werden. Hierzu 
hat der Seeverkehrsbeirat entsprechende Lösungs-
vorschläge erarbeitet. Dabei ist offen, was man in 
solchen Fällen unter einer angemessenen Beteili-
gung deutscher Reedereien zu verstehen hat. Das 
kann von Fahrtgebiet zu Fahrtgebiet unterschied-
lich sein, und es kann ebenfalls von den verschiede-
nen Linienkonferenzen unterschiedlich beurteilt 
werden. 

Der Seeverkehrsbeirat empfiehlt in solchen Fäl-
len, daß bei voller Anwendung der Ladungsauftei-
lungsvorschriften nur solche Reedereien als natio-
nale Linienreedereien zugelassen werden, die einen 
angemessenen Teil ihrer Tonnage unter deutscher 
Flagge einsetzen. Sinn dieser Einschränkung ist es, 
zu verhindern, daß durch Scheinniederlassungen 
der Wettbewerb verfälscht wird. Mit diesem Pro-
blem müssen sich dann ja auch noch die beteiligten 
Ausschüsse befassen. Hier bedarf es auch in Zu-
kunft der Unterstützung des Verkehrsministeriums, 
damit eine angemessene Beteiligung der nationalen 
Flagge an den verschiedenen Linienverkehren gesi-
chert wird. 

Trotzdem muß man an dieser Stelle wieder sagen, 
daß der Markt mit der Ratifizierung des Kodex nicht 
völlig zwischen den beteiligten Außenhandelslän-
dern aufgeteilt werden darf. Monopolistische Ver-
haltensweisen schaden dem Wettbewerb und sind 
geeignet, dem Sinn des Kodex zuwiderzulaufen. 
Deshalb ist mit der Aufteilung von 40:40:20 % ja 
auch weiterhin die Möglichkeit einer freien Betäti-
gung zugelassen. In diesem Sinne hoffe ich, daß der 
Wettbewerb erhalten bleibt. 

Mit dem Beitritt der Bundesrepublik kommen nun 
zusätzlich rund 5 % der Welttonnage in den UN-Ver-
haltenskodex hinein. Das führt dazu, daß die Sicher-
heit des Seetransports und damit auch die Versor-
gungssicherheit stärker als bisher gewährleistet 
werden. Auch sollte man dabei nicht übersehen, daß 
eine solche Gewährleistung der Sicherung der Ar-
beitsplätze an der Küste dient. 

Meine Damen und Herren, ich glaube feststellen 
zu können, daß im Rahmen der Grundsätze des UN-
Verhaltenskodex die deutsche Flotte in der Lage ist, 
den wettbewerblichen Risiken zu trotzen, die durch 
die in den letzten Jahren veränderten Bedingungen 
auf den Linienschiffahrtsmärkten entstanden sind. 
Die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland ist in vielen Fällen nicht mit denen der 
Partnerländer in Übersee, etwa in den Bereichen der 
Dritten Welt, oder mit denen der Staatshandelslän-
der des Ostblocks vergleichbar. Der UN-Verhaltens-
kodex kann und soll hier zusätzliche Sicherheit ge-
währleisten. Hinzu kommt die Ratifizierung unter 
Berücksichtigung der EG-Verordnung. 

Ich kann also für meine Fraktion die Ratifizierung 
begrüßen und feststellen, daß noch eine Reihe von 
Einzelproblemen gelöst werden müssen, bevor der 
Kodex in die Praxis umgesetzt werden kann, um den 
erhofften Erfolg zu gewährleisten. 

Beispielhaft für die noch zu lösenden Probleme 
möchte ich hier diejenigen nennen, die von den deut-
schen Stahlexporteuren in die Debatte gebracht 
worden sind. Da ist das Problem der zunehmenden 
Containerisierung der deutschen Flotte, wodurch 
das Angebot an konventionellem Schiffsraum ver-
ringert wird. Hier stehen sich Ladungssicherung der 
deutschen Flotte und die Nachfrage nach konventio-
nellem Schiffsraum gegenüber. Da gibt es in der Tat 
Probleme, über die man sprechen muß. 

Grundsätzlich sollte man bei der Ausarbeitung 
der Einzelheiten davon ausgehen, daß das Ziel, Wett-
bewerb in der Schiffahrt, in der Linienschiffahrt und 
in der Massengutschiffahrt, zu erhalten, nicht ver-
nachlässigt wird. Wenn diesem Ziel gefolgt wird, 
kann man sagen, daß die deutsche Handelsflotte, die 
ja hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit in der Welt 
eine Spitzenstellung einnimmt, durch den Verhal-
tenskodex gerade in Zeiten wachsenden Dirigismus 
und Protektionismus sowie zunehmender Flaggen-
diskriminierung eine solide Wettbewerbschance er-
halten kann. Ich bin sicher, daß damit die Handels-
schiffahrt eine weitere Herausforderung bestehen 
wird. — Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Windelen: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung auf Drucksache 9/1713 zur fe-
derführenden Beratung an den Ausschuß für Ver-
kehr und zur Mitberatung an den Ausschuß für Wirt-
schaft und den Ausschuß für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zu überweisen. Ich frage das Haus, ob es 
mit den Überweisungsvorschlägen einverstanden 
ist. — Ich stelle Ihr Einverständnis fest. Es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau (16. Ausschuß) zum 
Antrag der Abgeordneten Dr. Riesenhuber, 
Dr. Dregger, Kiep, Dr. Dollinger, Dr. Waigel, 
Dr. Probst, Dr. Stavenhagen, Gerstein, Dr. 
Jahn (Münster), Dr. Freiherr Spies von Bül-
lesheim, Kraus, Lenzer, Kolb, Dr. Bugl, Dr. 
Schneider, Spranger, Dr.-Ing. Kansy, Magin, 
Müller (Wadern), Dr. Laufs, Prangenberg, Nie-
gel, Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd), Keller, 
Dr. Friedmann, Pfeifer, Dr. Kunz (Weiden), 
Röhner, Dr. Jobst und der Fraktion der CDU/ 
CSU 
Umstrukturierung des „Programms zur För-
derung heizenergiesparender Maßnahmen" 
— Drucksachen 9/319, 9/1511 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr.-Ing. Kansy 
Menzel 
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Meine Damen und Herren, nach einer Vereinba-

rung im Ältestenrat sind für die Aussprache 60 Mi-
nuten vorgesehen. Darf ich feststellen, daß Sie damit 
einverstanden sind? — Ich stelle Ihr Einverständnis 
fest. 

Ich frage, ob das Wort zur Berichterstattung ge-
wünscht wird. — Dies ist nicht der Fall. Dann eröffne 
ich die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete 
Dr. Kansy. 

Dr.-Ing. Kansy (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Seit dem 8. April 
1981— ich möchte das wiederholen: 1981— liegt nun 
dieser Antrag, Drucksache 9/319, auf dem Tisch, das 
seit 1978 laufende Programm zur Förderung heiz-
energiesparender Maßnahmen umzustrukturieren 
und über den ursprünglich beabsichtigten Zeitraum 
hinaus fortzuführen. Vor fast einem Jahr, am 
25. Juni 1981, haben wir diesen Antrag hier im Ple-
num zum erstenmal mit dem Ergebnis beraten, daß 
alle Fraktionen des Deutschen Bundestages — bei 
unterschiedlichen Detailvorstellungen — Bereit-
schaft zeigten, den Intentionen dieses Antrags der 
CDU/CSU zu folgen. 

Die Bundesregierung hat inzwischen in der Drit-
ten Fortschreibung des Energieprogramms vom No-
vember 1981 ebenfalls festgestellt, daß sie — ich zi-
tiere jetzt — „eine Fortsetzung des Programms in 
veränderter Form und in reduziertem Umfang ener-
giepolitisch für notwendig hält". Sie bestätigt in die-
ser Fortschreibung weiter die Auffassung der Union, 
daß — ich möchte hier noch einmal wörtlich zitieren 
— „die gestiegene Wirtschaftlichkeit vieler konven-
tioneller Wärmedämm-Maßnahmen, die Erfahrung 
des bisherigen Programms", Herr Kollegel Menzel, 
„und die angespannte Haushaltslage eine Konzen-
tration der künftigen Förderung auf wenige, noch 
nicht wirtschaftliche, aber unter Einspargesichts-
punkten besonders wichtige Maßnahmen empfeh-
len". 

Mein Kollege Kolb wird in dieser Debatte noch 
einmal die Details unseres Antrags umreißen. Ich 
möchte am Beginn dieser Debatte einige grundsätz-
liche Bemerkungen machen. 

Zu unserer Enttäuschung haben sich die Aus-
schußberatungen im Bundestag und die Abstim-
mungen mit den Ländern unverhältnismäßig lange 
hingezogen. Am 31. Dezember dieses Jahres läuft 
der Zuschußteil des bisherigen Programms aus, am 
30. Juni nächsten Jahres der steuerliche Teil. 

Um angesichts der gesamtwirtschaftlichen Situa-
tion von heute nicht an einer weiteren Stelle Unsi-
cherheit bei Wirtschaft und Verbrauchern hervorzu-
rufen, ist eine Entscheidung jetzt, noch vor dieser 
Sommerpause unseres Erachtens überfällig. 

Die Fortführung des Programms ist aber aus ei-
ner Reihe anderer politischer Gesichtspunkte fast 
noch wichtiger. Erste Tendenzen neuer Sorglosig-
keit bei der Energieeinsparung und Ölverdrängung 
sind für den aufmerksamen Betrachter leider er-
kennbar. Die monatlichen Erfolgsmeldungen über  

den Rückgang des Ölverbrauchs und der Ölpreise 
waren wohl zu verführerisch. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die Konjunk

-

tur!) 

Selbstverständlich freuen wir uns gemeinsam, daß 
sich der Verbrauch an Mineralöl seit unserer letzten 
Debatte im ersten Quartal dieses Jahres erneut um 
6,5% im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres 
verringert hat und daß sich der Beitrag des 
Mineralöls zur Deckung des gesamten Energiever-
brauchs in diesem ersten Vierteljahr auf 41 % redu-
ziert hat. 

Aber hüten wir uns vor einer verhängnisvollen 
Fehleinschätzung! Der Rückgang des Primärener-
gieverbrauchs — ich sage das noch einmal — um 
14 % und des Ölverbrauchs um 22 % in den Jahren 
1980 und 1981 ist im wesentlichen in einer Zeit wirt-
schaftlichen Niedergangs und zunehmender Ar-
beitslosigkeit entstanden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

So kann man natürlich auch Energie sparen, sozusa-
gen alternativ. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Aber das ist mit Gewißheit das sicherste Programm 
zur Verhinderung von Vollbeschäftigung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Im übrigen dürfen wir nicht vergessen, daß diese 
Situation, die bei uns besteht, im Grunde weltweit 
existiert. Die Internationale Energieagentur hat vor 
kurzem einige interessante Zahlen veröffentlicht. 
Sie schätzt, daß der Rückgang des Weltölverbrauchs 
um 260 Millionen Tonnen seit 1979 zur Hälfte auf die 
wirtschaftliche Rezession zurückzuführen ist. Wenn 
diese 130 Millionen Tonnen, was wir ja alle hoffen, 
möglichst bald wieder benötigt werden, dann wer-
den sich die öl- und gasexportierenden Länder mit 
Sicherheit nicht wie Wohlfahrtsorganisationen ge-
bärden. Wir haben gesehen, daß die Engländer und 
die Norweger schon wieder anfangen, an der Öl-
preisschraube zu drehen. Da ist ja nicht mehr nur 
die OPEC im Spiel. Nach einer Untersuchung des 
Energiewirtschaftlichen Instituts der Universität 
Köln werden unter diesen Voraussetzungen die 
realen Preise für Rohöl noch in diesem Jahrzehnt 
auf etwa 45 Dollar steigen, zu Dollarpreisen von 
1981. 

Wir müssen deshalb — um diesen Gedankengang 
abzuschließen — unbeirrt in unserem Bemühen 
fortfahren, insbesondere das Öl zu ersetzen, und 
zwar soweit wie irgend möglich durch Sparen, aber, 
ich sage es noch einmal, auch durch andere uns zur 
Verfügung stehende Energieträger, und das ist in 
diesem Land u. a. und im wesentlichen auch die 
Kernenergie. 

Im übrigen — und das sollten wir bei dieser De-
batte nicht vergessen — hat die Einschränkung des 
Ölverbrauchs bei uns in den Industrieländern auch 
erhebliche umweltpolitische und entwicklungspoli -
tische Bedeutung. In dieser einen Stunde, in der wir 
hier dieses Thema diskutieren, werden auf der Welt 
etwa 200 Hektar Wald abgeholzt. Das sind rund 20 
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Millionen Hektar jährlich, also 80 % der Fläche der 
Bundesrepublik. Dies geschieht, weil insbesondere 
in den Ländern der Dritten Welt dies der letzte Aus-
weg aus einem katastrophalen Energiemangel ist. 
Für viele dieser Länder bedeutet die letztlich durch 
zügellosen Ölverbrauch und die Nichtausnutzung ei-
gener Energieträger provozierte Preisexplosion das 
Ende jeder Hoffnung auf Verbesserung ihrer Le-
bensverhältnisse. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

70 % des Weltenergieverbrauchs werden von 15 rei-
chen Ländern, darunter von uns, benötigt. In der 
Bundesrepublik — um das vielleicht einmal mit ei-
nem Satz klarzumachen — wurden 1979 pro Kopf 6,1 
Tonnen Steinkohleeinheiten verbraucht, in Indien 
0,2 Tonnen. Hier liegt auch eine wesentliche Ursache 
für Hunger und Armut in der Dritten Welt. Dies be-
kämpfen zu wollen erfordert deswegen keine großen 
Worte bei entwicklungspolitischen Debatten, son-
dern auch hier in der Energiepolitik Maßnahmen, 
die im Grunde mehr Energie diesen Ländern zur 
Verfügung stellen. Statt dessen fressen seit Jahren 
die Mehrkosten für Energie die gesamte Weltent-
wicklungshilfe mehr als auf. 

Meine Damen und Herren, ein deutsches Mon-
tags-Magazin, in dem man recht preiswert — für 3,50 
DM pro Woche — seinen politischen Standort bezie-
hen kann, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Keine Schleich-
werbung!) 

schrieb vor einigen Wochen unter der Überschrift 
„Abends kalt" — ich zitiere —: 

Die Begeisterung für Wärmepumpen als ölspa-
rendes Heizsystem ist abgeklungen. Sie sind un-
wirtschaftlich, anfällig und energiepolitisch 
sinnlos. 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob der 
oder die Verfasser des Artikels vorher den energie-
politischen Akrobaten aufgesessen waren, die das 
Energiesparen als kostenlose Energiequelle darstel-
len, was uns einer vernünftigen Vorsorgepolitik ent-
hebt. Vor wenigen Jahren hat sich noch nicht einmal 
zusätzliche Wärmedämmung in diesem Lande ge-
rechnet. Deswegen ist die Wärmedämmung als För-
derungsmaßnahme ein Bestandteil des derzeitigen 
Programms. Mittlerweile sind diese Maßnahmen 
auch ohne staatliche Hilfen wirtschaftlich. Hier kön-
nen wir jetzt aussteigen, um daraus keine sinnlose 
Dauersubvention werden zu lassen. 

Bei vielen modernen Technologien — bei An-
schlüssen ans Fernwärmenetz und bei Wärmerück-
gewinnungsanlagen — ist die Wirtschaftlichkeit 
heute noch nicht gegeben. Es fehlt der Gleichklang 
zwischen dem privaten Interesse an Wirtschaftlich-
keit und dem allgemeinen Interesse an Energiespa-
ren und Ölsubstitution. Hier sollte nach unserer Auf-
fassung die öffentliche Hand für eine Übergangszeit 
nicht nur weiter, sondern verstärkt fördern, um die 
Marktschwelle zu überwinden. Ich glaube, das ist 
auch in Zeiten berechtigter Kritik am Subventions-
unwesen ordnungspolitisch vernünftig. 

Unvernünftig ist es unserer Auffassung nach, In-
vestitionen in rationelle Energienutzung durch die 
Anhebung des Energiepreises auf nationaler Ebene 
über das Weltmarktniveau steuerpolitisch erzwin-
gen zu wollen. Eine solche Politik, wie sie j a teil-
weise von Mitgliedern der Bundesregierung disku-
tiert wurde, führt doch nur zu neuen Forderungen 
nach Subvention oder Einkommenstransfer bei den 
Haushalten. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der CDU/ 
CSU hat also zwei Schwerpunkte: erstens Weiterma-
chen beim Energiesparen mit staatlichem Anreiz 
durch ein Anschlußprogramm und zweitens Kon-
zentration einer zeitlich begrenzten Hilfe auf die 
Maßnahmen, die energiepolitisch sinnvoll, aber 
noch unwirtschaftlich sind. Der finanzielle Umfang 
kann unter diesen Voraussetzungen auf ein Drittel 
des heutigen Umfangs reduziert werden und ist, so 
glaube ich, mit 300 Millionen DM jährlich für Bund 
und Länder gemeinsam angemessen. 

Wir möchten die Bundesregierung auffordern — 
damit komme ich zum Schluß —, die Verhandlungen 
mit den Ländern nunmehr schnell zum Abschluß zu 
bringen. Die Zeit drängt mittlerweile auch aus haus-
haltstechnischen Gründen. Wir bedauern, daß die 
Koalitionsfraktionen zumindest bis jetzt in den Aus-
schußberatungen unseren sehr detaillierten Vorstel-
lungen nur zum Teil gefolgt sind. Wenn wir dennoch 
als CDU/CSU dieser doch recht mageren Beschluß-
empfehlung des Ausschusses unsere Zustimmung 
geben werden, dann tun wir es, um endlich weiterzu-
kommen. Eine schnelle Einigung dürfte erreichbar 
sein, Herr Staatssekretär Sperling, wenn man den 
Ländern möglichst große Spielräume gibt, ihren be-
sonderen Bedingungen Rechnung trägt und vor al-
len Dingen auf neue gesetzliche Regelungen ver-
zichtet. Die Anschlußregelung sollte deswegen unse-
res Erachtens nicht zu eng mit der Behandlung des 
Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetzes 
gekoppelt werden. Wie bei zeitlich befristeten Vor-
haben üblich, reicht für die Anschlußregelung 
durchaus eine Verwaltungsvereinbarung nach 
Art. 104 a des Grundgesetzes. 

Meine Damen und Herren, auch bei diesem 
Thema gilt: je einfacher, je schneller, desto besser. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Windelen: Ich erteile das Wort dem 
Abgeordneten Menzel. 

Menzel (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Es freut mich, Herr Kollege 
Dr. Kansy, daß Ihre Bewertung des laufenden Pro-
gramms doch erheblich moderater klang als die Be-
wertung, die Kollege Riesenhuber bei der ersten Be-
ratung Ihres Antrags im Juni vergangenen Jahres 
vorgenommen hatte. Es hat sich gezeigt, daß wir in 
vielen Fragen einer Meinung sind. In der Frage der 
Notwendigkeit des Energiesparens kann es, meine 
ich, zwischen uns gar keine Meinungsverschieden-
heit geben. Trotzdem haben Sie es nicht unterlassen, 
etwas im Kaffeesatz zu lesen, wenn Sie nämlich sa-
gen, daß die Energiesparerfolge weniger auf das 
Programm als auf die Folgen der wirtschaftlichen 
Rezession zurückzuführen sind. Sie alle wissen, daß 
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gesicherte Daten über dieses Programm bis heute 
noch nicht vorliegen, daß z. B. die steuerlichen Aus-
wirkungen des Programms frühestens 1984 bekannt 
sein werden. Woraus Sie jetzt solche Folgerungen 
ableiten, ist mir nicht erklärlich. 

Nun, meine Damen und Herren, spätestens nach 
dem letzten Ölpreisschock ist auch denjenigen, die 
immer noch an die Selbstheilungskräfte der Wirt-
schaft als alleiniges Lenkungsinstrument glauben, 
klargeworden, daß es zum energiepolitischen Desa-
ster führt, wenn man die Energieversorgung allein 
der Marktwirtschaft überlassen wollte. In der Ener-
gieversorgung zeigt sich, daß sich vieles, was volks-
wirtschaftlich sinnvoll ist, betriebswirtschaftlich 
kurzfristig nicht rechnet — nicht rentiert. Das ist 
das Dilemma. Der Staat muß eingreifen. Darin sind 
sich, wenn ich es richtig sehe, alle Fraktionen einig. 
Das Gerede von der Marktwirtschaft hilft da über-
haupt nicht weiter. Da sind massive Eingriffe des 
Staates erforderlich, Herr Kollege Riesenhuber. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das ist doch 
kein massiver Eingriff!) 

Wenn Sie diese Eingriffe in die Marktwirtschaft als 
Rahmenbedingungen bezeichnen — na ja, gut, dann 
mögen unsere Vorstellungen von Marktwirtschaft 
auseinandergehen. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das wird zwei

-
felsohne so sein! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Wir nehmen das zur Kenntnis. — Bleiben Sie doch 
ruhig! Es mag ja sein, daß Ihnen das eine oder an-
dere nicht paßt. 

Haben Sie doch den Mut zu der Erkenntnis, daß 
Energiepolitik allein mit den Mitteln der Marktwirt-
schaft, wie Sie sie in den 50er und 60er Jahren betrie-
ben haben, wobei Sie die heimische Kohle fast zu 
Tode geritten haben, langfristig zu energiepolitisch 
nicht gewünschten und von uns allen teuer zu bezah-
lenden Ergebnissen führt! Das haben wir in den letz-
ten Jahren erlebt. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Wer hat denn die 
Rettungsaktion für den Bergbau durchge

-

führt?) 

Nicht erst seit Ihrem Antrag, sondern spätestens 
seit dem zweiten Ölpreisschock sind sich alle Par-
teien darin einig, daß Energiesparen eine der wich-
tigsten Energiequellen ist, die wir haben, 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

eine Energiequelle, die weder radioaktive Abfälle im 
Gefolge hat noch Devisen kostet und mit relativ ge-
ringen Umweltbelastungen verbunden ist. Eine sol-
che Energiequelle nicht vorrangig nutzen, hieße im 
höchsten Grade unvernünftig handeln. 

Einig sind sich alle Fraktionen auch darin, daß das 
Programm zur Förderung heizenergiesparender 
Maßnahmen fortgesetzt werden muß. Schließlich 
sind wir uns auch darin einig, daß bei der Entschei-
dung darüber, wie es fortgesetzt werden sollte, Kon-
sequenzen aus den Erfahrungen mit dem laufenden 
Programm zu ziehen sind. 

Vizepräsident Windelen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Jobst? 

Menzel (SPD): Bitte schön. 

Dr. Jobst (CDU/CSU): Herr Kollege, wenn Sie sa-
gen, Sparen sei eine Energiequelle, würden Sie dann 
auch folgern, daß das Sparen von Geld in unserem 
Haushalt eine Geldquelle sei? 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Menzel (SPD): Also einigen wir uns darauf: Sparen 
ist keine Energiequelle im hergebrachten Sinn. Aber 
Sparen hilft uns, mit den Problemen besser fertig zu 
werden. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

— Ich freue mich, daß Sie dieser Erkenntnis zustim-
men. 

Das Urteil der Opposition aber, das Heizenergie-
sparprogramm sei ein Fehlschlag, kann ich nur als 
billige Polemik bezeichnen, 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Wer hat denn 
das gesagt?) 

eine Polemik, die jeglicher sachlicher Grundlage 
entbehrt. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das steht aus 
Versehen in Ihrem Manuskript! Das hat 

doch keiner gesagt!) 

— Dann möchte ich Sie bitten, einmal die Protokolle 
der ersten Lesung durchzulesen; dann werden Sie 
das darin finden! 

(Rawe [CDU/CSU]: Sie sollten besser auf 
den Beitrag von Herrn Kansy eingehen! 

Das wäre richtiger!) 

— Sehen Sie, wenn Ihnen das eine oder andere nicht 
paßt, was Sie hier zutage gebracht haben, dann müs-
sen Sie sich damit auseinandersetzen, was Sie vor-
gebracht haben. 

(Dr. Kunz [Weiden] [CDU/CSU]: Herr Kol

-

lege Kansy hat einen sehr konstruktiven 
Beitrag geleistet!) 

Angesichts der Tatsache, daß wir 30 % der Primär-
energie für Raumheizung aufwenden, ist das lau-
fende Programm ein recht ordentlicher Erfolg. 
Wenn in der Zeit von 1978 bis 1980 allein über Zu-
schußförderung in 800 000 Wohnungen energiespa-
rende Maßnahmen durchgeführt wurden, dann ist 
das ein Erfolg. Wenn seit Beginn des Programms bis 
heute in zirka 2,4 bis 2,5 Millionen Wohnungen im 
Zuschußprogramm und über steuerliche Anreize 
Energiesparmaßnahmen durchgeführt worden sind, 
d. h. also in 10 % des Wohnungsbestandes, dann ist 
das ein Erfolg dieses Programms. Wenn bei der 
Raumheizung 1981 20 % weniger Energie verbraucht 
worden ist als 1979, dann ist das ein Erfolg. Wenn die 
Heizölhändler seit 1979 einen Bestellungsrückgang 
von 28 % feststellen, dann ist das ein Erfolg. Wenn 
zwischen Privatleuten und Gewerblichen, von Indu-
strie und Behörden Möglichkeiten zum Einsparen 
von Heizenergie entdeckt, entwickelt und erprobt 
worden sind, im kleinen und im großen, in einem 
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Ausmaß, wie es niemand erwartet oder vorauszusa-
gen gewagt hätte, dann ist das ein Erfolg. 

Wenn der Kollege Riesenhuber Energieeinspa-
rungen von 20 bis 25 Millionen Jahrestonnen Stein-
kohleeinheiten im Jahre 2000 als enorm bezeichnet, 
dann ist es sicherlich ein Erfolg, wenn wir erreicht 
haben, daß der Primärenergieverbrauch 1981 um 
19 Millionen Steinkohleeinheiten gesunken ist und 
niedriger liegt als 1973, dem Jahr des ersten Ölpreis-
schocks. 

Vizepräsident Windelen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Dr. Riesenhuber? 

Menzel (SPD): Bitte schön. 

Vizepräsident Windelen: Bitte, Herr Dr. Riesenhu-
ber. 

Dr. Riesenhuber (CDU/CSU): Ist Ihnen erinnerlich, 
Herr Kollege Menzel, daß ich die 20 bis 25 Millionen 
Steinkohleeinheiten auf eine Energieeinsparung 
durch neue Energietechniken wie Wärmepumpe, So-
larenergie usw. bezogen habe, während das Pro-
gramm, über das wir heute sprechen, überhaupt nur 
mit einem bis zwei Prozent in diese Projekte und in 
diese Techniken gegangen ist? 

Menzel (SPD): Das ist mir erinnerlich. Sie würden 
es also als einen enormen Erfolg bezeichnen, wenn 
in 20 Jahren 20 Millionen Steinkohleeinheiten durch 
neue Technologien ersetzt, eingespart würden. Wir 
haben durch unser Programm, so wie es gefahren 
worden ist, in einem Jahr einen Rückgang bei der 
Primärenergie um 19 Millionen Tonnen erreicht. 
Das beweist doch, daß das Programm nicht verkehrt 
war. Wir haben also in einem Jahr das erreicht, was 
Sie erst in 20 Jahren als enormen Erfolg bezeichnen 
würden. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Es geht doch 
nur darum, ob wir es weitermachen, wenn 

es schon erfolgreich war!) 

Ein Erfolg dieses Programms, der gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann, ist aber die unbe-
streitbare Tatsache, daß sich das Bewußtsein der 
Bürger geändert hat. „Schluß mit der Energiever-
schwendung" ist heute die Devise. Erinnern wir uns 
bei dieser Gelegenheit einmal daran, daß vor gar 
nicht allzu langer Zeit die Bürger zur Energiever-
schwendung geradezu aufgerufen wurden. Die Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen haben mit seiten-
langen Anzeigen — ich erinnere an den sogenann-
ten Pfennigfraß — die Bürger aufgefordert, Energie 
im Grunde genommen zu verschwenden. Wenn wir 
sie von diesem Bewußtsein heruntergebracht haben, 
auch durch das Programm, dann ist das sicherlich 
ein Erfolg. Die Behauptung vom Fehlschlag des Pro-
gramms wird also ganz offensichtlich durch die Ent-
wicklung widerlegt. 

Den Bürgern gegenüber, die das Programm in ei-
nem ganz außerordentlichen Ausmaß angenommen 
haben, würden wir unglaubwürdig, wenn wir, wie 
von der Union vorgeschlagen, kurzfristig Wärme

-

dämmaßnahmen nicht mehr fördern und sämtliche  

dafür vorgesehenen Mittel zugunsten anderer Maß-
nahmen umschichten würden. Das heißt aber nicht, 
daß nicht auch Konsequenzen aus den Erfahrungen 
der Vergangenheit gezogen werden müssen. 

So wie bereits die Bundesregierung in ihrem 
Grundsatzbeschluß zur Weiterführung des Heiz -
energiesparprogramms im vergangenen Jahr hat 
der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau Konsequenzen aus der Tatsache gezogen, 
daß ca. 90 % der Förderfälle ausschließlich Wärme

-

dämmaßnahmen zugute kamen, daß nur zu unge-
fähr zehn Prozent die Umstellung von Heizungen 
gefördert wurde und daß nur zu ca. ein Prozent neue 
Technologien gefördert wurden. 

In Zukunft sollen nach unserer Meinung folgende 
Maßnahmen gefördert werden: 

Einmal neue Technologien wie Wärmepumpen, 
Solaranlagen, Wärmerückgewinnungsanlagen usw. 
Darüber besteht keine Meinungsverschiedenheit. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das ist 
wahr!) 

Zum anderen die Umstellung von Heizungen zum 
Anschluß an die Fernwärmeversorgung insbeson-
dere aus der Kraftwärmekopplung. Darüber gibt es 
auch keine Meinungsverschiedenheiten. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das ist auch 
wahr!) 

Drittens Maßnahmen zur Wärmedämmung, wenn 
sie — ich will es kurz sagen — in Verbindung mit 
Umstellungen von Heizungen oder mit Anschluß an 
die Fernwärme durchgeführt werden. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Darüber wol

-

len wir ja reden!) 

Diese Maßnahmen sollen in Zukunft gefördert wer-
den, allerdings nicht — da gibt es eine ganz gravie-
rende Meinungsverschiedenheit, die sie hier ver-
schwiegen haben —, wie Sie es vorschlagen, vorran-
gig durch steuerlichen Abzug. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt 
— so heißt es in Ihrem Antrag —, daß einer steuerli-
chen Förderung der Vorzug zu geben ist. Kein Wort 
darüber, meine Damen und Herren von der Opposi-
tion, welche Erfahrungen das sind, die Sie zu dieser 
Forderung veranlassen! 

Auch Ihnen dürfte bekannt sein, daß sowohl eine 
Untersuchung der Infratest-Wirtschaftsforschungs-
gesellschaft als auch eine Expertenanhörung im 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau ergeben hat, daß gerade im steuerlichen Teil des 
Programms die größten Mitnehmereffekte zu ver-
zeichnen sind. Wie Sie in Ihrem Antrag das Spar-
programm mit dem Hinweis auf Mitnehmereffekte 
kritisieren und gleichzeitig der steuerlichen Rege-
lung den Vorzug geben wollen, ist mir unerklär-
lich. 

(Beifall bei der SPD — Dr.-Ing. Kansy 
[CDU/CSU]: Herr Kolb wird das erklären!) 

Ich will gar nicht davon reden, wie Sie es den Bür-
gern gegenüber vertreten wollen, daß Sie einem För-
dersystem den Vorrang einräumen wollen, wonach 
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für die gleiche energiesparende Maßnahme ein Bür-
ger einen Zuschuß in Höhe von z. B. 6 000 DM be-
kommt, ein anderer Bürger aber Steuern in Höhe 
von 9000 DM und ein Spitzenverdiener sogar Steu-
ern in Höhe von ca. 17 000 DM spart. Wie Sie das dem 
Bürger klarmachen wollen und das noch vorrangig 
fördern wollen, das ist Ihr Geheimnis! 

(Immer [Altenkrichen] [SPD]: Das bleibt es 
auch!) 

— Da haben Sie völlig recht; das wird auch deren Ge-
heimnis bleiben! 

Wäre es nach dem Willen meiner Fraktion gegan-
gen — auch das wissen Sie —, wäre die Förderung 
bereits im laufenden Programm lediglich in Form 
von Zuschüssen gezahlt worden. Mit Ihrer Mehrheit 
im Bundesrat, meine Damen und Herren von der 
Opposition, haben Sie eine Regelung, die allein für 
sich in Anspruch nehmen könnte, gerecht zu sein, 
verhindert. Es darf keinesfalls dazu kommen, daß 
die Ungerechtigkeit weiter vergrößert wird und 
nach Unionsmanier die Reichen wieder einmal noch 
reicher gemacht werden. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Sie machen die 
Armen ärmer! Das ist das viel größere Pro

-

blem!) 

Die finanziellen Auswirkungen der steuerlichen 
Regelungen können bisher keinesfalls genau einge-
schätzt werden. Erst 1984 werden Daten über die 
Inanspruchnahme des § 82 a der Einkommensteuer-
durchführungsverordnung vorliegen. Fest steht, daß 
die steuerliche Regelung erheblich teurer als die Zu-
schußregelung wäre. 

Unseriös erscheint mir Ihr Vorschlag auch des-
halb, weil Deckungsvorschläge dafür überhaupt 
nicht gemacht worden sind. Die Mehrheit des Aus-
schusses für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau hat den Vorschlag, der steuerlichen Förderung 
den Vorzug zu geben, deshalb aus gutem Grund ab-
gelehnt. 

Unverständlich ist auch der CDU-Vorschlag für 
die Behandlung der gemeinnützigen Wohnungsun-
ternehmen. Auf der einen Seite sehen Sie wohl ein, 
daß dort, weil steuerliche Möglichkeiten nicht beste-
hen, mit Zuschüssen gefördert werden muß. Auf der 
anderen Seite möchten Sie aber die Mittel für diese 
Unternehmen mit dem Hinweis auf Abschreibungs-
möglichkeiten und auf die Instandhaltungspau-
schale kürzen. Da frage ich mich: Gelten Abschrei-
bungsmöglichkeiten nicht auch für andere Unter-
nehmen, und wird die Instandhaltungspauschale 
nicht auch in anderen Unternehmen genau wie bei 
den gemeinnützigen auf die Miete abgewälzt? Was 
hat also die Instandhaltungspauschale mit den Inve-
stitionen zu heizenergiesparenden Maßnahmen zu 
tun? 

(Kolb [CDU/CSU]: Das sind unterschiedli

-

che Projekte!) 

Würden wir Ihren Antrag annehmen, so würde das 
zu einer erheblichen Benachteiligung der Mieter bei 
den gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften 
führen. 

Ich muß zum Ende kommen. Das rote Lämpchen 
leuchtet auf. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das ist bei Ih

-

nen in letzter Zeit oft so! — Dr. Riesenhuber 
[CDU/CSU]: Angemessen!) 

Lassen Sie mich deswegen zusammenfassen. Wir 
werden das Energiesparprogramm fortsetzen, und 
wir werden dabei die Erfahrungen aus der Vergan-
genheit nutzen; aber wir werden verhindern, daß un-
ter dem Vorwand, noch effektiver zu sparen, diejeni-
gen bevorteilt werden, die ohnhin rundum privile-
giert sind. 

Ich fasse zusammen: Das auslaufende Programm 
ist ein Erfolg. Meine Fraktion tritt für seine Fortset-
zung unter Berücksichtigung der mit dem Pro-
gramm gemachten Erfahrungen ein. Der Beschluß-
empfehlung des Ausschusses werden wir zustim-
men. Wir haben auch von Ihnen gehört, daß Sie die 
Notwendigkeit der Fortsetzung des Programms ein-
sehen. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Wir haben es 
beantragt, Herr Kollege!) 

— Sie haben es beantragt. Dann ist es um so besser. 
Ich möchte Sie sehr darum bitten, bei den unionsre-
gierten Ländern vorstellig zu werden, damit sie die 
Fortsetzung dieses Programms nicht weiter blockie-
ren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Windelen: Ich erteile dem Herrn Ab-
geordneten Beckmann das Wort. 

Beckmann (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Eine deutsche Groß-
bank hat neulich in einem Branchenbericht den 
Deutschen attestiert, daß sie tüchtig sparen. Damit 
war allerdings nicht das Geldsparen angespro-
chen, 

(Dr.-Ing Kansy [CDU/CSU]: Auch nicht die 
Bundesregierung!) 

sondern die Lage auf dem Energie- und Mineralöl-
markt. Hierzu wurde festgestellt, daß man ange-
sichts der angestrebten Entkoppelung von Wirt-
schaftswachstum und Energieverbrauch einen deut-
lichen Schritt vorangekommen sei. 

Während man früher — viele von Ihnen wissen 
das auf Grund Ihrer Fachkenntnis — noch der alten 
Faustregel nachging, daß eine reale Zunahme des 
Bruttosozialprodukts einen ebenso großen Zuwachs 
an Primärenergieverbrauch nach sich ziehe, haben 
sich die Verhältnisse inzwischen deutlich verscho-
ben. Der Energieverbrauch 1981 hat schon unter 
dem Verbrauch des Jahres 1973 gelegen, dem Jahr, 
in dem wir den absoluten Höchststand beim Ölver-
brauch hatten. Das war vor der ersten Ölkrise. Dies 
ist auch um so bemerkenswerter, als im gleichen 
Zeitraum, also zwischen 1973 und 1981, ein reales 
Wirtschaftswachstum von 17 % erreicht wurde. Diese 
Feststellung bleibt bemerkenswert, auch wenn man 
— darauf hat Herr Kollege Kansy hingewiesen  — 
den  Konjunkturverlauf bei dieser Betrachtung na-
türlich nicht unberücksichtigt lassen darf. 
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Wir Freien Demokraten verfolgen auch im Be-

reich der Energieeinsparung eine marktwirtschaft-
lich orientierte Politik. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Davon werden wir, Herr Kollege Menzel, trotz Ihrer 
Bedenken, die Sie hier vorgetragen haben, auch in 
Zukunft nicht abweichen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Kolb [CDU/ 
CSU]: Die Mehrheit ist gesichert!) 

Diese unsere Politik besteht darin, daß einerseits 
durch richtige wirtschaftliche Signale, z. B. durch 
den Preis, und durch geeignete Rahmenbedingun-
gen, wie finanzielle Anreize für wichtige Energie-
sparmaßnahmen, die vorhandenen Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung voll genutzt werden. Ich 
glaube, daß die vorhin genannten Zahlen eindrucks-
voll die Erfolgsbilanz dieser unserer Konzeption, die 
auch die Konzeption der Koalition gewesen ist, bele-
gen. 

Beim Mineralöl, bei dem die Preise geradezu ex-
plodiert sind, läßt sich die Verbraucherreaktion sehr 
deutlich ablesen. So ist im Zeitraum von 1977 bis 
1981 der Verbrauch von leichtem Heizöl um 28 % zu-
rückgegangen. Selbst wenn man diese Zahlen um 
Witterungseinflüsse und Lagerabbau bereinigt, blei-
ben immerhin noch 20 % spezifischer Verbraucher-
rückgang bzw. Ersatz durch andere Energieträger. 
Das andere Bein liberaler Einsparungspolitik sind 
finanzielle Anreize für wichtige Energieeinspar-
maßnahmen. Mit dem Programm heizenergiespa-
render Maßnahmen vom Juni 1978 wurde hierzu — 
darauf bestehen wir — ein wesentlicher Beitrag ge-
leistet. 

Nun müssen wir folgendes feststellen: Kaum war 
dieses Programm nach langem Tauziehen mit den 
Union-regierten Ländern verabschiedet, da wurden 
bereits Änderungsvorstellungen von eben diesen 
Ländern im Bundesrat eingebracht. 

(Zurufe von der FDP: Aha! — Typisch!) 

Der Antrag der Unionsfraktionen vom vergangenen 
Jahr hatte also bereits einen Vorläufer. 

(Kolb [CDU/CSU]: Das waren Erkenntnisse 
aus Fehlern!) 

In diesem Stadium bei der Abwicklung des Pro-
gramms, das immerhin über fünf Jahre läuft, von ei-
nem Fehlschlag zu sprechen — ich greife das auf, 
was der Kollege Menzel hier mit Recht in Erinne-
rung an die Debatte gesagt hat, die wir im Juni ver-
gangenen Jahres hier geführt haben —, halte ich 
nicht für gerechtfertigt; denn grundsätzlich ist auch 
festzustellen, daß die Bürger den bedeutenden 
Schritt zur verstärkten Einsparung und rationellen 
Verwendung von Energie erkannt und das laufende 
Programm voll angenommen haben. Dies wird 
durch die Überzeichnung des Programms bei der di-
rekten Förderung unterstrichen. Ich meine, daß man 
auch aus dieser Sicht heraus den psychologischen 
Effekt, der durch dieses Programm ausgelöst wurde, 
nicht unterschätzen darf. 

Allerdings haben sich insbesondere durch die 
zweite Ölkrise von 1979/80 einige wichtige Aus-
gangsdaten für die Energieversorgung verändert. 

Das sprunghaft angestiegene Energiepreisniveau 
hat einige im Programm vorgesehene Maßnahmen 
sozusagen zu Selbstläufern gemacht. Ich nenne hier-
bei bestimmte Maßnahmen zur Wärmedämmung, 
die Auswechslung von einfachverglasten Fenstern 
zu doppel- oder dreifachverglasten Fenstern. Diese 
Dinge rechnen sich alle bereits ohne staatliche Zu-
schüsse. Andererseits mußten wir natürlich den Ver-
trauensschutz in die Fördertatbestände dieses Pro-
gramms gewährleisten, da ja viele Bürger im Ver-
trauen auf die Zuwendung des Staates aus diesem 
Programm Maßnahmen bereits anfinanziert hatten, 
für die sie zum Teil erst Jahre später auf Grund des 
großen Andrangs zu diesem Programm ihren Zu-
schuß ausbezahlt bekommen haben. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktio-
nen haben bereits recht frühzeitig vor Auslaufen des 
Programms erklärt, daß sie ein Anschlußprogramm 
für wünschenswert halten. Ziel dieses Programmes 
soll es bleiben, entsprechend der Aufgabenstellung 
des ersten Programms die Importabhängigkeit auf 
dem Energiemarkt insbesondere von teuren und un-
sicheren Ölimporten zu reduzieren. Dies hat die 
Bundesregierung auch in der dritten Fortschreibung 
ihres Energieprogramms vom 4. November 1981 un-
terstrichen. Es wurde schon erwähnt, daß entspre-
chende finanzielle Mittel im Rahmen der mittelfri-
stigen Finanzplanung mit jährlich 150 Millionen DM 
Bundesanteil ausgewiesen worden sind. Ich freue 
mich, Herr Kollege Kansy, daß auch Sie seitens der 
Opposition dies anerkannt haben. 

Allerdings, die CDU/CSU-Fraktion muß nun ein 
geschlossenes Handeln im Verein mit den CDU- 
bzw. CSU-geführten Bundesländern erst noch unter 
Beweis stellen, damit weitere Erfolge beim Energie-
einsparen auch politisch durchgesetzt werden. 

(Kolb [CDU/CSU]: Keine Türken aufbau-
en!) 

Ermutigend allerdings, Herr Kollege Kolb, war die 
grundsätzliche Haltung der Wirtschaftsminister-
konferenz der Länder im Februar dieses Jahres. Nur 
stehen die hierzu notwendigen Kabinettsentschei-
dungen allerdings noch aus. An dem dortigen 
schnellen und entschlossenen Handeln wird man 
dann auch messen können, wie ernst es der Union 
mit der sparsamen und rationellen Energieverwen-
dung tatsächlich ist. 

(Beifall bei der FDP — Dr.-Ing. Kansy 
[CDU/CSU]: Ihr Wirtschaftsminister ist mit 
dem Bauminister auch noch nicht einig!) 

Angesichts des Auslaufens des bisherigen Pro-
gramms im Zuschußteil zum 31. Dezember und im 
steuerlichen Teil ab 31. Juli 1983 sind nun wirklich 
rasche Entscheidungen gefragt, um der Wirtschaft 
und den Verbrauchern die notwendige Klarheit über 
das Anschlußprogramm zu verschaffen. 

Bei den Beratungen in den Ausschüssen hat sich 
auch gezeigt, daß es zwischen allen Fraktionen un-
streitig ist, daß die Weiterentwicklung des Pro-
gramms sich vorrangig auf neue Technologien, Ein-
sparpakete zur Wärmedämmung in Verbindung mit 
Optimierung der Heizungstechnik erstrecken soll 
und daß auch der Hausanschluß für Fernwärme ge- 
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fördert werden soll. Mit dem Kohleheizkraftwerk- 
und Fernwärmeausbauprogramm wird die Förde-
rung der Fernwärmeversorgung mit einem Volumen 
von 1,2 Milliarden DM in den nächsten fünf Jahren 
konsequent fortgeführt. 

Die Fernwärme dient der Energieeinsparung und 
der Ressourcenschonung und ist besonders umwelt-
freundlich im Versorgungsgebiet. Sie bietet auch 
eine gute Alternative zur Ölheizung. Sie leistet bei 
Einsatz heimischer Energie und durch Heizölver-
drängung einen guten Beitrag zur Verbesserung 
und zur Entlastung unserer Leistungsbilanz. Es ist 
daher nur logisch, auch zukünftig den Verbraucher 
in die Förderung mit einzubeziehen, und zwar in der 
Form, daß auch der Fernwärmeanschluß im Hause 
von den Maßnahmen des Energiesparprogramms 
abgedeckt wird. 

Es muß festgestellt werden, daß neue Energie-
technologien wie z. B. Wärmepumpenanlagen, Son-
nenenergieanlagen und Wärmerückgewinnungsan-
lagen nach dem alten Programm kaum gefördert 
wurden. Dies liegt sicherlich auch daran, daß diese 
Anlagen in puncto Versorgungssicherheit und Le-
bensdauer bisher die in sie gesetzten Erwartungen 
nicht immer ganz erfüllen konnten. Nun warne ich 
allerdings auch davor, in diesem Bereich das Kind 
mit dem Bade auszuschütten, so wie wir es neulich 
in dem bereits von meinem Vorredner zitierten Arti-
kel in einem Magazin lesen konnten. So etwas ver-
breitet eine Unruhe in der Bevölkerung, die nicht ge-
rechtfertigt ist. 

Wenn es bis zum Ende des vergangenen Jahres 
zirka 60 000 Heizwärmepumpenanlagen in der Bun-
desrepublik gegeben hat, so ist dies bereits eine be-
achtliche Zahl, die allerdings die Erwartungen, die 
wir früher gehabt haben, bei weitem nicht erfüllt. Es 
wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir zu 
wirtschaftlichen Großserien kommen, deren Wir-
kung sich auch nachhaltig im Energieverbrauch, 
insbesondere beim Öl, positiv niederschlagen wird. 

Wenn man die Anschlußförderung entsprechend 
ausgestaltet, dürfte dieses Ziel zu erreichen sein. 
Nach Ansicht meiner Fraktion, der FDP-Fraktion, 
sollte dieses sowohl die direkte Förderung als auch 
Steuervergünstigungen beinhalten. Die steuerliche 
Förderung sollte in Form einer degressiven Ab-
schreibung ausgestaltet werden, die insbesondere in 
den ersten Jahren einen höheren Anreiz bietet. 

(Kolb [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Auch sollten die Obergrenzen für die förderungsfä-
higen Investitionskosten von derzeit 12 000 DM an-
gehoben werden, da die tatsächlichen Investitions-
kosten für die neuen Energietechnologien erheblich 
über dem bisherigen Höchstsatz der förderungsfähi-
gen Kosten liegen. 

Erfreulicherweise ist festzustellen, daß dem Ver-
braucher auf breiter Front seitens der Energiever-
sorgungs- und -erzeugungsunternehmen, aber auch 
von Handel und Gewerbe Beratung und Information 
zum sparsamen und rationellen Umgang mit Ener-
gie angeboten werden. Eigenheimbesitzer und Ver-
mieter können diese Angebote aufgreifen und mit 
den entsprechenden Maßnahmen in die Tat umset-

zen. Durch die Mustervereinbarung „Modernisie-
rung durch Mieter" wird jetzt auch dem überwiegen-
den Teil der in Mietwohnungen lebenden Menschen 
eine Hilfe angeboten, energiesparende Umbauten 
vorzunehmen, die durch den Abschluß eines geeig-
neten Vertrages abgesichert werden können. 

Die gegenwärtige Preisberuhigung beim 
Mineralöl rechtfertigt nicht die These, daß der Öl-
preis langfristig zurückgehen könnte. Dies wird 
jüngst durch eine Studie des energiewirtschaftli-
chen Instituts der Universität Köln unterstrichen. 
Daher dürfen wir in unserem Bemühen, vom OPEC-
Öl wegzukommen, nicht nachlassen. Nach der ge-
nannten Studie soll der Mineralölpreis bis 1990 noch 
einmal um ein Drittel steigen. Hier durch energie-
sparende Maßnahmen vorzusorgen, ist mit Sicher-
heit eine der besten Investitionen. Die FDP-Fraktion 
wird daher auch weiterhin alle sinnvollen Maßnah-
men unterstützen, die zur Einsparung von Heizener-
gie beitragen können. Wir werden daher der Aus-
schußempfehlung gerne zustimmen. — Schönen 
Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SPD sowie bei 
der CDU/CSU) 

Vizepräsident Windelen: Ich erteile das Wort dem 
Abgeordneten Kolb. 

Kolb (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! 1973 und 1979 wurden wir von der Öl-
preisentwicklung kalt erwischt. Wir haben nicht rea-
gieren können, wir haben selbst bis 1980 noch Hei-
zungsanlagen gebaut, deren Kalkulation ein Ölpreis 
von 25 Pf zugrunde lag. Wir sind heute soweit, daß 
wir sagen können: die Spreu ist vom Weizen ge-
trennt. Wir sind heute auch in der Lage, bei einem 
Neubau im Einfamilienhausbau zu sagen, daß man 
mit 600 1 Heizöl pro Jahr auskommen kann. Aber — 
und das ist das entscheidende Aber — was tun wir 
mit dem Althausbestand, dort, wo wir heute echt 
noch Energie verschwenden? 

Mein Kollege Kansy hat angedeutet, wir dürften 
den Bürger nicht zu etwas treiben, was er auf Dauer 
betriebswirtschaftlich nicht für sinnvoll ansieht. Ich 
stimme dem vollkommen zu. Nur, mit was rechnen 
wir im Augenblick? Wir können im Augenblick, Herr 
Kollege Beckmann, leider nur mit dem Ölpreis von 
heute rechnen. Ob er 1990 ein Drittel höher liegt oder 
ob sich eine Jamini-Formel mit Pausen der Erhö-
hung durchsetzt, wissen wir nicht. Wir wissen nur ei-
nes, daß nämlich Investitionen zur Energieeinspa-
rung bei einem Neubau relativ preiswert, bei einem 
Altbau aber sehr teuer sind. Deswegen müssen wir 
den Bürger verstehen, der sich heute hinsetzt und 
überlegt: Was kommt unter dem Strich für mich her-
aus, wenn ich diese Investition vornehme? Der Bür-
ger wird betriebswirtschaftlich rechnen. Wir aber 
haben volkswirtschaftlich zu rechnen. 

Herr Kollege Beckmann, es hat mich gefreut, was 
Sie soeben gesagt haben; es war nämlich ein gewal-
tiger Unterschied zu dem, was Ihre Kollegin 
Matthäus-Maier am 13. Februar 1982 sagte, 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: So ist es! — 
weiterer Zuruf: Reiner Zufall!) 
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als ich die Frage stellte: Wie sieht das eigentlich mit 
den Wärmepumpen aus? Was sparen wir volkswirt-
schaftlich? Darauf hat Ihre Kollegin Matthäus-
Maier gesagt: Da kommen Sie schon wieder und wol-
len Geld. — Ich bin in der Zwischenzeit zu der Er-
kenntnis gekommen: iudex non calculat, das trifft 
für Ihre Kollegin zu. Sie haben mich mit dem, was 
Sie heute gesagt haben, freundlich überrascht. Ich 
hoffe, daß das in Zukunft geht. 

Aber Sie, Herr Kollege Menzel — und das letzte 
Mal Herr Kollege Meininghaus —, sprechen immer 
von Gerechtigkeit. Es müsse Gerechtigkeit walten. 
Sie haben heute auch den schönen Spruch vom Spa-
ren gebracht. In meiner fränkischen Heimat gibt es 
den alten Spruch: „Jetzt hab ich der Geiß das Fres-
sen abgewöhnt, jetzt ist mir das Saumensch ver-
reckt." 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: So ist es!) 

Das darf natürlich nicht passieren. 

(Zuruf des Abg. Menzel [SPD]) 

— Herr Kollege Menzel, ich sage das bewußt hier. 
Sie haben heute eine Verrenkung gemacht. 

(Menzel [SPD]: Ganz klar: 6000 zu 17 000!) 

— Moment, ich will Sie gerade dorthin bringen. — 
Sie haben heute gesagt, da ist einer, der könnte et-
was mitnehmen; nach dem Motto „Haltet den 
Dieb!" 

Wie ist das nun aber mit dem Beschäftigungsför-
derungsgesetz? Ich kenne Betriebe, die tun nichts 
anderes als das, was sie fünf Jahre lang geplant ha-
ben. Die nehmen dreistellige Millionensummen mit, 
obwohl sie nichts anderes tun. Die werden von Ihnen 
direkt genötigt, das zu nehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn Sie dem bei den Großen zustimmen, dann, 
meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
SPD, müssen Sie natürlich auch einmal einen Aus-
rutscher draußen bei den Kleinen zulassen. 

(Menzel [SPD]: Aber Sie geben zu, daß das 
ein Ausrutscher war?) 

— Natürlich gebe ich das zu, Herr Kollege Menzel. 

(Menzel [SPD]: Wir fordern sie ja!) 

Der Wunsch nach der absoluten Gerechtigkeit führt 
doch dazu, daß wir nichts tun. Ich weiß, daß der Wär-
mepumpeneinsatz in der Zwischenzeit im Einfami-
lienhaus bei einem Einsatz von 2 bis 4 kW am Tag 
die ganze notwendige Warmwassermenge bringt, 
daß das eine wesentliche Einsparung ist, daß das 
umweltfreundlich ist. Sie haben das sehr richtig ge-
sagt. 

Nur muß ich dann einfach fragen: Wie sollen sich 
20 000 bis 25 000 DM rechnen? Ich habe am 13. Fe-
bruar 1980 gesagt: 50 % zuerst und dann fünf Jahre 
10 %. Da gab es damals Empörung. Wenn sich das 
heute geändert hat, freue ich mich. Immerhin, Herr 
Kollege Menzel, beträgt der geschätzte Bedarf an 
Wärmepumpen 7 Millionen Stück. 60 000 haben wir 
gebaut; Sie haben es soeben gesagt. Das bedeutet, 
daß der Rest einen Investitionsstau von 170 bis 190 
Milliarden DM darstellt. Ich meine, wenn wir immer  

von Beschäftigung und Beschäftigungsnotwendig-
keiten sprechen, wäre hier sehr viel zu tun. 

Vor allem zu Ihnen, meine Damen und Herren von 
der SPD, sage ich: Wir verschlafen jetzt wieder eine 
Beruhigungsphase, jetzt, da es eigentlich notwendig 
wäre, etwas zu tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dann kommt die Ölpreiserhöhung, und es rechnet 
sich erneut nicht. Wir müssen uns endlich angewöh-
nen, in den Zeiten zu investieren, in denen sich eine 
Beruhigung ergibt. 

Vizepräsident Windelen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Menzel? 

Kolb (CDU/CSU): Ja. 

Vizepräsident Windelen: Bitte, Herr Abgeordneter 
Menzel. 

Menzel (SPD): Herr Kollege Kolb, Sie begründen 
also diese „Ungerechtigkeit" mit beschäftigungspoli-
tischen Notwendigkeiten. Sehen Sie denn nicht ein, 
daß bei einer Zuschußförderung in Höhe von 6 000 
DM im Verhältnis zu einer Förderung in Höhe von 
17 000 DM in der Spitze bei einer steuerlichen Rege-
lung mit demselben Betrag das Dreifache gefördert 
werden kann und damit ein dreimal so großer be-
schäftigungspolitischer Effekt erzielt werden kann, 
so daß auch nach Ihrer Ansicht eine andere Verhal-
tensweise richtig wäre? 

(Zustimmung bei der SPD) 

Kolb (CDU/CSU): Herr Kollege Menzel, das Pro-
blem ist doch, ob er es mit diesem Betrag tut oder 
nicht. Das Ergebnis ist, daß eine Investition in 
Höhe von 25 000 DM mit 6 000 DM Förderung nicht 
gemacht wird, sondern es muß ein höherer Anreiz 
vorhanden sein, der sich volkswirtschaftlich bei-
spielsweise in bezug auf die Beschäftigung nieder-
schlägt. 

Für mich sind das Selbstläufer, und bei Selbstläu-
fern bremse ich nicht, wo einer etwas mehr be-
kommt, sondern ich frage: Was nimmt er mit? Das ist 
für mich das Problem. 

Noch eine Bemerkung zu den Gemeinnützigen. 
Herr Kollege Menzel, die Gemeinnützigen haben 3% 
Rückstellungen für solche Investitionen. Die Ge-
meinnützigen waren — das meinte im übrigen der 
Kollege Riesenhuber — diejenigen, die speziell im 
Austausch von Fenstern Investitionen nachgeholt 
haben, die sie sowieso hätten vornehmen müssen. 
Das haben sie nun mit einem kräftigen Zuschuß ge-
tan. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn es uns gelingt, Öl zu substituieren — da 
stimme ich voll dem zu, was Sie, Herr Beckmann, ge-
sagt haben —, haben wir zwei Effekte: Volkswirt-
schaftlich bringen wir die Öllieferländer in Schwie-
rigkeiten, weil sie größere Mengen anbieten müssen. 
Sie haben nicht die Möglichkeit, schnell zuzulangen, 
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und für uns wird sich die Zahlungsbilanz verbes-
sern. Ich glaube, das ist doch sehr wichtig. 

Lassen Sie mich eine kurze Bemerkung zu Solar-
anlagen machen. Die Installation von reinen Solar-
anlagen ist bei uns genauso zu werten, als wenn Sie 
sich dafür entschieden, hier Orchideen im Freien zu 
züchten. Sie bringen ganz selten einen Erfolg, und 
die Orchideen können Sie nur an wenigen Tagen des 
Jahres draußen stehenlassen. Heute beispielsweise 
würden es Ihnen die Orchideen übelnehmen, wenn 
Sie sie herausstellten, denn sie würden frieren. 

Deswegen sind die Teilsolaranlagen wie Absor-
berdächer oder Energiezäune eine hervorragende 
Verbesserung gegenüber der Wärmepumpe. Sie 
bringen eine bessere Ausnutzung. Sie sind aber auf 
Grund der geringen Stückzahlen heute noch zu teu-
er. Deswegen müssen wir hier den drive hineinbrin-
gen. Ich gehe davon aus, daß dies besser wird, wenn 
eine Massenproduktion erfolgt. 

Eine Bemerkung zur Fernwärme. An diesem Pult 
ist sehr viel dazu gesagt worden, was wir mit der 
Fernwärme alles tun können. Ich bestreite nicht, daß 
es ökologisch sinnvoll ist und daß wir damit eine bes-
sere Energieausnutzung erreichen. Allerdings sind 
die Anlaufverluste dort so hoch, daß sie in der Regel 
subventioniert werden müssen. Leider ist hier die 
Situation so wie bei dem Gleichnis vom Hasen und 
dem Igel: Dort, wo wir mit der Fernwärme kommen 
wollen, ist das Gas schon da. 

Ich bin dafür, daß wir dies tun, aber mit einer Ein-
schränkung, über die wir nachdenken sollten. Wir 
sollten bei der Fernwärme nicht wiederholen, was 
wir einmal beim sozialen Wohnungsbau gemacht 
haben: daß wir die Anlaufverluste sozialisieren, aber 
anschließend, wenn die Schere auseindergeht, wer-
den die Vorteile privatisiert, so daß man wieder die 
Unterteilung in haves und havenots hat. Ich bitte 
Sie, das bei den weiteren Beratungen zu beachten. 
Wir sollten nicht fragen müssen, wenn das Kind ins 
Wasser gefallen ist, wie wir die Subventionen zu-
rückholen können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine 
der wichtigsten und besten Einsparungsmöglichkei-
ten, die wir überhaupt haben und die wir bis jetzt 
nicht genutzt haben, liegt beim Althausbau. Der Alt-
hausbau leidet in vielen Fällen darunter, daß über-
haupt keine Unterlagen mehr für die Anlagen vor-
handen sind. Das bedeutet: Die Anlagen müßten erst 
energetisch aufgenommen werden, und das Ergeb-
nis wird in vielen Fällen sein, daß man feststellt, daß 
die Anlagen um 100 % überdimensioniert sind. Das 
beginnt beim Kessel und setzt sich bei den Rohrlei-
tungen und den Heizkörpern fort. 

Es ist für mich schon abenteuerlich, daß wir hier 
über Energieeinsparung reden und in dem Haus, in 
dem wir uns laufend bewegen, feststellen müssen, 
daß dort die Energie am schlechtesten genutzt wird. 
Wenn Sie heute durch die Gänge dieses Gebäudes 
gehen, stellen Sie fest, daß die Heizkörper warm 
sind, weil sie nicht steuerbar sind. In meinem Büro 
im Hochhaus im Tulpenfeld besteht die Wärmerege-
lung nur darin, daß ich den Heizkörper auf- oder zu-
drehen kann. Wenn ich den Heizkörper aufgedreht  

habe, muß ich die Regelung über das Öffnen und 
Schließen der Fenster vornehmen. Herr Staatsse-
kretär, dort wäre einiges zu tun. Ich sage das als Ba-
den-Württemberger, weil das Land Baden-Württem-
berg in seinen öffentlichen Gebäuden durch die Ein-
führung von witterungsabhängiger Vorlaufsteue-
rung, Nachtabsenkung und Absenkung der Tempe-
ratur im Raum auf 20 Grad zwischen 10 und 30 % ein-
gespart hat. 

Dies ist wahrscheinlich einer der wichtigsten 
Punkte. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, 
daß auch öffentliche Gebäude mit 20 Grad geheizt 
werden und daß Sie nicht, wenn Sie hineinkommen, 
am liebsten die Jacke ausziehen möchten. 

(Stahl [Kempen] [SPD]: Das tun wir doch 
schon!) 

— Herr Kollege Stahl, ich bitte Sie, im Winter in 
mein Büro zu kommen; dann werden Sie feststellen, 
wie wir regeln. Es ist eine Katastrophe. 

(Stahl [Kempen] [SPD]: Ich habe gesagt: 
Das tun wir doch schon!) 

— Gut. 

(Stahl [Kempen] [SPD]: Deshalb haben wir 
doch so viel eingespart!) 

— Dann warte ich darauf, daß das in meinem Büro 
geschieht. Ich freue mich darüber, daß Sie die Ab-
sichtserklärung abgegeben haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich aber etwas zur Zukunft sagen. Herr Kol-
lege Menzel, Sie haben gesagt: Wir stehen hier. Ich 
meine, wir haben mit der Mikroprozessorentechnik 
eine große Chance. Damit können wir optimal 
steuern. Wir dürfen nämlich den Bürger nicht da-
durch überfordern, daß er ein Ingenieurstudium ab-
solviert haben muß, um dann überhaupt die Rege-
lungsmöglichkeiten wahrnehmen zu können. Für 
ihn muß es drei Knöpfe geben — Sommer, Frühling/ 
Herbst, Winter —, und dann muß es die Anlage tun. 
Thermostate müssen — — 

(Zurufe von der SPD) 

— Ja, natürlich! Sie können doch nicht von un-
bedarften Bürgern erwarten, daß sie ein volles 
Ingenieurstudium haben müssen, um damit fertig zu 
werden, 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Völlig rich

-

tig!) 

obwohl die Mikroprozessorentechnik dies kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
möchte eine letzte Bemerkung machen. Der Herr 
Kollege Beckmann hat es angedeutet: Wir wissen 
nicht, wie sich der Energiepreis entwickelt. Deswe-
gen sollten wir uns nicht immer, wie Sie, Herr Kol-
lege Menzel, es heute getan haben, mit der Vergan-
genheit befassen, sondern fragen: Was ist der augen-
blickliche Zustand, und was können wir tun, damit 
wir vorankommen? Ich glaube, daß wir damit auch 
das tun, was der Bürger von uns erwartet. Er will 
wissen, wie es besser geht, er will nicht immer ge-
sagt bekommen: Hätten wir es in der Vergangenheit 
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so gemacht, wäre es besser gewesen. — Herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord
-

neten der FDP) 

Vizepräsident Windelen: Ich gebe dem Abgeordne-
ten Leuschner das Wort. 

Leuschner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der bisherige Verlauf der Debatte hat, 
glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten als unterschied-
liche Bewertungen gezeigt, aber einige unterschied-
liche Bewertungen sind wohl vorhanden und müs-
sen doch noch einmal betont werden. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Z. B. in der 
Steuerfrage!)  

— Herr Dr. Riesenhuber, die CDU hat heute nicht 
das gemacht, was Sie in der ersten Runde gemacht 
haben, als Sie die wärmedämmenden Maßnahmen, 
die sich jetzt rechnen, doch so ziemlich als Mißerfolg 
hingestellt haben. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: In Überein

-

stimmung mit dem Wirtschaftsminister!) 

— In Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsmini-
ster, 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Ja!) 

aber gerade diese wärmedämmenden Maßnahmen 
haben meines Erachtens dazu beigetragen, daß der 
Mineralölimport so drastisch gesenkt werden 
konnte und tendenziell auch noch in diesem Jahr 
weiter sinkt. Das rechnet sich heute! 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Nach den 
Zahlen des Finanzministers stimmt das 

nicht!) 

Das war vernünftig, und das wissen Sie auch. 

Besonders erfreulich ist für mich dabei, daß ge-
rade durch diese erzielten Einsparungen die Mega-
watt-Gigantomanie bei der Kernkraft in diesem 
Lande doch deutlich gebremst werden konnte. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Mit Kern

-

kraft wurde noch nie geheizt!) 

— Mit Kernkraft wurde nicht geheizt, aber es wird 
— jedenfalls teilweise — substituiert, und Sie wissen 
das. 

Kernkraft kann heute von Ihnen und auch von der 
Lobby nicht mehr mit Quantitätsaspekten begrün-
det werden. Ich weiß, Sie sehen das mehr mit einem 
weinenden als mit einem lachenden Auge. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Ich bin 
Marktwirtschaftler!) 

Ich freue mich darüber, und ich weiß auch, daß das 
teilweise auf dieses Energieeinsparprogramm mit 
seinen positiven Auswirkungen zurückzuführen ist. 
Gerade hier sind Sie wohl vom mündigen Bürger 
und auch vom Markt etwas widerlegt worden. Der 
mündige Bürger und auch der Markt haben hier bes-
ser reagiert. Das „Einspartheater", das von Ihnen 
früher oft beschworen worden ist, ist keines. 

Übrigens haben Sie, Herr Dr. Riesenhuber, in der 
letzten Runde auch beklagt, die Bundesregierung  

fördere regenerative Energiequellen nicht genü-
gend und setze sie in diesem Lande vor allem nicht 
genügend durch. Woran das liegt, wissen Sie auch. 
Wir müssen einen sehr großen Anteil — einen im-
mer größer werdenden Anteil — für die Förderung 
fortgeschrittener Reaktorlinien einsetzen. Sie ken-
nen die aktuelle Debatte über unsere beiden „Lieb-
lingskinder", den Schnellen Brüter und den HTR. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Miserables 
Management der Bundesregierung! — Wei

-

terer Zuruf von der CDU/CSU: Stiefkin

-

der!) 

— Stiefkinder, sagen Sie. Ich glaube, die Förderung 
ist auch mit Ihrer ausdrücklichen Billigung erfolgt. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Warum grei

-

fen Sie dauernd die Bundesregierung an?) 

— Ich greife nicht die Bundesregierung an. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Wenn das 
schlecht gemanagt ist, ist das doch nicht un

-

sere Sache!) 

— Nun hören Sie doch den Satz zu Ende an. Daß 
diese extreme Förderung der fortgeschrittenen Re-
aktorlinien, die wir uns jetzt nicht mehr in dieser 
Form leisten können, gerade mit Ihrer Billigung er-
folgt ist, das ist doch wohl klar. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Ihre For

-

schungsgruppe hat gerade beschlossen, es 
soll weiter so geschehen!) 

Wenn dieses nicht so gemacht werden müßte, hätte 
der Bundesforschungsminister sicher den Kopf 
mehr für andere Dinge frei. Wir werden darüber mit 
Sicherheit noch im Laufe dieses Jahres reden müs-
sen. 

Einig sind wir uns darin, meine Damen und Her-
ren, daß wir im neuen Programm Schwerpunkte bil-
den müssen. 

Wir wollen über das hinaus, was Sie genannt ha-
ben, noch einige sich nicht rechnende Maßnahmen 
fördern, nämlich hinsichtlich Außenhausisolierung, 
Heizung und Brennern. Mit dem anderen sind ja 
auch wir einverstanden. Wir sind mit Ihnen der Mei-
nung, daß sich bei Wärmepumpen und Solaranlagen 
etliches noch nicht rechnet und am Markt durchge-
setzt werden muß. Dabei wünschen wir uns aller-
dings, daß die interessierte Industrie dabei hilft, ins-
besondere durch längere Gewährleistungsfristen 
für ihre Einrichtungen. Das könnte mit dazu beitra-
gen, Herr Kolb, daß über die 70 000 Anlagen, die wir 
jetzt haben, hinaus ein schnellerer Durchbruch er-
zielt wird. 

Bei der Fernwärmenutzung stimmen wir auch mit 
Ihnen überein. Wir wollen dort die Förderungssätze 
erhöhen. Nur muß man hier folgendes sehen: Der 
Fernwärmenutzung — Sie haben das angesprochen 
— stehen natürlich noch einige Hindernisse in die-
sem Lande entgegen. 

Unsere Partei hat auf dem Münchner Parteitag 
Fernwärmenutzung mit einem maximal möglichen 
Anteil von hoffentlich 20 bis 25% noch einmal zu ei-
ner zentralen Forderung erklärt. Die Widerstände 
haben Sie erwähnt. Es ist einmal die Tatsache: Gas 
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ist in vielen Bereichen dort. Andererseits stellen 
Überkapazitäten auf dem Strommarkt in vielen Ge-
bieten aber bereits heute auch eine Konkurrenz dar. 
Hier werden wir uns entscheiden müssen. 

Es wäre theoretisch vielleicht sogar vernünftig, 

(Dr.-Ing Kansy [CDU/CSU]: Strom und 
Fernwärme kommen selten in Konkur

-

renz!) 

daß Strom auf dem flachen Lande die Versorgung 
einsam gelegener Bauernhöfe übernimmt. Sie wis-
sen aber auch, daß die Stromindustrie nicht nur in 
der Eifel dafür wirbt, sondern durchaus auch bei Be-
wohnern in Essen oder Köln. Hier müssen wir uns 
entscheiden. Ein Stichwort ist hier der Anschluß- 
und Benutzungszwang, den es in den Gemeindeord-
nungen theoretisch durchaus gibt. Darüber muß de-
battiert werden können. Eines steht für mich fest: 
Niemand, der in eine andere Energiequelle inve-
stiert hat, darf geschädigt werden. 

Wenn wir etwas Derartiges aus übergeordneten 
volkswirtschaftlichen Gründen wollen, wenn wir 
eventuell die Energieversorgung in einem geschlos-
senen Gebiet ändern wollen, muß durchaus darüber 
gesprochen werden, was mit den Investitionen ge-
schieht, die noch nicht abgeschrieben sind. Dort 
müßte eventuell entschädigt werden. Aber dennoch 
sollte man den Anschluß- und Benutzungszwang, 
wenn man Fernwärme tatsächlich am Markt durch-
setzen will, nicht unbedingt ablehnen. Darüber müß-
te geredet werden. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Der hat noch 
nie etwas gebracht!) 

— Das wissen Sie doch gar nicht. Wenn in einem ge-
schlossenen Gebiet etwas Derartiges gemacht wird, 
wäre ich jedenfalls durchaus bereit, darüber zu de-
battieren. 

(Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Das wissen 
aber die Leute, die es probiert haben!) 

Eine letzte Bemerkung zu dem, was Sie, Herr 
Kolb, gesagt haben: auch steuerliche Förderung. Wir 
kennen Ihre Argumente dort. Das ist genau wie 
beim Kinderbetreuungsbetrag: Dem, der viel hat, 
wird viel gegeben. Herr Menzel hat die Beispiele mit 
den 6 000 DM gebracht. Ich würde es dann lieber se-
hen — um möglichst viele in den Genuß kommen zu 
lassen; wir haben ja auch nicht einen unbeschränkt 
großen Finanzrahmen für derartige Maßnahmen —, 
wenn hier einheitlich gefördert würde. Ich weiß, 
Herr Beckmann, wir sind uns da nicht völlig einig. 
Meines Erachtens kann da aber ein größerer Effekt 
erzielt werden. Unsere Auffassung ist dieselbe. 

Ich hoffe, daß die Bundesregierung schnell mit 
den Ländern zu einer Einigung kommt, daß nicht 
der Fall eintritt wie beim letzten Programm, als wir 
immer auf den Ministerpräsidenten Stoltenberg 
warten mußten. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, hier schnell 
zu handeln. Wir stimmen der Beschlußempfehlung 
des Ausschusses zu. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Windelen: Meine Damen und Her-
ren! Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstim-
mung über die Beschlußempfehlung des Ausschus-
ses. Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 9/1511 
die Annahme einer Entschließung. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Die  Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Die Ent-
schließung ist damit einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. 
Stavenhagen, Lenzer, Pfeifer, Dr. Probst, Ger-
stein, Boroffka, Dr. Bugl, Engelsberger, Maaß, 
Neuhaus, Prangenberg, Weirich, Dr. Riesen-
huber, Frau Dr. Hellwig, Lowack, Zierer, Ross-
manith, Dr. Götz, Dr. Kunz (Weiden), Sauter 
(Ichenhausen), Dr. Jobst, Dr. Hüsch, Dr. Voss, 
Magin, Kraus und der Fraktion der CDU/ 
CSU 

Raumfahrtpolitik 
— Drucksache 9/1529 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Forschung und Technologie (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Ausschuß für Wirtschaft 

Im Ältestenrat ist für die Aussprache eine Runde 
vereinbart worden. Darf ich fragen, ob das Haus da-
mit einverstanden ist? — Ich stelle Ihr Einverständ-
nis fest. 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die Aussprache. 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Stavenhagen. 

Dr. Stavenhagen (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Auf Drucksache 9/1529 
haben wir Ihnen einen Antrag zur Raumfahrtpolitik 
vorgelegt. Die Raumfahrt ist eine Schlüsseltechno-
logie. Das heißt, in ihr kommen besonders viele neue 
Techniken zur Anwendung, die in andere Bereiche 
hineinstrahlen, hineinwirken, und deswegen ist die 
Raumfahrt von hoher volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung. Die Zahl der Arbeitsplätze der deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie hat mit 67 000 im letzten 
Jahr einen Höchststand erreicht. Davon entfallen 
etwa 5 % auf die reine Raumfahrt. 

Die Haushaltskürzungen in diesem Bereich tref-
fen vor allen Dingen Forschung und Entwicklung, 
und es besteht die Gefahr, daß die Erhaltung des 
technischen Leistungsstandes nicht gewährleistet 
ist. Luft- und Raumfahrtprodukte stellen hohe An-
forderungen an die Technik, insbesondere in den Be-
reichen Digitaltechnik, Mikroelektronik, neue Werk-
stoffe. All das sind Dinge, die für andere Bereiche, 
auch für unsere exportorientierte Wirtschaft, von 
hoher Bedeutung sind. Im Raumfahrtbereich zeich-
nen sich jetzt schon zivile Märkte von erheblicher 
Größenordnung für die Zukunft ab. 

Angesichts dieser Zusammenhänge ist es mehr 
als verwunderlich, daß die Bundesregierung der 
Raumfahrt einen so geringen Stellenwert zumißt 
und daß sie für die Zukunft der Raumfahrt kein ge-
schlossenes Konzept hat. Seit dem Auslaufen des al-
ten Weltraumprogramms im Jahre 1979 hat es die 
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Bundesregierung nicht vermocht, ein neues, den ge-
änderten Bedingungen anzupassendes Konzept der 
Raumfahrtpolitik für die 80er Jahre und auch, zu-
mindest in groben Umrissen, ein Konzept für die 
90er Jahre zu entwickeln. Mit dem früheren Förder-
programm des Bundes wurden Forschungs- und In-
dustriekapazitäten aufgebaut; dort weiß man jetzt 
nicht, wie es weitergehen soll. Die erfolgreiche Bi-
lanz der Vergangenheit wird jetzt praktisch abge-
brochen. 

Der Raumfahrtetat der Bundesrepublik stagniert 
seit 1979. Schon im Jahr 1962 hat Frankreich für die 
Raumfahrt mehr ausgegeben als wir heute. Seit 1981 
gibt Frankreich das Doppelte aus wie wir. Seit 1974 
gibt Japan mehr als die Bundesrepublik Deutsch-
land aus. Auf diesem Gebiet kann sich wiederholen, 
was wir in anderen Bereichen erleben, nämlich bei 
Autos, bei optischen Artikeln, in der Elektronik oder 
bei den Kernkraftwerken, daß wir nach guter Aus-
gangslage immer mehr ins Hintertreffen geraten 
und anderen dann die Nutzung der Märkte kampflos 
überlassen müssen. 

Die staatlichen Mittel wurden nach unserer Ein-
schätzung auch falsch eingesetzt. Es gab gravie-
rende Fehlentscheidungen im Bereich der Träger-
raketen, der Spacelab-Nutzung — des Raumfahrtla-
bors — und der Nachrichtensatelliten. 

Bei den Trägerraketen hat die Bundesregierung 
Anfang der 70er Jahre den Abbruch durchgesetzt. 
Durch die konsequente Initiative Frankreichs 
wurde eine gemeinsame europäische Trägerrakete 
weiterentwickelt, die Ariane, die nun rechtzeitig für 
einen wachsenden Markt fertig geworden ist. Man 
verfügt über feste Aufträge im Wert von weit mehr 
als 1 Milliarde DM bis 1986. 

Die Bundesregierung hat einseitig auf das Welt-
raumlabor gesetzt und sich an der Ariane nur mit ei-
nem verschwindend geringen Betrag von 40 Millio-
nen DM jährlich beteiligt — gewissermaßen als 
Merkposten. Das heißt: wir haben bei der Ariane 
auch keine entscheidenden Mitwirkungsrechte, und 
die Marktchancen von Ariane gehen ebenfalls an 
uns vorbei. 

Das Spacelab, also das Weltraumlabor, kostete 
den deutschen Steuerzahler bisher über 1 Milliarde 
DM. Zugunsten dieser Entwicklung wurde die deut-
sche Beteiligung an der Trägerentwicklung vernach-
lässigt. 

Meine Damen und Herren, das Spacelab ist nach 
meiner Einschätzung sein Geld nicht wert. Ein einzi-
ges Raumlabor mit deutschen Experimenten soll 
1985 starten. Man muß die Industrie gewissermaßen 
dazu bewegen, sich überhaupt hier mit Experimen-
ten zu beteiligen. Die Finanzierung ist noch nicht ge-
sichert. Dieses Progamm hat nach unserer Einschät-
zung keine zentrale Bedeutung, etwa für neue An-
wendungen. Wir halten dies für fehlgeleitetes 
Geld. 

Der dritte Bereich, den ich ansprechen möchte, ist 
der der Nachrichtensatelliten. Schon vor mehr als 
zwölf Jahren bestanden im Forschungsministerium 
Pläne für einen fortgeschrittenen nationalen Nach-
richtensatelliten. Seitdem wurden in der Industrie  

erhebliche Entwicklungen mit über 100 Millionen 
DM gefördert. Wo stehen wir heute? Auf Grund der 
medienpolitischen Schwäche der Bundesregierung 
war lange Zeit nicht zu klären, was man eigentlich 
will. Man hat sich schließlich nach vielem Hin und 
Her für eine gemeinsame Entwicklung mit den 
Franzosen zum sogenannten TV-Satelliten ent-
schlossen. Man war aber nicht in der Lage, in diese 
gemeinsame Entwicklung die deutschen Vorent-
wicklungen einzubringen und hat deswegen Kompo-
nenten und Teilbereiche noch einmal bezahlt und 
noch einmal entwickelt — zu Lasten des Steuerzah-
lers. 

Von der einstigen Spitzenstellung blieb wenig üb-
rig, nur eine etwa 10%ige Beteiligung am weltum-
spannenden Nachrichtensystem Intelsat VI. Die 
deutschen Firmen liefern hier den Solargenerator 
und das Lageregelungssystem, das den Satelliten 
stabilisieren soll. Allein bei den Nachrichtensatelli-
ten wird mit einer Vervielfachung des weltweiten 
Umsatzes innerhalb der nächsten zehn Jahre ge-
rechnet. Auch dieser Markt droht an uns vorbeizu-
laufen. 

Es gibt nun neue Diskussionen im Forschungsmi-
nisterium über einen sogenannten Postsatelliten. 
Dieser Postsatellit steht in einer Konkurrenzsitua-
tion zum deutsch-französischen TV-Satelliten. Es ist 
nicht klar, was dieser Postsatellit leisten soll. Es 
wird von vier Kanälen zur Fernsehversorgung von 
Berlin und von acht Kanälen gesprochen, die be-
nutzt werden sollen, um die Regionalprogramme der 
ARD bundesweit zu verteilen — also eine Zementie-
rung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. 

Hier ist es notwendig, daß die Bundesregierung 
klar erklärt, was sie medienpolitisch mit diesem Sa-
telliten will, wie er sich von TV-Sat unterscheidet 
und ob die Weiterentwicklung von TV-Sat nicht gün-
stiger und zweckmäßiger wäre. 

Zum TV-Sat ist auch anzumerken, daß seine Fi-
nanzierung nicht gesichert ist. Der Postminister hat 
zwar zugesagt, sich in den Jahren 1984 und 1985 je-
weils mit 70 Millionen DM zu beteiligen, aber mehr 
als eine solche Zusage ist bisher nicht erfolgt. Auch 
dieser Satellit ist — wie viele andere Vorhaben im 
Bereich des BMFT — nicht durchfinanziert. 

Ein weiterer Markt, der der deutschen Raum-
fahrtindustrie verschlossen geblieben ist, sind die 
Bodenstationen für Intelsat. Von den 300 weltweit 
installierten Stationen liefert eine französische 
Firma knapp die Hälfte, eine andere knappe Hälfte 
liefert Japan. Von den 30 europäischen Stationen ha-
ben wir nur die fünf in Deutschland befindlichen An-
lagen liefern können. 

Auf Grund dieser Entwicklung und auf Grund der 
fehlenden Zukunftsperspektiven überlegt das füh-
rende Industrieunternehmen in diesem Bereich, ob 
die Raumfahrtaktivitäten nicht wesentlich einge-
schränkt werden sollen, was bedauerlich wäre auf 
Grund der volkswirtschaftlichen Bedeutung und der 
Ausstrahlung der Raumfahrttechnik in andere Be-
reiche. 

Was wir nun fordern, meine Damen und Herren, 
ist ein langfristig orientiertes Raumfahrtprogramm, 
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ein Raumfahrtprogramm, das auch die Möglichkei-
ten neuer Märkte angemessen einbezieht. 

Mir hat einmal ein Wissenschaftler aus diesem 
Bereich gesagt: Was schwer zu erklären ist, taugt 
nichts; was etwas taugt, ist auch leicht zu begründen, 
leicht zu erklären und dem Bürger überzeugend dar-
zulegen. 

Bringen Sie also ein Programm, das die Förde-
rung der Grundlagenforschung als einen Schwer-
punkt hat, das die Nutzung zukünftiger Marktchan-
cen als weiteren Schwerpunkt hat, daß die interna-
tionale Zusammenarbeit auf mittel- und langfristige 
Perspektiven ausrichtet, das nicht von der Hand in 
den Mund lebt, sondern das der Raumfahrtindustrie 
wirklich wieder eine Zukunftsperspektive gibt! Und 
stellen Sie dar, was Sie finanziell in den kommenden 
Jahren in diesem Bereich aufwenden wollen! 

Die Forscher und die Industrie, die sich hier enga-
gieren, haben ein Anrecht darauf, zu wissen, was Sie 
wollen. Sie haben ein Anrecht darauf, zu wissen, ob 
die Kapazitäten gehalten werden können, ob sie ab-
gebaut werden müssen und wie es weitergeht. 

Wenn Sie unserem Antrag im federführenden 
Ausschuß für Forschung und Technologie die not-
wendige Aufmerksamkeit widmen und dort dieses 
Problem mit uns gemeinsam erörtern, dann können 
wir hier vielleicht zu einer Lösung kommen. Ich 
hoffe sehr, daß die Bundesregierung endlich einmal 
von ihrem Ritual abläßt, von vorherein zu sagen, An-
träge der Opposition könnten natürlich mit Sicher-
heit nicht angenommen werden, selbst wenn sie 
sinnvoll und zweckmäßig sind. — Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Windelen: Ich erteile das Wort dem 
Abgeordneten Fischer (Homburg). 

Fischer (Homburg) (SPD): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Bevor ich auf Ihren An-
trag und Ihre Ausführungen, Herr Stavenhagen, ein-
gehen werde, möchte ich ein paar grundsätzliche Be-
merkungen bezüglich der Raumfahrtpolitik ma-
chen. 

Der Weltraum ist nach den Weltmeeren die letzte, 
neue Dimension, die sich dank der fortgeschrittenen 
Technik der Menschheit zur Erforschung und Nut-
zung erschließt. Dies ist eine globale Aufgabe, der 
viele Länder ihre Aufmerksamkeit schenken. So ha-
ben die Vereinten Nationen den Weltraumausschuß 
geschaffen, der jährlich mit mehreren Unteraus-
schüssen tagt. Im Jahr 1982 findet die Welt-Welt-
raumkonferenz Uni-Space 1982 statt, auf der eine 
weltweite Darstellung und Diskussion der Welt-
raumaktivitäten erfolgen wird. 

Die Industrienationen mit einem hohen technolo-
gischen Stand haben bei der Erforschung und der 
Erschließung des Weltraums die Chance, Führungs-
aufgaben mit der damit verbundenen Verantwor-
tung zu übernehmen. Die enge Koppelung zwischen 
hohem wissenschaftlich-technischem und wirt-
schaftlichem Stand mit besonderem Engagement 
der Raumfahrt zeigt sich besonders bei den Indu-
strienationen, aber auch bei den Entwicklungslän-

dern, auch bei den Schwellenländern, wie es das Bei-
spiel Indien zeigt. 

Führung bedeutet u. a. die Aufgabe, wissenschaft-
lich-technisches Neuland mit den damit verbunde-
nen Risiken zu betreten. Hierbei darf der Blick über 
den mittelfristigen Rahmen hinaus nicht gescheut 
werden.  Ich erinnere nur daran, daß der Start des er-
sten Satelliten etwa 25 Jahre zurückliegt. Die wei-
tere Entwicklung hat zur Mondlandung geführt, zur 
Erforschung der äußeren Planeten, zum Routineein-
satz von Fernmeldesatelliten und wiederverwendba-
ren Transport- und Trägersystemen. 

Mit dem Shuttle-Spacelab-System — da unter-
scheide ich mich von Ihrer Beurteilung, Herr Sta-
venhagen — eröffnen sich neue Möglichkeiten für 
Aktivitäten in den Erdumlaufbahnen. Der techni-
sche Trend geht zu größeren, automatischen oder 
bemannten Orbitalsystemen, die die Beherrschung 
von Techniken wie Rendezvous und Docking, Ser-
vice für Satelliten, Automatisierung von Systemen 
und Bergung von Nutzlasten erfordern. 

Die Anwendungsgebiete der Raumflugtechnik 
werden in den Bereichen extraterrestrische For-
schung, Forschung unter Schwerelosigkeit, Medizin 
und Biologie, Kommunikation und Erdbeobachtung 
liegen. Damit werden Forschung und Dienstlei-
stung, die mit terrestrischen Mitteln gar nicht oder 
jedenfalls nicht so effektiv durchgeführt werden 
können, ermöglicht. Neben dem unmittelbaren Ein-
satz der Raumflugtechnik für Forschung und Nutz-
anwendungen stellt sie nach wie vor eine Spitzen-
technologie dar — darin sind wir in der Bewertung 
einig —, und zwar eine Spitzentechnologie, die höch-
ste Anforderungen an die Kreativität und den Erfin-
dungsgeist der Forscher und Ingenieure stellt sowie 
hohe Kompetenz und Verantwortungsbewußtsein 
aller an ihr Beteiligten erfordert, mit großen Impul-
sen in viele andere Bereiche der Technik und Wis-
senschaft. 

Die Förderung der Weltraumforschung ist welt-
weit überwiegend eine staatliche Aufgabe, und zwar 
wegen der Risiken und der Größe der Projekte. Es 
zeigt sich also weltweit ein internationaler Charak-
ter. 

Nun zu dem, was Sie hier angeprangert haben. 
Hierzu möchte ich doch einmal den im deutschen 
Weltraumprogramm erreichten Stand schildern und 
im übrigen daran erinnern, daß das Erstellen von 
Weltraumforschungsprogrammen keine Erfindung 
der Opposition war, sondern die Sozialliberalen die 
Programme erstellt haben. Wenn Sie vorhin gesagt 
haben, seit 1979 sei das Programm nicht mehr fort-
geschrieben worden, so möchte ich Ihnen erwidern, 
daß auch Sie sehr wohl wissen müßten, warum das 
passiert ist. Ich erwähne ESA und die Schwierigkei-
ten, die nicht auf europäischer Ebene liegen, son-
dern die von amerikanischer Seite herübertranspor-
tiert worden sind. Im übrigen wird das Weltraumfor-
schungsprogramm 1982-1985 noch in diesem Mo-
nat im Kabinett beraten werden, und wir werden 
uns mit diesem Weltraumforschungsprogramm 
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auch noch in den zuständigen Ausschüssen zu bef as-
sen haben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wie schön!) 

Zum erreichten Stand im deutschen Weltraum-
programm ist zu sagen: 

Erstens. Im Wissenschaftsbereich nimmt die deut-
sche Forschung international den Rang gleichwerti-
ger Partnerschaft ein. In Teilbereichen, z. B. auf 
Grund des gemeinsam mit der NASA durchgeführ-
ten anspruchsvollen Sonnensondenprogramms He-
lios — im übrigen ein gewolltes Kind unseres frühe-
ren Bundeskanzlers, Ihres Kollegen Erhard —, wird 
weltweit eine Spitzenstellung erreicht. 

Um den besonderen deutschen Leistungsstand in 
der Röntgenastronomie zur Entfaltung zu bringen, 
soll ein Röntgensatellit geplant werden — ich sage: 
soll geplant werden, weil die finanzielle Seite wohl 
noch nicht exakt geklärt werden kann, jedenfalls 
jetzt noch nicht —, der bi- oder trinational durchge-
führt werden soll. 

Die Forschung auf dem Gebiet der schwerkraft-
beeinflußten Werkstoff- und Verfahrenstechnik hat 
inzwischen auf Grund der gezielten Förderung des 
BMFT und unterstützt durch die Ergebnisse der 
Weltraumexperimente, die im Rahmen des Raketen-
programms Texus gewonnen wurden, einen Stand 
erreicht, der international anerkannt ist und als füh-
rend bezeichnet werden kann. 

Zweitens. Im Anwendungsbereich hat die deut-
sche Raumfahrtindustrie auf dem Gebiet der Rund-
funksatelliten, die gemeinsam mit Frankreich ge-
baut werden, eine führende Stellung erreicht. — Ihre 
Bewertung bezüglich TV-Sat sehe ich ein bißchen 
anders. Wir haben immerhin eine Aufteilung von 
54 % deutscher Materialanteile und 46 % französi-
scher Materialanteile bei einer finanziellen Beteili-
gung von 50:50. Das ist also wohl doch ein bißchen 
anders zu sehen, als Sie es vorhin geschildert haben. 
— Hier bietet sich künftig die Chance eines kom-
merziellen Exports von Satellitensystemen. Bei den 
Anwendungsprogrammen der ESA wirkt die Bun-
desrepublik ebenfalls in erheblichem Maße mit. Ich 
werde nachher noch Zahlen nennen. In Zusammen-
arbeit mit europäischen Postverwaltungen wird das 
europäische Fernmeldesatellitensystem ECS ent-
wickelt. Die europäische Entwicklung des Seefunk-
satelliten Marees wird in das internationale See-
funksystem Inmarsat eingebracht. Deutsche Vor-
schläge für die Einbeziehung des Seenotfunks in das 
Inmarsat-System liegen international wohl schon 
vor. Ein Seetnotrufsystem wurde bereits entwickelt. 
Auf dem Weltmarkt konnte sich die deutsche Raum-
fahrtindustrie vor allem am Bau von Satelliten für 
das weltweite Intelsat-System beteiligen. — Sie sag-
ten vorhin, die finanzielle Beteiligung sei vielleicht 
ein bißchen zu gering. 

Die Wetterbilder des europäischen Meteosat sind 
u. a. ein fester Bestandteil der deutschen Fernseh

-

Wetterberichte. Bei der Fortsetzung dieses Satelli-
tenprogramms durch ein operationelles Satelliten-
system der Wetterdienste sind jedoch noch Finan-
zierungsschwierigkeiten zu überwinden. Ein euro-
päisches Satellitenprogramm zur Erdbeobachtung  

einschließlich Klimaforschung wird sowohl als ein 
Programm noch notwendiger Grundlagenforschung, 
aber auch als europäischer Beitrag zur weltweiten 
Ressourcen- und Umweltüberwachung vorbereitet. 

Ferner haben wir eine führende Rolle bei der eu-
ropäischen Entwicklung des Weltraumlaborsystems 
Spacelab übernommen — hier unterscheiden wir 
uns wieder in der Bewertung — und damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Erschließung der neuen Mög-
lichkeiten des wiederverwendbaren bemannten 
Transportsystems der USA geleistet. Der praktische 
Einsatz des Spacelab/Spaceshuttle-Systems wurde 
insbesondere mit dem frühen Forschungsraketen-
programm Texus intensiv und erfolgversprechend 
vorbereitet. In konsequenter Weiterentwicklung die-
ses Systems hat die Bundesrepublik ein europäi-
sches Entwicklungs- und Nutzungsprogramm für 
Raumplattformen vorgeschlagen, das rückführba-
ren Experimenten längere Flugzeiten und geringere 
Kosten als vollständige Spacelab-Flüge bieten soll. 

Die Bundesrepublik ist ferner wesentlich an der 
Entwicklung der europäischen Trägerrakete Ariane 
beteiligt, für deren industrielle Herstellung ein Fir-
menkonsortium gegründet wurde. Diese Rakete hat 
ihre Funktion und Leistungsfähigkeit beim Start 
des Satelliten Meteosat II — ich glaube, es war am 
19. Juni 1981 — bewiesen. Eingeleitete Weiterent-
wicklungen haben die Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit und der Anpassung an verschiedene Nutz-
lastgrößen zum Ziel. Sie haben ihren Markt beson-
ders bei geostationären Nutzlasten. 

Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann 
glaube ich, daß wir uns in der Ansicht, daß das Welt-
raumprogramm unter den folgenden vier allgemei-
nen Zielen bzw. auf den folgenden vier Beinen zu 
stehen hat, einig sind: Das erste Bein ist die Förde-
rung der Grundlagenforschung. Das zweite Bein ist 
die Innovation durch Anwendung der Weltraum-
technik; ich erinnere nur an die Abfallprodukte, z. B. 
Teflon, oder an die Auswirkung auf die Mikroelek-
tronik und Datenverarbeitung. Das dritte Bein ist 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Indu-
strie; ich glaube, auch das haben Sie vorhin gesagt. 
Das vierte Bein ist die Förderung der internationa-
len Zusammenarbeit. Dieses vierte Bein ist wesent-
lich. 

Die Nutzung der Raumflugtechnik für friedliche 
wissenschaftliche Zwecke und Anwendungen ist ein 
hervorragendes Mittel der Völkerverständigung. 
Deshalb möchte ich jetzt kurz auf Ihre Ausführun-
gen von vorhin eingehen. 

Sie haben vorhin Vergleiche mit Frankreich und 
Japan angestellt und dargelegt, was diese Länder ge-
messen am Bruttosozialprodukt für die Entwicklung 
ausgeben. Da muß man fairerweise hinzufügen, daß 
die genannten Länder Weltraumforschung auch für 
militärische Zwecke betreiben, was wir bei uns in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht machen und 
nicht machen werden. Wir betreiben Weltraumfor-
schung nur für die friedliche Nutzung. 

(Beifall bei der SPD) 

Die europäische und atlantische Zusammenarbeit 
sowie die bilaterale Zusammenarbeit mit einer 



6406 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode — 106. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Juni 1982 

Fischer (Homburg) 

Reihe von Staaten haben sich bewährt und sollen 
fortgesetzt werden. Hierbei gelten sowohl unmittel-
bare Kooperation als auch fairer Wettbewerb. 

Sie sehen also, meine Damen und Herren von der 
Opposition, wir reden nicht nur von Partnerschaft, 
sondern wir versuchen sie auch zu praktizieren. 

Jetzt zur Geschichte Ihres Antrags. In der 8. Legis-
laturperiode hatten Sie einen Antrag zur Raum-
fahrtpolitik eingebracht, der hier am 17. April 1980 
behandelt und an die zuständigen Ausschüsse über-
wiesen worden ist, aus zeitlichen Gründen aber 
nicht mehr abschließend behandelt werden konnte. 
Ihr neuer Antrag zum gleichen Thema ist — das ge-
stehe ich Ihnen gern zu — wesentlich realistischer 
als der alte Antrag der 8. Legislaturperiode. Die Op-
position ist also auch in diesem Punkt lernfähig. In 
zwei Jahren kann man allerhand hinzulernen. 

(Dr. Stavenhagen [CDU/CSU]: Dann kön

-

nen wir ja auch regieren! Wir sind schon in 
der Vorbereitung!) 

— Ja, ja! 

Sie haben in Ihren jetzigen Antrag nicht mehr die 
abenteuerliche Forderung aufgenommen, daß die 
Raumfahrt bezüglich der nuklearen Entsorgung 
oder der nuklearen Endlagerung Beiträge leisten 
solle. Das ist zu begrüßen. Sie listen in Ihrem Antrag 
allerdings eine Reihe von Selbstverständlichkeiten 
und — entschuldigen Sie, ich sage es nicht gern — 
Platitüden auf. Etwas vermessen erscheint mir Ihre 
Einschätzung, 

(Dr. Stavenhagen [CDU/CSU]: Keine Un

-

verschämtheiten!) 

daß die Weltraumpolitik langfristig die einzige Mög-
lichkeit biete, neue Energie- und Rohstoffquellen si-
chern zu helfen. Ferner fordern Sie einen selbstän-
digen nationalen Programmteil. Ich weiß nicht, was 
Sie darunter verstehen. Das hätten Sie etwas näher 
spezifizieren müssen. Wenn Sie das so verstehen, 
daß ein eigener nationaler Programmteil entwickelt 
werden soll, dann muß ich Ihnen vorhalten, daß 
diese Forderung in dieser Form nicht erfüllt werden 
kann, zumal wir noch nicht einmal einen eigenen 
Raketenstartplatz haben. Wir haben noch nicht ein-
mal eine eigene Rakete. 

Einige Ihrer Formulierungen erscheinen mir un-
klar; aus ihnen kann man alles oder nichts ablesen. 
Wenn Sie mit Ihren mir etwas unklaren Formulie-
rungen meinen sollten, wir müßten z. B. die Einfüh-
rung des Privatfernsehens forcieren, dann sollten 
Sie dies in Ihren Anträgen auch klipp und klar sa-
gen. 

Positiv möchte ich Ihren Antrag in dem Punkt be-
werten, daß Sie die Tatsache erkannt haben, daß 
Raumfahrtpolitik nur langfristig betrieben werden 
kann und die Kurzfristigkeit ausgeschlossen wer-
den muß. 

(Vorsitz : Vizepräsident Wurbs) 

In vielen Punkten, meine Damen und Herren der 
Opposition, besteht Übereinstimmung, da die Bun-
desregierung die Raumfahrtpolitik seit Jahren so 
konzipiert und auch durchgeführt hat, wie Sie dies  

in einer Reihe von Teilvorschlägen fordern. Eine 
langfristige Planung der Raumfahrtpolitik bis ins 
Detail ist meines Erachtens nicht möglich. Was mög-
lich ist, ist eine langfristige Option unter Ausnut-
zung der jeweiligen neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Ergebnisse. Wir sollten auch nicht 
immer neue Satellitensysteme fordern, sondern ver-
suchen, bestehende Systeme weiterzuentwickeln. 
Die internationale Zusammenarbeit werden wir wei-
terhin pflegen und auch ausbauen, und zwar sowohl 
aus technologischen als auch aus wirtschaftlichen 
und finanziellen Erwägungen. 

An dieser Stelle möchte ich dem Bundesminister 
für Forschung und Technologie den besonderen 
Dank dafür aussprechen, daß im Jahre 1981 663 Mil-
lionen DM für die Raumfahrtpolitik und noch zu-
sätzlich 85 Millionen DM für den Weltraumanteil an 
DFVLR ausgegeben worden sind. Der ESA-Beitrag 
betrug in diesem Zeitraum 392 Millionen DM. Für 
den Haushalt 1982 sind insgesamt 746 Millionen DM 
vorgesehen. Ich bin der festen Überzeugung, daß die 
Bundesregierung die Raumfahrtpolitik konsequent, 
eingebettet in eine intensive internationale Zusam-
menarbeit, weiterführen wird. — Schönen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Timm. 

Timm (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die letzten Wochen haben 
eine Überzeugung gebracht: Die Wettervorhersagen 
waren so präzise, daß wir uns in unserer Freizeitpla-
nung exakt danach richten konnten. Das ist immer-
hin ein Beweis dafür, daß Raumfahrttechnik etwas 
bewirken kann und einen guten Ruf hat. 

Raumfahrtforschung und Raumfahrttechnologie 
gehören zu den Bereichen, die nicht aus eigenem 
Antrieb existieren, sondern vielmehr wissenschaftli-
cher und staatlicher Initiative bedürfen. Darüber 
dürfen auch die umfangreichen Nutzungsmöglich-
keiten und Nutzungen kommerzieller Art nicht hin-
wegtäuschen, denn die Summen, die für diesen Be-
reich aufzuwenden sind, haben Größenordnungen, 
die nur mit staatlicher Hilfe zur Verfügung gestellt 
werden können. Daß die Raumfahrtpolitik dazu den 
Weg ebnen muß, ist eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit, und wir streiten auch nicht darum. Wir müs-
sen mit unserer Raumfahrtpolitik einen Beitrag lei-
sten, einen Teil unserer Zukunftsprobleme — davon 
haben wir weiß Gott eine Vielzahl — zu lösen. Ob es 
dabei allerdings ein erklärtes Ziel deutscher Raum-
fahrtpolitik sein muß, uns primär mit der Frage zu 
beschäftigen, wie wir mit Hilfe der Raumfahrttech-
nik Rohstoff- oder Energiequellen sicherstellen kön-
nen, sei zunächst einmal dahingestellt. Ich glaube, 
hier muß man sagen, daß wir zunächst einmal den 
sparsamen Umgang mit unseren irdischen Ressour-
cen üben müssen. Im Hinblick auf die Erschließung 
neuer und natürlicher Energiequellen aus dem All 
scheint Optimismus durchaus angebracht zu sein. 
Jedenfalls erfordert die Bewältigung solcher und an-
derer Probleme staatliche Initiative, sei es nun im 
nationalen Rahmen oder — was wahrscheinlicher 
ist — im bilateralen und im internationalen Rah- 
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men. Wir haben ja verschiedene Gremien dazu. So 
haben wir z. B. im europäischen Bereich die ESA; er-
hebliche Mittel werden in diese Organisation ge-
steckt. Ich glaube, Herr Kollege Stavenhagen, es ist 
nicht ganz richtig, wenn Sie die Meßlatte ohne un-
sere Beiträge in diesem europäischen Gremium an-
setzen und unsere deutsche Raumfahrtbeteiligung 
so in ein etwas falsches Licht rücken. 

Auch die Tatsache, daß die ESA erst entstanden 
ist, nachdem eine Trägerraketengeneration nicht 
zum Erfolg geführt werden konnte, darf nicht dar-
über hinwegtäuschen, daß wir eben mit dieser neuen 
Organisation und mit diesem strafferen Manage-
ment jetzt ein Trägersystem in internationaler Zu-
sammenarbeit auf die Beine gestellt haben, das sei-
nen Erfolg bewiesen hat. Insgesamt gesehen hat Eu-
ropa gerade im Bereich der Trägerraketen bewie-
sen, daß es in der Lage ist, auch auf wirklich schwie-
rigster Ebene in der Kommunikation zwischen den 
einzelnen beteiligten Staaten gegenüber einem 
Staat wie den Vereinigten Staaten von Amerika in 
diesem Bereich der Raumfahrttechnik den Beweis 
anzutreten, daß wir mithalten können und daß wir in 
der Lage sind, ein System zu entwickeln, das für un-
sere zukünftige Raumfahrttechnik noch eine große 
Bedeutung haben wird. 

Ich halte auch nichts davon, daß einfach pauschal 
gesagt wird, die Beteiligung oder, wie es vorhin wört-
lich lautete, das Spacelab, das Raumlabor, sei sein 
Geld nicht wert. Gerade aus diesem Bereich hat un-
sere deutsche Raumfahrtforschung und -technologie 
erhebliches Potential gezogen. Wir müssen uns nur 
darüber im klaren sein, daß, wenn wir auf dieser 
Schiene weiter fahren wollen, wir auch bereit sein 
müssen, die entsprechenden Mittel zur Verfügung 
zu stellen, d. h., wir müssen diese Mittel haben. Ich 
sehe durchaus die Chance, daß wir bei optimalem 
Einsatz unserer relativ geringen Mittel, die wir zur 
Verfügung haben, aus dieser internationalen Beteili-
gung den Nutzen ziehen werden, den Sie sich in Ih-
rem Antrag u. a. davon erhoffen. 

Ob die Raumfahrtforschung allerdings die einzige 
langfristige Lösung unserer irdischen Probleme dar-
stellt, wage ich zu bezweifeln. In diesem Punkt 
stimme ich Ihrem Antrag allerdings nicht zu. Aber 
sie trägt absolut ihren Teil dazu bei. Es ist nicht aus-
zuschließen, daß wir in diesem Zusammenhang mit 
der Verfolgung von Einzelprojekten durchaus einen 
richtigen Weg beschreiten. Auf internationale Vor-
haben zu reagieren, heißt ja nicht, kein Konzept zu 
haben. Wir können nicht davon ausgehen, daß die 
Bundesrepublik Deutschland mit ihrem geringen 
Etat auf diesem Gebiet die ausschließliche Spitzen-
position in der Welt behaupten kann. Wir müssen 
auch einmal reagieren und kurzfristige Entschei-
dungen treffen dürfen, schon allein wegen des spar-
samen Umganges mit unseren Mitteln. 

Gleichwohl ist es wichtig, daß wir unsere Möglich-
keiten so ausschöpfen, daß sich unser Wissen und 
Können auch in produktiven Nutzen verwandelt, 
z. B. im Austausch und Tausch mit anderen Ländern, 
aber auch in bezug auf die Bereitwilligkeit und die 
Beteiligung unserer eigenen Nutzer raumfahrttech-
nischer Anlagen. Ich denke z. B. an die Deutsche 

Bundespost und an den geforderten Satelliten für 
postalische Zwecke. 

Zum Programmteil Ihres Antrags möchte ich fol-
gendes bemerken. Es ist sicher notwendig — dar-
über gibt es auch keine Meinungsverschiedenhei-
ten —, daß wir eine längerfristige Perspektive der 
Raumfahrtpolitik, ein Raumfahrtkonzept eröffnen, 
damit sichergestellt ist, daß die zukünftige Entwick-
lung der Raumfahrttechnik in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht auf einen absterbenden Ast gerät. 
Inwieweit dazu allerdings ein langfristiges Pro-
gramm erforderlich sein wird, das sollten wir im 
Ausschuß ordentlich besprechen. Es scheint mir im 
Augenblick so zu sein, daß ein langfristiges Pro-
gramm zu viele Risiken in sich birgt. Zu utopische 
Forderungen können im Grunde das Projekt, das 
wir gemeinsam erreichen wollen, ins Gegenteil ver-
kehren. Ich bin also damit einverstanden, wenn wir 
uns über eine längerfristige Perspektive dahin ge-
hend unterhalten, daß wir auch einen nationalen An-
teil einbringen, der sich im wesentlichen auf die 
Nutzung der Raumfahrttechnik stützt. 

Wir müssen uns sehr intensiv darum bemühen, 
daß wir uns auch einmal die Rückflüsse aus dem, 
was wir in den vergangenen Jahren in der interna-
tionalen Zusammenarbeit bereits erreicht haben, 
zunutze machen und darauf die Entscheidung auf-
bauen, wie wir in der Raumfahrtforschung und 
Raumfahrttechnik weiterverfahren wollen. Ich habe 
ein Instrument genannt, die ESA. Wir haben aber 
auch das multilaterale Gebiet gemeinsam mit den 
Amerikanern, das im Spacelab-Bereich auch erheb-
liche Möglichkeiten für uns bietet. Diese sollten wir 
ausschöpfen. Die Mittel, die wir einsetzen und die 
wir eingesetzt haben, sollten in einer bestimmten 
Weise letztendlich auch zum Nutzen unserer Raum-
fahrtforschung wieder zurückfließen können. Dazu 
ist nach meiner Auffassung noch Wesentliches zu 
tun. Wir müssen uns also im nationalen Bereich auf 
die Nutzung unserer Raumfahrttechnik und Raum-
fahrtforschung einstellen, und wir müssen uns im 
internationalen Bereich engagieren, damit wir in 
der Lage sind, auch wirklich zukunftweisende 
Raumfahrtforschung zu betreiben. 

Ich möchte noch ein Wort zum Stellenwert unse-
rer Raumfahrttechnik in der Strukturpolitik unse-
res Landes sagen. Wir können es uns nicht erlauben, 
daß unsere Regionen gegeneinander ausgespielt 
werden. Die Verteilung raumfahrttechnischer Auf-
gaben muß unsere hochwertigen Kapazitäten in 
Nord und Süd schützen. Verluste in diesen Berei-
chen können wir uns nicht erlauben. Denn man darf 
mit Fug und Recht sagen: Ein einmal aus einem Pro-
gramm durch widrige Umstände herausgedrängter 
Techniker oder Wissenschaftler kehrt so schnell 
nicht wieder zur Raumfahrttechnik und Raumfahrt-
forschung zurück; er ist für diese verloren. 

Wir sollten uns im Ausschuß darüber klarwerden, 
daß wir eine Perspektive sowohl mit nationalen, 
aber auch insbesondere mit internationalen Berei-
chen aufbauen müssen, damit sichergestellt ist, daß 
die hochwertige Kapazität in unserer Raumfahrt- 
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technik durch unsere Raumfahrtpolitik nicht verlo-
rengeht. — Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär Stahl. 

Stahl, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Forschung und Technologie: Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bun-
desregierung, Herr Kollege Stavenhagen, wird im 
Sommer das neue Weltraumforschungsprogramm 
vorlegen und darüber Beschluß fassen. Dies sollte 
Ihnen eigentlich, wenn ich es richtig sehe, bekannt 
gewesen sein. Denn im Ausschuß für Forschung und 
Technologie ist ja in den letzten Wochen darüber ge-
sprochen worden. 

Was mich ein wenig erstaunt hat, Herr Kollege 
Stavenhagen — lassen Sie mich das sagen —, war 
z. B. Ihre Presseerklärung in der letzten Woche, die 
— wenn ich es einmal ein wenig vorsichtig formu-
liere — in Form eines dicken Hammers der Öffent-
lichkeit vorgetragen wurde. Das war, glaube ich, voll-
kommen überflüssig. 

(Dr. Stavenhagen [CDU/CSU] Sie war gut, 
nicht wahr?) 

Sie haben eingangs zu einzelnen Punkten aus der 
Vergangenheit sehr kritische Bemerkungen ge-
macht, Herr Kollege Stavenhagen. Man muß sicher-
lich über Einzelheiten reden. Aber ich glaube, daß es 
nicht richtig ist, hier pauschal negative Stellungnah-
men und Bewertungen abzugeben. 

Ihr Antrag betreffend die Langfristplanung und 
die Sicherstellung der Kontinuität in der Weltraum-
forschung, den Sie 1979 als Opposition schon einmal 
in ähnlicher Form gestellt haben, berührt verständli-
cherweise Kernfragen der deutschen Raumfahrtpo-
litik. Hier ist bemerkenswert und erfreulich, daß 
Ihre Vorstellungen einerseits in weiten Bereichen 
mit der Raumfahrtpolitik der Bundesregierung 
übereinstimmen. Andererseits finden sich in Ihrem 
Antrag sehr allgemeine Aussagen, etwa daß die 
Raumfahrt die einzige langfristige Lösung für zahl-
reiche Probleme — vom steigenden Kommunika-
tionsbedarf bis hin zur Erschließung neuer Energie- 
und Rohstoffquellen — anbiete. Die Aussage in die-
ser Form, verehrte Kollegen von der Opposition, 
scheint mir überspitzt zu sein. Soweit wir in Detail-
punkten übereinstimmen, freut mich das. Soweit wir 
nicht übereinstimmen, muß ich Ihnen folgendes sa-
gen. Wir haben heute doch eigentlich andere Sorgen 
als z. B. die Sorge, schon jetzt über Erzgewinnung 
auf dem Mond als langfristige Perspektive nachzu-
denken und dies — Sie sprachen ja auch von den 
90er Jahren, Herr Kollege Stavenhagen — unter 
Umständen einzuplanen. 

Für die Deckung des wachsenden Kommunika-
tionsbedarfes in der Bundesrepublik zeichnet sich 
eine Kombination von satellitengestützten und bo-
dengebundenen Systemen ab. Die geforderte lang-
fristige Raumfahrtplanung stößt also beim Vorhan-
densein technischer Alternativen und bei dem heuti-
gen Tempo technischer Entwicklung natürlich auf 

Grenzen. Dies sollten wir, glaube ich, auch einmal of-
fen aussprechen. 

Beim Vorwurf, die Bundesregierung habe es bis-
her versäumt, ein in sich geschlossenes langfristiges 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm für die 
80er und 90er Jahre — ich wiederhole nochmals, 
Herr Kollege Stavenhagen: für die 90er Jahre — zu 
entwickeln, werden die Schwierigkeiten bei der Dis-
kussion über das Zehnjahresprogramm, d. h. das 
Programm alleine schon für die 80er Jahre, der Eu-
ropäischen Weltraumorganisation ESA nicht zur 
Kenntnis genommen. Sie sollten sich dies noch ein-
mal ansehen. Hier wird eine Programmentschei -
dung erst Mitte der 80er Jahre für möglich gehal-
ten. 

Der gleichzeitige Vorwurf, die Zukunft der Raum-
fahrt für die 80er Jahre in der Bundesrepublik sei 
gegenwärtig völlig offen und ohne Zukunftsper-
spektive, ignoriert vor allem die deutsche Initiative 
bei TV-SAT und die kürzlichen Grundsatzentschei -
dungen in der ESA auf Grund jahrelanger Vorberei-
tungen über ein langfristig orientiertes Erdbeobach-
tungsprogramm, ebenso ein Programm für Space-
lab-Weiterentwicklung und für wiedereinfangbare 
Raumplattformen mit erheblichem Entwicklungspo-
tential bis hin zu größeren Raumplattformen sowie 
die Erweiterung des Ariane-Programms durch eine 
modulare Bauweise mit einem Einsatzpotential bis 
über die 80er Jahre hinaus. Herr Kollege Stavenha-
gen, es ist Ihnen doch bekannt, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland am Ariane-Programm einen ziem-
lich gewichtigen Anteil hat, daß wir der zweitgrößte 
Partner sind. 

Diese Programmentscheidungen sind möglich ge-
worden, nachdem die Verzögerung der laufenden 
Projekte in der ESA und die damit verbundenen Fi-
nanzierungsforderungen bewältigt worden waren. 
Vor allem aus diesem Grunde konnte die Fortschrei-
bung des Weltraumprogramms zunächst noch nicht 
abgeschlossen werden. Das Kabinett verabschiedet 
dieses Programm nach der neuen Finanzplanung 
Mitte Juli. 

Der neu vorliegende Programmentwurf beruht 
auf Empfehlungen der Deutschen Forschungs- und 
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt und be-
rücksichtigt ein „Memorandum für die Zukunft der 
Raumfahrt in Deutschland" der deutschen Raum-
fahrtfirmen und der DFVLR. 

Angesichts dieser breiten Programmvorbereitung 
und der mehrjährigen Programmdiskussionen in 
der ESA ist es wohl nicht verwunderlich, wenn die 
bereits erwähnte weitgehende Übereinstimmung in 
der Raumfahrtpolitik festzustellen ist. Der Entwurf 
des mittelfristigen Weltraumprogramms ist entspre-
chend der Forschungspolitik der Bundesregierung, 
die auf eine breite Förderung der Grundlagenfor-
schung und auf innovatorische Impulse für die 
Volkswirtschaft gerichtet ist, auf die folgenden, im 
allgemeinen langfristigen Ziele ausgerichtet. Lassen 
Sie mich diese kurz in drei Thesen vortragen: er-
stens Förderung der Grundlagenforschung mittels 
Raumflugtechnik als kultureller Beitrag und Basis 
einer langfristigen Sicherung der Leistungsfähig-
keit der deutschen Volkswirtschaft, zweitens Inno- 
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vationen durch Anwendung der Weltraumtechnik, 
vor allem für neuartige oder verbesserte Dienstlei-
stungen, wobei Satellitenkommunikation und Erd-
beobachtung im Vordergrund stehen, drittens Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit der Raumfahrtin-
dustrie durch direkte kommerzielle Verwertung der 
entwickelten Raumfahrttechnologien. Die Industrie 
soll in die Lage versetzt werden, Weltmarktanteile 
für ihre Produkte zu erringen. Aber, Herr Kollege 
Stavenhagen, ich sage auch dies mit aller Offenheit: 
Diese Märkte müssen natürlich auch von der Raum-
fahrtindustrie dementsprechend genutzt werden. 
Die Raumfahrtindustrie muß sich auch selbst bemü-
hen und darf nicht nur immer nach dem Staat schie-
len. 

Ein zusätzliches Ziel ist die Förderung der inter-
nationalen Zusammenarbeit. Die Nutzung der 
Raumflugtechnik für friedliche wissenschaftliche 
Zwecke und Anwendung ist, wie ich glaube, auch ein 
geeignetes Mittel zur Völkerverständigung. Herr 
Kollege Fischer hat dazu einiges ausgeführt, dem 
man nur zustimmen kann. 

Die in der ESA begonnene Diskussion über Alter-
nativen für eine längerfristige Orientierung künfti-
ger Raumfahrt- und Orbitalsysteme bezieht sich vor 
allem auf die Fragen, ob der europäische Bedarf für 
eine Infrastruktur in der Erdumlaufbahn die hohen 
Kosten eines derartigen eigenständigen europäi-
schen Programms rechtfertigen kann und welches 
Ergebnis eine Abwägung der Vor- und Nachteile 
automatischer oder bemannter Raumfahrtsysteme 
bringen wird. 

Es liegt auf der Hand, daß hier eine langfristige 
Planung erst nach Erfahrungen mit dem Spacelab 
und nach vergleichbaren Betriebserfahrungen mit 
dem bemannten amerikanischen Space Shuttle und 
der konventionellen europäischen Ariane möglich 
ist. 

Schwerpunkte dieses neuen Programms werden 
sein — lassen Sie mich nur drei Schwerpunkte nen-
nen; es gibt eine ganze Menge, darüber werden wir 
in den Fachausschüssen diskutieren —: erstens die 
Weiterführung der extraterrestrischen Forschung, 
ergänzt durch erdorientierte Wissenschaften; zwei-
tens der Aufbau eines langfristig orientierten euro-
päischen Fernerkundungsprogramms, beginnend 
mit dem Meeresforschungssatelliten ERS 1, Fort-
führung des europäischen Wettersatellitenpro-
gramms Meteosat durch ein operationelles Satelli-
tensystem der Wetterdienste; drittens die Entwick-
lung von Kommunikations- und Fernmeldesatelli -
ten bis zur Demonstration der Anwendungsreife wie 
z. B. des TV-SAT. 

Herr Kollege Stavenhagen, es ist nicht so, wie Sie 
es darstellen, daß der TV-SAT nicht mit der Politik 
des Bundespostministers in Einklang stünde. 

Lassen Sie mich abschließen. Wir sind der Mei-
nung, Herr Kollege Stavenhagen, daß der Stellen-
wert der Raumfahrt in der Bundesrepublik Deutsch-
land richtig ist. Die Opposition kritisiert den Stellen-
wert, den die Bundesrepublik der Raumfahrt ein-
räumt, als zu niedrig. 

Nun sieht zwar die Finanzplanung für die Welt-
raumaktivitäten im Forschungs- und Entwicklungs-
bereich mittelfristig eine Steigerungsrate vor, die si-
cher nicht über der mittleren Steigerungsrate der Fi-
nanzplanung des Bundesforschungsministers liegt, 
wodurch real ein Absinken hervorgerufen wird, vor 
allem wegen der hohen europäischen Inflations-
rate. 

Aber ich darf Ihnen sagen, Herr Kollege Staven-
hagen: 1981 wurden für Weltraumaktivitäten durch 
das Forschungsministerium rund 670 Millionen DM 
ausgegeben. Für 1982 sind immerhin fast 750 Millio-
nen DM eingeplant. Ich glaube, dies ist eine doch 
sehr ordentliche Summe. 

Es ist auch damit zu rechnen, daß mit dem Über-
gang zur routinemäßigen Satellitennutzung durch 
die Bundespost und den Wetterdienst sowie durch 
die Beteiligung der Raumfahrtindustrie an kommer-
ziellen Projekten eine Stabilisierung dieses Be-
reichs erreicht wird. 

Meine Damen und Herren, trotz weitgehender 
Übereinstimmung kann die Bundesregierung dem 
vorliegenden Antrag zur Raumfahrtpolitik nicht zu-
stimmen. Ich würde es für sehr hilfreich erachten, 
wenn die Beratung in den zuständigen Ausschüssen 
des Deutschen Bundestages ein Votum über die Ein-
ordnung der Raumfahrtpolitik in die allgemeine 
Forschungs- und Entwicklungspolitik mit dem mög-
lichen Ziel einer künftigen flexiblen Kontinuität er-
brächte, um eine langfristige und anpassungsfähige 
Forschungs- und Technologieförderung auch im Be-
reich der Raumfahrt zu sichern. 

Herr Kollege Stavenhagen, dazu nützen keine gro-
ßen Sprüche und keine dicken Hämmer in Presseer-
klärungen, sondern hier werden wir uns am Detail 
auseinandersetzen müssen. Ich kann nur hoffen, 
daß der Haushaltsausschuß dann, wenn die Bundes-
regierung und der Fachausschuß entsprechende 
Vorschläge machen, dies auch honoriert, wie ich es 
schon einmal in der letzten Sitzung des Bundestages 
erläutert habe. Schließlich gibt es ja oftmals zwi-
schen dem einen und dem anderen an Aussagen ei-
nen großen Unterschied. — Schönen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Antrag der Abge-
ordneten Dr. Stavenhagen, Lenzer, Pfeifer sowie 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/ 
CSU auf Drucksache 9/1529 zur federführenden Be-
ratung an den Ausschuß für Forschung und Techno-
logie und zur Mitberatung an den Auswärtigen Aus-
schuß und an den Ausschuß für Wirtschaft zu über-
weisen. Ist das Haus mit den vorgeschlagenen Über-
weisungen einverstanden? — Es erhebt sich kein Wi-
derspruch. Dann ist so beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der 
Diplomatentribüne haben der Präsident der Großen 
Nationalversammlung der Sozialistischen Republik 
Rumänien, Herr Professor Dr. Giosan, und die Mit-
glieder einer Delegation der Großen Nationalver- 



6410 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode — 106. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Juni 1982 

Vizepräsident Wurbs 
Sammlung Platz genommen. Ich habe die Ehre, sie 
im Deutschen Bundestag zu begrüßen. 

(Beifall) 

Dieser Besuch gibt uns Gelegenheit, die Beziehun-
gen zwischen der Sozialistischen Republik Rumä-
nien und der Bundesrepublik Deutschland auch auf 
parlamentarischer Ebene weiter zu beleben und zu 
vertiefen. Die vielfältigen offenen Gespräche der 
letzten Tage haben das gemeinsame Interesse an 
der Erhaltung des Friedens in der Welt zum Wohle 
unserer Völker, die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
unserer Länder und die Verbesserung der Kontakte 
zwischen der Großen Nationalversammlung und 
dem Deutschen Bundestag deutlich gemacht. 

Ich wünsche Ihnen einen nützlichen und angeneh-
men Aufenthalt in unserem Lande. 

(Beifall) 

Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 5 
auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (10. Ausschuß) zu 
der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 
Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Än-
derung der Richtlinien 72/159/EWG, 72/160/ 
EWG und 72/161/EWG auf dem Gebiet der 
Agrarstruktur 
— Drucksachen 9/1416 Nr. 11, 9/1683 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Sauter (Epfendorf) 

Im Ältestenrat ist für die Aussprache ein Beitrag 
von bis zu zehn Minuten für jede Fraktion verein-
bart worden. Ist das Haus damit einverstanden? — 
Ich höre keinen Widerspruch. 

Wird das Wort vom Berichterstatter gewünscht? 
— Nein. Dann eröffne ich die Aussprache. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Sauter (Ep-
fendorf). 

Sauter (Epfendorf) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir keh-
ren vom Himmel auf die Erde zurück, nach der 
Raumfahrt wieder zur Agrarpolitik. In der Drucksa-
che 9/1683 geht es um die Aufforderung der Kom-
mission an den Agrarrat, die Strukturrichtlinien 
72/159 bis 72/161 bis zum 31. Dezember 1983 zu ver-
längern. Der federführende Ausschuß ersucht die 
Bundesregierung, darauf hinzuwirken, daß eine wei-
tere Verlängerung über diesen Termin hinaus ver-
hindert wird. 

Darüber hinaus sollte die Zeit genutzt werden, um 
die Richtlinien inhaltlich grundlegend zu ändern. 
Schließlich ergeht die Aufforderung an die Bundes-
regierung, bis zum 1. April 1983 einen Bericht dar-
über vorzulegen, welche Bemühungen um eine Än-
derung der obengenannten Richtlinien erfolgt 
sind. 

Jeder von uns hat in den letzten Jahren, wenn er 
draußen in den Diskussionen gestanden hat, erfah-

ren, wie leidenschaftlich gerade diese damit zusam-
menhängenden Fragen diskutiert worden sind. Die 
Union — dies möchte ich in Erinnerung zurückrufen 
— hat Minister Ertl im Jahre 1971 kritisiert, weil er 
in diesem Jahr die Kompetenz für die Agrarstruk-
turpolitik an die Europäische Gemeinschaft abgege-
ben hat. 

Die Bundesregierung und die Koalition sind in 
den vergangenen Jahren nicht müde geworden, den 
Eindruck zu erwecken, als seien diese Richtlinien in 
ihrer nationalen Ausformung der Weisheit letzter 
Schluß, zu denen es keine Alternativen gebe. Da ist 
jetzt Einsicht eingekehrt. Allenthalben wird einge-
sehen, daß eine Änderung notwendig ist. Selbst 
Staatsekretär Gallus hat im Oktober letzten Jahres 
gar davon gesprochen, daß eine EG-weite Ausset-
zung dieser Richtlinien in Auge gefaßt werden 
soll. 

Das sogenannte Ertl-Programm, um das es sich 
hier handelt, sollte einst zu einem Markenzeichen 
der neuen Agrarpolitik werden. Es ist aber eher ein 
Reizwort oder ein Ärgernis geworden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Kritik, die sich vor allem an der Aufteilung der 
Landwirtschaft in zwei Klassen durch die Förder-
schwelle entzündete, wurde mit dem Hinweis auf 
regionale Abschläge und auf die Anrechnung von 
außerlandwirtschaftlichen Einkommen und ähnli-
chen Argumenten vom Tisch gewischt. 

Schließlich verwies die Bundesregierung darauf, 
daß es ja für die Betriebe, die dieses Ziel nicht errei-
chen, dennoch Hilfe gebe. Man bot Umstellungsprä-
mien, Überbrückungshilfen und ähnliches an. Diese 
Maßnahmen haben sich von selbst überlebt. Sie wa-
ren ein Schlag ins Wasser. Sie wurden so gut wie 
überhaupt nicht in Anspruch genommen. 

Wenn heute die Debatte neu geführt wird, so nicht 
nur, weil Fehler und Mängel sichtbar geworden sind, 
sondern auch, weil sich die Finanzierung dieser Auf-
gabe wesentlich verschlechtert hat. Herr Staatsse-
kretär, falls Sie nachher das Wort nehmen, hätte ich 
auch gern eine Antwort auf die Frage, inwieweit sich 
die Aufwertung der D-Mark und die Abwertung des 
Franc möglicherweise auf die Zuschüsse für die 
Strukturhilfe negativ für die Bundesrepublik 
Deutschland auswirkt. 

Vizepräsident Wurbs: Gestatten Sie, Herr Abgeord

-

neter, eine Zwischenfrage des Abgeordneten Paint-
ner? 

Sauter (Epfendorf) (CDU/CSU): Herr Kollege 
Paintner, wir haben Kurzbeiträge — zehn Minuten 
— vereinbart. Es tut mir leid. Ich bitte Sie um Nach-
sicht. 

In dieser Richtlinie 160 ist auch die Landabgabe-
rente angesprochen. Ich möchte mich dazu im ein-
zelnen nicht auslassen. Es wird entscheidend sein, 
ob die Finanzierung in Zukunft sichergestellt ist. 
Aber auch bei dieser Landabgaberente haben wir zu 
Recht Kritik erfahren, weil die frei werdenden Flä-
chen fast ausschließlich den sogenannten entwick-
lungsfähigen Betrieben zugute gekommen sind. 
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Bei den weiteren Beratungen sollte meines Erach-

tens auch das Votum des Europäischen Parlaments 
stärker berücksichtigt werden. Dieses Parlament 
hat beschlossen, die Förderschwelle abzuschaffen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nach den Informationen, die ich bekommen habe, 
besteht die Begründung darin, daß den sozialen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten mehr entsprochen 
werden sollte. Dies kann ich nur unterstreichen. 
Wenn wir die wirtschaftlichen Gegebenheiten be-
trachten, stellen wir fest, daß sie durch besorgniser-
regende Arbeitslosigkeit, durch sinkende Einkom-
men und durch strukturelle Überschüsse in der 
Landwirtschaft gekennzeichnet sind. 

Die regionalen Probleme in der Europäischen Ge-
meinschaft verschärfen sich. Die ländlichen Regio-
nen fallen gegenüber den Verdichtungsgebieten im-
mer weiter zurück. Die Arbeitslosigkeit ist dort be-
sonders hoch. 

Unter diesen Rahmenbedingungen und ange-
sichts der chronischen Defizite in den nationalen 
Haushalten stehen wir bei der Änderung der Richtli-
nie vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Das einzel-
betriebliche Förderprogramm hat zu sehr unter-
schiedlichen Resultaten geführt. Darüber gibt es 
eine Untersuchung des Ifo-Instituts in München. 
Das Ergebnis ist, knapp zusammengefaßt, daß diese 
Richtlinie am effektivsten dort gewirkt hat, wo wir 
ohnehin strukturell gesunde Verhältnisse gehabt 
haben. Ähnlich wird auch die Wirkung in der Bun-
desrepublik Deutschland beurteilt. Man liest dort, 
daß mit dem Ertl-Plan Betriebe in den Regionen mit 
historisch bedingt günstigen strukturellen Voraus-
setzungen bevorzugt werden. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis ist übrigens bereits 
vor zwei Jahren das Europäische Parlament gekom-
men, das an Kritik an dieser Richtlinie nicht gespart 
hat. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Zu Recht!) 

Das Ergebnis nach zehn Jahren ist: Nur wenige 
Betriebe sind in das Programm einbezogen; die an-
deren gehen leer aus. Dies ist nach unserer Auffas-
sung unsozial und unliberal. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Zwang zur Erreichung der außerlandwirt-
schaftlichen Einkommen muß zur Steigerung der 
Produktion führen. Das führt letzten Endes in den 
Betrieben dazu, daß sie entweder in die Fläche aus-
weichen müssen oder sich stärker in die Veredelung 
stürzen müssen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Die Betriebe stehen unter einem enormen psycholo-
gischen Druck. Nicht mehr die Familie, sondern 
das Arbeitseinkommen, der Vergleichslohn haben 
Priorität. Die Steigerung der landwirtschaftlichen 
Pachtpreise hat hier eine ihrer Ursachen. Der Ver-
drängungswettbewerb ist dadurch gewachsen. Dies 
darf und kann keine Maxime für künftige Agrarpoli-
tik sein, nämlich das Wachsen und Weichen. Wir 
meinen, daß sich Agrarpolitik in der Zukunft nicht 
nur an einer Gruppe orientieren darf. 

Dennoch sind wir der Auffassung, daß im Einzel-
fall Förderung noch notwendig ist, gezielt und be-
sonders in den benachteiligten Gebieten. Wir von 
der Union fordern eine größere Flexibilität der 
Richtlinien und den Abbau von Detailregelungen. 
Wir wollen, daß die EG-Richtlinien künftig als Rah-
mendaten erlassen werden. Die einzelnen Mitglieds-
länder sollen mehr Möglichkeiten zur Ausgestal-
tung haben. 

Es ist auch zu überlegen — lassen Sie mich das 
hinzufügen —, ob es nicht vernünftiger wäre, statt 
einen einzigen Betrieb zu unterstützen, diese Mittel 
auf mehrere Betriebe aufzuteilen nach Kriterien der 
Regionalstruktur, der Eigenkapitalbildung und der 
Wirtschaftlichkeit. Ich habe nämlich Zweifel, ob auf 
Dauer die Entwicklung nur in Richtung der Voller -
werbsbetriebe gehen kann oder ob nicht auch eine 
Entwicklung umgekehrt von Vollerwerbsbetrieben 
zu Zu- und Nebenerwerbsbetrieben erfolgen kann. 
Ich glaube, daß wir dies aufmerksam beobachten 
müssen und auch entsprechend zu berücksichtigen 
haben. Bei den Zu- und Nebenerwerbsbetrieben ha-
ben wir schon früher ein Agrarkreditprogramm vor-
geschlagen. Die wirtschaftliche und soziale Bera-
tung sollte vor allen Dingen auf die Betriebe 
verlagert werden, die in den kritischen Zonen 
sind. 

Zusammenfassend darf ich sagen: Die Orientie-
rung am außerlandwirtschaftlichen Einkommen, 
also die sogenannte Förderschwelle, muß beseitigt 
werden. Wettbewerbsverzerrende Förderpraktiken 
in einzelnen EG-Ländern müssen abgebaut werden, 
der Verwaltungsaufwand muß verringert werden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Der Schwerpunkt der einzelbetrieblichen Förde-
rung muß in den strukturschwachen Gebieten lie-
gen. Die regionale Struktur- und Wirtschaftspolitik 
soll in den ländlichen Räumen schwerpunktmäßig 
erfolgen. 

Die CDU/CSU-Fraktion will mit diesen Vorschlä-
gen einen Beitrag zu einer sachlichen Diskussion 
über die künftige Agrarstrukturpolitik in der Ge-
meinschaft leisten. 

Ich bitte das Hohe Haus, der Beschlußempfehlung 
des Ausschusses zuzustimmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich noch eine kurze abschließende Bemerkung 
machen. Strukturpolitische Veränderungen wird es 
nach unserer Auffassung auch in Zukunft geben. In 
der Bundesrepublik Deutschland ist die Zahl der Be-
triebe in den letzten 30 Jahren um über 1 Million zu-
rückgegangen. Dieser Prozeß ist noch nicht abge-
schlossen. Es kann jedoch nicht das Ziel der Agrar-
politik sein, im Jahr 2000 nur noch 200 000 Betriebe à 
60 Hektar zu haben. Eine solche Strukturpolitik wird 
die Union nicht mitmachen. 

(Paintner [FDP]: Wir auch nicht!) 

Wir wollen den Vollerwerbs-, den Zuerwerbs- und 
den Nebenerwerbsbetrieb. Die Strukturpolitik muß 
sich daran messen lassen, ob sie allen Betriebsarten 
in Zukunft gerecht wird. — Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Immer. 

Immer (Altenkirchen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die ein-
zelnen Fraktionen des Deutschen Bundestages ha-
ben seit langem gefordert, daß die europäische 
Agrarpolitik grundsätzlich überdacht wird. Auch die 
EG-Kommission hat in einem Bericht vom 24. Juni 
1981 zum Mandat vom 30. Mai 1981 Richtlinien vor-
gelegt. All dies ist zu bedenken und in einen Zusam-
menhang zu stellen, wenn wir heute mitempfehlen, 
was vom Ministerrat offenbar schon beschlossen ist, 
nämlich diese Richtlinie der Europäischen Gemein-
schaft um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

Der Sinn dieser Debatte kann eigentlich nur sein, 
daß wir hier einmal festhalten wollen — bei der 
Fülle von Vorlagen aus dem europäischen Be-
reich —, daß wir mitbeteiligt sein möchten an der 
Diskussion, weil sie — das wird in dieser Struktur-
richtlinie ja deutlich — unmittelbare Auswirkungen 
auf die nationale Strukturpolitik, in die nationale 
Agrarpolitik hat. 

(Eigen [CDU/CSU]: Auch wir vom Ernäh

-

rungsausschuß wollen beteiligt sein!) 

— Ja. Wir wollen es aber hier in der Öffentlichkeit 
dokumentieren und uns dies mit der Beschlußemp-
fehlung ermöglichen. 

Wir sprechen sehr viel von Strukturen mit vielfäl-
tigen Bedingungen. Ich möchte sagen, daß gerade 
auf dem Gebiet, mit dem wir uns heute beschäftigen, 
die Ergebnisse einer Struktur vorliegen, die aus der 
Vergangenheit entstanden ist und die sich ständig 
fortentwickelt. Diese Struktur prägt und bestimmt 
die Lebens-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse 
der Menschen. Wir dürfen aber, wenn wir an diese 
Richtlinie herangehen, nicht nur daran denken, wie 
es bei uns aussieht. Unser Land — und darauf hat 
Herr Kollege Sauter hingewiesen — ist in den letz-
ten Jahren in einen Strukturwandel hineingezogen 
worden. Wir haben bereits Ergebnisse, die weit über 
das hinausgehen, was anderen Ländern in der Ge-
meinschaft noch bevorsteht. Aus diesem Grunde ist 
es wohl richtig, wenn wir darüber nachdenken, ob es 
mehr Flexibilität im einzelnen geben kann. 

Was gilt es zu bedenken? Agrarstrukturpolitik 
geht weiter, kann also nicht isoliert betrachtet wer-
den. Sie wirkt hinein in Bereiche wie Gewässer-
schutz, Landschaftsschutz, Erhaltung oder Verbes-
serung der Wirtschaftsstruktur und Kombination 
von Landbewirtschaftung und anderen Erwerbs-
möglichkeiten. Wenn wir die klassischen Maßnah-
men der Richtlinie analysieren, dann wird die 
Spannweite deutlich. 

Ich möchte hier eine kleine Bemerkung zu etwas 
anschließen, was mir in dem Bericht von Herrn Sau-
ter etwas zu eng gefaßt ist. Es kann ja nicht sein, daß 
wir alles anders machen wollen. Sie sprechen von 
grundsätzlicher Änderung. Es ist wohl nicht richtig, 
alles anders zu machen, aber wir müssen alles auf 
die Wirksamkeit überprüfen und Korrekturen 
durchsetzen. 

Ich möchte im Zusammenhang mit dieser Richtli-
nie drei Beispiele geben. 

Erstens. Wir müssen uns über die einzelbetriebli-
che Förderung unterhalten. Bei all den Stichworten, 
die hier genannt werden müssen — ob das die Pro-
speritätsklausel oder die Bestandsgrößenbegren-
zung oder die Regionalisierung ist —, müssen wir 
wissen, wohin die Reise geht. Ich darf ein Beispiel 
sagen, das uns im Augenblick sehr bedrückt. Inner-
halb meines Wahlkreises wird von einer Kapital-
gruppe ein Mammutprojekt mit einer Bestands-
größe von 50 000 Schweinemastplätzen geplant. Der 
Bauernverband hat bereits seinen Protest angemel-
det. Wenn wir davon ausgehen, daß hier möglicher-
weise noch Steuervergünstigungen einfließen, dann 
können wir unsere Agrarförderungspolitik einpak-
ken, weil alles konterkariert und unterlaufen wird. 

(Eigen [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Ich glaube, hier müssen wir sehr sauber nachden-
ken, ob wir von agrarischer Seite nicht zu Regelun-
gen kommen müssen, die nicht von anderer Seite 
unterlaufen werden können. 

Es geht zweitens um die Landabgaberente, um die 
Diskussion: Einkommensübertragungen ja oder 
nein. Ich nenne dieses Stichwort nur, um zu sagen, 
wie breit das Spektrum dessen ist, was wir hier zu 
bedenken haben; denn die Europäische Gemein-
schaft hat ja verlautbart, daß in dieser Richtung ge-
dacht werden soll. Wir müssen uns fragen: Ist das 
sinnvoll, können wir hier mitmachen, oder müssen 
wir hier andere Maßnahmen vorziehen? 

Ich möchte noch ein Wort zum dritten Bereich, zu 
der sozio-ökonomischen Beratung, sagen. Hinter 
diesem komplizierten Begriff verbirgt sich etwas, 
was wir in den 60er Jahren zuerst in der Bundesre-
publik entwickelt haben. Ich erinnere mich sehr gut 
daran, daß wir überall überlegt haben, ob es denn 
richtig sei, nur betriebswirtschaftliche Beratung zu 
geben, nachdem wir die agrartechnische Beratung 
abgelöst hatten, oder ob man nicht den gesamten Be-
reich der Familie, ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkei-
ten der Ergänzung ihres Einkommenserwerbs ein-
beziehen müßte. Sicher ist es richtig, Herr Sauter, 
wenn Sie sagen, daß das gerade in den Problembe-
reichen dringend erforderlich ist, daß hier nicht ein-
seitig verfahren und daß hier nicht überfordert wer-
den darf. Ich glaube deshalb, daß wir das weiter be-
treiben müssen. Das funktioniert in der Bundesre-
publik relativ gut. Bedauerlicherweise funktioniert 
das in anderen Bereichen, etwa in Italien, sehr 
schlecht. Gerade in den Gebieten, wo es am nötig-
sten wäre, kommt man mit dieser Sache nicht wei-
ter. Das ist sehr bedauerlich. 

Ich möchte zusammenfassen. Erstens. Wir befür-
worten eine Verlängerung der EG-Agrarstruktur-
richtlinie. Wir möchten nicht, daß sich die Kommis-
sion auf den Preisbeschlüssen ausruht und sagt: Wir 
haben jetzt eine Einigung erzielt und kommen im 
nächsten Jahr wieder mit einem Verlängerungsan-
trag, sondern wir wollen, daß die Zeit dazu genutzt 
wird, über das weitere Schicksal dieser Strukturpoli-
tik nachzudenken. 

Zweitens. Wir weisen auf den Zusammenhang hin, 
der zwischen dieser Richtlinie und der Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes besteht. Wir erwarten von 
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der Bundesregierung, daß alle Bemühungen in Gang 
gesetzt werden, dies zu synchronisieren. Es hat kei-
nen Zweck, wenn wir isoliert über die Gemein-
schaftsaufgabe reden, auf alle Details eingehen und 
wir dann bei der Fortschreibung der Strukturrichtli-
nien im europäischen Raum praktisch gebremst 
werden oder unsere Vorstellungen nicht umgesetzt 
werden können. Darum sind wir sehr gepannt auf 
den zum 1. April nächsten Jahres von uns erbetenen 
Bericht. 

Drittens. Die Aussprache — damit komme ich zum 
Ausgangspunkt zurück — über die Beschlußempfeh-
lung am heutigen Tag hat nicht zuletzt den Sinn, den 
Anspruch nicht nur dieses Hohen Hauses, sondern 
auch der Fachausschüsse anzumelden, daß wir ge-
rade bei diesen wichtigen, für die Zukunft entschei-
denden Punkten ein wenig mitentscheiden, mitraten 
und mitbedenken möchten. Aus diesem Grund stim-
men wir der Beschlußempfehlung zu. 

(Beifall bei der SPD und der FDP und des 
Abg. Eigen [CDU/CSU]) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat Herr Abgeord-
neter Holsteg. 

Holsteg (FDP): Herr Präsident! Sehr verehrte Da-
men und Herren! Über die vorgeschlagene Verlänge-
rung der Laufzeit der drei EG-Agrarstrukturrichtli-
nien aus dem Jahr 1972 sowie der daran angehäng-
ten sogenannten Bergbauernrichtlinie 268 aus dem 
Jahr 1975, die zusammen den gemeinsamen Rah-
men der nationalen Agrarstrukturmaßnahmen in 
der Europäischen Gemeinschaft bilden, bestand im 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten über die drei Fraktionen hinweg kein Dis-
sens. 

Die FDP wird daher auch der vorliegenden Be-
schlußempfehlung für die Fristverlängerung bis 
zum 31. Dezember 1983 zustimmen, wie sie im 
Grundsatz bereits vom Agrarministerrat im Rah-
men des diesjährigen Preispakets vereinbart wor-
den ist. Auch wir halten die Fristverlängerung für 
sinnvoll und angebracht, weil sie weitere Zeit zum 
Nachdenken darüber geben wird, wie es in der EG-
Agrarstrukturpolitik weitergehen soll, eine Zeit des 
Nachdenkens, die die Kommission und wir alle brau-
chen, um die Auswirkungen und Konsequenzen der 
Änderungen, die als Ergebnis der Diskussion zur 
Reform der EG-Agrarpolitik gerade in den letzten 
zwei Jahren in den einzelnen Richtlinien beschlos-
sen worden sind, vollends zu übersehen, um darauf 
aufbauend weitere Schritte einzuleiten. 

Für nicht sehr sinnvoll halten wir es daher auch, 
schon heute über die notwendigen oder möglichen 
Veränderungen zu diskutieren, bevor die erforderli-
chen Erfahrungen gesammelt worden sind und de-
ren Auswertung durch die Kommission in Form von 
Schlußfolgerungen oder Vorschlägen auf dem Tisch 
liegt. 

Ich habe allerdings Verständnis dafür, daß insbe-
sondere die Union wieder einmal die Gelegenheit 
wahrnimmt, alte Vorstellungen und Angriffe gegen 
die Agrarstrukturpolitik in der Bundesrepublik und 
in der EG vorzubringen. Ich glaube aber, daß Sie der 

Landwirtschaft insgesamt mit dieser überkomme-
nen und gleichzeitig voreiligen Diskussion keinen 
Dienst erweisen, weil derzeit noch keine Vorschläge 
der Kommission vorliegen. 

(Eigen [CDU/CSU]: So etwas kann man 
doch nicht ablehnen!) 

Was hat es denn in dieser Situation für einen Sinn, 
Herr Sauter, wenn Sie zum x-ten Mal auf der För-
derschwelle herumhacken, obwohl es EG-weit doch 
keine praktikable Alternative gibt, will man an dem 
Prinzip einer gezielten Förderung nach einheitli-
chen Kriterien festhalten! Dabei ist und bleibt es 
eben die einzige EG-weit praktikable Lösung, auf 
das vergleichbare außerlandwirtschaftliche Ein-
kommen abzuheben. Sie wissen doch auch ganz ge-
nau, daß in vielen Ländern der EG und auch bei uns 
in der Bundesrepublik eine Förderung nach dem 
Prinzip der Eigenkapitalbildung schon allein an der 
notwendigen Voraussetzung scheitert, daß in den be-
treffenden Betrieben Buchführungsdaten vorliegen 
müßten. Das Fehlen dieser Unterlagen würde dazu 
führen, daß nach dem Förderkriterium ,,Eigenkapi-
talbildung" noch deutlich weniger Betriebe geför-
dert werden könnten. 

Ganz außer Frage steht für uns auch, daß auch in 
Zukunft in der Agrarstrukturpolitik eine gezielte 
Förderung betrieben werden muß — das läßt sich 
nicht umgehen und ist das einzig ökonomisch und 
fiskalisch Sinnvolle — und daß nur denjenigen Be-
trieben eine Hilfe zur Selbsthilfe angeboten werden 
kann, die mittelfristig entsprechend einem Betriebs-
entwicklungsplan ein ausreichendes Einkommen 
erwirtschaften können. 

(Eigen [CDU/CSU]: Werden!) 

Darüber hinaus sind im Grundsatz verschiedene 
Hilfen vorhanden, so auch die bereits angespro-
chene Überbrückungshilfe für Betriebe, die aller-
dings — das müssen wir ganz kritisch sehen — viel-
leicht nicht das wünschbare Volumen haben. Hier 
sind uns einfach durch die Situation der öffentlichen 
Haushalte schmerzliche Grenzen gesetzt. Sehen Sie 
sich einmal das Volumen des noch kurz vor der nie-
dersächsischen Landtagswahl angekündigten 
Agrarkreditprogramms an! Was ich hier anspreche, 
ist doch nicht allein das Haushaltsproblem des Bun-
des. 

Was mir allerdings verbesserungsfähig erscheint 
— wenn wir nun schon auf der Ebene: hier Bundes-, 
hier Landeskompetenz sind —, will ich Ihnen ab-
schließend ganz deutlich sagen: Wiederholen Sie 
doch bitte nicht immer wieder den unberechtigten 
Vorwurf der starren Förderschwelle, der Inflexibili-
tät der Förderschwelle, mit dem Sie Ihre Leute ge-
gen dieses sinnvolle Prinzip einnehmen! Schöpfen 
Sie als Union in den Ländern doch vielmehr die 
Möglichkeiten aus, die das Konzept der Förder-
schwelle zuläßt, indem Sie die Grenzen auf Länder-
ebene regionalisieren können, um damit dichter an 
das tatsächliche außerlandwirtschaftliche Einkom-
men in den einzelnen Regionen und Landstrichen 
heranzukommen! Denn es ist doch eine Tatsache, 
daß diese regionenbezogene Stufung bisher nur 
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vom Land Bayern konsequent in die Tat umgesetzt 
worden ist. 

(Paintner [FDP]: So ist es!) 

Hier wäre in den einzelnen Bundesländern von Ih-
nen noch einiges zu verbessern. 

Was den Vorwurf der Ungerechtigkeit betrifft, die 
dadurch entstanden sei, daß wegen der reduzierten 
Fördermittel einerseits und des höheren Investi-
tionsbedarfs für die einzelnen Maßnahmen anderer-
seits derzeit weniger Betriebe und Vorhaben geför-
dert werden können als früher, so halte ich dieses 
Argument für nicht ganz redlich. Sehen Sie doch, 
was die Förderschwelle und die Summe der Förder-
mittel angeht, die Ergebnisse der letzten zehn Jahre 
gerade in der Bundesrepublik an. Sprechen Sie mit 
den Landwirten über die mit Bundes- und EG-Mit-
teln geförderten Investitionen! Ich kann Ihnen nur 
sagen: Benutzen Sie nicht die schwierige Haushalts-
lage dazu, Ihre uralten Vorbehalte gegen eine aktive 
Agrarstrukturpolitik nach dem Prinzip der Förder-
schwelle zu untermauern und damit implizit für das 
Gießkannenprinzip zu plädieren! 

Vizepräsident Wurbs: Gestatten Sie eine Zwischen-
frage? 

Holsteg (FDP): Bitte sehr. 

Vizepräsident Wurbs: Die interfraktionelle Zusam-
menarbeit scheint doch nicht mehr so gut zu funktio-
nieren. 

(Heiterkeit) 

Sie hatten eben diese Zwischenfrage nicht mehr 
stellen wollen. — Bitte schön. 

Holsteg (FDP): Herr Präsident, gestatten Sie aber, 
daß ich wenigstens meinen Satz noch zu Ende führe. 
— Und jetzt bitte zu Ihrer Frage, Herr Eigen. 

Eigen (CDU/CSU): Herr Kollege Holsteg, können 
Sie mir sagen, in welchen Ländern der Europäi-
schen Gemeinschaft außer der Bundesrepublik 
Deutschland eine solche Förderschwelle angewandt 
wird? Können Sie mir sagen, ob diese beispielsweise 
auch in Holland angewandt wird? Und haben Sie 
nicht selbst das Gefühl, daß auch die Bundesregie-
rung durch ihre Maßnahmen schon zu erkennen ge-
geben hat, daß sie selber die starre Förderschwelle 
eigentlich auch schon nicht mehr so recht will? 

Holsteg (FDP): Das habe ich teilweise bereits aus-
geführt, Herr Eigen. Einmal ist die Förderschwelle 
nicht starr, sondern flexibel, und die regionenbezo-
genen Dinge, die ich hier angeführt habe, siehe Bei-
spiel des Landes Bayern, sagen das ausdrücklich. Im 
übrigen ist es j a gerade der Sinn der Verlängerung 
dieser Strukturrichtlinien und unser gemeinsames 
Bemühen, EG-weit an der Schaffung einheitlicher 
Agrarstrukturrichtlinien zu arbeiten, die uns in der 
EG nur in ihrer Gesamtheit weiterbringen können. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: Sehr gut!) 

Ich sage Ihnen: Bei Praktizierung dieses Prinzips 
benötigen wir noch sehr viel mehr Finanzmittel. Sie 
sind letztlich dennoch, weil zu weit gestreut, wie ich  

es vorhin ausführte, verkleckert oder eben der be
- rühmte Tropfen auf dem heißen Stein, der, ohne et-

was zu bewirken, sofort verdunstet. 

In gleicher Weise möchte ich auch den Vorstellun-
gen der Union eine Absage erteilen, wie sie in einer 
Stellungnahme des Bundesrates zum Ausdruck 
kommen, wo die Union — so im übrigen heute auch 
Herr Sauter — eine teilweise Zurückverlagerung 
der Zuständigkeit in der Agrarstrukturpolitik von 
der EG in die nationale Kompetenz fordert. Hierzu 
möchte ich, ohne dies im einzelnen zu beleuchten, 
nur feststellen: Diese Forderung würde uns einen Fi-
nanzwettlauf zwischen den einzelnen Staaten, j a so-
gar zwischen den einzelnen Bundesländern besche-
ren, der zu ganz unterschiedlichen Wettbewerbsvor-
aussetzungen in der EG führen würde. 

Dies können wir nicht wollen! 

Hiergegen wäre auch eine Prüfung der Beihilfen 
durch die EG-Kommission, die zu prüfen hätte, ob 
eine Beihilfe zu einer Verzerrung des innergemein-
schaftlichen Handelns führte, ein lächerlich stump-
fes Instrument, wenn es darum geht, die dann mögli-
chen Wettbewerbsverzerrungen zu unterbinden. Ich 
glaube, dazu braucht man nicht sehr viel Phanta-
sie. 

Damit möchte ich jedoch nicht in Abrede stellen, 
daß es in der Strukturpolitik der Europäischen Ge-
meinschaft in der Tat zu einem bürokratischen Auf-
wand in der Ausführung gekommen ist, der abge-
baut werden muß. Hier müssen administrative Ver-
fahren aufgelockert werden. Dies kann aber nicht so 
weit führen, daß die gemeinsame EG-Agrarstruktur-
politik mit ihrer Koordination der nationalen Agrar-
strukturmaßnahmen aufgegeben bzw. durch Rück-
verlagerung an die Einzelstaaten aufgeweicht 
wird. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Für die FDP 
kann es in diesen grundlegenden Fragen der zielge-
richteten Förderung nach einem EG-einheitlichen 
Förderkriterium und der wirksamen EG-Koordinie-
rung der nationalen Agrarstrukturmaßnahmen kei-
nen Kurswechsel geben. Darüber hinaus zeichnet 
sich allerdings schon heute die Notwendigkeit von 
Korrekturen in einzelnen Detailfragen ab, wie z. B. 
hinsichtlich der Aussetzung einzelner Förderungs-
maßnahmen, — — 

Vizepräsident Wurbs: Verzeihung, Herr Abgeord-
neter, ich bitte Sie, zum Schluß zu kommen. 

Holsteg (FDP): Ja, ich bin gleich soweit! — hin-
sichtlich einer verstärkten Überwachung nationaler 
Beihilferegelungen, verbunden mit einem konse-
quenteren Einschreiten gegen unzulässige Subven-
tionen, aber auch hinsichtlich einer eventuellen wei-
teren Konzentrierung der Maßnahmen auf Bergge-
biete und benachteiligte Gebiete. 

Hierzu möchte ich noch anführen, — — 

Vizepräsident Wurbs: Herr Abgeordneter, ich bitte 
Sie, zum Schluß zu kommen. 

Holsteg (FDP): — daß bisher 30 % der Mittel dieser 
Agrarstrukturmaßnahmen in die benachteiligten 
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Gebiete geflossen sind und daß es das Ziel bleiben 
muß, den bäuerlichen Familienbetrieb für die Zu-
kunft zu stärken und zu fördern. 

Wir werden uns deshalb im Ernährungsausschuß, 
sobald die Kommission die Richtlinien vorgelegt 
hat, gemeinsam mit der Bundesregierung um ein 
Übereinkommen bemühen. — Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der SDP) 

Vizepräsident Wurbs: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses. Wer der Beschluß-
empfehlung des Ausschusses für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten auf Drucksache 9/1683 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenstimmen? — Enthaltungen? — Die 
Beschlußempfehlung des Ausschusses ist angenom-
men. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Jä-
ger (Wangen), Graf Huyn, von der Heydt Frei-
herr von Massenbach, Dr. Czaja, Frau Krone-
Appuhn, Lowack, Dr. Mertes (Gerolstein), 
Frau Geier, Rossmanith, Dr. Abelein, Feinen-
degen, Schröder (Lüneburg), Dr. Hennig, Graf 
Stauffenberg, Dr. Hupka, Sauer (Stuttgart), 
Werner, Dr. Marx, Dr. Freiherr Spies von Bül-
lesheim, Dr. Wittmann, Straßmeir, Lintner, 
Schulze (Berlin), Gerlach (Obernau), Ruf, 
Weiß und Genossen 
Freilassung des Gewerkschaftsführers Lech 
Walesa und anderer politischer Häftlinge 
— Drucksache 9/1541 — 

Im Ältestenrat wurde für die Aussprache ein Bei-
trag von bis zu zehn Minuten vereinbart. Ist das 
Haus damit einverstanden? — Ich sehe keinen Wi-
derspruch. 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Ab-
geordnete Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Inhaftierung und Ge-
fangenhaltung des Vorsitzenden der freien Gewerk-
schaft Solidarität, Lech Walesa, durch das polnische 
Kriegsrechtsregime ist das sichtbare Zeichen der 
Unterdrückung und Unfreiheit, die in Polen seit dem 
13. Dezember des letzten Jahres vom polnischen 
Volk erkämpfte Rechte und Freiheiten weitgehend 
wieder verdrängt haben. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Leider 
wahr!) 

Dies ist aber auch ein Zeichen der inneren Schwä-
che dieses Regimes, das es sich nicht erlauben kann, 
einen Mann als Partner des Gesprächs auf freiem 
Fuß gegenüber zu haben, hinter dem die große 
Mehrheit des polnischen Volkes steht, und auch das 
muß heute mit Deutlichkeit gesagt werden. 

Lech Walesa ist der freigewählte Vorsitzende ei-
ner Gewerkschaft, die heute noch immer ein Mehr-
faches von Mitgliedern hat als die Kommunistische 
Partei Polens als eine Monopolpartei und als die 
Partei des herrschenden Regimes. Schon dies bringt 
zum Ausdruck, daß die Verhaftung dieses Mannes 
und die Verhaftung vieler anderer führender Ge-
werkschafter nichts anderes war und bis heute 
nichts anderes geblieben ist als eine Art Kriegser-
klärung des Regimes an das eigene Volk. Die polni-
schen Machthaber müssen wissen, daß der innere 
Frieden in diesem Land nicht zurückgewonnen wird 
und nicht zurückgewonnen werden kann, solange 
diese Männer und Frauen, an der Spitze Lech Wale-
sa, in Haft sitzen und in Unfreiheit sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir haben festzustellen, daß diese Inhaftierungen 
— sie werden da und dort schamhaft als Internie-
rungen bezeichnet, was mit der rauhen Wirklichkeit 
nicht viel zu tun hat — klare Verstöße gegen die 
auch von Polen anerkannten, unterschriebenen und 
ratifizierten Menschenrechtspakte sind. Sie sind ein 
klarer Verstoß gegen Geist und Inhalt der Schluß-
akte von Helsinki, und dies ist auch — Gott sei Dank 
mit erfreulicher Klarheit — beim letzten Treffen in 
Madrid klar zum Ausdruck gebracht worden. Nur 
dürfen wir es damit nicht bewenden lassen: Wir 
müssen dem polnischen Regime klarzumachen ver-
suchen, daß es mit der weiteren Inhafthaltung der 
führenden Gewerkschafter und anderer Freiheits-
kämpfer die Vertrauensbasis zerstört, die es haben 
muß und haben will, wenn es in Verhandlungen mit 
den westlichen Staaten eintreten will, um jene fi-
nanzielle Unterstützung zu erhalten, ohne die die 
polnische Volkswirtschaft zusammenbrechen muß. 
Diese Vertrauensgrundlage kann nicht gegeben 
sein, solange die Führung der Gruppe in Haft sitzt, 
die das Vertrauen der Masse des polnischen Volkes 
hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, mit Lech Walesa und 
mit seinen Freunden aus der Gewerkschaft Solidari-
tät steht und fällt auch die Gewerkschafts- und Ver-
einigungsfreiheit, die in Polen vorbildlich und bei-
spielhaft für alle Arbeitnehmer in den vom Kommu-
nismus unterdrückten Völkern errungen worden 
ist. 

(Dr. Barzel [CDU/CSU]: Sehr wahr!) 

Von daher gesehen ist es eine Aufgabe des freige-
wählten Parlaments der Bundesrepublik Deutsch-
land, das sich über alle Parteigrenzen hinweg immer 
zur Vereinigungs- und Gewerkschaftsfreiheit be-
kannt hat, dafür einzutreten, daß dieser Grundsatz, 
der in Polen mühsam errungen worden ist, durch die 
Inhaftierung Walesas und seiner Freunde nicht auf 
Dauer wieder zerstört wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Bundestag sollte daher durch Annahme des In-
itiativantrags, natürlich nach gründlicher Beratung 
in den zuständigen Ausschüssen, ein Zeichen setzen 
und einen feierlichen Appell an die polnische Füh-
rung richten, dafür zu sorgen, daß diesem auch sei-
nerzeit durch den Danziger Kompromiß vom polni- 
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schen Regime selbst anerkannten Grundsatz wieder 
Rechnung getragen und in der Wirklichkeit zum 
Durchbruch verholfen wird. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Aber — und deswegen richtet sich dieser Antrag 
zuallererst an sie — am Ball ist die Bundesregie-
rung. An ihr liegt es, die Initiative zu ergreifen, um 
auf die Freilassung Walesas hinzuwirken. Ich ver-
kenne nicht — das will ich ohne weiteres zugeben —, 
daß die Bundesregierung mittelbar durch verschie-
dene Aktivitäten im Rahmen der KSZE in dieser 
Richtung bereits Schritte unternommen hat. Aber 
Schritte, die auch nach außen sichtbar werden und 
die den Menschen in Polen zeigen, daß wir in dieser 
Frage unverbrüchlich hinter ihnen stehen, hat es bis 
heute nicht in der notwendigen Weise gegeben. Da-
her meine ich, daß dieser Antrag notwendig war und 
notwendig bleibt, um die Bundesregierung zur not-
wendigen Aktivität anzuhalten. 

Wie die Bundesregierung im einzelnen handelt, 
haben wir in dem Antrag nicht vorgesehen; denn das 
ist der breite Spielraum, der der Regierung zuge-
standen werden muß. Ob sie — was wir für das 
Dringlichste halten — bilateral vorgeht, also alle Ge-
sprächsmöglichkeiten mit der polnischen Regierung 
nutzt, ob sie multilateral vorgeht und die Dinge bei 
den Vereinten Nationen zur Sprache bringt oder ob 
sie die vielfältigen Kontakte, die es im Rahmen der 
KSZE und des Folgetreffens in Madrid gibt, nutzt 
und in welcher Weise das geschieht, das zu entschei-
den, ist Aufgabe der Bundesregierung. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Auf al

-

len drei Ebenen!) 

Hauptsache, die Bundesregierung tut etwas; denn 
das gehört zur moralischen Legitimation der deut-
schen Position in dieser Frage, daß die Bundesregie-
rung klar Stellung bezieht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich noch einen Satz zur moralischen 
Legitimation sagen, nach der vielleicht der eine oder 
andere fragt; denn wir wissen natürlich, daß in War-
schau gesagt wird: „Das ist wieder eine offene Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten der Polni-
schen Volksrepublik!" Meine Damen und Herren, 
diese Legitimation haben wir. Wir haben sie auf 
Grund der völkerrechtlichen Menschenrechtsver-
träge. Aber wir haben sie moralisch auch auf Grund 
der vielfältigen Hilfe, die unser Volk — und das an-
erkennen die Polen heute dankbar — in den Mona-
ten und Jahren der Not geleistet hat. Wir haben das 
Recht, den Polen, die inhaftiert sind, beizustehen, 
und das sollte auch die Bundesregierung bei ihrer 
Aktivität nicht unter den Tisch fallen lassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die polnischen Gewerkschafter sollen und müs-
sen wissen, daß wir, das frei gewählte Parlament der 
Deutschen, an ihrer Seite stehen. Lech Walesa und 
seine Freunde von der „Solidarität" sind das Symbol 
des Freiheits- und Widerstandswillens des polni-
schen Volkes. Deshalb dürfen wir ihn und seine 
Freunde nicht im Stich lassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Voigt (Frankfurt). 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Der Deutsche Bundestag war das 
erste Parlament Europas, das nach dem 13. August 
1981 seiner Betroffenheit, seinem Mitleiden und sei-
ner Solidarität mit dem polnischen Volk in einer ge-
meinsamen Entschließung Ausdruck gegeben hat. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Auch 
das ging auf die CDU zurück!) 

Ich verstehe auch unsere heutige Debatte als Zei-
chen unserer unveränderten Solidarität mit dem 
polnischen Volk und mit jedem einzelnen Menschen, 
der dort leidet. 

(Beifall bei der SPD) 

Unsere Bereitschaft zur Solidarität ist Ausdruck un-
seres Willens zur Versöhnung und zur guten Nach-
barschaft. Wer sich versöhnen will, muß helfen wol-
len. So verstehe ich die Millionen Pakete, die von 
zahllosen Deutschen an polnische Bürger und ihre 
Familien geschickt worden sind. Wir wollen heute 
jedem einzelnen danken, der in den vergangenen 
Wochen und Monate solche Pakete nach Polen ge-
schickt hat. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Er hat damit vielen Bürgern Polens in der Not und 
mehr als durch hohle Phrasen und Worte geholfen. 
Er hat damit aber auch seinen wichtigen persönli-
chen Beitrag zum historischen Prozeß der Versöh-
nung zwischen dem deutschen und dem polnischen 
Volk geleistet. Mein Dank gilt aber auch den großen 
traditionellen Hilfsorganisationen und den vielen 
spontanen Initiativen, die es ermöglichten, daß un-
sere Hilfe die der Hilfe Bedürftigen in Polen auch er-
reichte. Mein Dank gilt den Helfern bei uns, aber 
auch den Helfern in Polen. Ich möchte den Bundes-
tag und die Bundesregierung auffordern, auch in 
den kommenden Monaten durch besondere Gebüh-
renregelungen für den Paketverkehr nach Polen 
den Strom der Hilfsbereitschaft weiter zu fördern. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Ha

-

ben wir schon gefordert!) 

Weil wir dem polnischen Volk helfen wollen, wa-
ren und sind wir auch so skeptisch gegenüber wirt-
schaftlichen Sanktionen. Weil wir helfen wollen, wa-
ren wir im vergangenen Jahr und sind wir auch in 
diesem Jahr daran interessiert, daß Lösungen für 
die Kreditverpflichtungen Polens gefunden werden. 
Weil wir helfen wollen, begrüßen wir die Bereit-
schaft vieler westlicher Regierungen zur Wiederauf-
nahme staatlicher Unterstützung für Polen, sobald 
hierfür die Voraussetzungen in Polen wieder ge-
schaffen worden sind. In diesem Zusammenhang 
möchte ich ausdrücklich an die Entschließung des 
Deutschen Bundestages vom 18. Dezember 1981 er-
innern. 

Vizepräsident Wurbs: Herr Abgeordneter, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Graf 
Huyn? 

Graf Huyn (CDU/CSU): Herr Kollege Voigt, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, daß es ein grundlegender 
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Unterschied ist, ob — wie Sie eben lobend hervorge-
hoben haben und was wir voll unterstützen — durch 
private Initiative Hilfe von Mensch zu Mensch, zu 
den leidenden und unterdrückten Menschen in Po-
len, geleistet wird oder ob durch staatliche oder 
staatlich verbürgte Kredite dem heruntergekomme-
nen und verrotteten Planwirtschaftssystem der pol-
nischen Unterdrücker, die auf Weisung Moskaus 
dieses Volk unterdrücken, die Zeit noch verlängert 
wird, die sie dies tun können? 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der 
SPD) 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Wenn ich Ihre Frage auf 
den sachlichen Kern reduziere, dann möchte ich Ih-
nen zustimmen, daß es einen Unterschied macht, ob 
man privat hilft oder öffentlich hilft. Deshalb haben 
wir ja auch unterschiedlich darüber befunden. Aber 
wenn Sie mich nach der Konsequenz fragen: in bei-
den Fällen bin ich dafür, daß wir der polnischen Be-
völkerung helfen und daran vor allen Dingen unser 
Handeln orientieren. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Der 
Bevölkerung!) 

— Dem polnischen Volk und der polnischen Bevöl-
kerung helfen und daran vor allen Dingen auch un-
ser Handeln orientieren. 

Vizepräsident Wurbs: Verzeihung, Herr Abgeord-
neter. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage, 
eine Frage des Abgeordneten Dr. Barzel? 

Dr. Barzel (CDU/CSU): Herr Kollege Voigt, darf ich 
das so verstehen, daß Sie versuchen, die gemein-
same Entschließung in dieser Frage aufzukündi-
gen? 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Ganz und gar nicht. 

(Dr. Barzel [CDU/CSU]: Ich danke Ihnen 
sehr!) 

Ich habe mich gerade in meinem letzten Satz noch 
einmal darauf berufen. Ich habe gesagt, daß wir für 
die Wiederaufnahme der Hilfe in einem sogar noch 
verstärkten Umfange sind, wenn die Voraussetzun-
gen in Polen dafür wieder geschaffen sind. Das habe 
ich ausdrücklich noch einmal gesagt. Herr Huyn 
hatte diese Bemerkung offensichtlich nicht im De-
tail so gehört. 

Wer sich versöhnen will, muß miteinander reden 
wollen. Auch aus diesem Grunde möchte ich an die 
Bürger unseres Landes appellieren, gerade auch in 
diesem Jahr, in dem in Polen weiterhin Schwierig-
keiten bestehen, ihre persönlichen Kontakte zu Po-
len fortzusetzen und wenn möglich zu intensivieren. 
Ich möchte dazu auffordern, gerade auch jetzt nach 
Polen zu reisen und auch dort seinen Urlaub zu ver-
bringen. Ich möchte mich bei den Verbänden und In-
stitutionen bedanken, die auch in den letzten 
schwierigen Monaten ihre Beziehungen in die 
Volksrepublik Polen hinein weiterhin intensiv ge-
pflegt haben. Mein Dank gilt insbesondere den Kir-
chen und auch den Jugendorganisationen. 

Ich möchte die Mitglieder dieses Hauses, die im 
Bundestag vertretenen Fraktionen und Parteien  

und auch die Bundesregierung ermutigen, im Inter-
esse der Versöhnung unserer Völker und im Inter-
esse der in der Volksrepublik Polen lebenden Men-
schen weiterhin auch mit offiziellen Vertretern der 
polnischen Behörden und des polnischen politischen 
und gesellschaftlichen Lebens zu reden. Mein Dank 
gilt in dieser Hinsicht besonders Herrn Mischnick 
und auch Herrn Wehner. Der Verzicht auf solche 
Gespräche hilft niemandem. Das Ergebnis solcher 
Gespräche aber kann für manchen konkrete Hilfe 
bedeuten. 

Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt alle Be-
mühungen um die Freilassung Lech Walesas und 
der übrigen aus politischen Gründen Inhaftierten 
und Internierten. Wir schlagen vor, diesen Antrag in 
den Ausschußberatungen entsprechend der Ent-
schließung des Bundestages vom Dezember 1981, 
Herr Barzel, durch eine Aufforderung zur Aufhe-
bung des Kriegsrechtes und zur Wiederaufnahme 
des Dialogs mit der Kirche und den Gewerkschaften 
zu ergänzen. Dies würde auch dem Inhalt eines An-
trages entsprechen, den u. a. Willy Brandt für die so-
zialistische Fraktion im Europäischen Parlament 
eingebracht hat. 

Wer sich versöhnen will, muß gerade in der gegen-
wärtigen Not Polens und der Not seiner Bevölke-
rung klar und eindeutig in bezug auf seine langfristi-
gen Vorstellungen von der guten Nachbarschaft zwi-
schen Deutschen und Polen sein. Auf dem Hamba-
cher Fest im Jahre 1832 wehten neben der schwarz-
rot-goldenen Fahne als Symbol des freiheitlichen 
und friedlich gesinnten Patriotismus in Deutschland 
die Trikolore und die Fahne Polens. Die damalige re-
volutionäre demokratische Bewegung in Deutsch-
land wollte ihre Ziele in Solidarität mit den nationa-
len und freiheitlichen Interessen der Polen verwirk-
lichen. Unsere heutige Versöhnungspolitik knüpft 
an diese Tradition der guten Nachbarschaft zwi-
schen Deutschen und Polen an, wieder an. 

Lassen Sie mich aus diesem Grunde am Schluß 
noch einmal unterstreichen: Wir wollen Polen und 
seiner Bevölkerung helfen, wir wollen keine Notlage 
Polens ausnutzen, sondern dazu beitragen, Notlagen 
Polens und seiner Bevölkerung zu überwinden. Po-
len hat von Deutschen nichts mehr zu befürchten. 
Wir stellen keine Gebietsansprüche mehr, wir wol-
len keinen Grenzstreit, sondern wir wollen dauer-
haft als europäische Nachbarn in Frieden miteinan-
der leben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Möllemann. 

Möllemann (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die FDP-Fraktion unterstützt das An-
liegen des hier vorgelegten Antrages der Kollegen 
aus der Union, nämlich die Bundesregierung zu er-
suchen, sich für die Freilassung der in Polen Inhaf-
tierten einzusetzen. Dies gilt natürlich in besonderer 
Weise für Lech Walesa, nicht etwa weil jener beson-
dere Rechte hätte, sondern weil er natürlich als ein 
Symbol für einen bestimmten Prozeß der Demokra-
tisierung, aber auch der gewerkschaftlichen Orien-
tierung, gilt. Wir unterstützen darüber hinaus die 
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vom Kollegen Voigt vorgeschlagene Ergänzung die-
ser Überlegungen um die bekannten Forderungen, 
sowohl das Kriegsrecht aufzuheben — also die Rah-
menbedingungen für diese ganz konkrete Aktion — 
wie aber auch den Dialog mit den Kirchen und den 
Gewerkschaften wiederaufzunehmen. 

Lassen Sie mich persönlich sagen, daß ich skep-
tisch bin, ob wir hierbei schnelle Ergebnisse sehen 
werden; denn es zeigt sich, daß im Wettbewerb zwi-
schen dem Interesse an der inneren Stabilisierung 
im Sinne des kommunistischen Systems und dem 
Interesse am freundlichen Umgang mit den westli-
chen Staaten sich im Zweifel das kommunistische 
System immer zuallererst für seine innere Stabilität 
entscheiden wird und erst dann andere Elemente in 
Betracht zieht. 

Darüber hinaus muß man wohl sehen, daß die pol-
nische Regierung, selbst wenn sie unserem Petitum 
nachgeben möchte, wohl nur eine begrenzte Souve-
ränität hat, daß sie ganz erkennbar unter dem mas-
siven Druck ihres Paktsystems und vor allen Dingen 
der Sowjetunion steht, die hier offenkundig massi-
ven Einfluß genommen hat und dies vermutlich so-
gar in der Verbindung zwischen der Bereitschaft zur 
wirtschaftlichen Hilfe einerseits und der Durchset-
zung bestimmter Verhaltensweisen andererseits 
weiterhin tut. 

Deswegen muß die politische Konsequenz für uns 
sein, daß wir uns im Rahmen des derzeit ja ausge-
setzten KSZE-Prozesses, Sicherheit auch durch Zu-
sammenarbeit zu gewährleisten, also im Rahmen 
des Gesprächs, dafür einsetzen, daß die dort verein-
barten Prinzipien eingehalten werden. Wir können 
es nicht hinnehmen, daß wir Verträge schließen und 
diese dann gebrochen werden. Das Vorgehen in Po-
len ist ein Bruch der KSZE-Schlußakte; dies kann 
man nicht anders ansehen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU/ 
CSU) 

Wir können es auch nicht nur deswegen nicht hin-
nehmen, weil wir damit diese Politik in den Augen 
unserer eigenen Bürger diskreditieren würden, die 
sich dann ja nach dem praktischen Nutzen fragen 
und fragen müßten, und auch nicht nur, weil wir die 
Hoffnungen, die in verschiedenen Staaten dieser 
Welt an diese Schlußakte geknüpft worden sind, ent-
täuschen würden, sondern auch deswegen, weil wir 
damit j a provozieren — und hier kann man eine Par-
allele ziehen zu der Diskussion über Afghanistan 
vor einer Woche —, daß jemand Verhaltensweisen 
wie die in Afghanistan — ich vergleiche das vom An-
satz her — und die in Polen als etwas ansieht, an das 
sich der Westen nach einer gewissen Zeit einfach so 
gewöhnt. Diese schleichende Gewöhnung ist die ei-
gentliche Gefahr, meine ich. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Aus

-

gezeichnet!) 

An diese dürfen wir uns nicht selbst herandrücken 
lassen nur deswegen, weil es uns vielleicht den Vor-
wurf erspart, wir störten eine gewisse Ruhe, die die 
andere Seite sicher wünscht. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Wir dürfen uns also an die Menschenrechtsverlet-
zungen nicht gewöhnen. Wir müssen den KSZE-Pro-
zeß in dem Sinne fortsetzen, daß wir uns selbst sorg-
fältig an alle Bestimmungen der Schlußakte halten; 
denn wir sind ja überzeugt, daß sie richtig ist. Das 
gibt uns aber eben auch das Recht, ihre Implemen-
tierung, ihre Umsetzung durch alle andere zu verlan-
gen. 

Ich stimme dem Kollegen Voigt ausdrücklich zu, 
daß eine solche Position um so glaubwürdiger ist, je 
mehr wir uns parallel dazu bemühen, Akte der prak-
tischen Solidarität mit den betroffenen Menschen, 
die über verbale Deklamationen hinausgehen, nicht 
nur zu ermuntern, sondern sie auch zu fördern. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das 
ist gar nicht strittig!) 

— Wir müssen ja nicht über alles streiten, was wir 
hier diskutieren. Es gibt j a Gott sei Dank noch einige 
Anliegen, die im Grundsatz einvernehmlich sind. 

Wir müssen die politischen Rahmenbedingungen 
setzen — sei es im Bereich der humanitären Hilfe, 
sei es durch die Angebote der Bundespost, praktisch 
unentgeltlich tätig zu sein, sei es dadurch, daß wir 
da, wo wir es können, auch die humanitären Hilfsor-
ganisationen unterstützen —, wir müssen Rahmen-
bedingungen dafür setzen, daß die praktische Soli-
darität fortgesetzt werden kann. Denn in der Tat, es 
gibt in beiden Hinsichten wohl kaum ein Volk, das 
auf eine solche Solidarität jetzt so sehr angewiesen 
ist und uns gegenüber auch einen solchen Anspruch 
hat wie das polnische. Das umfaßt die praktische So-
lidarität durch Hilfsmaßnahmen, aber auch die poli-
tische Solidarität dadurch, daß wir denen, die das 
polnische Volk jetzt unterdrücken, deutlich zeigen, 
daß wir uns an diese Unterdrückung nicht gewöh-
nen werden. — Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr 
Staatsminister Dr. Corterier. 

Dr. Corterier, Staatsminister im Auswärtigen Amt: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lassen 
Sie mich zu dem Antrag über die Freilassung politi-
scher Häftlinge in Polen, der uns heute vorliegt, zu-
nächst feststellen, daß die Bundesregierung in die-
ser Initiative eine Unterstützung ihrer Bemühungen 
sieht, 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das 
ist schon einmal gut!) 

die Freilassung der in der Folge der Ereignisse vom 
13. Dezember 1981 Inhaftierten zu erreichen. Ich 
kann allerdings dem Herrn Abgeordneten Jäger 
nicht zustimmen, wenn er hier feststellte, dieser An-
trag sei notwendig, um die Bundesregierung zu ent-
sprechenden Aktivitäten anzuhalten; denn wir tun 
das, was in unseren Möglichkeiten steht. Ich werde 
gleich darauf noch einmal zurückkommen. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Dann 
ist es eben guter Rückenwind!) 

— Rückenwind ist gut, aber Beine machen brauchen 
Sie uns nicht. 
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Zu den prominentesten Inhaftierten gehört Lech 

Walesa. Wir dürfen im Zusammenhang mit diesen 
für Polen so schmerzlichen Ereignissen aber nicht 
die vielen anderen Träger großer Namen und ge-
nauso wenig die vielen Namenlosen vergessen, de-
nen wir ja auch helfen wollen. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Die stehen 
auch in dem Antrag!) 

Die Bundesregierung hat sich seit Dezember 1981 
mehrfach — auch gemeinsam mit ihren Verbünde-
ten — an die polnische Regierung gewandt, um die 
Freilassung der Inhaftierten zu erreichen. Der Bun-
deskanzler hat sich zuletzt vor zwei Tagen in dem 
Gespräch, das er in New York mit dem Politbüromit-
glied und polnischen Außenminister Czyrek geführt 
hat, für die Freilassung Lech Walesas und der ande-
ren Inhaftierten eingesetzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Bundeskanzler hat mich gerade eben im Kabi-
nett ermächtigt, das hier öffentlich bekanntzuge-
ben. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Sehr 
gut!) 

In der Erklärung des Nordatlantikrates vom 
18. Mai 1982 heißt es: 

Die Bündnispartner erinnern an ihre Erklärung 
vom 11. Januar 1982 und fordern die polnischen 
Behörden erneut dringend auf, das Kriegsrecht 
aufzuheben, alle Inhaftierten freizulassen und 
zu einem echten Dialog mit der Kirche und der 
Gewerkschaft Solidarität zurückzukehren. 

(Graf Huyn [CDU/CSU]: Frei gewählte Ver

-

treter!) 

Mit diesen Forderungen wird erneut auf jene Zu-
sagen Bezug genommen, die der polnische Militär-
rat am 13. Dezember 1981 abgegeben hat. Wir halten 
die Einlösung dieser Zusagen im Interesse des inne-
ren Friedens in Polen für unerläßlich. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Da hat 
er recht!) 

Menschenrechte und Selbstbestimmungsrecht 
der Völker bleiben aber auch das Fundament der in-
ternationalen Zusammenarbeit; denn dort, wo diese 
Rechte verletzt werden, gefährdet dies unser Bemü-
hen um Friedenssicherung. 

Die Bundesregierung und ihre Partner in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und in der Nordatlanti-
schen Allianz sind fest davon überzeugt, daß ohne 
Erfüllung unserer drei Forderungen, zu denen auch 
— ich wiederhole es — die Freilassung der Inhaftier-
ten gehört, der Dialog mit der Kirche und der Ge-
werkschaft Solidarität in Polen nicht zustande kom-
men kann. Ohne echten Dialog kann nicht jener 
Konsens erreicht werden, den Polen braucht, um die 
gegenwärtige innenpolitische Immobilität und das 
tiefe Mißtrauen gegenüber den Regierenden zu 
überwinden. 

Uns läßt das Schicksal des polnischen Volks nicht 
ungerührt. Die Leiden des polnischen Volks ver-
pflichten uns in besonderem Maße. Die Bereitschaft 
zur Verständigung mit Polen und das Verständnis  

für die schwierige Lage in Polen sind sehr deutlich 
in der spontanen Pakethilfe und in der Spendenbe-
reitschaft zum Ausdruck gekommen. Darauf ist be-
reits hingewiesen worden. Allein vom 8. Februar bis 
Ende Mai dieses Jahres wurden 2,9 Millionen Pakete 
nach Polen geschickt. Das sind täglich über 30 000 
Pakete. Mit der gegenüber 1981 verdreifachten 
Menge privater Postpakete wurde eine zusätzliche 
individuelle Hilfe mobilisiert. In dieser Zahl zeigt 
sich auch, daß wir in diesem Lande nicht bei Appel-
len und Erklärungen stehengeblieben sind, sondern 
aktiv geholfen haben, um der polnischen Bevölke-
rung in einer schweren Zeit und in einer schwieri-
gen Situation zur Seite zu stehen und Solidarität zu 
praktizieren. Ich hoffe, daß diese Hilfsbereitschaft 
nicht nachläßt, denn Polen hat noch immer sehr 
große Versorgungsprobleme. 

Das, was der Abgeordnete Voigt über den Prozeß 
der Versöhnung mit dem polnischen Volk, der durch 
diese spontane Hilfsaktion neue Impulse erhält, ge-
sagt hat, kann ich nur unterstreichen. 

Der Deutsche Bundestag hat in seinen Entschlie-
ßungen vom 18. Dezember 1981 und vom 14. Januar 
1982 die Erwartungen, die wir alle — aber nicht nur 
wir — gegenüber der polnischen Regierung haben, 
deutlich formuliert. An diesen drei Punkten, von de-
nen jeder für sich sein Gewicht und seine besondere 
Bedeutung hat, wollen wir — das ist ja auch schon 
von mehreren Rednern zum Ausdruck gebracht 
worden — festhalten, und ich bin sicher, daß es dann 
gelingen wird, die Resolution im Auswärtigen Aus-
schuß noch in diesem Sinne zu ergänzen. — Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Antrag der Abge-
ordneten Jäger (Wangen), Graf Huyn, von der Heydt 
Freiherr von Massenbach und weiterer Abgeordne-
ter der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 
9/1541 an den Auswärtigen Ausschuß zu überweisen. 
— Ist das Haus mit der vorgeschlagenen Überwei-
sung einverstanden? — Es erhebt sich kein Wider-
spruch; dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines ... Strafrechtsände-
rungsgesetzes (. . . StrÄndG) 

— Drucksache 9/1696 (neu)  — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Rechtsausschuß 

Meine Damen und Herren, im Ältestenrat ist für 
die Aussprache ein Beitrag von bis zu zehn Minuten 
für jede Fraktion vereinbart worden. Ist das Haus 
mit dieser Regelung einverstanden? — Ich sehe und 
höre keinen Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 
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Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 

hat der Abgeordnete Dr. Götz. 

Dr. Götz (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Der vorgelegte Ge-
setzentwurf hat als Ziel die Erweiterung des Kata-
logs der die Verjährung unterbrechenden Handlun-
gen und die bedingte Hinausschiebung des Zeit-
punkts für den Eintritt der absoluten Verfolgungs-
verjährung bei Vergehen, die im Höchstmaß mit drei 
oder fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. 

Da wir hier wieder im kleinen und intimen Kreise 
der Mitglieder des Rechtsausschusses zusammen 
sind, darf ich diese Veranstaltung mehr privatissime 
sehen und selbstverständlich Ihnen, meine Damen 
und Herren Kollegen, auch gratis berichten, um was 
es sich hierbei handelt. 

(Zuruf von der SPD: Was heißt hier „gratis"? 
— Weitere Zurufe) 

— Für Sie, meine Damen und Herren in diesem Saal, 
gratis! Das heißt, ich verzichte auf ein gesondertes 
Honorar. 

(Lachen bei der SPD) 

Für die Nichtjuristen darf ich das, was ich über die 
Zielsetzung gesagt habe, übersetzen: Der Gesetzent-
wurf möchte, daß in Teilbereichen der Wirtschafts-
kriminalität Verjährungsfristen verlängert werden. 
Er geht auf praktische Erfahrungen bei der Bearbei-
tung von Großverfahren — vorwiegend im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität — zurück. Dabei hat 
sich gezeigt, daß solche Verfahren durch zahlreiche 
Gründe verzögert werden, daß Straftaten mit erheb-
lichem Unrechtsgehalt verzögert verfolgt werden 
und daß teilweise Täter, die solche Straftaten im Be-
reich der Wirtschaftskriminalität begehen, straffrei 
bleiben. 

Insbesondere wurden folgende Verzögerungs-
gründe bekannt: 

Erstens. Strafrechtliches Fehlverhalten wird zu 
spät bemerkt, weil zunächst äußerlich korrektes 
wirtschaftliches Verhalten die Straftat verdeckt. 

Zweitens. Die Ermittlungen sind wegen der Stoff-
fülle und der Kompliziertheit der wirtschaftlichen 
Vorgänge besonders schwierig. 

Drittens. Das Verfahren wird durch ein auf Zeitge-
winn gerichtetes Prozeßverhalten des Angeklagten 
— z. B. durch verspätete Einlassungen, zum Teil 
durch Verhandlungsunfähigkeit — bewußt verzö-
gert. 

Viertens. Die Wirtschaftsstrafkammern und die 
Zentralstellen der Staatsanwaltschaften sind über-
lastet. 

Die genannten Verzögerungsgründe haben nach 
Angaben der Landesjustizverwaltungen dazu ge-
führt, daß in Fällen von Betrug, Subventionsbetrug, 
Untreue oder Bankrott Täter, die einzelne, aber auch 
die Gesellschaft mit beträchtlichen Schäden bela-
sten, strafrechtlich nicht mehr belangt werden kön-
nen. Nach geltendem Verjährungsrecht beträgt bei 
diesen Tatbeständen die Strafandrohung bis zu fünf 
Jahren Freiheitsstrafe, so daß nach § 78 Abs. 3 Nr. 4 
StGB die gesetzliche Verjährungsfrist ebenfalls fünf 

Jahre betragen würde. Da die absolute Verjährungs-
frist, d. h. die äußerste durch Unterbrechung der nor-
malen Verjährungsfrist erreichbare Verjährungs-
frist, auf das Doppelte bemessen ist, stehen in den 
genannten Fällen höchstens zehn Jahre für die 
Durchführung des Verfahrens zur Verfügung. Die-
ser Zeitraum reicht nach der Erfahrung von Staats-
anwaltschaften und Gerichten nicht aus, um das 
Verfahren mit einem erstinstanzlichen Urteil ab-
schließen zu können. Erst nach Abschluß durch ein 
erstinstanzliches Urteil würde nach der gegenwärti-
gen Rechtslage die Verjährungsfrist nicht mehr wei-
terlaufen. 

Ich teile die Auffassung unserer Länder — inso-
weit stimme ich auch mit Herrn Bundesjustizmini-
ster Schmude überein, der das an anderer Stelle ge-
sagt hat —, daß bei langwierigen Verfahren gegen 
sogenannte Weiße-Kragen-Täter die Prozeßverzöge-
rung nicht noch mit dem Eintritt der endgültigen 
Verjährung prämiiert werden darf. 

Andererseits bin ich der Auffassung, daß Eingriffe 
in das System des Verjährungsrechts nur als letztes 
Mittel zur Anwendung kommen dürfen, wenn alle 
anderen Möglichkeiten der Prozeßbeschleunigung 
ausgeschöpft worden sind. Auch dann sollten die 
aufgezeigten Schwierigkeiten nur durch einen mög-
lichst geringen Eingriff in das Recht der Verjährung 
behoben werden. Die CDU/CSU-Fraktion teilt inso-
fern die Auffassung der Bundesländer, daß eine all-
gemeine Verlängerung der Verjährungsfristen oder 
gar eine gerichtliche Entscheidung im Einzelfall 
über die Verlängerung der Verjährungsfrist aus-
scheiden. 

Aber auch der Lösungsvorschlag des Bundesrats 
begegnet nach meiner Auffassung erheblichen Be-
denken. Schon jetzt ist eine absolute Verjährungs-
frist von zehn Jahren ein sehr langer Zeitraum, in 
dem nicht nur das Bedürfnis nach Strafe, sondern 
vor allem die Möglichkeit der Aufklärung des Sach-
verhalts, z. B. wegen Nachlassens des Erinnerungs-
vermögens von Zeugen, zunehmend schwindet. Erst 
recht würde dies für einen Verjährungszeitraum von 
15 Jahren gelten, der im Entwurf als absolute Ver-
jährungsfrist bei den genannten Delikten vorge-
schlagen wird. 

In diesem Zusammenhang wird zu Recht auf die 
Vereinbarkeit einer so langen Verfahrensdauer mit 
Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 der Menschenrechtskonven -
tion verwiesen. Immerhin hat der Bundesgerichts-
hof entschieden, daß schon ein Zeitraum von 13 Jah-
ren und zehn Monaten die angemessene Verfah-
rensdauer bei weitem überschreiten würde, auch 
wenn ein — so das Bundesgerichtshof-Urteil — au-
ßerordentlich umfangreicher Prozeßstoff zu bewälti-
gen war. Es handelte sich in diesem Fall um ein 
Sprengstoffdelikt, das sicherlich von nicht weniger 
großem Unrechtsgehalt begleitet war, wie dies nor-
malerweise bei Delikten der Wirtschaftskriminalität 
der Fall ist. 

Nun wird man umgekehrt allerdings eine Verlän-
gerung der Verjährungsfristen auch nicht allein mit 
dem Hinweis auf die Menschenrechtskonvention 
oder die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
ablehnen können. Vielmehr ist es nach meiner Auf- 
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fassung erforderlich, ein unabweisbares Bedürfnis 
für die Verlängerung der Verjährung dadurch nach-
zuweisen, daß ansonsten die Waffengleichheit zwi-
schen Strafverfolgung und Täter nicht mehr ge-
währleistet sei. Dieser Nachweis wurde jedoch nach 
meinen Betrachtungen bisher nicht in ausreichen-
dem Maße seitens der Länder oder des Bundesrates 
erbracht. 

Sicher darf eine so tief eingreifende Änderung der 
Verjährungsregelung nicht mit beispielsweise per-
sonellen und technischen Schwierigkeiten bei den 
Wirtschaftsstrafkammern oder in den Zentralstellen 
der Staatsanwaltschaft begründet werden. Auch die 
Komplexität der Materie, die angeführt wird, kann 
die Waffengleichheit zwischen Staatsanwaltschaft 
und Täter nach meiner Auffassung nicht beeinträch-
tigen. Was für den Täter durchschaubar ist und 
durchschaubar war, muß nach meiner Auffassung 
auch für den kundigen Staatsanwalt und Richter 
durchschaubar sein. Notfalls kann eine entspre-
chende Ausbildung von Staatsanwälten und Rich-
tern hier für den notwendigen Wissensstoff sorgen, 
so daß insoweit rein wissensmäßig, erkenntnismä-
ßig kein Defizit seitens der Strafverfolgungsbehör-
den bestehen dürfte. Ein eventuell erhöhter Arbeits-
aufwand kann notfalls durch Personalmehrung oder 
durch Einsatz von Technik ausgeglichen werden. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion muß 
deshalb im Verlauf der weiteren Beratungen zu die-
sem Gesetz nachgewiesen werden können, daß bei 
den genannten Delikten ein erstinstanzliches Urteil 
innerhalb der heutigen Verjährungsfristen aus 
zwingenden rechtlichen und tatsächlichen Gründen 
in der Regel ausscheidet. 

Die bisher vorgetragenen Bedenken gegen den 
vorgelegten Gesetzentwurf bestehen allerdings 
nicht gegen den zweiten Teil des Entwurfs, nämlich 
gegen die Übernahme der für die gerichtliche Ein-
stellung des Verfahrens bestehenden Regelung aus 
§ 78 c Abs. 1 Nr. 10 des Strafgesetzbuches für Fälle 
der vorläufigen Verfahrenseinstellung durch die 
Staatsanwaltschaft vor Eröffnungsbeschluß und 
nach Erlaß eines Haftbefehls. Diese vorgeschlagene 
Lösung führt nicht zu einem Bruch mit dem Grund-
gedanken der Verjährung und erscheint auch im 
Hinblick auf die in der Praxis gemachten Erfahrun-
gen dringend erforderlich. Die CDU/CSU-Fraktion 
wird deshalb einer entsprechenden Gesetzesände-
rung zustimmen. 

Insgesamt sind wir der Auffassung, daß mit dem 
Gesetzentwurf des Bundesrates eine begrüßens-
werte Initiative zur Bekämpfung der Wirtschaftskri-
minalität vorgelegt wurde. Es geht sicher nicht an, 
daß es den Kriminellen mit dem weißen Kragen zu-
nehmend gelingt, sich der gerechten Strafe zu ent-
ziehen, während andere Täter mit geringerer krimi-
neller Intensität in der Regel bestraft werden kön-
nen. Dies führt zur Ungleichheit in unserem Land, 
und es stört das Rechtsempfinden unserer Bürger in 
erheblichem Maße. 

Es wäre deshalb auch an der Zeit, daß endlich der 
von dem Herrn Bundesjustizminister seit längerem 
angekündigte Entwurf eines weiteren Strafrechts-
änderungsgesetzes, in dem neue Tatbestände der 

Wirtschaftskriminalität erfaßt werden sollen, vom 
Parlament beraten werden kann. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Sehr rich
-

tig!) 

Ich nehme an und hoffe, daß wir bei den weiteren 
Beratungen zu diesem Gesetzentwurf des Bundes-
rats wie aber auch zu dem Gesetzentwurf, den die 
Bundesregierung vorlegen wird — den sie jedenfalls 
versprochen hat, vorzulegen —, in diesem Haus an 
einem Strick ziehen, weil es an der Zeit ist, im Be-
reich der Wirtschaftskriminalität maßgeblich voran-
zukommen. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, daß 
Sie in dieser Mittagsstunde auch diesen rechtspoliti-
schen Ausführungen zugehört haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Lambinus. 

Lambinus (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Nach geltendem Straf-
recht läuft für die meisten Eigentums- und Vermö-
gensdelikte, zum Beispiel Diebstahl, Betrug, Un-
treue, Steuerhinterziehung, fünf Jahre nach der Tat 
die sogenannte einfache Verjährungsfrist ab. Diese 
Regelung ist vernünftig. In aller Regel ist das Straf-
bedürfnis entfallen, wenn eine derartige Tat fünf 
Jahre unentdeckt geblieben ist. Die Beweis- und 
Verteidigungsmöglichkeiten sind durch Zeitablauf 
erheblich eingeschränkt. Werden jedoch Ermittlun-
gen vor Ablauf von fünf Jahren aufgenommen, be-
ginnt grundsätzlich noch einmal die Fünfjahresfrist 
von vorn. Die sogenannte absolute Verjährungsfrist 
zieht derzeit regelmäßig nach der doppelten Zeit, 
hier also nach zehn Jahren, den endgültigen Schluß-
strich unter ein Strafverfahren. 

Auch diese Regelung ist für den Normalfall ange-
messen. Sie führt jedoch dazu, daß insbesondere der 
Wirtschaftsstraftäter eine gute Chance hat, bei einer 
kompliziert angelegten Straftat und bei extensiver 
Ausnutzung der Möglichkeiten der Strafprozeßord-
nung das rettende Ufer der Verjährung zu errei-
chen. 

Da im Bereich der Wirtschaftskriminalität Straf-
taten meistens in Formen äußerlich korrekter wirt-
schaftlicher Betätigung begangen werden und straf-
rechtlich relevantes Fehlverhalten oft erst längere 
Zeit nach Tatbeendigung erkennbar wird, zum Bei-
spiel im Anschluß an Firmenzusammenbrüche oder 
Betriebsprüfungen, ist bei Aufnahme der Ermittlun-
gen häufig ein nicht unerheblicher Teil der insge-
samt zur Verfügung stehenden Zehnjahresfrist be-
reits abgelaufen. 

Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel nennen. 
Wird eine Tat vier Jahre nach ihrer Begehung ent-
deckt und dauern die umfangreichen Ermittlungsar-
beiten, eventuell erschwert durch die zu sichtenden 
Aktenberge und eventuelle internationale Verflech-
tungen, die bürokratische Rechtshilfeersuchen er-
forderlich machen, drei oder vier Jahre, so stehen 
dem Gericht für die Einarbeitung und Durchführung 
der Hauptverhandlung nur noch zwei bis drei Jahre 
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bis zum Eintritt der absoluten Verjährung zur Verfü-
gung. In dieser Situation wächst die Motivation des 
Beschuldigten und der Verteidigung, die Möglichkei-
ten der Strafprozeßordnung über Gebühr auszurei-
zen. 

Die geltenden Verjährungsregelungen privilegie-
ren daher bestimmte Gruppen von Beschuldigten. 
Gerade diejenigen, die im Verdacht stehen, der Ge-
meinschaft beträchtlichen Schaden zugefügt zu ha-
ben, können durch die geltende Gesetzeslage einer 
gerechten Bestrafung entgehen. Umfangreiche per-
sonelle und finanzielle Verfahrensaufwendungen 
werden nutzlos, wenn eine Sachentscheidung wegen 
des Eintritts der absoluten Verjährung nicht mehr 
ergehen kann. 

Das geltende Recht geht von der Vorstellung aus, 
daß nach Ablauf von zehn Jahren der Rechtsfriede 
wieder insoweit hergestellt ist, daß es einer gerichtli-
chen Entscheidung nicht mehr bedarf, daß der Staat 
seinen Strafanspruch insoweit verloren hat. Der 
Rechtsfriede wird jedoch nicht wieder dadurch her-
gestellt, daß während einer laufenden Hauptver-
sammlung die Beteiligten an einem Tage X ausein-
andergehen müssen, und nur über die Kosten des 
Verfahrens, nicht aber über die Sache zu entschei-
den ist. Der Staat darf seinen Strafanspruch nicht 
dadurch verlieren, daß der Beschuldigte selbst ziel-
bewußt durch Hinhaltetaktik im Strafverfahren den 
Eintritt der Verjährung bewirkt. 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates bezeichnet 
das Regelungsbedürfnis zutreffend. Es gibt zweifel-
los noch die eine oder andere organisatorische Be-
schleunigungsmöglichkeit für die Justiz im Verfah-
ren selbst. Im Bereich der Strafprozeßordnung wird 
man sich Gedanken machen müssen, inwieweit das 
Verfahren beschleunigt werden kann, ohne das be-
rechtigte Interesse des Beschuldigten zu vernach-
lässigen. 

Schon vor zehn Jahren hat Professor Tiedemann 
darauf hingewiesen, daß die aus der Reformgesetz-
gebung des 19. Jahrhunderts stammende Beweisma-
xime der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit in ihrer 
heutigen gesetzlichen Ausformung nur auf Verfah-
ren normalen oder geringen Umfangs paßt, dagegen 
bei Großverfahren nicht nur kaum durchführbar, 
sondern geradezu sinnlos ist, und daß ihre Vorzüge 
in das Gegenteil verkehrt werden. 

Welche Regelung im Bereich der Verjährungsvor-
schriften letztendlich die optimale ist, wird im Aus-
schuß zu beraten sein. Neben dem Vorschlag des 
Bundesrates wäre es beispielsweise auch denkbar, 
den Zeitpunkt, von dem an keine Verjährung mehr 
eintritt, vom Erlaß des Urteils in erster Instanz — so 
die gegenwärtige Rechtslage — auf den Beginn der 
Hauptverhandlung vorzuverlegen. 

Jeder Änderung des Verjährungsrechts — Kollege 
Götz hat bereits darauf hingewiesen — setzt Art. 6 
der Menschenrechtskonvention, der eine Durchfüh-
rung eines Verfahrens innerhalb einer angemesse-
nen Frist gebietet, auch zukünftig Grenzen. 

Eines bleibt festzuhalten. Ein Handlungsbedarf 
besteht. Dies ist vom Bundesrat richtig erkannt und 

wird auch von uns anerkannt. Um noch einmal Tie-
demann zu zitieren: 

Das Verfassungsgebot der Gleichheit aller 
Staatsbürger vor dem Gesetz verlangt, daß nicht 
nur die relativ einfachen Formen der Primitiv-
kriminalität, sondern auch versteckt und ver-
deckt angelegte Wirtschaftsbetrügereien zum 
Schaden der Allgemeinheit und der Verbrau-
cher, der Konkurrenten und der Wettbewerbs-
wirtschaft nachhaltiger als bisher bekämpft 
werden. 

Wir Sozialdemokraten werden im Rechtsaus-
schuß für eine zügige Behandlung des Gesetzent-
wurfs sorgen. — Recht herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat Herr Abgeord-
neter Bergerowski. 

Bergerowski (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die beiden Kollegen haben sehr aus-
führlich dargestellt, um welches Problem es sich 
handelt. Dabei ist meine Fraktion mehr der Auffas-
sung, die Kollege Götz vorgetragen hat, daß ein Re-
gelungsbedürfnis — jedenfalls bezüglich einer Re-
gelung, wie sie jetzt vom Bundesrat vorgeschlagen 
ist — nicht besteht. Wohl sind wir uns in einem einig: 
daß uns Erscheinungen bei der Bewältigung gerade 
dieser Großverfahren zwingen müssen, darüber 
nachzudenken, wie wir in den nächsten Jahren über-
haupt fertig werden und die Überlastung der Justiz 
bewältigen können, wie wir die Dauer der Verfahren 
gerade in Wirtschaftsstrafsachen bewältigen kön-
nen. 

Der Einstieg, der im Augenblick mit der Vorlage 
aus dem Bundesrat versucht wird, befriedigt uns 
nicht. Dieses ganze Problem muß eher in den Zu-
sammenhang anderer Beschleunigungsaktionen 
gestellt werden. Dann kann man über Einzelfragen, 
wie sie Herr Götz für einen Fall angeschnitten hat, 
vielleicht ernsthaft nachdenken. 

Wir sind uns einig, daß es hier ein Problem gibt. 
Aber ich muß für die Fraktion sagen, daß wir genau 
die Bedenken teilen, die die Bundesregierung in ih-
rer Stellungnahme vorgetragen hat, die eben auch 
sagt — das wird uns nachher der Herr Staatssekre-
tär noch im einzelnen vortragen —, daß genau der 
Lösungsweg nicht der rechte ist. 

Ich finde, das Element der Verjährung hat eben 
auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten einen 
Stellenwert, weil Verjährung j a nicht nur eine 
Schutzvorschrift ist, die jemanden, der eigentlich be-
straft werden müßte, der verdienten Bestrafung ent-
ziehen soll, sondern auch den Sinn hat, einen Prozeß 
irgendwann einmal nicht mehr möglich zu machen, 
weil man Zweifel daran hat, daß er ordnungsgemäß 
zu Ende geführt werden kann, weil Beweismittel 
verlorengehen könnten; es könnten Probleme des 
Nachweises entstehen. Das ist die eine Seite. Zum 
anderen spielt auch eine Rolle, daß irgendwann mit 
der Verfolgung Schluß sein muß. 

Ich meine, das sollte man in diesem Zusammen-
hang zumindest deshalb sehen, weil es sich um 
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Straftaten handelt — das hat Kollege Dr. Götz deut-
lich gesagt —, die der Höhe nach nicht zu der schwe-
ren Taten gehören, wie wir sie im Strafgesetzbuch 
beschrieben haben, sondern weil es um einen Straf-
rahmen geht, der zwischen zwei, drei, vier und fünf 
Jahren liegt. Das ist eben auch ein Ausweis dafür, 
daß das Unrecht, welches hinter allem steht, und die 
Notwendigkeit, mit den Mitteln des Strafrechts ein-
zugreifen, begrenzt sind. Wir sehen, daß es schwe-
rere und weniger schwere Taten gibt. In der Relation 
steht natürlich auch die Regelung, die bislang für die 
Frage der Verjährung gefunden wurde. 

Weiter ist zu Recht darauf hingewiesen worden, 
daß langwierige Prozesse — wir würden natürlich 
langen Prozessen Vorschub leisten, wenn es kein 
Ende durch den Eintritt der Verjährung gibt — et-
was sind, was uns in einen Konflikt mit den Rege

-

lungen bringt, die sich inzwischen durchgesetzt und 
in der Europäischen Menschenrechtskonvention ih-
ren Niederschlag gefunden haben. Wir müssen 
daran denken, einfach auch mit Rücksicht auf die in-
ternationalen Vorstellungen unsere Verfahren wie-
der zurückzuschrauben. Aber das ist nicht nur Rück-
sichtnahme auf internationales Recht, sondern ent-
spricht auch unserem eigenen Rechtsverständnis, 
daß nur dann Recht richtig gewährt ist und ein 
Rechtsstaat funktioniert, wenn er mit seinen Ver-
fahren in angemessener Zeit zu Ende kommt. 

(Beifall bei der FDP) 

Das ist in diesem Land in der Tat ein Riesenpro-
blem. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie 
wir es schaffen, unsere Gerichte und Staatsanwalt-
schaften leistungsfähiger zu machen. Einstiege sind 
durch zentrale Strafkammern und zentrale Staats-
anwaltschaften gemacht worden. Andere Wege wur-
den aufgezeigt — etwa durch Abkoppelung von Tat-
beständen und Sachverhalten, die nicht unbedingt 
in dem eigentlichen Verfahren aufgeklärt werden 
müssen, oder durch Nutzung der Möglichkeiten des 
§ 154 und anderes mehr —, zu einer Konzentration 
im Verfahren zu kommen. 

Ich meine, unsere Forderung muß sein, endlich 
darüber zu beraten, wie durch rechtsstaatlich ver-
tretbare Veränderungen des Prozeßrechts die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen werden, daß in der 
zur Verfügung stehenden Zeit, die hier immerhin 
zehn Jahre beträgt — das hat auch Kollege Götz dar-
gestellt —, ein Verfahren dieser Art zum Ende 
kommt. Dies ist im Interesse des Ansehens der Ju-
stiz ein Ziel, dem wir uns konzentriert und aufmerk-
sam widmen müßten. Und dann sollten wir diesen 
Weg, der eher wieder eine Schleuse öffnet, das Nach-
denken aufzuschieben, nicht weitergehen. 

Mit diesen wenigen Anmerkungen will ich es für 
heute bewenden lassen. Wir müssen im Ausschuß 
selbst darüber nachdenken. Wir müssen aber inzwi-
schen auch bei Bundesregierung und den Fraktio-
nen darüber nachdenken, wie wir das, was jetzt ins-
gesamt in der Diskussion ist — auch in der Diskus-
sion mit den Justizministern der Länder —, endlich 
ins Parlament bringen, und wie das im nächsten 
Jahr durch eine inhaltliche Diskussion weiter voran-

getrieben werden kann. — Ich bedanke mich bei Ih-
nen recht herzlich. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Parlamen-
tarische Staatssekretär de With. 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Der Bundesrat sieht 
Schwierigkeiten bei der Strafverfolgung von Weiße -
Kragen-Tätern und will verhindern, daß Verfahren 
gegen Weiße-Kragen-Täter wegen Verjährung ein-
gestellt werden, will verhindern, daß damit Weiße-
Kragen-Täter straffrei bleiben. Gegen dieses Ziel 
wendet sich selbstredend niemand in diesem Hause; 
das ist gut so. Fraglich bleibt bloß, ob die angebote-
nen Methoden die richtigen sind und ob wir jetzt 
schon sagen können: nur auf diese Art und Weise 
und auf keine andere. 

Der Bundesrat macht hierzu zwei Vorschläge. Ein-
mal will er, daß schon gegen den Beschuldigten, 
wenn er abwesend ist und gegen ihn ein Haftbefehl 
besteht, die Verjährung unterbrochen werden kann. 
Dagegen gibt es allgemein keine Bedenken. Im 
Grunde genommen wird damit nur auf den Beschul-
digten erstreckt, was schon gegen den Angeschul-
digten möglich ist, also gegen den, der ebenfalls 
ebenso verdächtig ist und sich aber bereits in einem 
späteren Stadium befindet. 

Fraglich aber wird es bei dem zweiten Vorschlag 
des Bundesrates, nach dem er die Verjährung in be-
stimmten Fällen von dem bisher Zweifachen auf das 
Dreifache ausgedehnt wissen will, wobei sich die 
dreifache Ausdehnung nicht allein auf die Weiße-
Kragen-Täter bezieht, sondern auf alle, die von dem 
entsprechenden Strafrahmen erfaßt werden. Hierzu 
gibt es folgende Bedenken: 

Wie Sie wissen, wird unser Strafprozeßrecht u. a. 
von drei Prinzipien beherrscht. Einmal sollen Ver-
dächtige rasch verfolgt werden nach dem Prinzip: 
spätes Recht ist halbes Recht. Zum zweiten muß 
nach dem Legalitätsprinzip dafür Sorge getragen 
werden, daß alle gleichermaßen und nach Möglich-
keit in gleicher Zeit zur Verantwortung gezogen 
werden. Drittens muß irgendwann einmal mit der 
Strafverfolgung Schluß sein. Das heißt, das Rechts-
institut der Verjährung sagt, wann mit der Strafver-
folgung aufgehört werden muß. Diese Einrichtung 
dient, wie wir sagen, dem Rechtsfrieden. 

Die letzte Einrichtung nun steuert mittelbar und 
unmittelbar die beiden ersten Prinzipien. Erst mit 
der Großen Strafrechtsreform im Jahre 1969 und 
dann mit dem Einführungsgesetz zum Strafgesetz-
buch zu Beginn der 70er Jahre haben wir diese Fra-
gen, wie wir meinen, sehr differenziert geregelt, und 
seitdem haben diese Vorschriften auch gut gearbei-
tet. Bedenken dagegen sind nicht erhoben worden. 

Die Verjährung ist danach ausgerichtet worden, 
wie schwer die Straftat ist, indem man die Zeit der 
Verjährung nach dem Strafrahmen der Straftaten 
bewertet. Zusätzlich haben die Staatsanwälte und 
Richter noch ein Regulativ in der Hand, indem sie 
durch gewisse Maßnahmen die Verjährung verlän- 
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gern können, und genau da liegt, wenn ich das so for-
mulieren darf, der Hase im Pfeffer. 

Wenn, dem Willen des Bundesrates entsprechend, 
von einer Verzweifachung in einem bestimmten De-
liktskreis auf eine Verdreifachung übergegangen 
wird, dann besteht natürlich auch die Gefahr, daß 
viele andere Verfahren, bei denen es einen Druck 
überhaupt nicht gibt, sich automatisch verlängern 
und damit das erste Prinzip, spätes Recht ist halbes 
Recht, Schaden leidet. Das wollen wir alle nicht. Auf 
der anderen Seite wünschen wir natürlich, daß jeder 
Weiße-Kragen-Täter zur Verantwortung gezogen 
wird und nicht durch Rechtsanwälte, die mit dem 
Prozeßrecht gut „Klavier spielen" können, erreicht 
wird, daß sich der Richter vor die Situation gestellt 
sieht: ich kann kein Urteil erlassen; ich muß das Ver-
fahren einstellen — wodurch dann der Weiße-Kra-
gen-Täter freikäme. Deswegen sollte im Rechtsaus-
schuß nach Aufbereitung allen Materials sehr sorg-
fältig geprüft werden, ob nicht die bereits vorhande-
nen Instrumentarien ausreichen. Manchmal habe 
ich das Gefühl, daß von der Möglichkeit der Einstel-
lung nach § 154 StPO zu wenig Gebrauch gemacht 
wird, weswegen sich die Verfahren automatisch ver-
zögern. 

Daß die Bundesregierung Weiße-Kragen-Täter 
sehr nachdrücklich bekämpft wissen will, ergibt sich 
schon daraus, daß wir in der letzten Legislaturpe-
riode mit Zustimmung des gesamten Hauses das er-
ste Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität durchgeboxt haben — wenn ich so sagen darf 
— und die Bundesregierung, Herr Kollege Götz, be-
reits den zweiten Gesetzentwurf zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität verabschiedet hat. Ich 
gehe davon aus, daß auch dieses Gesetz wiederum 
mit Zustimmung des gesamten Hauses recht bald 
verabschiedet werden wird. 

Wenn wir meinen, daß es Einzelfälle gibt, in denen 
wegen der vorhandenen Verjährungsregelung die 
Gefahr begründet ist, daß ein Weiße-Kragen-Täter 
nicht verurteilt werden kann, dann sollten wir auch 
nach anderen als den angebotenen Möglichkeiten 
suchen, nach Möglichkeiten, die allein auf Weiße-
Kragen-Täter zugeschnitten sind, die aber nicht für 
andere Fälle gebraucht oder vielleicht auch miß-
braucht werden können. 

Aus diesen Gründen ist die Bundesregierung der 
Auffassung: Das Ziel ist verständlich und wird von 
allen geteilt. Bedenken dagegen erheben sich nicht. 
Allerdings müssen wir prüfen, ob die vorgeschla-
gene Methode die richtige ist. Wenn wir das vorhan-
dene Material aufbereitet haben, werden wir weiter-
sehen. — Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Meine Damen und Herren! 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
des Bundesrates auf Drucksache 1696 (neu) an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Ist das Haus mit der 
vorgeschlagenen Überweisung einverstanden? — 

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so 
beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir treten in die Mit-
tagspause ein. Die Sitzung wird um 14 Uhr mit der 
Fragestunde fortgesetzt. 

Ich unterbreche die Sitzung. 

(Unterbrechung von 12.57 bis 14.01 Uhr) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Wir setzen die unter-
brochene Sitzung fort. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 
— Drucksache 9/1731 — 

Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bun-
desministers für Forschung und Technologie. Zur 
Beantwortung der gestellten Fragen begrüße ich 
den Parlamentarischen Staatssekretär Stahl. 

Ich rufe die Frage 1 des Herrn Abgeordneten Pe-
ter auf: 

Gibt es Fälle, in denen internationale Konzerne mit Bun-
desmitteln geförderte Forschungsprojekte im Ausland wirt-
schaftlich verwerten? 

Stahl, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Forschung und Technologie: Herr Präsident, darf 
ich vielleicht mit Genehmigung des Herrn Kollegen 
Peter beide Fragen hintereinander beantworten? 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Der Fragesteller ist 
einverstanden. Dann rufe ich auch die Frage 2 des 
Herrn Abgeordneten Peter auf: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung sicherzu-
stellen, daß mit Bundesmitteln geförderte Forschungspro-
jekte in der Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich ver-
wertet werden? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Peter, 
Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: Die wirtschaft-
liche Verwertung von mit Bundesmitteln geförder-
ten Forschungsprojekten im Ausland ist nach den 
Bewilligungsbedingungen des Bundesministers für 
Forschung und Technologie nicht grundsätzlich aus-
geschlossen. Solche Fälle sind bisher aber nur äu-
ßerst selten vorgekommen. Um die Möglichkeit ei-
ner Verwertung von Ergebnissen im Ausland im 
Einzelfall beurteilen zu können, bedürfen Zusam-
menarbeits-Verträge, Lizenz-, Know-how- und ähnli-
che Verträge des Zuwendungsempfängers mit Drit-
ten im Ausland der vorherigen Zustimmung des 
Bundesministers für Forschung und Technologie. 

Zur zweiten Frage: Bei der Bewilligung von For-
schungsprojekten geht die Bundesregierung von 
dem Grundsatz aus, daß die Ergebnisse grundsätz-
lich im Inland verwertet werden. Die bereits er-
wähnte Genehmigungspflicht für Zusammenar-
beits-Verträge mit dem Ausland dient der Prüfung, 
ob hier im Einzelfall eine Ausnahme möglich ist. 
Verwendet der Zuwendungsempfänger das Ergeb-
nis ausschließlich oder überwiegend ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Zuwendungsgebers im 
Ausland, so kann der Zuwendungsgeber, d. h. in die-
sem Fall der Bundesminister für Forschung und 
Technologie, die Zuwendung zurückfordern. Außer- 
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dem muß der Zuwendungsempfänger, also das Un-
ternehmen, einem Dritten fertigungstechnische 
Hilfe leisten, damit dieser die Ergebnisse im Inland 
verwerten kann. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Peter. 

Peter (Kassel) (SPD): Herr Staatssekretär, wie be-
urteilen Sie im Zusammenhang mit Ihrer Antwort 
zu Frage 1 etwa folgenden Sachverhalt: Gefördert 
werden anwendungstechnische Untersuchungen für 
Aramitfasern als Asbestersatz. Der das Projekt be-
treibende Konzern beschließt daraufhin, eine Ara-
mitfaserproduktion im Ausland aufzunehmen, was 
er ohne einen erfolgreichen Abschluß des For-
schungsprojekts sicherlich nicht tun würde. 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Peter, ich 
kann Ihnen im einzelnen auf das, was Sie hier vorge-
tragen haben, natürlich keine abschließende Ant-
wort geben. Nach meiner Kenntnis des hier Ange-
sprochenen ist vom Bundesminister für Forschung 
und Technologie nicht die Herstellung, auch nicht 
die Verarbeitung selbst, sondern ein Projekt der 
künftigen Anwendungsmöglichkeiten für diese Fa-
ser gefördert worden, so daß nicht daraus geschlos-
sen werden kann, daß ein Verstoß gegen die Bewilli-
gungsbedingungen des Bundesministeriums für 
Forschung und Technologie vorliegt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Zusatzfra-
ge, Herr Kollege Peter. 

Peter (Kassel) (SPD): Wenn ich Sie richtig verste-
he, wäre also eine Folgeproduktion, die sich aus ei-
nem anwendungsbezogenen geförderten For-
schungsprojekt ergibt, durch die von Ihnen ange-
sprochenen Regelungen nicht betroffen. 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Peter, der 
Fall, den Sie mir hier geschildert haben, ist mir nicht 
im einzelnen bekannt. Ich habe versucht darzustel-
len, daß es in dem von Ihnen angesprochenen Fall 
der Faser nicht um die Herstellung ging, sondern 
daß wir nur Untersuchungen über Anwendungs-
möglichkeiten mit einem verhältnismäßig geringen 
Zuschuß gefördert haben. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine dritte Zusatzfra-
ge, Herr Kollege Peter. 

Peter (Kassel) (SPD): Herr Staatssekretär, sind Ih-
nen im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, sol-
chen Technologietransfer zu verhindern, Regelun-
gen bekannt, mit denen andere EG-Länder das in ih-
rem Land versuchen? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Peter, 
mir sind die Regelungen anderer EG-Länder im ein-
zelnen nicht bekannt.. Aber ich gehe davon aus, daß 
andere EG-Länder, sofern sie Forschungsförderung 
betreiben, ähnliche Vorschriften haben wie die Bun-
desrepublik Deutschland. Falls es Sie interessiert, 
würde ich Ihnen gerne einmal die Bewirtschaftungs-
grundsätze für die Forschungsförderung zur Verfü-
gung stellen, damit Sie sich selbst einmal einlesen 
können. Dies ist insgesamt eine sehr komplizierte 

Materie. Wir gehen natürlich davon aus, daß Toch-
terunternehmen ausländischer Firmen, die hier in 
der Bundesrepublik Forschung betreiben und Mittel 
der öffentlichen Hand bekommen, ihre Ergebnisse 
auch hier verwerten. Wenn sie das nicht tun wollen 
und Teile der Ergebnisse an ihre Muttergesellschaft 
im Ausland weitergeben wollen, bedarf dies der Zu-
stimmung des Bundesministers für Forschung und 
Technologie. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, gibt es 
Fälle der Verwertung der Ergebnisse von For-
schungsprojekten auf dem Gebiete der Hochtechno-
logie durch Transfer in den Ostblock, oder wird das 
sachkundig unter Beteiligung des Bundesministeri-
ums für Forschung und Technologie überwacht? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Czaja, Sie 
haben den ganzen breiten technologischen Bereich 
der Bundesrepublik Deutschland angesprochen und 
dies mit einer Verwertung in den Ostblockländern 
verknüpft. Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. 
Sie ist zu weit gefaßt. Sie reicht sicherlich über die 
Zuständigkeit des Bundesministers für Forschung 
und Technologie hinaus. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Sie sind also nicht 
beteiligt?) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Keine weitere 
Frage. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Forschung und Technolo-
gie beantwortet. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekre-
tär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers für Wirtschaft. Zur Be-
antwortung begrüße ich Herrn Staatssekretär Grü-
ner. 

Die Fragesteller der Fragen 3 bis 9 haben um 
schriftliche Beantwortung gebeten. Dem wird ent-
sprochen. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Ich rufe die Frage 10 des Abgeordneten Dr. Scheer 
auf: 

Wie schätzt die Bundesregierung die Überkapazitäten der 
elektrotechnischen Industrie im Bereich der „weißen" und 
„braunen" Geräte in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Westeuropa ein? 

Der Herr Abgeordnete ist im Saal. 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Die beiden von Ihnen genannten Be-
reiche, Herr Kollege, muß man wohl getrennt be-
trachten. Bei der sogenannten „weißen" Ware — da-
mit ist der Bereich der Elektrohausgeräte gemeint 
— sind die Kapazitäten der deutschen Hersteller 
nach deren Angaben zur Zeit durchschnittlich nur 
zu rund 75 % ausgelastet. Die Jahresproduktion liegt 
bei knapp 10 Milliarden DM. Sie ist im vergangenen 
Jahr um nominal 0,7% — das sind real etwa 3 bis 4%— 
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zurückgegangen. Die Exportsteigerung um nomi-
nal 5,7 % konnte keinen Ausgleich für das schwache 
Inlandsgeschäft bringen. Bei der „braunen" Ware  — 
also  der Unterhaltungselektronik — ist die Produk-
tion im letzten Jahr um nominal 7,1 % auf rund 8 Mil-
liarden DM zurückgegangen. Kapazitätsanpassun-
gen in den vergangenen Monaten stehen auch damit 
im Zusammenhang. In den einzelnen Ländern 
Westeuropas liegen die Verhältnisse in den beiden 
von Ihnen angesprochenen Bereichen jeweils sehr 
unterschiedlich. Bei der „weißen" Ware wird man 
wohl auch für den Gesamtbereich der Europäischen 
Gemeinschaft gewisse Überkapazitäten feststellen 
müssen. Bei der „braunen" Ware sind die Produk-
tionskapazitäten weltweit verflochten. Kapazitäts-
anpassungen dürften auch hier unvermeidlich 
sein. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Wünschen Sie eine Zu-
satzfrage, Herr Kollege Scheer? — Das ist nicht der 
Fall. Auch sonst wird das Wort zu einer Zusatzfrage 
nicht gewünscht. 

Dann rufe ich die Frage 11 des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Scheer auf: 

Welche Chancen bestehen nach Auffassung der Bundesre-
gierung angesichts der Marktlage und der internationalen 
Konkurrenzsituation für eine Stabilisierung der Produktions-
kapazitäten der deutschen elektrotechnischen Industrie im 
Bereich der „weißen" und „braunen" Geräte? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Auch hier würde ich 
die beiden Bereiche — „weiße" Ware und „braune" 
Ware — wieder getrennt darstellen. Der Elektro-
hausgerätemarkt in der Bundesrepublik ist weitge-
hend gesättigt. Im Großgerätebereich liegen die 
Neugeschäfterwartungen lediglich bei Geschirrspü-
lern, wo eine Marktsättigung von erst 22 % erreicht 
ist, und bei Wäschetrocknern, wo die Marktsättigung 
8 % beträgt. Der Rückgang der Realeinkommen und 
das hohe Zinsniveau wirken hier jedoch zur Zeit 
dämpfend. 

Im übrigen wird der Absatz in der Hauptsache 
vom Ersatzbedarf getragen. Das bedeutet: Stagna-
tion auf hohem Niveau. Mittel- und langfristig sehe 
ich die Chancen der deutschen Hausgeräteindustrie 
vor allem bei den technischen Spitzenprodukten. 
Die Einführung der Mikroelektronik ermöglicht hö-
here Automatisierungsgrade und energiesparende 
Verfahren. Im Bereich der Billigprodukte ist mit 
wachsendem Importdruck zu rechnen. Insgesamt ist 
bei dieser Sachlage eine gewisse Reduzierung der 
heutigen Kapazitäten wohl unvermeidbar, auch 
schon wegen der stark gestiegenen Produktivität, 
die unsere Industrie im Hinblick auf ihre Wettbe-
werbsfähigkeit voll nutzen muß. 

Auch im Bereich der Unterhaltungselektronik ist 
der deutsche Markt weitgehend gesättigt, insbeson-
dere beim bisherigen Hauptumsatzträger Farbfern-
sehen. Allerdings tun sich hier neue Märkte auf. Zur 
Zeit wächst der Video-Recorder-Markt. Hier domi-
nieren eindeutig die Japaner. Jedoch sind deutsche 
Fertigungen im Aufbau, zum Teil mit wachsendem 
Erfolg bereits im Geschäft. Neue Techniken, z. B. 
Stereoton im Fernsehen, Bildplatte, und die neuen 

Medien, z. B. Bildschirmtext, werden der Branche 
längerfristig vielfältig neue Geschäftsmöglichkeiten 
bieten. 

Der Verlust an Fertigungstiefe durch die Elektro-
nisierung muß durch die Rückeroberung von Markt-
anteilen bei technischen Spitzenprodukten und 
durch die Erschließung neuer Märkte mit neuen 
Techniken kompensiert werden. Die Bundesregie-
rung ist zuversichtlich, daß unsere Industrie hier er-
folgreich sein kann. Sie sieht allerdings, daß sich 
auch hier Umstellungsschwierigkeiten und Friktio-
nen durch strukturelle Anpassung nicht werden ver-
meiden lassen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Scheer. 

Dr. Scheer (SPD): Sieht die Bundesregierung Ge-
fahren einer regionalen Klumpung von Problemen 
im Zusammenhang mit Kapazitätsreduzierungen 
im Bereich der „weißen" oder der „braunen" Geräte 
— mit den entsprechenden negativen Beschäfti-
gungseffekten? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Das ist nicht auszu-
schließen, Herr Kollege, je nachdem bei welchen Fir-
men diese Kapazitätsschnitte erfolgen. Es werden 
natürlich in erster Linie diejenigen sein, die rote 
Zahlen schreiben. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Wünschen Sie eine 
weitere Zusatzfrage, Herr Kollege? 

Dr. Scheer (SPD): Sieht die Bundesregierung einen 
öffentlichen Handlungsbedarf zumindest im Zusam-
menhang damit, daß es im Bereich der Branche für 
„braune" oder „weiße" Geräte zu einem abgestimm-
ten Verfahren kommen könnte, wie sinnvolle Kapa-
zitätsreduzierungen vorgenommen werden können, 
um die Arbeitsplatzeffekte möglichst im Rahmen zu 
halten? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
sieht keinen Handlungsbedarf. Ihr liegen auch nicht 
etwa entsprechende Anregungen vor. Ich nehme an, 
daß Ihre Frage auf ein Strukturkrisenkartell hinaus-
läuft. Derartige Überlegungen gibt es nicht, auch 
nicht in der Wirtschaft. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Spöri. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Staatssekretär, wenn Sie 
eben von einer möglichen Reduzierung von Kapazi-
täten im „braunen" und „weißen" Bereich der elek-
trotechnischen Industrie gesprochen haben, können 
Sie — damit wir wissen, über welche Größenordnun-
gen wir hier reden — dann mal vielleicht versuchen 
zu umreißen, welche Anzahl von Arbeitsplätzen von 
dieser Branche in der Bundesrepublik abhängig 
sind, vor allen Dingen wenn wir den Zuliefererbe

-

reich dazurechnen? Ich möchte gerne die Größen-
ordnungen wissen. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, nein. 
Ich werde gern darauf schriftlich zurückkommen. 
Ich habe die Auswirkungen genannt, die ja über- 
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haupt nur geschätzt werden können und die ganz 
entscheidend von der Fähigkeit unserer Techniker 
abhängen, mit den Anpassungsschwierigkeiten fer-
tig zu werden. Darüber kann man im Grunde nur 
Vermutungen anstellen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Wieviel hat die Branche 
gegenwärtig?) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Herr Kollege Spöri, 
Sie haben eine Frage! 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich habe die Beschäf-
tigtenzahlen der Branche — „weiße" Ware, „braune" 
Ware — nicht zur Hand. Ich werde Ihnen dazu gerne 
eine Mitteilung übermitteln. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Laufs. 

Dr. Laufs (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, habe 
ich Sie dahin gehend richtig verstanden, daß es nach 
Auffassung der Bundesregierung nicht gerechtfer-
tigt wäre, im Hinblick auf die notwendige Struktur-
anpassung gewissen Firmen wie etwa AEG, Zanker, 
Bauknecht Kreditbürgschaften zu gewähren? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Dazu habe ich nicht 
Stellung genommen, Herr Kollege. Sie wissen ja, daß 
die Firma AEG vor wenigen Tagen einen Bürg-
schaftsantrag bei der Bundesregierung eingereicht 
hat. Eine Entscheidung über diesen Antrag ist natur-
gemäß bis jetzt nicht getroffen worden. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Zusatzfragen wird nicht gewünscht. 

Ich rufe Frage 12 — des Herrn Abgeordneten Dr. 
Kunz (Weiden) — auf. — Ist der Abgeordnete im 
Saal? — Das ist nicht der Fall. 

Frage 13 wird auf Bitte des Fragestellers — des 
Herrn Abgeordneten Clemens — schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 14 — des Abgeordneten Auch — 
auf: 

Wird der Mittelstand die Investitionszulage des Beschäfti-
gungsförderungsgesetzes kaum beanspruchen können, weil 
er seine Investitionsreserven schon in der Vergangenheit aus-
geschöpft hat, wie der baden-württembergische Ministerprä-
sident Lothar Späth („Schwäbische Zeitung", 29. Mai 1982) 
meint? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
geht davon aus, daß die im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative für Arbeitsplätze, Wachstum und 
Stabilität vom 3. Februar 1982 beschlossene zeitlich 
begrenzte Investitionszulage besonders auch von 
mittelständischen Investoren genutzt wird. Für 
kleine und mittlere Unternehmen wird dabei der 
wirtschaftspolitische Impuls der Investitionszulage 
besonders wirksam, da sie im Unterschied zu Ab-
schreibungsverbesserungen zu unmittelbaren Li-
quiditätszuflüssen führt, und zwar unabhängig von 
der Ertragslage, also auch gerade kleinen und mitt-
leren Unternehmen zugute kommt, die sich gegen-
wärtig beispielsweise in der Verlustzone befinden, 
und sich besonders günstig für Gründungsinvestitio-

nen auswirkt. Durch sie wird auch die Verbesserung 
der Abschreibungsbedingungen im Rahmen der 
Operation '82 wirksam ergänzt. 

Eventuell auftretenden Problemen für kleine und 
mittlere Unternehmen aus Sprunginvestitionen, 
also diskontinuierlichem Investieren, wurde da-
durch Rechnung getragen, daß die Referenzperiode 
von drei Jahren wie der Begünstigungszeitraum 
ausreichend lange gewählt wurde, um durch die Be-
rücksichtigung der durchschnittlichen Investitionen 
als Vergleichsrahmen den spezifischen Investitions-
rhythmus anzugleichen; ferner dadurch, daß es auf 
die Bestellung bzw. den Antrag auf Baugenehmi-
gung für Investitionsgüter innerhalb der Jahresfrist 
bis 31. Dezember 1982 ankommt, um die Investi-
tionszulage zu erhalten. 

Im allgemeinen dürften dabei kleine und mittlere 
Unternehmen bei der Investitionsplanung und 
-durchführung wesentlich flexibler sein als große 
Unternehmen. Mit der Begrenzung der Förderung 
auf Zusatzinvestitionen soll im übrigen gerade er-
reicht werden, daß zusätzliche Anstrengungen der 
Unternehmen begünstigt werden. Dabei ist sowohl 
an das Vorziehen als auch an die Vornahme neuer 
Investitionen gedacht. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Auch. 

Auch (SPD): Herr Staatssekretär, halten Sie es im 
Lichte Ihrer Antwort für verantwortungsbewußt, 
wenn der Ministerpräsident des Landes Baden-
Württemberg angesichts von 1,6 Millionen Arbeitslo-
sen bewußt auf Zweckpessimismus macht? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
teilt die wirtschaftspolitschen Überlegungen nicht, 
die den Ministerpräsidenten zur Ablehnung der In-
vestitionszulage geführt haben. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Auch? — Keine mehr. Dann Herr Kol-
lege Spöri zu einer Anschlußfrage. 

Dr. Spöri (SPD): Können Sie mir bestätigen, daß es 
im Zusammenhang mit der Investitionszulage be-
schäftigungs-, investitions- und konjunkturpolitisch 
primär darauf ankommt, daß zusätzliche, neu produ-
zierte Investitionen bezuschußt und angereizt wer-
den, daß es nicht etwa darauf ankommt, daß man 
eine Prämie für zurückliegende Investitionspro-
zesse gibt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
teilt die von Ihnen vorgetragene Ansicht. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Fragen wird nicht gewünscht. 

Dann rufe ich die Frage 15 des Herrn Abgeordne-
ten Auch auf: 

Hat die Bundesregierung die Absicht, gezielt vor allem die 
kleineren und mittleren Unternehmen über die Bedingungen 
und die Voraussetzungen für die Gewährung der Investitions-
zulage zu informieren? 
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hat fortlaufend über die Bedingungen und die Vor-
aussetzungen für die Gewährung der Investitions-
zulage unterrichtet. Besonders hinzuweisen ist auf 
die Veröffentlichungen des Presse- und Informa-
tionsamtes der Bundesregierung, so z. B. in den „Ak-
tuellen Beiträgen zur Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik" Nr. 37 vom 14. Mai 1982, in den „Finanznachrich-
ten" des Bundesministeriums der Finanzen, in den 
„Tagesnachrichten des Bundesministers für Wirt-
schaft", zuletzt in Nr. 82/51 vom 27. Mai 1982. Ergän-
zend ist auf das am 18. Juni im Bundessteuerblatt 
Nr. 12 erscheinende umfassende Einführungsschrei-
ben und die Verwaltungsanweisung des Bundesmi-
nisters der Finanzen zur Einführung des § 4 b in das 
Investitionszulagengesetz aufmerksam zu machen. 

Im übrigen ist auf eine kürzlich erschienene Bro-
schüre des Deutschen Industrie- und Handelstages 
— „I-Zulage 1982" — hinzuweisen. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß auch 
andere Wirtschaftsverbände, dem Beispiel folgend, 
besonders ihre Mitgliedsfirmen über die Nutzungs-
möglichkeiten der Investitionszulage entsprechend 
informieren werden, um einen möglichst großen, ge-
samtwirtschaftlich erwünschten Anstoßeffekt zu er-
zielen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Auch. 

Auch (SPD): Wäre es nicht sinnvoll, Herr Staatsse-
kretär, vielleicht mit Hilfe einer Anzeigenkampagne 
auf die Möglichkeiten für die kleinen und mittleren 
Betriebe hinzuweisen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich werde dieser An-
regung gern nachgehen. Ich hielte das persönlich für 
sinnvoll. Wir werden aber unter finanziellen Ge-
sichtspunkten prüfen müssen, ob das zweckmäßig 
ist. Wir werden insbesondere noch einmal überlegen 
müssen, ob die eigenen Informationen der Wirt-
schaftsverbände — das ist ja die ureigentliche Auf-
gabe der Wirtschaftsverbände — nicht doch ausrei-
chen, so daß auf eine Anzeige verzichtet werden 
kann. 

Aber ich finde, es ist eine gute Anregung. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Dann zu einer Anschlußfrage Kollege Spöri. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Staatssekretär, da in den 
Diskussionen beständig die Tauglichkeit der Inve-
stitionszulage für die mittelständische Industrie be-
stritten wird, darf ich Sie fragen, ob nicht die Erfah-
rungen der Bundesregierung mit der Investitionszu-
lage 1975 darauf hinauslaufen, daß vorrangig die 
mittelständischen Betriebe stärker die Investitions-
zulage in Anspruch genommen haben, weil sie ja in-
vestitionsmäßig spontaner planen können als Groß-
betriebe, die im Investitionsbereich vorrangig mit-
telfristig planen. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Investitionszu-
lage von 1975 gibt natürlich keinen unbedingten Ver-
gleichsmaßstab, weil damals nicht auf eine Refe

-

renzperiode abgehoben wurde. Aber es ist in der 
Wirtschaftswissenschaft und in der Praxis völlig un-
bestritten, daß für mittelständische Betriebe die so-
genannte „Sprunginvestition" kennzeichnend ist, im 
Gegensatz zu den Großbetrieben. Deswegen ist es 
auch trotz aller gegenteiligen Behauptungen eindeu-
tig richtig, daß die Möglichkeit dieser Investitionszu-
lage schwergewichtig bei der mittelständischen In-
dustrie liegt, weil deren Möglichkeiten, rasch Inve-
stitionsentscheidungen geplanter Art vorzuziehen 
oder zusätzlich zu treffen, größer sind, als das bei 
den kontinuierlichen Großinvestitionen der Groß-
wirtschaft der Fall ist. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage 
des Abgeordneten Dr. Jens, bitte sehr. 

Dr. Jens (SPD): Herr Staatssekretär, glauben Sie 
denn, daß die Wirtschaftsverbände die Investitions-
zulage kräftig propagieren werden, nachdem sie bis-
her ja kräftig Front gegen diese Investitionszulage 
gemacht haben? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
teile Ihre skeptische Einschätzung, wenn ich die er-
sten Reaktionen — vor allem des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie — im Auge habe. Ich ver-
traue aber darauf, daß das wirtschaftliche Interesse 
der Mitgliedsbetriebe dazu zwingen wird, daß die 
Verbände ihrer Aufgabe der Information nachkom-
men und deshalb das Beispiel des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie bei den in der Praxis ope-
rierenden Wirtschaftsverbänden keinen Widerhall 
finden wird. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Zu einer Zusatzfrage, 
Herr Kollege Auch. 

Auch (SPD): Herr Staatssekretär, können Sie die 
Arbeitsplatzeffekte des von meinem Kollegen Spöri 
angesprochenen Programms von 1975 hier bezif-
fern? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, ich bin dazu 
nicht in der Lage. Es fehlen mir die Unterlagen. In 
jedem Fall würden wir uns im Bereich der Spekula-
tion bewegen, weil ja nachträglich Ursache und Wir-
kung sehr schwer festzustellen sind. 

(Abg. Auch [SPD] meldet sich zu einer wei

-

teren Zusatzfrage) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Sie haben keine Zu-
satzfrage mehr, Herr Kollege Auch. Sie haben Ihre 
zwei Fragen verbraucht. 

Meine Damen und Herren, in dem Augenblick, als 
ich vorhin die Frage 12 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Kunz aufgerufen habe, war er gerade für Sekun-
den aus dem Saal. Da er im übrigen hier gewesen ist, 
möchte ich in diesem Fall die Frage 12 noch einmal 
aufrufen. 

(Zurufe) 

— Der Fragesteller ist immer hier gewesen, nur im 
Augenblick des Aufrufs der Frage nicht. Ich denke, 
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ich entspreche der Regel, wenn ich die Frage noch 
einmal aufrufe. 

(Beifall) 

Also Frage 12: 

Welche Gesamtbelastungen kommen auf die deutsche Wirt-
schaft und die privaten Haushalte zu durch die zu erwarten-
den Strompreissteigerungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land und die sich abzeichnenden Strompreisverbilligungen in 
Frankreich infolge Steigerungen der Gesamtstromerzeugung 
aus Kernkraftwerken von 40 auf 70 v. H.? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
hat in der Dritten Fortschreibung des Energiepro-
gramms dargelegt, daß die Stromerzeugung aus 
Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutsch-
land trotz der stark gestiegenen Investitionskosten 
und höherer Kosten bei der Entsorgung in der 
Grundlast einen Kostenvorsprung gegenüber der 
Steinkohleverstromung besitzt, der über die Jahre 
hin noch wachsen wird. 

Gesicherter Grundlaststrom aus Kernenergie bie-
tet die Chance, die steigenden Kosten der Stromer-
zeugung aus Öl, Gas und Kohle teilweise zu mil-
dern. 

Die Bundesregierung hat auch auf die Bedeutung 
von Kernenergiestrom für die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft hingewiesen. 

Der forcierte Kernenergieausbau in Frankreich 
bewirkt Kostenvorteile der Stromerzeugung, die 
sich in zunehmendem Maße in den Strompreisen 
niederschlagen dürften. Eine Quantifizierung dieser 
Zusammenhänge im Sinne der Frage erforderte um-
fangreiche hypothetische Vergleichsrechnungen 
mit Annahmen über die Entwicklung des Strombe-
darfs in beiden Ländern, die Deckung des Strombe-
darfs aus Kohle-, Kernenergie-, Gas-, Öl- und Was-
serkraftwerken, die Kostenentwicklung der Einsatz-
brennstoffe sowie der Investitionskosten und Alters-
struktur der Kraftwerke. Ein so umfassender Struk-
turvergleich liegt der Bundesregierung nicht vor, so 
daß es nicht möglich ist, Ihre Frage in der von Ihnen 
gewünschten konkreten Weise zu beantworten. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Kunz. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, teilen Sie meine Auffassung, daß einerseits in 
der Bundesrepublik Strompreissteigerungen zu er-
warten sind, sich andererseits in Frankreich infolge 
der Steigerung der Gesamtstromerzeugung aus 
Kernkraftwerken Stromverbilligungen abzeichnen 
und daß sich hieraus nachteilige Auswirkungen auf 
die Wettbewerbssituation der deutschen Wirtschaft 
und auf die Sicherheit der Arbeitsplätze ergeben 
werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich möchte so weit-
reichende Schlußfolgerungen nicht ziehen, Herr 
Kollege, sondern wiederholen, daß in der Tendenz zu 
erwarten ist, daß Kernenergiestrom in Frankreich 
einen wesentlich größeren Beitrag zur Preiswürdig-
keit der Stromversorgung leisten wird, als es bei uns 
der Fall ist. Aber Fragen, die die Wettbewerbsfähig-
keit berühren, müßten auch viele andere Faktoren  

in die Rechnung einbeziehen, so daß ich eine so glo-
bale Aussage, wie sie in Ihrer Frage liegt, nicht ma-
chen möchte. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Zusatzfra-
ge, Herr Kollege Kunz. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, darf ich meine Frage noch etwas vertiefen: Se-
hen Sie keine Auswirkungen der Verbilligungen des 
Stroms durch Kernkraftstrom in anderen Ländern 
auf die Sicherheit und Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft und damit auf die Sicherheit 
der Arbeitsplätze bei uns? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, allein auf 
Grund dieser Ursache würde ich keine Gefährdung 
unserer Wettbewerbsfähigkeit sehen. Aber dies ist 
— zusammen mit anderen Faktoren — ein ernst zu 
nehmender Faktor, der für die deutsche Wirtschaft 
zu zunehmenden Wettbewerbsschwierigkeiten füh-
ren kann. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Leuschner. 

Leuschner (SPD): Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
ein Bericht der „Welt" von Anfang dieses Monats be-
kannt, wonach das staatliche französische Elektrizi-
tätsunternehmen im letzten Jahr einen Verlust von 
4,78 Milliarden FF gemacht hat, und können Sie, 
wenn Ihnen dieser Bericht bekannt ist, die Ursachen 
für diesen hohen Verlust angeben? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, Herr Kollege, 
ich kenne diesen Bericht nicht und kann deshalb 
dazu auch nicht Stellung nehmen. Aber es ist gar 
keine Frage, daß es gewaltige Investitionen sind, die 
in Frankreich getätigt worden sind und die entspre-
chende Kapitalkosten verursachen, welche selbst-
verständlich — jedenfalls solange die Abschreibun-
gen nicht verdient worden sind — auch das Strom-
preisniveau beeinflussen. 

(Leuschner (SPD]: Aha!) 

Von daher ist eine so gewaltige Investitionsan-
strengung natürlich auch nicht ohne Einfluß auf das 
Kostenniveau. Das ändert aber nichts an der grund-
sätzlichen Tatsache, daß von solchen Investitionen 
Wettbewerbsvorteile ausgehen können. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Laufs. 

Dr. Laufs (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ausge-
hend von der Tatsache, daß der Strompreis in Frank-
reich heute schon etwa 25 % niedriger als in der Bun-
desrepublik Deutschland liegt, frage ich Sie: Sind Ih-
nen Fälle von Standortverlagerungen aus der Bun-
desrepublik Deutschland nach Frankreich in strom-
intensiven Produktionsbereichen bekannt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, mir sind keine 
Fälle bekannt, in denen allein aus diesem Grunde 
eine Verlagerung stattgefunden hätte. 

Ich warne auch vor generellen Strompreisverglei-
chen. Wir sind hier noch nicht einmal in der Lage, 
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die Sonderabnehmerverträge unserer eigenen Un-
ternehmen zur Kenntnis zu bekommen. Deshalb ist 
es sehr schwierig, Strompreisvergleiche, auch auf 
einzelne Unternehmen bezogen, anzustellen. Glo-
bale Aussagen geben zwar in der Tendenz, aber 
nicht für die hier im Grunde interessierende Frage 
der industriepolitischen Auswirkungen wichtige 
Hinweise. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Anschlußfragen wird nicht gewünscht. 

Ich rufe Frage 16 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Czaja auf: 

Auf welche Weise unterstützt die Bundesregierung aktiv 
die Neufassung der Richtlinien für die Revision der Cocom-Li-
sten, der Reduzierung der nationalen Ausnahmeregelungen, 
der Harmonisierung und Erweiterung der Cocom-Exportkon-
trollen in der Coordinating Group, und welches wirksame Ver-
fahren mit sachkundigen Mitarbeitern wird die Bundesregie-
rung selbst unter Einschaltung des Auswärtigen Amts und 
des Bundesverteidigungsministeriums entwickeln, um Fehl-
entscheidungen bei der Ausfuhr sicherheitspolitisch sensiti-
ver Technologien zu vermeiden? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
beteiligt sich seit Beginn ihrer Mitgliedschaft im 
Koordinierungsausschuß für West-Ost-Handel, ge-
nannt Cocom, im Jahre 1950 aktiv an der Aufstellung 
der Embargolisten, an deren periodischer Anpas-
sung an den technischen Fortschritt sowie an der 
Harmonisierung und Verstärkung der Ausfuhrkon-
trollen. Sie hat insbesondere die aktuellen Bemü-
hungen des Cocom unterstützt, den Technologie-
transfer in Ostländer in gleicher Weise wie den Ex-
port strategisch relevanter Waren zu erfassen. Vor 
allem hat sie sich dafür eingesetzt, daß auch die Co-
com-Mitgliedsländer, die noch keine Regelungen für 
den Transfer von Know-how entsprechend dem 
deutschen Außenwirtschaftsrecht haben, solche na-
tionalen Vorschriften schaffen. 

Die gemeinsamen Bemühungen der Cocom-Mit-
glieder zur Verbesserung und Vereinheitlichung des 
Ostembargos sind zuletzt in dem hochrangigen Tref-
fen des Cocom im Januar dieses Jahres sowie im Ex-
portkontrollausschuß im Mai dieses Jahres zum 
Ausdruck gekommen. Die Entscheidung über die 
Ausfuhr sicherheitspolitisch sensitiver Technolo-
gien wird durch die technisch sachkundigen Exper-
ten des Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft 
vorbereitet. Soweit militärisch relevante Güter be-
troffen sind, wird das Bundesministerium der Ver-
teidigung beteiligt. Die außenpolitische Relevanz 
wird bei allen Anträgen vom Auswärtigen Amt ge-
prüft. Diesem Verfahren schließt sich noch die Kon-
trolle durch die anderen Cocom-Mitglieder an. Auf 
diese Weise ist eine mehrfache sicherheitspolitische 
Kontrolle des Technologietransfers gewährleistet. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, um auf 
den letzten Teil der Antwort zurückzukommen: Wie-
viel technologisch dafür ausgebildete Beamte des 
höheren Dienstes sind beim Bundesamt für gewerb-
liche Wirtschaft derzeit mit Transfergenehmigun-

gen und Kontrollen sensitiver Technologien, was 
Ausnahmegenehmigungen und Cocom-Anträge be-
trifft, befaßt? Oder stützt es sich da vor allem auf Sie-
mens-Fachleute? Wird bei jeder Genehmigung das 
Einvernehmen des Auswärtigen Amtes und des Ver-
teidigungsministeriums eingeholt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Beim Bundesamt für 
gewerbliche Wirtschaft sind zehn bis zwölf Personen 
der von Ihnen angefragten Art tätig. Das Verteidi-
gungsministerium wird in militärisch relevanten 
Fällen eingeschaltet. Die außenpolitische Relevanz 
wird in jedem Falle immer vom Auswärtigen Amt 
geprüft. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Noch eine Zusatzfra-
ge, Herr Kollege Czaja? — Bitte sehr. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, teilt 
die Bundesregierung die Meinung des französischen 
Außenministers, daß die Kontrolle für den Export 
hochentwickelter sensitiver Technologien in den 
Ostblock außerordentlich zu verschärfen ist, und 
muß nach den Beschlüssen des NATO-Gipfels in 
Bonn, der sich ja auf die gesamten Wirtschaftsbezie-
hungen erstreckt, nicht stärker als bisher nach Zif-
fer 5f das Sicherheitsinteresse und das politische In-
teresse bei allen diesen Maßnahmen gewährleistet 
sein? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die hier dargestell-
ten Embargobestimmungen sind Ergebnis gemein-
samer Arbeit aller daran beteiligten Mitgliedslän-
der, also auch der französischen Regierung. Ände-
rungen werden ebenfalls gemeinsam erarbeitet. Ich 
habe auf das letzte hochrangige Treffen des Cocom 
im Januar hingewiesen. Selbstverständlich sind 
diese Bestimmungen und Regelungen einem ständi-
gen Wechsel und einem ständigen Fluß, auch unter 
Beachtung der jeweiligen außenpolitischen Situa-
tion, unterworfen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Kollege Würtz. 

Würtz (SPD): Herr Staatssekretär, wie stellt die 
Bundesregierung sicher, daß es bei diesen Cocom

-

Verhandlungen zu sinnvollen Abstimmungen 
kommt, damit kein einseitiger Nachteil für die eine 
oder andere Industrie oder Volkswirtschaft ent-
steht? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, da-
durch, daß wir unseren technischen und wirtschaftli-
chen Sachverstand und auch sehr nüchtern unsere 
wirtschaftlichen Interessen in diese Gespräche ein-
bringen. Dabei stellen wir fest, daß, was die wirt-
schaftlichen Interessen anlangt, im allgemeinen 
eine große Übereinstimmung besteht. Es ist ver-
ständlich, daß gelegentlich Divergenzen in der Öf-
fentlichkeit dadurch entstehen, daß der Anteil des 
einen am Osthandel etwas geringer ist als der des 
anderen, und daß von daher auch — allerdings eher 
in der Öffentlichkeit als in der praktischen Arbeit 
des Cocom — wirksam werdende Differenzen auf-
treten können, die bisher aber immer bereinigt wer-
den konnten. 
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Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Graf Huyn. 

Graf Huyn (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist seit 
dem Weltwirtschaftsgipfel in Ottawa bereits etwas 
zur Verbesserung des Cocom-Systems geschehen? 
Wenn ja: Inwieweit wirkt sich das in einer erhöhten 
Effizienz und einer schärferen Kontrolle des Ex-
ports aus? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: An dem System ist 
nichts Entscheidendes geändert worden. Es funktio-
niert seit 1950. Wir sind ja durch den Deutschland-
Vertrag verpflichtet, an diesem System mitzuwir-
ken, und tun das auch aus Überzeugung. Dieses Sy-
stem arbeitet nach unserem Eindruck perfekt. Es ist 
deshalb in einem ständigen Wandel begriffen, weil 
natürlich neue technologische Entwicklungen auch 
eine ständige Fortschreibung — unter strategischen, 
militärisch relevanten und außenpolitisch relevan-
ten Gesichtspunkten — notwendig machen. Aber 
man kann nicht davon reden, daß hier irgendein 
neuer Abschnitt begonnen hätte oder daß ein neuer 
Schritt getan worden wäre, der sich qualitativ von 
den Schritten in der Vergangenheit unterscheiden 
würde. 

(Graf Huyn [CDU/CSU]: Danke sehr!) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Kollege Spöri. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Staatssekretär, können Sie 
mir auf Grund der beschäftigungspolitischen Bedeu-
tung des Osthandels bestätigen — ich spreche hier 
ganz bewußt einmal das Beispiel Erdgasröhren-Ge-
schäft für AEG an —, daß es das Ziel der Bundesre-
gierung sein muß, auf diesem Gebiet so wenige 
Restriktionen wie möglich vorzunehmen, d. h. die 
Exporteinschränkungen in diesem Bereich auf das 
sicherheitspolitisch Notwendige zu reduzieren? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, wir ha-
ben auch in diesem Bereich den absoluten Primat 
der Außenpolitik. Ich würde die Frage nicht auf die 
sicherheitspolitisch relevanten Dinge beschränken 
wollen, kann Ihnen aber bestätigen, daß die Frage 
des Embargos natürlich Auswirkungen auf den 
Handel hat. Obwohl die Embargo-Ware nur einen 
geringen Anteil an unseren Gesamtausfuhren im 
Ost-West-Handel hat, ist dabei natürlich zu berück-
sichtigen, daß die technisch sensitiven Bereiche häu-
fig die Ursache für einen großen Gesamtauftrag dar-
stellen. Das Beispiel AEG ist hier ein durchaus zu-
treffendes Beispiel. 

Aber ich sage noch einmal: Die außenpolitischen 
Überlegungen müssen in diesen Fragen Vorrang ha-
ben. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege von der Heydt. 

von der Heydt Freiherr von Massenbach (CDU/CSU): 
Herr Staatssekretär, nachdem Sie soeben gesagt ha-
ben, das Cocom-Verfahren funktioniere perfekt: Wie 
erklären Sie sich dann, daß es doch immer wieder zu 
großen Auseinandersetzungen darüber kommt, ob 
es eingehalten wird, und wie erklären Sie sich, daß  

es immer wieder Anträge auf Ausnahmegenehmi-
gungen von diesen Cocom-Listen gibt, und könnten 
Sie vielleicht einmal sagen, welcher der Signatar-
staaten der Cocom-Vereinbarungen in der Vergan-
genheit die größte Anzahl von Ausnahmeanträgen 
gestellt hat? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, Herr Kollege, 
dazu habe ich im Augenblick keine Unterlagen zur 
Verfügung. Ausnahmegenehmigungen, die bean-
tragt werden, bestätigen nur die Wirksamkeit des 
Systems. Es ist zutreffend, daß nicht alle Mitglieds-
länder in der gleichen perfekten Weise die Kontrolle 
handhaben, wie das bei uns der Fall ist, aber ich mei-
ne, daß das Embargo insgesamt sehr gut funktio-
niert. Obwohl bei anderen Ländern nicht in der glei-
chen Weise rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich 
der Einhaltung bestehen wie bei uns, ist doch eine 
erstaunlich große Übereinstimmung in der Handha-
bung festzustellen. Wenn ich von einem perfekten 
System gesprochen habe, dann schließt das natür-
lich Pannen nicht aus. Das möchte ich doch bei der 
Gelegenheit hinzufügen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Kollege Gansel. 

Gansel (SPD): Herr Staatssekretär, da es bei den 
Cocom-Listen doch im wesentlichen darum geht, zu 
verhindern, daß militärische oder militärisch ver-
wertbare Güter in Staaten des Warschauer Pakts ge-
liefert werden können, möchte ich Sie fragen, ob es 
in der Vergangenheit Ausnahmegenehmigungen für 
Exporte gegeben hat, bei denen sich hinterher her-
ausgestellt hat, daß sie im Bereich des Warschauer 
Pakts militärisch verwertet worden sind. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, Aus-
nahmegenehmigungen größerer Reichweite, die ich 
jetzt nicht im Kopf habe, hat es sicher gegeben in ei-
ner Zeit, in der man die Möglichkeiten des Ost-West-
Handels und des Beitrags des Ost-West-Handels zur 
Entspannungspolitik insbesondere in der westli-
chen Führungsmacht positiver gesehen hat, als das 
im Augenblick der Fall ist. Das hat natürlich eine ge-
wisse Auswirkung auf die Cocom-Praxis. 

Im übrigen sind die Cocom-Grundsätze nicht nur 
auf militärisch relevante Güter beschränkt; sie er-
fassen auch Materialien und Ausrüstungen, die ein-
malige Technologiekenntnisse enthalten, von denen 
berechtigterweise angenommen werden kann, daß 
ihr Erwerb den vom Embargo betroffenen Ländern 
bedeutende direkte Hilfe bei der Entwicklung und 
Friedensproduktion von modernen Waffen, Muni-
tion oder Kriegsgerät, von Mitteln zu ihrer Verwen-
dung bzw. ihren Einsatz oder von Mitteln von Ge-
genmaßnahmen leisten würde, und Materialien, 
Ausrüstungen und Technologien, für die in den vom 
Embargo betroffenen Ländern eine Mangellage be-
steht, von der berechtigterweise angenommen wer-
den kann, daß sie in bezug auf die Friedensproduk-
tion von modernen Waffen, Munition oder Kriegsge-
rät usw. nicht in einem angemessenen Zeitraum be-
hoben werden kann. Die Grundsätze stellen also ein-
mal auf das Militärische ab, gehen dann aber weit 
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über den eigentlichen, unmittelbar militärischen Be-
reich hinaus. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Zusatzfragen wird nicht gewünscht. 

Ich rufe die Frage 17 des Abgeordneten Dr. Czaja 
auf: 

In welchem Verhältnis (Anzahl und Wert) stehen die natio-
nalen deutschen Ausnahmeregelungen zu den genehmigten 
Cocom-Ausfuhrlizenzen der Bundesrepublik Deutschland in 
den einzelnen Jahren von 1976 bis 1981, und in welchem zeitli-
chen Abstand vollzieht die Bundesregierung die Meldeauf-
lage für nationale Ausnahmeregelungen an Cocom in Paris? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
beteiligt sich seit Beginn ihrer Mitgliedschaft im Co-
com im Jahr 1950 aktiv an der Aufstellung der Em-
bargolisten, ihrer periodischen Anpassung an den 
technischen Fortschritt sowie der Harmonisierung 
und Verstärkung der Ausfuhrkontrollen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Czaja [CDU/CSU]) 

Sie hat insbesondere die aktuellen Bemühungen des 
Cocom unterstützt, den Technologietranfer in Ost-
länder in gleicher Weise wie den Export strategisch 
relevanter Waren zu erfassen. Vor allem hat sie sich 
dafür eingesetzt, daß auch die Cocom-Mitgliedslän-
der, die noch keine Regelung für den Transfer von 
Know-how entsprechend den deutschen — — 

(Dr.  Czaja [CDU/CSU]: Das ist die Antwort 
auf die vorige Frage! Die haben Sie schon 
einmal verlesen! — Gansel [SPD]: Das 
macht doch nichts; dann können wir noch 

einmal Zusatzfragen stellen!) 

— Ich bitte sehr um Entschuldigung. Ich habe mich 
in den Blättern geirrt. Aber ich stelle mit Befriedi-
gung fest, daß Sie mir zuhören. 

(Heiterkeit — von der Heydt Freiherr von 
Massenbach [CDU/CSU]: Man muß mit al

-

lem rechnen!) 

Herr Kollege, ich antworte auf Ihre Frage 17. Für das 
Verhältnis der Cocom-zustimmungsbedürftigen An-
träge und der Anträge, die auf Grund von Verwal-
tungsausnahmen national genehmigt werden, lie-
gen mir zur Zeit Zahlen von 1977 bis einschließlich 
1980 vor. In diesem Zeitraum sind 4 079 Anträge im 
Gesamtwert von 187,5 Millionen US-Dollar auf 
Grund allgemeiner Cocom-Ermächtigungen natio-
nal genehmigt worden. Im gleichen Zeitraum hat 
das Cocom 777 deutschen Anträgen im Gesamtwert 
von 147 Millionen US-Dollar zugestimmt. Die stati-
stischen Meldungen an das Cocom werden gegen-
wärtig im Sechsmonatsabstand nach der Erteilung 
der Ausfuhrgenehmigung abgegeben. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Zu einer Zusatzfrage, 
Herr Kollege Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, trifft es 
also zu, daß die nationalen Ausnahmegenehmigun-
gen in manchen Jahren — beispielsweise 1977 — 
zirka 50 % der Cocom-Lizenzen betrugen? Und ist 
das nicht ein Ausweichen vom internationalen Co-
com-Verfahren auf das ursprünglich für Messen und 
Modelle bestimmte Ausnahmeverfahren, bei dem  

für die Entscheidungen und Kontrollen eine Anzahl 
von Personen — Sie haben nicht gesagt, ob es hö-
here Beamte sind und ob es auch Siemens-Mitarbei-
ter sind — herangezogen werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Das hier geschilderte 
Verfahren entspricht den Verabredungen im Cocom. 
Von daher ist es nicht zu beanstanden; es wird von 
Cocom — wenn auch in diesen Ausnahmefällen 
nachträglich — kontrolliert. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Zu einer zweiten Zu-
satzfrage Herr Kollege Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu, daß die Meldeauflagen über nationale Ausnah-
meverpflichtungen, die Sie am Rande angesprochen 
haben, in Paris zu wünschen übriglassen? Und ist 
Personalmangel die Ursache für die Verzögerun-
gen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Mir ist nicht bekannt, 
Herr Kollege, daß derartige Beanstandungen be-
stünden. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Bitte prüfen Sie 
das!) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Zu weiteren Zusatz-
fragen wird das Wort nicht gewünscht. 

Ich rufe die Frage 18 des Abgeordneten Graf Huyn 
auf: 

Wie hoch war in den letzten Jahren zwischen 1976 bis 1981 
der Wert und die Anzahl der von Cocom genehmigten oder ab-
gelehnten und der zurückgezogenen deutschen Anträge, und 
in welchem Verhältnis zu den genehmigten Anträgen stehen 
die gesamten Cocom-Genehmigungen in diesem Jahr? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Für Wert und Anzahl 
der von Cocom genehmigten Anträge liegen mir die 
Zahlen von 1977 bis einschließlich 1980 vor. Die Zahl 
der abgelehnten oder zurückgezogenen deutschen 
Anträge in diesen Jahren war in der Kürze der zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht zu ermitteln. Ich 
werde mich aber bemühen, sie Ihnen nachzuliefern. 
Sie wird jedoch erfahrungsgemäß nicht mehr als 5% 
der genehmigten Anträge ausmachen. In dem ge-
nannten Zeitraum wurden 777 deutsche Anträge mit 
einem Wert von 147 Millionen US-Dollar von Cocom 
genehmigt. Die genehmigten deutschen Anträge ha-
ben in dem genannten Zeitraum etwa 15 bis 20 % al-
ber im Cocom genehmigten Anträge ausgemacht. 
Eine genauere Angabe ist aus dem vorhandenen sta-
tistischen Material nicht zu gewinnen. 

Viezepräsident Dr. h. c. Leber: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Graf Huyn. 

Graf Huyn (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir meine Frage 
noch ausführlich schriftlich beantworteten. Außer-
dem möchte ich jetzt eine Zusatzfrage stellen, für de-
ren Beantwortung Ihnen die Unterlagen jetzt wahr-
scheinlich auch noch nicht vorliegen. Daher bitte ich 
Sie, dies bei Ihrer schriftlichen Beantwortung eben-
falls zu berücksichtigen. Ich stelle die Zusatzfrage, 
ob die nach meinen Informationen hohe Anzahl von 
Zurückziehungen bei Cocom-Anträgen nicht in ei- 
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nem völligen Mißverhältnis zur Zurückziehung von 
Anträgen anderer Cocom-Mitglieder steht, die am 
Cocom-Verfahren beteiligt sind, und welches die Ur-
sache für diese hohe Negativrate speziell bei der 
Bundesrepublik Deutschland ist. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich werde mich be-
mühen, darauf schriftlich einzugehen. Natürlich bin 
ich nicht sicher, ob ich über Zurückziehungen in an-
deren Ländern zuverlässige Informationen bekom-
men kann. Aber ich werde auf die Frage zurückkom-
men. 

(Graf Huyn [CDU/CSU]: Ich wäre Ihnen 
sehr dankbar!) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Zusatzfra-
ge, Graf Huyn, bitte sehr. 

Graf Huyn (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wer-
den die bei Cocom zurückgezogenen Anträge später 
im Verfahren der nationalen Ausnahmeregelungen 
genehmigt? 

Güner, Parl. Staatssekretär: Nein, das ist nicht der 
Fall. 

(Graf Huyn [CDU/CSU]: In keinem Fall?) 

— Mir ist kein Fall bekannt. Ich halte das für ausge-
schlossen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Würtz. 

Würtz (SPD): Herr Staatssekretär, da Sie über die 
deutschen Anträge gesprochen haben, habe ich die 
Frage: Wie sieht es eigentlich bei den Anträgen der 
Vereinigten Staaten von Amerika, von Großbritan-
nien und Frankreich aus? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich kann Ihnen dazu 
auf der Grundlage der eingebrachten Frage leider 
keine präzise Angabe machen. Ich möchte nur noch 
einmal sagen, daß in diesem Cocom-Ausschuß die 
Fragen in großer Übereinstimmung erörtert worden 
sind und sich seit 1950 auch eine Praxis herausgebil-
det hat, die in gleicher Weise alle an diesem Verfah-
ren beteiligten Industrienationen betrifft. 

(Würtz [SPD]: Kann man das schriftlich be

-

kommen, Herr Staatssekretär?) 

— Ich werde mich gerne bemühen, auf diese Frage 
eine Antwort zu geben. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
verteilen sich die rund 770 Genehmigungen — diese 
Zahl haben Sie vorhin dem Kollegen Graf Huyn ge-
nannt — in diesem Vierjahreszeitraum in etwa 
gleichmäßig auf alle vier Jahre oder hat sich ab dem 
Jahre 1980, nach dem sowjetischen Einfall in Afgha-
nistan, etwa eine veränderte Praxis ergeben, wie 
man das auf Grund einer vorher gemachten Äuße-
rung von Ihnen vermuten könnte? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Auch insoweit bin ich 
mit Zahlen nicht bestückt; ich müßte darauf zurück-
kommen. Ich bitte um Verständnis. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, im An-
schluß an die Frage des Kollegen von der SPD frage 
ich Sie: Können Sie die Zahlen widerlegen, die in der 
Presse veröffentlicht worden sind und nach denen 
die Anträge der Vereinigten Staaten bei Cocom 45 
bis 55 % des Wertes der genehmigten Cocom-An-
träge ausmachen, der Anteil der deutschen Anträge 
dagegen nur 25 %, obwohl der Export der sensitiven 
Technologie aus der Bundesrepublik in die Sowjet-
union das Doppelte des Exports der Vereinigten 
Staaten beträgt? Geht das auf die nationalen Aus-
nahmegenehmigungen zurück? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, Herr Kollege. 
Ich kann Ihnen leider auch diese Frage nicht beant-
worten, weil ich darauf nicht vorbereitet bin. Ich 
werde mich bemühen, die Unterlagen zu beschaf-
fen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Keine weiteren Zu-
satzfragen. — Ich rufe die Frage 19 des Herrn Abge-
ordneten Graf Huyn auf: 

Trifft es zu, daß die Mehrzahl der deutschen Exportanträge 
an den Cocom-Ausschuß nur Anträge für US-Reexportlizen-
zen (Güter amerikanischen Ursprungs) sind? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Aus der Genehmi-
gungspraxis ist mir bekannt, daß sich zahlreiche 
deutsche Cocom-Anträge, insbesondere solche von 
Tochterunternehmen amerikanischer Elektronik-
unternehmen, auf Waren beziehen, deren Reexport 
nach amerikanischem Recht einer Lizenz bedarf. 
Ich kann jedoch nicht bestätigen, daß es sich bei der 
Mehrzahl der deutschen Cocom-Anträge so verhält; 
denn das Erfordernis einer amerikanischen Re-
exportlizenz ist eine rein amerikanische Angelegen-
heit. Weder die deutsche Genehmigungsbehörde, 
also das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft, 
noch das Cocom sind damit befaßt. Die deutschen 
Bezieher amerikanischer Produkte, die der ameri-
kanischen Exportkontrolle unterliegen, dürfen sol-
che Produkte nur mit Genehmigung der amerikani-
schen Behörden reexportieren. Diese Genehmigung 
wird von den Unternehmen direkt in den USA bean-
tragt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Graf Huyn. 

Graf Huyn (CDU/CSU): Trifft es zu, Herr Staatsse-
kretär, daß die Exportkontrolle sicherheitspolitisch 
sensitiver Hochtechnologie nachlässig ausgeübt 
wird, wie das in einem Artikel der „Welt" vom 
30. April dieses Jahres mit vielen Daten und Einzel-
heiten belegt und behauptet wird? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, das trifft nicht 
zu. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Czaja. 
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ein großer Teil der an Cocom gerichteten deutschen 
Exportanträge Reexportlizenzanträge betrifft, wie 
ist es dann mit den Anträgen hinsichtlich sensiti-
ver Technologie deutschen Ursprungs, beispielswei-
se Mikroprozessoren, Computer, hochentwickelte 
Werkzeugmaschinen, Maschinen für die Produktion 
von Lastwagen, die auch zu militärischen Zwecken 
verwendet werden können, sowie ganze Fabriken? 
Geht das dann über die nationalen Ausnahmegeneh-
migungen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, das geht über 
die Cocom-Vorschriften, und im Rahmen dieser Co-
com-Vorschriften gibt es bestimmte Möglichkeiten 
für nationales Handeln, die aber der nachträglichen 
Kontrolle durch Cocom unterliegen. Das ist kein 
Verfahren außerhalb der Cocom-Regelungen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Keine weiteren Zu-
satzf ragen.  

Ich rufe die Frage 20 des Herrn Abgeordneten 
Jäger (Wangen) auf: 

Gelten die Cocom-Richtlinien auch für den Transfer von 
Gütern in die DDR, und wenn ja, wieviel Genehmigungen be-
antragte die Bundesregierung in Paris für den Transfer stra-
tegischer Güter in die DDR in den einzelnen Jahren zwischen 
1976 bis 1981 nach Anzahl und Wert? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Cocom-Richtli-
nien gelten auch für den Transfer von Gütern und 
Technologien in die DDR. In den Jahren 1976 bis 
1981 hat die Bundesregierung 131 Lieferanträge, die 
die DDR betreffen, im Werte von 16,5 Millionen US-
Dollar dem Cocom vorgelegt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
können Sie mir denn sagen, wie viele Ablehnungen 
bzw. Zurückziehungen von Genehmigungsanträgen 
in diesem Zeitraum vorliegen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Auch das leider nur 
schriftlich, weil mir die Zahl nicht vorliegt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Können Sie mir sa-
gen, Herr Staatssekretär, warum die DDR auf der 
sogenannten Länderliste C nicht erwähnt wird, oder 
sehen Sie irgendeine Möglichkeit, dies — nachdem 
das bis heute nicht geschehen ist — durch eine ent-
sprechende Mitaufführung unter den Staaten des 
Warschauer Paktes nachzuholen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, es sind 
Gründe unserer innerdeutschen Beziehungen, die 
hier zu einer unterschiedlichen Handhabung füh-
ren. Das Außenwirtschaftsgesetz gilt nicht für den 
innerdeutschen Handel. Aber es ändert sich dadurch 
nichts an der Anwendung der Cocom-Grundsätze. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Die Frage ist beant-
wortet. 

Ich rufe auf die Frage 21 des Abgeordneten Jäger 
(Wangen). 

Gelten die Cocom-Regelungen für den Export strategischer 
Güter in den Bereich des Warschauer Pakts auch für West-
Berlin? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Cocom-Regelun-
gen werden, soweit Exporte aus Berlin-West in Ost-
länder betroffen sind, von den zuständigen Berliner 
Behörden angewendet. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
können Sie mir sagen, ob im Falle von in diesem Be-
reich, nämlich von Berlin-West, erforderlich werden-
den nationalen Ausnahmegenehmigungen diese von 
den Berliner Behörden oder von den Alliierten aus-
gesprochen werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Berlin steht unter Be-
satzungsstatut. Die Vereinbarungen mit den Besat-
zungsmächten haben Gültigkeit. Es handelt dort der 
Wirtschaftssenator, in der Praxis allerdings in strik-
ter Anlehnung an die Cocom-Regelungen, auch 
wenn die Rechtsgrundlagen auf Grund des Vier-
mächteabkommens andere sind. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Kollege Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Können Sie mir sa-
gen, Herr Staatssekretär, ob sich bei den aus Berlin 
getätigten Exporten ein anderes Verhältnis zwi-
schen genehmigten und nicht genehmigten Ex-
porten ergibt als für die übrige Bundesrepublik 
Deutschland? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, ich kann die 
Frage nicht beantworten. Ich werde versuchen, sie 
nachträglich zu beantworten. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Weitere Zusatzfra-
gen? — Bitte sehr. 

Dr. Jens (SPD): Herr Staatssekretär, können Sie 
mir bestätigen, daß vor den letzten Bundestagswah-
len in der Öffentlichkeit sehr viel Unruhe erzeugt 
wurde über die Lieferung von Werkzeugmaschinen 
durch die Firma Gildemeister, die angeblich gegen 
die Cocom-Listen verstoßen hat, daß sich aber nach-
träglich herausgestellt hat, daß dies alles nur als 
Windei zu bezeichnen war und daß die Firma Gilde-
meister überhaupt nicht gegen die Cocom-Listen 
verstoßen hat?  

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich will 
auf keinen konkreten Fall eingehen; ich kann nur 
bestätigen, daß diese Beziehungen und diese Art der 
Handhabung auch in den politischen Streit über die 
richtige Art der Entspannungspolitik eingreifen und 
von daher auch eine Fülle von Falschmeldungen be-
wußter oder unbewußter oder fahrlässiger Art die 
Szene beherrscht haben. Ich schließe das auch für 
die jetzige Diskussion und für unterschiedliche In-
teressen, die beteiligte Staaten an diesen Cocom-Re- 
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gelungen aus ihrer jeweiligen außenpolitischen 
Sicht haben, nicht aus. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort wird weiter 
nicht gewünscht. Dann rufe ich die Frage 22 des 
Herrn Abgeordneten Werner auf: 

Hat die Bundesregierung ein Konzept oder Richtlinien 
(ähnlich dem Export von Rüstungsgütern in die westliche 
oder Dritte Welt) hinsichtlich des Transfers sicherheitspoli-
tisch relevanter Güter in den Bereich des Warschauer Pakts, 
und wenn ja, seit wann? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Der Transfer sicher-
heitspolitisch relevanter Güter in Ostländer ist in 
Cocom geregelt. Die Bundesrepublik Deutschland 
ist diesem Gremium im Jahre 1950 beigetreten und 
hat sich mit dem Deutschland-Vertrag ausdrücklich 
verpflichtet, die Embargobestimmungen einzuhal-
ten. Die Cocom-Regeln sind von den Mitgliedstaaten 
in das jeweilige nationale Außenwirtschaftsrecht 
umgesetzt worden. In der Bundesrepublik Deutsch-
land sind auf der Grundlage von § 7 des Außenwirt-
schaftsgesetzes die drei internationalen Embargoli-
sten in Teil I der Ausfuhrliste aufgenommen. Hier-
für sind in der Außenwirtschaftsverordnung Aus-
fuhrbeschränkungen, Durchfuhrbeschränkungen, 
Transithandelsbeschränkungen sowie Technolo-
gietransferbeschränkungen verordnet worden. Die 
Einhaltung der Beschränkungen wird durch Kon-
trollverfahren mit Endverbleibsnachweis über-
wacht. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Werner. 

Werner (CDU/CSU): Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, inwieweit werden die verschiedenen 
nationalen Kontrollmechanismen und Kontrollstra-
tegien zwischen den einzelnen Staaten, die die Co-
com-Liste mittragen, aufeinander abgestimmt? Ich 
wiederhole: die Kontrollmechanismen und Kontroll-
strategien. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Sie sind Gegenstand 
der Erörterungen im Cocom und damit auch des Ver-
gleichs und der Diskussion darüber, wenn etwa im 
Einzelfall eine Umgehung der Cocom-Bestimmun-
gen behauptet wird. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Zusatzfra-
ge, Herr Kollege Werner. 

Werner (CDU/CSU): Kann ich aus Ihrer Antwort 
schließen, daß auf Grund der jeweiligen Erörterun-
gen bei einer Nichtharmonisierung der verschiede-
nen Kontrollorgane und Kontrollbestimmungen der 
einzelnen nationalen zuständigen Behörden in der 
Vergangenheit wie auch in der Gegenwart sehr wohl 
echte Sicherheitsrisiken auftreten konnten bzw. auf-
treten können? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich halte das für sehr 
unwahrscheinlich; denn wir meinen, daß diese Co-
com-Regelungen gut funktioniert haben. Aber aus-
schließen läßt sich das nicht, zumal die Durchfüh-
rung natürlich jeweils in nationaler Hand liegt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Gansel. 

Gansel (SPD): Herr Staatssekretär, können Sie be-
stätigen, daß Staaten des Warschauer Paktes die Co-
com-Bestimmungen insofern umgehen können, als 
sie Modelle deutscher Waffen oder auch Vorräte 
deutscher Waffen dann erwerben können, wenn 
deutsche Waffenhersteller Waffenfertigungs- und 
Munitionsfertigungsanlagen in Drittländer expor-
tieren, die ihre Produkte frei auf dem Weltmarkt ab-
setzen können, ohne durch die Kontrollbestimmun-
gen des Kriegswaffenkontrollgesetzes oder durch 
die Cocom-Bestimmungen gebunden zu sein? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, das gilt 
für uns ebenso wie für alle anderen am Cocom-Sta-
tut beteiligten Staaten. Dort stehen allerdings nicht 
die wirklich sicherheitsrelevanten Dinge zur Dis-
kussion, sondern das ist dann Hardware, die auch 
auf jede andere Art und Weise zu beschaffen ist. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist es 
nach den Cocom-Absprachen Aufgabe der einzelnen 
Cocom-Mitglieder, die Exportkontrollstrategien für 
ihren eigenen Bereich festzulegen, beispielsweise 
die ausreichende Grenzkontrolle, das Verfahren bei 
Ausnahmegenehmigungen, die volle Beteiligung — 
ich meine hier auch das Einvernehmen, das Sie noch 
immer nicht bestätigt haben — des Auswärtigen 
Amtes bei allen sensitiven Anträgen und die klare 
umfassende Beteiligung des Verteidigungsministe-
riums bei allen solchen Anträgen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich kann nur noch 
einmal bestätigen: So wird das bei uns gehandhabt. 
Sie haben auch die Regelung richtig dargestellt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
Sie haben vorhin von den Kontrollen zur Einhaltung 
dieser Richtlinien durch die betreffenden Betriebe 
gesprochen. Können Sie uns sagen, wie diese Kon-
trollen in der Praxis durchgeführt werden, insbeson-
dere ob auch Kontrollen im Betrieb durch Prüfun-
gen an Ort und Stelle erfolgen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Auch das gehört mit 
in den Anwendungsbereich. Wenn ein entsprechen-
der Anlaß besteht, ist natürlich die Einschaltung der 
Zollbehörden sehr wichtig. Im übrigen ist die beste 
Schutzfunktion das außerordentlich große wirt-
schaftliche Interesse der in Frage kommenden Fir-
men, nicht etwa bei einer ungesetzlichen Haltung in 
diesen Fragen ertappt zu werden, weil die wirt-
schaftlichen Folgen für die betreffenden Firmen 
außerordentlich negativ wären. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Herr Kollege von der 
Heydt, wünschen Sie eine Frage zu stellen, oder muß 
ich Ihr Stehen anders deuten? 

Ich rufe die Frage 23 des Herrn Abgeordneten 
Werner auf: 
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Müssen beim Verfahren für den Transfer sicherheitspoli-

tisch relevanter Güter in den Bereich des Warschauer Pakts 
in der Bundesrepublik Deutschland das Auswärtige Amt und 
das Bundesverteidigungsministerium beteiligt werden, und 
muß bei den Genehmigungen eines solchen Transfers das 
Einvernehmen mit ihnen hergestellt werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Entscheidung 
über die Ausfuhr sicherheitspolitisch relevanter Gü-
ter wird durch die technisch sachkundigen Experten 
des Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft vorbe-
reitet; soweit militärisch relevante Güter betroffen 
sind, wird das Bundesministerium der Verteidigung 
beteiligt. Die außenpolitische Relevanz wird bei al-
len Anträgen vom Auswärtigen Amt geprüft. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Werner. 

Werner (CDU/CSU): Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, wie ist die Situation, wenn zwischen 
den einzelnen beteiligten Häusern kein Einverneh-
men über die besondere Bedeutung eines Produkts 
im Hinblick auf die Ausfuhrgenehmigung besteht? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Im Endergebnis liegt 
die Hauptentscheidung in solchen Fragen beim Aus-
wärtigen Amt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Werner. 

Werner (CDU/CSU): Muß ich Ihrer soeben gemach-
ten Aussage entnehmen, daß dann, wenn sicher-
heitsrelevante Gesichtspunkte im Bereich des 
BMVg und des Auswärtigen Amtes unterschiedlich 
gesehen werden, diese sicherheitsrelevanten Ge-
sichtspunkte zugunsten irgendwelcher angeblich 
übergeordneten außenpolitischen Gesichtspunkte 
zurückgestellt werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ja, das ist der Fall. 
Ich kenne zwar keinen konkreten Fall, in dem das 
akut geworden ist, aber im Endergebnis steht das 
ganze Cocom-Verfahren unter dem Primat der Au-
ßenpolitik. Es ist selbstverständlich, daß der Sach-
verstand und das Urteil der zuständigen Ressorts 
bei dieser Entscheidung eine ausschlaggebende 
Rolle spielen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, der 
Herr Fragesteller hat vorher gefragt, ob das Einver-
nehmen in jedem Fall mit dem Verteidigungsmini-
sterium und mit dem Auswärtigen Amt sicherge-
stellt ist und eingeholt wird. Sie haben das etwas 
umschrieben und gesagt: Wenn das politische Inter-
esse da ist — — 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Herr Kollege Czaja, 
kommen Sie bitte zu Ihrer Frage. Sie sind doch 
Fachmann. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Ich will jetzt die Frage stel-
len. Sie sagten: Es wird die Relevanz geprüft, und 
das Verteidigungsministerium wird nur angespro-
chen, soweit Verteidigungsinteressen berührt sind. 

Meine klare Frage: Wird in allen Fällen — das sind 
sensitive Technologien — das Einvernehmen mit 
dem Verteidigungsministerium und mit dem Aus-
wärtigen Amt vor einer Genehmigung sicherge-
stellt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nur bei militärisch 
relevanten Fragen wird das Bundesverteidigungs-
ministerium mit befaßt, während das Auswärtige 
Amt in allen Fragen eingeschaltet wird. Es gibt in 
der Praxis keine Entscheidung, die etwa gegen das 
Votum eines beteiligten Ressorts gefällt wird. Das 
heißt, ein Einspruch genügt, um den Antrag abzuleh-
nen. Für eine Ablehnung würde es also auch genü-
gen, daß das Bundesverteidigungsministerium nein 
sagt, selbst wenn das Auswärtige Amt und das Wirt-
schaftsministerium der Meinung wären, man könne 
die Genehmigung aussprechen. Noch einmal: Es be-
steht der Primat der auswärtigen Politik, und damit 
liegt die letzte Entscheidung beim Auswärtigen Amt, 
das, wenn die beiden anderen Ressorts ja sagen, im-
mer noch nein sagen kann. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Graf Huyn, bitte sehr. 

Graf Huyn (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, was 
wird die Bundesregierung angesichts der Be-
schlüsse des Versailler Gipfels und der NATO-Kon-
ferenz und auch in Anbetracht Ihrer Äußerungen 
von vorhin, daß Mißbräuche nicht ausgeschlossen 
werden können, in Zukunft unternehmen, um in Zu-
kunft das Cocom-Verfahren und den Transfer hoch-
sensitiver Technologie an den sowjetischen Macht-
bereich zu verbessern und zu verschärfen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich bin 
der Meinung, daß das im Sinne der Cocom-Bestim-
mungen bei uns schon bisher sehr gut gehandhabt 
worden ist. Wir werden uns wie in der Vergangen-
heit auch in Zukunft strikt an die Bestimmungen 
halten, die in Cocom vereinbart und weiterentwik-
kelt werden. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Keine Zusatzfrage. 
Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Wirtschaft beantwortet. Ich 
danke Ihnen, Herr Staatssekretär, für die Beantwor-
tung. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung. Zur Beant-
wortung begrüße ich Herrn Parlamentarischen 
Staatssekretär Egert. 

Ich rufe die Frage 24 des Herrn Abgeordneten 
Horstmeier auf: 

Welche Vorschläge kann die Bundesregierung unterbrei-
ten, um zu verhindern, daß bei den Mitgliedern der landwirt-
schaftlichen Krankenkassen Verwirrung dadurch gestiftet 
wird, daß in diesem Jahr zur Abschmelzung der Rücklagen 
(§ 116 des Gesetzes über die Krankenversicherung der Land-
wirte) Beiträge ermäßigt und im nächsten Jahr eventuelle 
Beitragserhöhungen zur Gestaltung eines satzungsgemäßen 
Haushaltsplans gefordert werden müssen? 

Egert, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege Horst-
meier, wie mein Kollege Dreßler Ihnen bereits in der 
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Fragestunde am 26./27. Mai dieses Jahres mitgeteilt 
hat, sollen die gesetzlichen Regelungen über die Be-
triebsmittel und die Rücklagen den Trägern der 
Krankenversicherung die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderliche Finanzierungsreserve gewährlei-
sten und das Ansammeln nicht erforderlicher Mittel 
verhindern. In der von Ihnen genannten Vorschrift 
ist nicht vorgesehen, Rücklagen zum Zweck der Bei-
tragsermäßigung abzuschmelzen; vielmehr sind die 
am 1. Januar 1980 vorhandenen Betriebsmittel, die 
den gesetzlich zulässigen Betrag übersteigen, bis 
spätestens 31. Dezember 1982 — also während eines 
Dreijahreszeitraums — zur Auffüllung der Rücklage 
und im übrigen zur Ermäßigung der Beiträge zu ver-
wenden. In einer Ermäßigung der Beiträge vermag 
ich auch keinen Anlaß zur Verwirrung der Versi-
cherten zu sehen. Die Versicherten werden es viel-
mehr begrüßen, wenn eine zur Aufgabenerfüllung 
ihrer Krankenkasse nicht erforderliche Kapitalan-
sammlung aufgelöst und dadurch ihre Beitragsbela-
stung verringert wird. 

Im übrigen dürfte im Hinblick auf den zur bestim-
mungsmäßigen Verwendung überflüssiger Betriebs-
mittel eingeräumten Dreijahreszeitraum eine Bei-
tragsermäßigung im dritten Jahr kaum noch vor-
kommen. Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung 
eines jeden Trägers der Krankenversicherung ge-
hört es, für das folgende Rechnungsjahr die Beiträge 
im voraus zu kalkulieren. Wenn sich dabei heraus-
stellt, daß eine Beitragserhöhung durch Verwen-
dung von angesammelten Betriebsmitteln vermie-
den werden kann, entspricht dies einer vernünftigen 
Finanzierungspolitik. Die Bundesregierung sieht 
deshalb keinen Anlaß, neue Vorschläge zu ma-
chen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Horstmeier. 

Horstmeier (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
wenn sich Rücklagen angesammelt haben und nach 
den neuen Bestimmungen die Rücklagengrenze 
nicht überschritten werden darf, gibt es doch keine 
andere Möglichkeit, als Beiträge rückzuerstatten? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Wir haben die Novel-
lierung dieses Gesetzes im Jahre 1979 unter dem Ge-
sichtspunkt vorgenommen, die Krankenkassen ins-
gesamt — nicht nur in dem Bereich, den Sie ange-
sprochen haben — hinsichtlich ihrer Rücklagenpoli-
tik und ihrer Beitragssatzpolitik flexibel zu machen. 
Ohne daß ich jetzt spekulieren will, wie die Entwick-
lung sein wird, kann ich sagen, daß mit diesem ge-
setzlichen Instrumentarium eine vernünftige Finan-
zierungspolitik gewährleistet ist, die sowohl das In-
teresse der Krankenkassen als auch das Interesse 
der Versicherten berücksichtigt, von Beitragserhö-
hungen verschont zu bleiben, die nicht notwendig 
sind. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Zusatzfra-
ge, Herr Kollege. 

Horstmeier (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wir 
haben damals ja gemeinsam beraten. Damals waren 
Sie noch in unseren Reihen. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Ich war sogar der Be-
richterstatter! 

Horstmeier (CDU/CSU): Sind nicht auch Sie mit 
mir der Meinung, daß dies mehr oder weniger eine 
Angleichungsänderung gewesen ist, die für den Per-
sonenkreis der landwirtschaftlichen Krankenkasse 
wegen der spezifischen Beitragsgestaltung nicht 
sinnvoll ist, weil eben keine am allgemeinen Ein-
kommensanstieg orientierte Dynamik im Beitrags-
aufkommen in diesem Bereich vorhanden ist? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Ich kenne die Beson-
derheiten, die in den von Ihnen angesprochenen 
Krankenkassen bestehen. Allerdings meine ich, daß 
im Interesse einer gleichen Behandlung aller Kran-
kenkassen der von Ihnen besonders herausgeho-
bene Tatbestand vernachlässigt werden kann. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Zusatzfragen wird nicht gewünscht. Die Frage ist be-
antwortet. 

Die Fragen 25 und 26 werden auf Bitten des Frage-
stellers schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 28 des Herrn Abgeordneten Col-
let auf: 

Was kann die Bundesregierung dazu beitragen, damit Lei-
stungsempfänger aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht ihren Leistungsanspruch verlieren, weil sie für ein Eh-
renamt — z. B. in der Kommunalpolitik — eine Aufwandsent-
schädigung erhalten? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, im 
Einverständnis mit dem Kollegen Collet würde ich 
gerne die Fragen 28 und 29 gemeinsam beantworten. 
— Ich sehe, der Herr Kollege Collet ist damit einver-
standen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Dann rufe ich noch die 
Frage 29 des Abgeordneten Collet auf: 

Wie verträgt sich die derzeitige Praxis mit dem Gleichheits-
grundsatz, wenn privat Versicherte und Beamte als „Lei-
stungsempfänger" in der Wahrnehmung öffentlicher Ehren-
ämter begünstigt werden? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Collet, 
nach bisheriger Auffassung der Rentenversiche-
rungsträger sind Aufwandsentschädigungen und 
vergleichbare Leistungen, die Inhaber eines Ehren-
amtes, z. B. Mandatsträger in Gebietskörperschaf-
ten, im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Am-
tes erhalten, jedenfalls teilweise als Entgelt im 
Sinne der Vorschriften über den zulässigen Hinzu-
verdienst anzusehen. Der Bezug derartiger Leistun-
gen kann daher Einfluß auf die Berechtigung zum 
Bezug eines vorzeitigen Altersruhegeldes haben. 
Das Bundessozialgericht hat demgegenüber in ei-
nem Urteil vom 27. April 1982 entschieden, daß eine 
ehrenamtliche Tätigkeit eines Versicherten in einer 
kommunalpolitischen Vertretungskörperschaft kei-
ne Beschäftigung oder Tätigkeit ist, die bei Bezie-
hern eines vorzeitigen Altersruhegeldes beim Hin-
zuverdienst zu berücksichtigen ist. Die Gründe die-
ser Entscheidung liegen mir noch nicht vor. Ich bin 
gern bereit, Sie nach Vorliegen der Urteilsgründe zu 
unterrichten, welche Folgerungen die Rentenversi-
cherungsträger aus diesem Urteil — über den ent- 
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schiedenen Einzelfall hinausgehend — ziehen wer-
den. 

Zu Ihrer zweiten Frage kann ich Ihnen bestätigen, 
daß bei vorzeitig in den Ruhestand versetzten 
schwerbehinderten Beamten anders verfahren wird 
als bei Rentnern. Hier bleiben bei den Hinzuver-
dienstgrenzen schon bisher Aufwandsentschädigun-
gen und vergleichbare Leistungen im Zusammen-
hang mit der Ausübung von Ehrenämtern unberück-
sichtigt. Wenn sich die Träger der Rentenversiche-
rung künftig die Auffassung des Bundessozialge-
richts zu eigen machen, dürfte damit auch dem von 
Ihnen angesprochenen Gesichtspunkt der Gleichbe-
handlung Rechnung getragen werden. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Collet. 

Collet (SPD): Herr Staatssekretär, wenn ich unter-
stelle, daß dieses Bundessozialgerichtsurteil keine 
sofortige Wirkung auf die Handhabung durch die 
Rentenversicherungsträger gegenüber allen ande-
ren Betroffenen haben würde: Was könnte die Bun-
desregierung tun, um eine Änderung der Richtlinien 
zu bewirken, zumal der Gesetzeswortlaut nicht von 
solchen Aufwandsentschädigungen für Mandatsträ-
ger oder bei Ehrenämtern überhaupt spricht? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Collet, 
Sie wissen, daß wir es im Bereich der Rentenversi-
cherung mit Selbstverwaltungskörperschaften zu 
tun haben. Die Bundesregierung hat also unmittel-
bar auf die Entscheidungen und die Schlußfolgerun-
gen keinen Einfluß, die die Rentenversicherungsträ-
ger aus dem Urteil des Bundessozialgerichts ziehen. 
Selbstverständlich gehen wir davon aus, daß die 
maßgebenden Urteilsgründe innerhalb der Renten-
versicherung berücksichtigt und umgesetzt werden, 
um den von Ihnen angesprochenen Tatbestand be-
friedigend zu regeln. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Die zweite Zusatz-
frage, Herr Kollege Collet. 

Collet (SPD): Wäre nicht wenigstens eine Einwir-
kung dahin gehend möglich, daß in den Fällen, in de-
nen der Arbeitgeber verpflichtet wird, den Arbeit-
nehmer, solange er noch Beitragszahler und nicht 
Leistungsempfänger ist, als gewählten Mandatsträ-
ger zur Ausübung des Mandats von der Arbeit frei-
zustellen, die Rentenversicherungsträger bei den 
Leistungsempfängern also keine Abzüge an der 
Rente vornehmen? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Ich verstehe Ihre An-
regung so, daß Sie davon ausgehen, daß praktisch 
über eine arbeitszeitrechtliche Regelung eine Kom-
pensation für den materiellen Verlust getroffen wer-
den soll. Ich frage noch einmal nach, weil das etwas 
durcheinandergegangen ist. Ist das Ihre Frage? 

(Collet [SPD]: Im Grunde, ja!) 

— Ich würde bei meinem Ratschlag bleiben, daß wir 
abwarten, zu welchen Schlußfolgerungen das Urteil 
des Bundessozialgerichts führt, bevor wir weitere 
Überlegungen bezüglich des Tatbestandes anstellen, 
den Sie zu Recht aufgegriffen haben. Im Rahmen 

dieser Überlegungen würde ich dann auch gern Ihre 
Anregung mit einbeziehen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Zu einer dritten Zu-
satzfrage, Herr Kollege Collet. 

Collet (SPD): Herr Staatssekretär, teilen Sie 
meine Auffassung, daß auch die derzeitige Handha-
bung — einmal abgesehen von dem Urteil, dessen 
Begründung wir noch nicht kennen — dazu beiträgt, 
daß die so oft beklagte Situation, daß zu viele aus 
dem öffentlichen Dienst Mandatsträger werden, 
durch die Begünstigung dieses Personenkreises — 
auch bei Mandatsträgern mit Leistungsentzug in 
der Rentenversicherung — noch gefördert wird? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Collet, 
ich kann nicht ausschließen, daß der Tatbestand, 
den Sie angesprochen haben, hier auch zu Verwer-
fungen führt, was das ehrenamtliche Engagement 
angeht, und damit zusätzlich die Verwerfung, die Sie 
beklagen und die auch gemeinsam häufig beklagt 
wird, unterstützt, obwohl diese Ursache nicht die 
einzige ist. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Zu einer vierten Zu-
satzfrage, Herr Kollege Collet. 

Collet (SPD): Herr Staatssekretär, bis wann ist mit 
der Begründung des Urteils zu rechnen, und hätte 
das gegebenenfalls rückwirkende Auswirkungen? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Das Urteil selbst mit 
seiner Entscheidung liegt ja seit dem 27. April vor. 
Bis wir die Gründe kennen, denke ich, wird noch ei-
nige Zeit beim Bundessozialgericht vergehen. Aber 
sicherlich werden wir im Laufe dieses Jahres die 
Gründe kennenlernen und dann die Schlußfolgerun-
gen daraus ziehen können. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Zu einer Anschluß-
frage, Herr Kollege Stutzer. 

Stutzer (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, gilt das 
eben von Ihnen Gesagte auch für Alg- und Alhi-Emp-
fänger? Dies frage ich, da Sie ja nur von Leistungs-
empfängern sprechen. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Ich habe mich jetzt in 
meiner Antwort auf die Rentenversicherung be-
schränkt, die auch für die Anfrage des Kollegen Col-
let ursächlich war. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Auch. 

Auch (SPD): Herr Staatssekretär, nach der bisheri-
gen Rechtslage ist es doch so, daß ein Kommunal-
vertreter, wenn er lange Jahre in den Gremien wirkt, 
als Arbeiter oder Angestellter in der freien Wirt-
schaft mit Nachteilen bei der späteren Rentenzah-
lung rechnen muß. Dies wird durch das von Ihnen 
angezogene Urteil sicher nicht bereinigt. Dies war 
aber nach meiner Auffassung die Frage, die den Kol-
legen Collet beschäftigt hat. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Auch, die 
Frage des Kollegen Collet bezog sich auf die unter- 
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I schiedliche Behandlung von Rentnern und des Krei-

ses von Personen, die als Beamte mit einer vorgezo-
genen Leistung rechnen können; dies war Ursache 
für diese Frage. Insofern hat sich meine Antwort 
streng an dem Urteil des Bundessozialgerichts 
orientiert, das diesen Sachverhalt angesprochen und 
geregelt hat. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Anschluß-
frage, Herr Kollege Auch. 

Auch (SPD): Darf ich Sie dann, Herr Staatssekre-
tär, vielleicht noch zusätzlich auf die Unterschieds-
behandlung aufmerksam machen, die in meiner 
Frage beinhaltet war? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Ich habe die Aufmerk-
samkeit schon bei einer weiteren Anschlußfrage zu-
gesagt, die der Kollege Collet gestellt hat. Wie wir im 
kommunalpolitischen Bereich genügend ehrenamt-
lich Tätige bekommen, ist sicherlich ein Problem, 
das über den Einflußbereich der Rentenversiche-
rung hinausgeht. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Zusatzfragen zu den aufgerufenen Fragen wird 
nicht gewünscht. Damit sind die Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung beantwortet. Ich danke Ihnen, Herr 
Staatssekretär. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Verteidigung auf. Zur Beant

-

wortung begrüße ich Herrn Parlamentarischen 
Staatssekretär Dr. Penner. 

Ich rufe die Frage 30 des Herrn Abgeordneten 
Dallmeyer auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Arbeit der Bundes-
wehrfachschulen, und welchen Wert mißt sie ihr als Bildungs-
einrichtung der Bundeswehr zu? 

Dr. Penner, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Dallmeyer, ge-
statten Sie, daß ich Ihre beiden Fragen im Zusam-
menhang beantworte? 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Der Fragesteller ist 
einverstanden. Ich rufe dann auch die Frage 31 des 
Herrn Abgeordneten Dallmeyer auf: 

Welche zukünftige Planung ist hinsichtlich des Bestands 
der Bundeswehrfachschulen vorgesehen? 

Dr. Penner, Parl. Staatssekretär: Die Bundeswehr-
fachschulen haben sich seit über zwei Jahrzehnten 
bewährt. Längerdienende Zeitsoldaten erwerben 
hier im Rahmen der Berufsförderung bundesweit 
anerkannte Bildungsabschlüsse der Fachschulreife, 
der Fachhochschulreife, der mittleren Reife und des 
Abiturs. 

Die Lehrgänge der Bundeswehrfachschulen sind 
so angelegt, daß die Bildungsqualifikationen auch 
von ehemaligen Volks- und Hauptschülern bei ent-
sprechender Neigung und Eignung erreicht werden 
können. Die Bundeswehrfachschulen tragen damit 
entscheidend dazu bei, daß den längerdienenden 
Soldaten auf Zeit nach ihrem Ausscheiden aus der 

Bundeswehr der Übergang in das zivile Berufsleben 
gelingt. 

Wegen der besonderen Bedeutung der Bundes-
wehrfachschulen für die längerdienenden Zeitsolda-
ten ist die Planung grundsätzlich auf die Erhaltung 
der bestehenden Schulen ausgerichtet. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Dallmeyer. 

Dallmeyer (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wenn 
Sie ausführen, daß grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden kann, daß die Bundeswehrfachschulen 
erhalten bleiben sollen, können Sie dann anderer-
seits bestätigen, daß das Wort „grundsätzlich" auch 
beinhaltet, daß es Pläne gibt, einen größeren Teil der 
kleineren Bundeswehrfachschulen zu streichen 
bzw. zu konzentrieren? 

Dr. Penner, Parl. Staatssekretär: Diese Pläne beste-
hen seitens des Bundesministers der Verteidigung 
nicht. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine zweite Zusatzfra-
ge, Herr Kollege Dallmeyer. 

Dallmeyer (CDU/CSU): Meine zweite Frage bezieht 
sich, Herr Staatssekretär, ebenfalls auf die Planung. 
Gibt es Überlegungen im Verteidigungsministerium, 
den Bundeswehrfachschulen im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit künftig weitere Aufgaben zuzuweisen? 

Dr. Penner, Parl. Staatssekretär: Dazu ist mir im 
Moment nichts bekannt. Ich biete Ihnen aber an, daß 
ich dieser Frage nachgehe, um sie Ihnen dann 
schriftlich zu beantworten. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine dritte Zusatzfra-
ge, bitte sehr. 

Dallmeyer (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist Ih-
nen bekannt, daß gerade die Bundeswehrfachschu-
len in besonders großem Umfang nebenamtlich 
Lehrkräfte beschäftigen, und können Sie mitteilen, 
ob es Überlegungen im Verteidigungsministerium 
gibt, diesen hohen Anteil nebenamtlicher Lehr-
kräfte auch im Hinblick auf die Probleme der Leh-
rerarbeitslosigkeit künftig zu reduzieren und mehr 
hauptamtliche Lehrkräfte im Bereich der Bundes-
wehrfachschulen zu beschäftigen? 

Dr. Penner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dall-
meyer, ich kann bestätigen, daß ca. 750 bis 800 ne-
benamtliche oder nebenberufliche Lehrkräfte an 
den Bundeswehrfachschulen beschäftigt sind. Wir 
können gar nicht umhin, diese Kräfte weiterhin zu 
beschäftigen; sie decken ca. 50 % des Unterrichtsbe-
darfs ab. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine vierte Zusatzfra-
ge, Herr Kollege Dallmeyer. 

Dallmeyer (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, kön-
nen Sie etwas über die besonders hohe Erfolgsquote 
der Bildungsabschlüsse an den Bundeswehrfach-
schulen sagen? 
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Erfolgsquoten der Bundeswehrfachschulen zufrie-
den. Wenn Sie detailliertere Auskünfte wünschen, 
bin ich gern dazu bereit. 

(Dallmeyer [CDU/CSU]: Dafür wäre ich 
dankbar!) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Zusatzfragen wird nicht gewünscht. 

Die Frage 32 des Herrn Abgeordneten Sielaff wird 
auf Bitte des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Die Frage 33 des Herrn Abgeordneten Würtz 
wurde vom Fragesteller zurückgezogen. 

Wir kommen zur Frage 34 des Herrn Abgeordne-
ten Wimmer (Neuss). — Der Abgeordnete ist nicht 
im Saal. 

Dr. Penner, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, 
der Fragesteller hat mich wissen lassen, daß er die 
Frage gern schriftlich beantwortet hätte. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das können Sie ma-
chen. Aber ich kann das hier nicht entscheiden. Das 
entspricht nicht der Geschäftsordnung. Sie können 
mit jedem Abgeordneten Schriftverkehr pflegen, 
wie es im Belieben des Ministeriums steht. 

Die Fragen 35 und 36 des Herrn Abgeordneten 
Böhm (Melsungen) werden auf Bitte des Fragestel-
lers schriftlich beantwortet. Die Antworten werden 
als Anlagen abgedruckt. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Verteidigung beantwortet. 
Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau. Zur Beantwortung der Fragen 
begrüße ich Herrn Staatssekretär Dr. Schmid. 

Die Frage 37 des Herrn Abgeordneten Pauli wird 
auf seine Bitte hin schriftlich beantwortet. Die Ant-
wort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 38 der Frau Abgeordneten Noth 
auf: 

Ist der Bundesregierung die Veröffentlichung „Standordge-
fährdung von Handwerksbetrieben" (Herausgeber: Rhei-
nisch-Westfälischer Handwerkerbund e. V.) bekannt, und gibt 
sie ihr Anlaß zu prüfen, ob Änderungen des Bundesbaugeset-
zes und/oder anderer bundesgesetzlicher Vorschriften erfor-
derlich sind? 

Dr. Schmid, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Ich 
darf die Frage der Frau Abgeordneten wie folgt be-
antworten. Die Veröffentlichung des Rheinisch-
Westfälischen Handwerkerbundes „Standortge-
fährdung von Handwerksbetrieben" ist der Bundes-
regierung bekannt. Sie bestätigt die von der Bundes-
regierung bereits auf Grund von ihr eingeleiteter 
Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse über 
Art und Ausmaß der Probleme, die durch ein enges 
Nebeneinander von Wohnen einerseits und Gewer-
be, Handwerk und Landwirtschaft andererseits ge-
prägt sind. 

Die Bundesregierung hat frühzeitig diese Pro-
bleme aufgegriffen und mit den Beteiligten Lö-
sungsmöglichkeiten geprüft. Es war insbesondere 
die Auffassung der Länder, zunächst alles zu versu-
chen, die aufgetretenen Schwierigkeiten durch Maß-
nahmen im Verwaltungsvollzug zu beseitigen. Die 
Länder sind auch um entsprechende Verbesserun-
gen bemüht. 

Davon unberührt ist die Frage der für die Investi-
tionen im gewerblichen, handwerklichen, aber auch 
im Wohnbereich notwendigen Rechtssicherheit und 
— damit zusammenhängend — die Frage nach dem 
Erfordernis gesetzgeberischer Maßnahmen. 

Der 16. Ausschuß des Deutschen Bundestages hat 
im Zusammenhang mit den Beratungen des Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Erleichterung der Bereit-
stellung von Bauland beschlossen, im Herbst dieses 
Jahres auch zu der Gemengelageproblematik eine 
Bereisung sowie eine Anhörung von Verbänden und 
Sachverständigen durchzuführen. 

Ich gehe davon aus, daß im Rahmen dieser parla-
mentarischen Beratungen auch die erforderlichen 
politischen Entscheidungen über gesetzgeberische 
Schritte getroffen werden. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Bitte, zu einer Zusatz-
frage, Frau Kollegin Noth. 

Frau Noth (FDP): Herr Staatssekretär, die Veröf-
fentlichung weist auf planungsrechtliche, baurecht-
liche und auch gewerberechtliche Restriktionen hin. 
Sind Sie wirklich der Meinung, daß wir dann, wenn 
wir mit dem eben zitierten Gesetzentwurf die Dinge 
zu lösen versuchen, als Bundesgesetzgeber effektiv 
sind? Ist es nicht so, daß darüber hinaus auch andere 
Vorschriften — mindestens seitens des Ministeri-
ums — überdacht werden müssen? 

Dr. Schmid, Staatssekretär: Frau Abgeordnete, ich 
gehe davon aus, daß die Möglichkeiten des Verwal-
tungsvollzugs voll ausgeschöpft werden müssen, ehe 
gesetzgeberische Schritte angezeigt sind. Wir haben 
uns als Bundesregierung auf die praktischen Erfah-
rungen der Gemeinden vor Ort, auch auf die Erfah-
rungen der Landesbehörden zu stützen. Diese zwin-
gen bisher nicht zu gesetzgeberischen Schritten. 

Aber ich gebe Ihnen zu, daß aus Gründen der Klar-
heit und der Rechtssicherheit klarstellende Rege-
lungen gegebenenfalls getroffen werden sollten. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Sie wünschen das 
Wort zu einer zweiten Zusatzfrage, Frau Kollegin? — 
Bitte  sehr. 

Frau Noth (FDP): Herr Staatssekretär, habe ich Sie 
richtig verstanden, daß vielleicht auch landesrechtli-
che Vorschriften überarbeitet werden müssen, oder 
ist Ihre Meinung, daß es nur am Vollzug der beste-
henden Gesetze liegt, daß hier Restriktionen auftre-
ten? 

Dr. Schmid, Staatssekretär: Es ist in der Tat unsere 
Auffassung, daß es im wesentlichen eine Frage des 
Vollzugs, d. h. der Anwendung, der Interpretation 
vorhandenen, geltenden Rechts ist. Dort, wo gewisse 
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Zweifel bestehen, haben sich die Landesbehörden 
und die Kommunalbehörden um eine einheitliche 
Handhabung der Gesetzesanwendung bemüht. Wir 
haben bisher den Eindruck, daß diese Möglichkei-
ten, weitgehend genutzt, durchaus ausreichen. Ich 
wiederhole: Dort, wo vor Ort Zweifel bestehen und 
nicht durch das Instrument des Verwaltungsvoll-
zugs ausgeräumt werden können, mag eine klarstel-
lende gesetzliche Regelung diese Zweifel beseiti-
gen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Anschlußfrage, 
Herr Kollege Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
könnte es sein, daß diese Standortgefahren unter 
Umständen sogar noch dadurch vergrößert werden, 
daß die Bundesregierung den von der FDP so drin-
gend gewünschten Gesetzentwurf über eine Ver-
bandsklage vorlegt, und hat die Bundesregierung es 
vielleicht deswegen bisher unterlassen, diesen Ge-
setzentwurf dem Hohen Hause vorzulegen? 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Dr. Schmid, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, 
die Bundesregierung sieht keinen Zusammenhang 
zwischen Bestrebungen, eine Verbandsklage einzu-
führen, und der Konfliktsituation in der sogenann-
ten Gemengelage zwischen Wohnbereichen und Be-
reichen mit wirtschaftlicher Nutzung. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr interes

-

sant!) 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort wird zu die-
ser Frage nicht weiter gewünscht. 

Ich rufe Frage 39 des Herrn Abgeordneten Mei-
ninghaus auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei Umwandlungen 
von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, trotz Verlän-
gerung der Kündigungssperrfristen und anderer Maßnahmen 
gegen Spekulationsgeschäfte im Wohnungssektor, die mei-
sten Mieter, und zwar nach Angaben von „Infratest" in den 
Ballungsgebieten 62 v. H., bereits wenige Jahre nach der Um-
wandlung infolge unzumutbarer Belastungen durch Moderni-
sierung, Eigenbedarfskündigungen und Psychoterror vertrie-
ben werden, und wie beurteilt die Bundesregierung die Forde-
rung, durch ein Verbot der Umwandlung von Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen in Gebieten mit erhöhtem Woh-
nungsbedarf der Spekulation den Boden zu entziehen? 

Dr. Schmid, Staatssekretär: Die Bundesregierung 
hat bereits in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 
zur Wohnungsmarktlage in Großstädten zur Proble-
matik der Mieterverdrängung in Umwandlungsfäl-
len Stellung genommen und darauf hingewiesen, 
daß es sich bei der von Ihnen genannten „Infratest"-
Untersuchung um eine nicht repräsentative Um-
frage handelt, da sie lediglich ca. 800 Fälle erfaßt; 
außerdem ist diese Untersuchung vor der Einfüh-
rung der zusätzlichen Kündigungssperrfrist für So-
zialwohnungen gemäß § 6 Abs. 7 des Wohnungsbin-
dungsgesetzes durch das Wohnungsbauänderungs-
gesetz 1980 durchgeführt worden. 

Die Bundesregierung hat jedoch das Problem, 
welches sich für die Mieter in Umwandlungsfällen 
ergeben kann, zum Anlaß genommen, im Zusam-
menhang mit dem Mietrechtsänderungsgesetz 1982  

den Schutz des Mieters vor Verdrängung zu verstär-
ken, und zwar durch die Einräumung eines Vor-
kaufsrechts des Mieters und die Verlängerung der 
Kündigungssperrfrist in Umwandlungsfällen auch 
im freifinanzierten Wohnungsbau sowie die Neure-
gelung der Duldungspflicht bei Modernisierung und 
die Begrenzung des Mietanstiegs auf 30. v. H. inner-
halb von drei Jahren. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung im Ent-
wurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Bereit-
stellung von Bauland eine Ergänzung von § 39 h des 
Bundesbaugesetzes vorgesehen, wonach die Ge-
meinden zum Schutz der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch die Bildung von Wohnungseigentum unter 
Genehmigungspflicht stellen können. 

Ein weitergehendes generelles Verbot der Um-
wandlung von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf 
wird von der Bundesregierung nicht in Betracht ge-
zogen. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Meininghaus. 

Meininghaus (SPD): Herr Staatssekretär, würden 
Sie mir denn nicht recht geben, wenn ich feststelle, 
daß Sozialwohnungen fehlen, wobei besonders ein 
Bedarf an preisgünstigen Wohnungen besteht, daß 
von Ihnen zwar größte Anstrengungen unternom-
men werden, um die Bautätigkeit anzukurbeln, und 
daß in Städten und Gemeinden ein erhöhter Bedarf 
an Wohnungen erklärt werden kann, damit dann be-
sondere Förderungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den können, daß es dann aber fast paradox er-
scheint, wenn in diesen Gebieten des erhöhten Woh-
nungsbedarfs durch Steuervergünstigungen noch 
ein Anreiz zur Umwandlung von Mietwohnungen in 
Eigentumswohnungen und zum Verkauf geschaffen 
wird und damit der Vernichtung von preiswertem 
Wohnraum Vorschub geleistet wird? 

Dr. Schmid, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, 
ich stimme Ihnen darin zu, daß es einen Bedarf an 
Sozialwohnungen gibt und daß dieser namentlich in 
Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf kenntlich 
gemacht ist. Dem trug die Änderung des Wohnungs-
bindungsgesetzes 1980 auch Rechnung, indem die 
Kündigungssperrfrist im Umwandlungsfalle auf die 
Dauer der Nachwirkungsfrist ausgedehnt wurde. 
Unser Eindruck ist, daß sich diese Bestimmung da-
hin ausgewirkt hat, daß solche Umwandlungsfälle in 
sozial unverträglicher Weise zurückgegangen sind. 
Der vorherige Zustand wäre in der Tat nicht mit der 
zusätzlichen Nachfrage nach Wohnraum verein-
bar. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Wünschen Sie eine 
zweite Zusatzfrage? — Bitte schön, Herr Kollege. 

Meininghaus (SPD): Herr Staatssekretär, würden 
Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß die von Ihnen 
genannten Maßnahmen zum Schutz der Mieter bei 
Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentums-
wohnungen, wie beispielsweise verlängerte Sperr-
fristen oder die Tatsache, die Sie noch genannt ha- 
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ben, daß die Mieter ein Vorkaufsrecht haben, nicht 
verhindern können, daß Mieter aus ihrer Wohnung 
verdrängt werden, nicht, weil sie die Mietgesetze 
nicht kennen — — 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Herr Kollege Mei-
ninghaus, Sie sind dabei, hier in Frageform eine 
Feststellung zu treffen. Das ist nach unserer Ge-
schäftsordnung nicht erlaubt. 

Meininghaus (SPD): Schönen Dank, Herr Präsi-
dent. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Werden sonst noch 
Fragen gestellt? Sie haben nur zwei Fragen. 

Meininghaus (SPD): Darf ich dann diese Frage zu 
Ende führen? 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Wenn Sie eine Frage 
stellen, bitte sehr. 

Meininghaus (SPD): Würden Sie also zur Kenntnis 
nehmen, daß all diese Maßnahmen bisher jedenfalls 
nicht dazu geführt haben, die vielen kleinen Mög-
lichkeiten, die ein Vermieter hat, um den Mieter her-
auszudrängen, zu verhindern? 

Dr. Schmid, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, al-
lein die Existenz von gesetzlichen Vorschriften ga-
rantiert den Schutz betroffener Mieter nicht. Es ist, 
wie Sie mit Recht feststellen, notwendig, daß eine 
ausreichende Information über diese Vorschriften 
gegeben wird und daß darüber hinaus nicht nur Mie-
ter, sondern auch Vermieter, Notare usw. über in die-
sem Zusammenhang aufkommende Fragen aufge-
klärt werden. Diesem Aufklärungsbedürfnis hat 
sich die Bundesregierung in den vergangenen Jah-
ren in besonderer Weise gestellt. Sie führt auch die 
rückläufige Zahl sozial unverträglicher Umwand-
lungsfälle — auf das ganze Bundesgebiet gesehen, 
von lokalen Verhältnissen abgesehen — mit auf 
diese Aufklärungstätigkeit zurück. 

Vizepräsident Dr. h. c. Leber: Das Wort zu weiteren 
Zusatzfragen wird nicht gewünscht. Damit sind die 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
beantwortet. Ich danke Ihnen für die Beantwortung, 
Herr Staatssekretär. 

Wir kommen damit an das Ende der Fragestunde. 
Die Fragen 83 und 84 des Abgeordneten Dr. Spöri, 97 
des Abgeordneten Eigen, 98 und 99 des Abgeordne-
ten Funk (Gutenzell), 112 und 113 des Abgeordneten 
Dr. Klejdzinski werden von den Antragstellern zu-
rückgezogen. Die übrigen Fragen werden schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen ab-
gedruckt. 

Die Fragestunde ist damit zu Ende. 

Präsident Stücklen: Bevor wir in der Tagesordnung 
fortfahren, gebe ich dem Hause bekannt, daß ich den 
beiden fraktionslosen Abgeordneten Coppik und 
Hansen heute brieflich mitgeteilt habe, daß sie mit 
ihrem Verhalten während der Rede des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten von Amerika, Ronald Rea-
gan, vor dem Deutschen Bundestag die parlamenta-

rische Ordnung bewußt und gewollt auf das gröb-
lichste verletzt haben und ich lediglich mit Rück-
sicht auf unseren Gast und in dem Bestreben, die an-
sonsten würdig verlaufene Sitzung nicht zu unter-
brechen, davon abgesehen habe, die an sich fälligen 
Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Ich habe beiden 
Abgeordneten in einem Brief jedoch nachträglich 
meine schärfste Mißbilligung für ihr Verhalten aus-
gesprochen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Ich rufe den 
Tagesordnungspunkt 9 auf: 

Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Strafvollzugsgesetzes 
— Drucksache 9/1697 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Rechtsausschuß 

Meine Damen und Herren, im Ältestenrat ist für 
die Aussprache ein Beitrag bis zu zehn Minuten für 
jede Fraktion vereinbart worden. — Ich sehe, das 
Haus ist damit einverstanden. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Olderog. 

Dr. Olderog (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Entwurf 
des Bundesrates will zwei spezielle Probleme zum 
Strafvollzugsgesetz regeln. 

Problem Nr. 1: Nach § 51 Abs. 4 und 5 und nach § 75 
Abs. 3 des Strafvollzugsgesetzes sind Überbrük-
kungsgeld und Entlassungshilfe des Strafgefange-
nen im normalen Strafvollzug über die allgemeinen 
Pfändungsschutzvorschriften hinaus unpfändbar. 
Die Frage, die dieser Gesetzentwurf nun aufwirft: 
Soll das auch für diejenigen Straftäter möglich wer-
den, die auf Grund eines Urteils eines Strafgerichts 
in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in ei-
ner Entziehungsanstalt untergebracht sind? 

Mit Hilfe einer Ermächtigung für den Landesge-
setzgeber will der Gesetzentwurf dies erreichen, um 
damit die soziale Position der Untergebrachten in 
gleicher Weise wie die des Strafgefangenen im nor-
malen Strafvollzug zu schützen. 

Meine Damen und Herren, ich halte diese Rege-
lung nicht für unproblematisch. Warum? Die unter-
schiedliche Behandlung der normalen Strafgefange-
nen einerseits und jener Verurteilten, die in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entzie-
hungsanstalt untergebracht worden sind, anderer-
seits, ergibt sich aus einer Grundsatzentscheidung 
des Strafvollzugsgesetzes: Die strafrechtlich dort 
Untergebrachten sollen im wesentlichen nicht an-
ders als die anderen Patienten, die etwa auf Grund 
landesrechtlicher Vorschriften dort untergebracht 
worden sind, behandelt werden. Für die im Kran-
kenhaus oder in einer Entziehungsanstalt unterge-
brachten Straftäter sind vor allem ärztliche, medizi-
nische Gesichtspunkte maßgebend. Das ergibt sich 
schon aus den §§ 136 und 137 des Strafvollzugsgeset-
zes. Sie leben dort mit Patienten zusammen — die 
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anderen sind in der Mehrzahl —, die dort aus nicht-
strafrechtlichen Gründen eingewiesen sind. 

Der leitende Gesichtspunkt für das Strafvollzugs-
gesetz in seiner bisherigen Regelung war, daß man 
nicht zweierlei Recht in den Landeskrankenhäusern 
haben wollte. Dieser Gedanke ist auch in der offiziel-
len Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zum Strafvollzugsgesetz 1973 ausdrücklich 
hervorgehoben worden. Man fürchtete sonst Unzu-
träglichkeiten in diesen Krankenhäusern, die es oh-
nehin mit mancherlei Problemen zu tun haben. Der 
damalige Gesetzgeber wollte also eine Aufsplitte-
rung des Rechts innerhalb der psychiatrischen 
Krankenhäuser und Entziehungsanstalten vermei-
den. Deshalb auch die Zuständigkeit des Landesge-
setzgebers in diesen Fragen. 

Meine Damen und Herren, wir sollten daher sehr 
sorgfältig prüfen — ich kann dazu heute keine ab-
schließende Antwort geben —, ob wir den in diesem 
Gesetzentwurf aufgezeigten Weg gehen wollen. Zu 
prüfen wäre etwa auch, ob man nicht durch eine Än-
derung der allgemeinen Pfändungsschutzvorschrif-
ten das politische Ziel, das mit diesem Gesetzent-
wurf verfolgt wird, noch besser erreichen könnte, 
und zwar in der Weise, daß alle Gruppen, die in einer 
ähnlichen Lage sind, davon Nutzen ziehen könn-
ten. 

Meine Damen und Herren, zum Problemkreis 
Nr. 2: Es geht um die Frage der Rechtswegregelung. 
Auch hier bietet der Gesetzentwurf eine Ermächti-
gung für den Landesgesetzgeber an. Statt des Ober-
landesgerichts soll die Strafvollstreckungskammer 
für die Entscheidung über Rechtsmittel zuständig 
sein, wenn der Landesgesetzgeber dies will. Auch 
hier stellt sich die Frage, ob das Prinzip der Gleich-
behandlung der Untergebrachten durchbrochen 
werden soll. Strafrechtlich und landesrechtlich Un-
tergebrachte befinden sich doch zum selben Zweck 
im Krankenhaus, in der Anstalt, nämlich in erster 
Linie, damit sie dort geheilt werden, aber auch zu ih-
rem eigenen Schutz und zum Schutz der Allgemein-
heit. 

Die praktischen Fragen, die sich dort stellen, stel-
len sich eben für beide Gruppen der dort Unterge-
brachten gleich, sowohl für die strafrechtlich wie 
auch für die aus anderen rechtlichen Gründen dort 
Untergebrachten. Ich denke, auch hier sollten wir 
sorgfältig prüfen, ob das nicht dafür spricht, einen 
einheitlichen Rechtsbehelf, einen einheitlichen 
Rechtsweg vorzusehen. Dabei ist auch besonders zu 
beachten, daß hier nicht etwa vollstreckungsrechtli-
che Entscheidungen in Frage stehen, für die heute 
auch bei nach den §§ 63, 64 des Strafgesetzbuches 
Untergebrachten die Strafvollstreckungskammer 
des Landgerichts zuständig ist. 

Meine Damen und Herren, sollte man allerdings 
den vom Gesetzentwurf angestrebten Weg gehen, 
dann sollte dem Vorschlag der Bundesregierung ge-
folgt werden, den Rechtsweg bundeseinheitlich 
zwingend vorzusehen. Wir sollten auf diese Weise ei-
ner Rechtszersplitterung entgegenwirken. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ab-
schließend ein Wort zur Bedeutung dieses Gesetz-
entwurfs im allgemeinen sagen. 

Ich habe mich bei der Lektüre dieser Drucksache 
gefragt: Ist die Neuregelung dieser beiden genann-
ten Punkte so wichtig, daß sich dafür der Aufwand 
eines gesonderten Gesetzgebungsverfahrens lohnt? 
Muß deswegen wirklich die ganze Gesetzgebungs-
maschine des Bundesrats und des Bundestages in 
Bewegung gesetzt werden? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, wir als Politiker und Ab-
geordnete verurteilen draußen in unseren Reden 
und Diskussionen immer wieder die Gesetzesflut 
und versprechen unseren Bürgern, daß wir tatkräf-
tig dagegen ankämpfen wollen. Wenn ich mir das 
hier so angucke, frage ich mich: Muß dieses Gesetz 
wirklich sein? Ist es unbedingt notwendig? Hat es in 
der Praxis Probleme gegeben, die eine Neuregelung 
erfordern? Ich habe mich danach erkundigt. Mir ist 
davon nichts bekanntgeworden. 

Sicher könnten die zuständigen Fachreferenten in 
den Länderministerien und im Bundesjustizmini-
sterium eine ganze Reihe von Detailpunkten nen-
nen, deren Regelung oder Ergänzung wünschens-
wert wäre. Warum sind diese zwei doch relativ unbe-
deutenden Detailfragen herausgegriffen worden? 
Sollte das eine Ergänzung zum Entwurf eines Straf-
vollzugsfortentwicklungsgesetzes sein? Aber jener 
Entwurf dürfte inzwischen längst gestorben sein, 
wenn ich es richtig sehe; jedenfalls habe ich lange 
nichts mehr davon gehört. Er ist vermutlich aus fi-
nanziellen Gründen gestorben. 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns immer 
wieder klarmachen: Nicht jede gute Idee von uns 
oder von einem Fachreferenten oder von einer Kon-
ferenz aller Fachreferenten von Bund und Ländern 
sollte den Gesetzgebungsapparat in Bewegung set-
zen können. Wir Abgeordneten, aber natürlich auch 
der Bundesrat sollten nur dann einen Gesetzentwurf 
einbringen, wenn es dafür zwingende Gründe gibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Politische Verdienste, meine Damen und Herren, er-
werben wir heute nicht unbedingt dadurch, daß wir 
Gesetzesinitiativen ergreifen. Derjenige erwirbt 
Verdienste, der überflüssige Gesetze verhindert. 
Auch unter diesem Gesichtspunkt, meine Damen 
und Herren, sollten wir die Bundesratsinitiative, ge-
boren im schönen Land Hessen, kritisch prüfen. — 
Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat Herr Abgeordne-
ter Dr. Schwenk. 

Dr. Schwenk (Stade) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Olderog, der 
schmale Entwurf erinnert mich nicht gerade an Ge-
setzesflut, sondern vielleicht an das Auslaufen einer 
kleinen Welle. Man könnte natürlich sagen: Viel we-
nig macht auch ein Viel. Aber das liegt hier j a nicht 
vor. 
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Schönen Dank, daß Sie mich darauf hingewiesen 

und erklärt haben, von wem die Initiative kommt. 
Ich hatte beim niedersächsischen Referenten nach-
gefragt. Er war in seinem Amt aber neu; er wußte 
das noch nicht. Jedoch wußte er mir eines zu sagen: 
daß außer dem niedersächsischen Maßregelvoll-
zugsgesetz vom 1. Juni 1982, herausgegeben am 
7. Juni 1982 — ich habe es gerade in die Hand be-
kommen —, in der Tat nur die Hessen ein Maßregel-
vollzugsgesetz verabschiedet haben. Die anderen 
Länder sind noch im Verzug. Deswegen konnten 
auch nur diese beiden Länder in Betracht kom-
men. 

Wenn auch die anderen Bundesländer schon tätig 
gewesen wären, dann wäre es vielleicht eine von 
breiteren Kräften getragene Initiative gewesen. 
Aber die Quantität hat hier an der Qualität nichts zu 
rütteln. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Die 
Mehrheit des Bundesrats hat doch zuge

-

stimmt!) 

— Das ist richtig. Hoffentlich mit der Selbstver-
pflichtung, daß die anderen Länder darangehen, 
ebenfalls Maßregelvollzugsgesetze zu beschließen. 
Das wäre schön. Aber, Herr Kollege Erhard, lands-
mannschaftlich sind Sie da ja außer Obligo. Die an-
deren Kollegen sind dran; die können zu Hause noch 
nachfragen. 

Eben ist gefragt worden: Ist die Sache wirklich so 
bedeutsam, daß deswegen der Bundesgesetzgeber in 
Bewegung gesetzt werden muß? Ich würde sagen: 
Hier wird wegen ganz anderer Dinge Papier be-
druckt, teilweise mit Erfolg und Absicht, teilweise, 
Herr Kollege Olderog, um damit ein bißchen Ein-
druck von Aktivität zu machen. Das kennen wir 
auch. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Das 
glaube ich! — Heiterkeit und Beifall bei der 

CDU/CSU) 

Daran sind viele beteiligt. — Herr Kollege Erhard, 
wir bekommen ja auch von Ihrer Fraktion immer 
wieder etwas vorgelegt. Im Zusammenhang mit dem 
nächsten Tagesordnungspunkt können wir ja ein 
bißchen in der „Vergangenheitskiste" wühlen. Da 
werden wir das sehen. 

Aber zur Sache. Ich meine schon, es ist der Rede 
und auch des Tuns wert, eine Erweiterung des Straf-
vollzugsgesetzes in Gang zu setzen. Ich glaube 
kaum, daß wir uns damit zuviel Arbeit machen wer-
den. Aber die Nachprüfung des niedersächsischen 
Maßregelvollzugsgesetzes in diesem Punkt hat erge-
ben, daß die Rechtslage durchaus schwierig und 
nicht ganz übersichtlich ist. Die Niedersachsen ha-
ben sich nämlich auch Gedanken darüber gemacht, 
wie das schmale Geld, das von den Betreffenden 
bzw. von der Anstalt für sie zurückgelegt wird, vor 
einem Gläubigerzugriff geschützt werden kann. 
Maßgabe dabei ist, daß das Geld für den Lebensun-
terhalt für einen Monat reicht. Einen solchen Betrag 
möchte man nicht nur mit Blick auf den Strafentlas-
senen aus der Vollzugsanstalt, sondern auch gerne 
mit Blick auf jenen sicherstellen, der aus strafrecht-
lichen Gründen im psychiatrischen Krankenhaus  

oder in einer Entziehungsanstalt ist. Für diesen Per-
sonenkreis gibt es keine Schutzvorschriften. Das 
normale Pfändungsrecht reicht dafür nicht; denn 
das ist auf normale Bezüge ausgerichtet. Darauf 
kann auch der Landesgesetzgeber nicht ohne weite-
res Bezug nehmen. 

Die Niedersachsen haben sich damit geholfen, daß 
sie auf Vorschriften aus dem Allgemeinen Teil des 
Sozialgesetzbuchs verwiesen haben. Es sind, wenn 
ich mich richtig erinnere, die §§ 38 bis 59. Hier 
kommt § 54 des Allgemeinen Teils des Sozialgesetz-
buchs in Frage, der einmalige und laufende Geldlei-
stungen schützt, nicht aber angesammeltes Geld. 
Nun sehe ich doch einen qualitativen Unterschied 
zwischen demjenigen, der auf Grund strafgerichtli-
cher Verurteilung in einer solchen Anstalt ist, und 
demjenigen, der auf Grund eigenen Entschlusses 
oder etwa einer Bestimmung seines Vormunds — 
oder wer sonst für ihn zuständig ist — dort unterge-
bracht ist; denn diejenigen, die dort auf Grund straf-
gerichtlicher Verurteilung sind, haben draußen nor-
malerweise ganz andere Verbindlichkeiten, mehr 
Gläubiger, die Zugriff nehmen wollen, als andere. 
Das ist dabei nicht zu vergessen. 

Ob nun wirklich eine unterschiedliche Behand-
lung des auf Grund strafgerichtlicher Verurteilung 
dort Befindlichen und der anderen so außer Be-
tracht bleiben muß oder ob die Rechtslage so be-
trachtet werden muß, daß er sich, abgesehen von der 
Unterbringung, in derselben Situation wie derjenige 
befindet, der in Strafhaft ist, ist wiederum fraglich. 
Das wesentliche Anliegen ist — und darum geht 
es —, das für ihn zurückgelegte Geld für die ersten 
vier Wochen außerhalb der Anstalt vor einem Zu-
griff zu sichern. Dazu würde es einer Erweiterung 
des Strafvollzuggesetzes bedürfen, das derartige 
Schutzvorschriften schon hat. Angesichts des dazu 
geringen erforderlichen Arbeitsaufwandes sollte es 
uns der Mühe wert sein, einen entsprechenden Ge-
setzesbeschluß zu fassen. 

Selbstverständlich müssen wir vorher überlegen, 
ob wir eine bundeseinheitliche Regelung oder eine 
Ermächtigung für die Länder beschließen wollen. 
Da schließe ich mich Herrn Olderog an: Wenn, dann 
den ganzen Schritt, nämlich bundeseinheitlich, und 
nicht den halben Schritt, den der Bundesrat vorge-
schlagen hat; wahrscheinlich — ich komme wieder 
darauf zurück —, weil die anderen Bundesländer 
mit einem eigenen Maßregelvollzugsgesetz noch 
nicht nachgezogen haben. Da aber die Fachgruppe 
der Leiter der psychiatrischen Anstalten bereits ei-
nen Musterentwurf erarbeitet hat, dürfte das mög-
lich sein. Ich würde mich freuen, wenn es dazu 
kommt. — Das war das eine Anliegen. 

Das zweite Anliegen ist, einen abgesicherten 
Rechtsweg für Beschwerden des Untergebrachten 
zu eröffnen. Auch hier ist die Rechtslage unsicher. 
Er ist ja gegen seinen Willen in der Anstalt, hat aber 
zur Zeit nur die Beschwerdemöglichkeit der Unter-
gebrachten, so daß für das, was er vorzubringen hat, 
die Anstaltsleitung und ihre übergeordneten Ver-
waltungsdienststellen zuständig sind, nicht aber die 
Strafvollzugskammer. Hier wird deutlich, daß eine 
rechtliche Gleichstellung mit den in der Vollzugsan- 
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stalt Befindlichen herbeigeführt werden sollte. 
Dann hätten wir einen klar abgegrenzten Rechts-
weg: Alle, die auf Grund Richterspruchs entweder 
im Vollzug oder in einer solchen Anstalt unterge-
bracht sind, haben den gleichen Rechtsweg. Das ist 
die Sachlage. Das sollten wir im Auge behalten. Da-
mit sollten wir uns befassen und — ich hoffe, ohne 
allzu großen Arbeits- und Papieraufwand — zu ei-
nem Schluß kommen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Bergerowski. 

Bergerowski (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Sie sehen, man kann auch über ein an 
sich ganz kleines und auf wenigen Zeilen dargestell-
tes Problem sehr nachdenklich reden und reden 
müssen. Das ist hier von den beiden Kollegen bereits 
getan worden. Das läßt ahnen, daß wir über diese 
Frage wohl am allerbesten im Ausschuß weiterre-
den, weil es darauf ankommt, einfach einmal auszu-
loten, was denn in dieser Frage für die Beteiligten 
sinnvollerweise geregelt werden muß. 

Bei der ersten Beratung, die wir in der eigenen 
Fraktion durchgeführt haben, sind wir zu dem Er-
gebnis gekommen, das, so wie es uns jetzt vorliegt, 
nicht einleuchtend genug begründet ist, weshalb die 
Regelung so lauten muß. Ich glaube, daß wir gut 
daran tun, folgendes im Auge zu behalten: Wenn 
man die Regelungen überhaupt als notwendig er-
achtet — hier ist ja das Argument nicht zu überse-
hen, daß es sich um eine Situation des Vollzugs nach 
einem strafrichterlichen Spruch handelt und daß 
damit auch die Behandlung dieses konkreten Falles 
gleich sein sollte; das ist sicherlich ein ganz wichti-
ger Gesichtspunkt auch unter dem Aspekt der Wie-
dereingliederung und des Zurückführens in die Ge-
meinschaft, der Resozialisierung also —, wird es för-
derlich sein, wenn wir dann auch gleich die Voraus-
setzung dafür schaffen, die Gleichstellung zu garan-
tieren, indem Überbrückungsgeld und Eingliede-
rungshilfen finanziell gesichert werden. Dann darf 
es nicht darauf ankommen, wo denn nun die Folgen 
eines strafrichterlichen Urteils vollzogen werden, ob 
das im Strafvollzug selbst ist oder im Maßregelvoll-
zug in einer Anstalt anderer Art. Unter diesem 
Aspekt bin ich auch der Meinung, daß der Einstieg 
für ein Regelungsbedürfnis schon richtig ist und wir 
da schon auf dem rechten Weg sind. 

Aber was mich an diesem Entwurf stört, ist: Wir 
würden damit die Möglichkeit schaffen, daß die Län-
der selbst Regelungen finden und daß wir einer 
Rechtszersplitterung Vorschub leisten würden. 
Denn es wäre sehr wahrscheinlich, daß das Angebot, 
das in diesem Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, ge-
macht wird, am Ende nicht alle Länder wahrnehmen 
würden. Damit wäre wohl auch für die Betroffenen 
unverständlich, daß sie von Land zu Land verschie-
den behandelt würden, wenn es um die Frage der 
Pfändung von angesammeltem Geld geht. Das geht 
nach meiner Vorstellung eigentlich nicht. Wenn man 
hier über eine Lösung nachdenkt, sollte man eine 
bundeseinheitliche Lösung ins Auge fassen. 

Dann bietet sich natürlich auch an, dieselben 
Überlegungen, wie sie der Kollege Schwenk auch 
angestellt hat, für die Frage des Rechtsweges zu 
treffen. Das brauche ich hier wohl nicht noch einmal 
auszuführen. 

Diese Angelegenheit ist von nicht allzu großer Be-
deutung, aber es gibt eben immer wieder das Bedürf-
nis, Dinge abzuklären, die nicht gut zu handhaben 
sind, und Lücken, die man sieht, zu schließen. Solch 
ein kleiner Beitrag zur Vereinheitlichung des 
Rechts, das mit der Vollstreckung von Strafurteilen 
zusammenhängt, ist wohl hier gemeint, und insoweit 
wollen wir dieses Bemühen im Ausschuß unterstüt-
zen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär Dr. de With. 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Vorlage des Bundesra-
tes reißt mit Sicherheit die Öffentlichkeit nicht von 
den Stühlen. Es handelt sich um den Vorschlag zur 
Änderung einiger weniger Paragraphen des Straf-
vollzugsgesetzes, eines Gesetzes, das wir erst jüngst 
verabschiedet haben. Und dennoch: Der Bundesrat 
will mit seiner Vorlage ein kleines Stück Ungerech-
tigkeit beseitigen und Rechtszersplitterung aufhe-
ben. Worum geht es dabei? 

Nach geltendem Recht sind das Überbrückungs-
geld und die Entlassungshilfe eines Inhaftierten 
nicht pfändbar, nicht jedoch so bei einem Unterge-
brachten, der z. B. in einer psychiatrischen Anstalt 
einsitzt. Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum 
der Gesetzgeber hier zwei im Grunde gleich gela-
gerte Fälle unterschiedlich handhabt. Es geht also 
darum, einer kleinen Minderheit zu helfen und sie 
mit ihren Angehörigen in den Stand zu setzen, den 
die Mehrheit der Inhaftierten in einer Justizvoll-
zugsanstalt bisher bereits hat. Dies ist zu billigen; 
dem stimmen wir alle gemeinsam zu. 

Mit dem zweiten Vorschlag zielt der Bundesrat 
darauf ab, den Versuch zu unternehmen, die Rechts-
mittel, die ein im Maßregelvollzug einsitzender In-
haftierter hat und die er jetzt beim Oberlandesge-
richt anbringen muß, so auszugestalten, wie dies be-
reits bei dem „normal" Inhaftierten der Fall ist, der 
nämlich seine Rechtsmittel beim Landgericht an-
bringen kann. Dies würde bedeuten, daß ein Stück 
Rechtszersplitterung beseitigt würde und daß das 
Oberlandesgericht eine Entlastung erführe. 

Beides sind also vernünftige Anliegen. 

Präsident Stücklen: Gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Olderog, Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär? 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Ja, selbstverständlich, Herr Präsi-
dent. 

Dr. Olderog (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ich 
wollte Sie gern fragen: Muß man nicht davon ausge-
hen, daß die strafrechtlich Untergebrachten in den 
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Kliniken voll integriert sind zusammen mit denen, 
die dort auf Grund landesrechtlicher Vorschriften 
untergebracht worden sind? Und würde die Behand-
lung dieser strafrechtlich Untergebrachten nach den 
Regeln der im Strafvollzug Einsitzenden nicht mög-
licherweise neue Ungerechtigkeiten schaffen im 
Verhältnis zu denen, die dort auf Grund landesrecht-
licher Vorschriften untergebracht sind? Schafft das 
nicht neue Ungerechtigkeiten? Schafft das nicht 
zweierlei Recht in den Krankenanstalten? 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Im Grunde genommen nicht, weil bei 
denen, um die es hier geht, eine Einweisung — wenn 
ich das einmal so untechnisch formulieren darf — 
durch einen Richterspruch im Rahmen eines Straf-
verfahrens erfolgt. Hier sollen zunächst Einheitlich-
keit und Gleichheit hergestellt werden. 

Im übrigen steht uns nichts im Wege, zu prüfen, ob 
wir auch den Punkt, den sie erwähnen, noch aufgrei-
fen sollten. Aber ich meine, man sollte zunächst ein-
mal die hier allseits erkannte Ungerechtigkeit besei-
tigen. 

Ich darf fortfahren: Das Ziel, das der Bundesrat 
mit seinen zwei Vorschlägen erreichen will, wird von 
allen unterstützt. Aber die Wege, die in Vorschlag ge-
bracht werden, können meiner Meinung nach keine 
Unterstützung erfahren. Dies haben hier bereits 
auch alle Vorredner dargetan. Die Wege, die der 
Bundesrat vorschlägt, würden zu einer neuen 
Rechtszersplitterung führen, weil der Gesetzesvor-
schlag des Bundesrates gegenüber den Ländern nur 
die Möglichkeit vorsieht, entsprechende Änderun-
gen durchzuführen. Dies würde in der Praxis mit 
großer Wahrscheinlichkeit dahin führen, daß das 
eine Land eine Gleichstellung vornimmt, das andere 
nicht, daß das eine Land die Möglichkeit eröffnet, 
zum Landgericht zu gehen, das andere nicht. 

Deswegen bittet auch die Bundesregierung, im 
Rahmen der Beratung dafür Sorge zu tragen, daß 
wir zu einer bundeseinheitlichen Regelung kom-
men. Wäre das der Fall, würde ein kleines bißchen 
Ungleichheit beseitigt, würde für etwas mehr Ge-
rechtigkeit gesorgt und würde eine Rechtszersplitte-
rung aufgehoben, ohne daß es zu einer neuen 
Rechtszersplitterung käme. — Vielen herzlichen 
Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Ich sehe keine weiteren Wort-
meldungen. Ich eröffne — — Ich schließe die Aus-
sprache. Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzent-
wurf des Bundesrates auf Drucksache 9/1697 an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Ist das Haus damit 
einverstanden? — Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch. Das ist so beschlossen. 

Ich war wegen der immer näher heranrückenden 
kulturellen Veranstaltung um 17.15 Uhr schon einen 
Punkt weiter. 

(Heiterkeit) 

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 10 auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb 
— Drucksache 9/1707 — 

Der  Ältestenrat hat für diese Aussprache eine 
Normalrunde vereinbart. — Ich sehe, das Haus ist 
damit einverstanden. 

Das Wort zur Begründung hat der Herr Parlamen-
tarische Staatssekretär Dr. de With. 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Herr Präsident. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Am 7. Juni 1909, also vor bei-
nahe exakt 73 Jahren, ist das Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb verkündet worden. Seitdem 
hat es sehr wenige Änderungen erfahren. Es ist ein 
Gesetz, das vorwiegend mit Generalklauseln arbei-
tet, ein Gesetz, von dem wir annehmen müssen, daß 
es in der Tat wirksam war und geholfen hat, Unlau-
terkeiten im Wettbewerb zu beseitigen. Nur hat die-
ses Gesetz von Anfang an an dem Mangel gelitten, 
daß es lediglich den Mitwettbewerbern Instrumen-
tarien zur Bekämpfung von Unlauterkeiten an die 
Hand gab, nicht jedoch gleichermaßen den Verbrau-
chern, die mindestens ebenso direkt wie die Mitbe-
werber von unlauteren Machenschaften beeinträch-
tigt werden, ungeachtet der Tatsache, daß selbstre-
dend die Instrumentarien, die für die Mitwettbewer-
ber geschaffen wurden, natürlich, wenn davon Ge-
brauch gemacht wird, den Verbrauchern, den Letzt-
abnehmern helfen. 

Die Bundesregierung will mit ihrer Novellierung 
jetzt letztendlich dieses UWG, wie es abgekürzt 
heißt, um eine echte Verbraucherschutzkompo-
nente bereichern. Daneben will die Bundesregie-
rung in zwei Bereichen weitere Änderungen bzw. 
Verbesserungen einführen. Einmal möchte die Bun-
desregierung erreichen, daß es zu gewissen straf-
rechtlichen Verbesserungen kommt, und zum ande-
ren, daß es Änderungen im Abmahnwesen gibt. Ich 
verweise hier nur auf das Stichwort „Abmahnverei-
ne". 

(Gnädinger [SPD]: Ein trauriges Kapitel!  — 
Erhard  [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Der 

beste Teil des Gesetzes!) 

Was die Änderungen der Strafrechtsnormen an-
langt, so geht es u. a. darum, die sogenannte progres-
sive Kundenwerbung, d. h. den Gebrauch von soge-
nannten Schneeballsystemen, unter Strafe zu stel-
len. Ich glaube, dies ist unbestritten: Hier muß end-
lich einmal zugegriffen werden, weil in diesem Be-
reich eine Menge Mißbrauch getrieben wird, vor-
nehmlich auf Kosten unerfahrener, insbesondere äl-
terer Leute. 

(Beifall des Abg. Gnädinger [SPD]) 

Was die Frage des Abmahnwesens anlangt, darf 
ich zunächst darauf verweisen, daß seit Bestehen, 
also seit mehr als 70 Jahren, das UWG die Möglich-
keit kennt, daß Verbände Unlauterkeiten durch Ab-
mahnungen beseitigen. Folgt der Angegriffene der 
ersten Abmahnung nicht, kann der Verband vor Ge-
richt gehen und klagen. Die Rechtsprechung hat nun 
diesen Verbänden die Möglichkeit gegeben, bereits 
für die erste Abmahnung bei dem Abgemahnten Ko- 
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sten einzutreiben. Das hat in der Praxis dazu ge-
führt, daß manch ein Rechtsanwalt die Gazetten 
durchblättert — wobei er mitunter sehr leicht Un-
lauterkeiten nach dem UWG findet —, diese, nach-
dem er sie aufgestöbert hat, mit Hilfe eines über 
Freunde zusammengebastelten Vereins en masse 
abmahnt und dabei jeweils, sagen wir, einen Betrag 
von 200 DM gegenüber den Abgemahnten als Unko-
sten eintreibt. Dies dient nicht dem Wettbewerb, 
sondern in erster Linie — wir dürfen es so formulie-
ren — seinem Portemonnaie. Daß das dem Sinn des 
UWG nicht gerecht wird, ist offenkundig. Deswegen 
ist die Bundesregierung der Meinung, daß derarti-
gen unseriösen Abmahnvereinen dadurch mit Nach-
druck ein Riegel vorgeschoben werden muß, daß wir 
ausschließen, daß für die erste Abmahnung ein Ent-
gelt verlangt werden kann. Fällt nämlich dieser „An-
sporn" weg, werden unseriöse Abmahner sicher 
nicht mehr darauf reflektieren, auf diese Art und 
Weise im Rahmen des Verfahrens Geld eintreiben 
zu wollen. 

(Gnädinger [SPD]: Sehr gut!) 

Die Bundesregierung begrüßt es ganz außeror-
dentlich, daß sich — ich muß sagen: wohl auf Grund 
dieses Vorschlages — die Industrie- und Handels-
kammern Köln, Aachen und Bonn mit anderen Insti-
tutionen in einem Verband zusammengeschlossen 
haben mit der ausdrücklichen Erklärung, künftig 
für erste Abmahnungen keine Kostenerstattung 
mehr zu verlangen. Ich darf das Verhalten dieser 
Selbsthilfeeinrichtung mit der Vorwegnahme des-
sen, was die Bundesregierung mit ihrer UWG-No-
velle wünscht, noch einmal ganz ausdrücklich begrü-
ßen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Je mehr die Selbsthilfekräfte der Wirtschaft in den 
Stand gesetzt werden, den Wettbewerb auf seriöse 
und saubere Art zu bereinigen, desto weniger wird 
mit Sicherheit die Stimme erhoben werden, auf öf-
fentlich-rechtlichem Wege für mehr Sauberkeit und 
Ordnung zu sorgen. 

Nun komme ich zum Kernpunkt, zum A und O der 
Novelle der Bundesregierung. Ich sagte eingangs, 
daß das bisherige Recht dem Verbraucher keine di-
rekte Möglichkeit gegeben hat, so wie sie der Mit-
wettbewerber aufzuweisen hat. Dies darf ich an ei-
nem Beispiel erläutern. 

Das geltende Recht kennt nur die Möglichkeit, zu-
gunsten des Mitbewerbers auf Unterlassung bzw. 
auf Schadenersatz zu klagen. Meist kommt es nur zu 
einer Unterlassungsklage mit der Folge, daß sich an 
diesem Geschehen das Wort gebildet hat, „unlaute-
rer Wettbewerb lohne sich fast immer". Mit diesem 
Wort muß ein- für allemal Schluß gemacht werden 
dadurch, daß auch den Verbrauchern entsprechende 
Instrumente in die Hand gegeben werden. 

Nun die angekündigte Erläuterung dessen, was 
die Bundesregierung mit ihrer Novelle will: Ange-
nommen, ein Hersteller produziert eine Ware, für 
die er unlauter wirbt. In diesem Fall kann der Kon-
kurrent — weil er fürchtet, daß sein Marktanteil 
kleiner wird —, wie ich bereits erwähnte, auf Unter-
lassung klagen und, wenn er glaubt, sein Schaden  

könne geschätzt werden, einen Schadenersatzan-
spruch geltend machen. Der Letztverbraucher hin-
gegen, der, auf diese unlautere Werbung vertrauend, 
zum Händler geht und dort seine Ware kauft, hat 
nach geltendem Recht keinen Schadenersatzan-
spruch gegenüber dem Hersteller und natürlich 
auch keine Möglichkeit, sich vom Vertrag zu lösen 
für den Fall, daß sich der Händler die unlautere Wer-
bung zunutze macht. 

(Gnädinger [SPD]: Leider wahr!) 

Aus diesem Grunde wollen wir mit der Gesetzes-
novelle dem Letztverbraucher die Möglichkeit ge-
ben, falls sich ein Händler die unlautere Werbung 
zunutze macht, sich vom Vertrag gegenüber dem 
Händler zu lösen. Wir wollen außerdem die Möglich-
keit schaffen, daß der Händler in diesem Fall für den 
eingetretenen Schaden bei dem Hersteller Regreß 
nimmt. 

Im übrigen wollen wir, daß der Verbraucher, der j a 
nicht in vertraglichen Beziehungen zum Hersteller 
steht, diesem gegenüber einen Schadenersatzan-
spruch geltend machen kann. Dies ist notwendig, 
weil der Bundesgerichtshof in seiner berühmten 
Prüfzeichenentscheidung aus dem Jahre 1974 ex-
pressis verbis einen Schadenersatzanspruch in sol-
chen Fällen ausgeschlossen hat. Er hat nämlich ge-
sagt, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
sei kein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, und damit die Ansprü-
che eines Endverbrauchers gegenüber dem Herstel-
ler — der Verbraucher hatte von einem Zwischen-
händler erworben — abgewiesen. Damit sollte ein

-

für allemal Schluß sein. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] mel

-

det sich zu einer Zwischenfrage) 

— Bitte schön, Herr Erhard. 

Vizepräsident Frau Renger: Sie gestatten. Herr Er-
hard, bitte. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU): Herr 
Staatssekretär, wäre es nicht am einfachsten, genau 
das, was der Bundesgerichtshof angenommen hat, 
durch einen einfachen Satz im UWG zu lösen, der 
lauten könnte: Dieses Gesetz ist ein Schutzgesetz im 
Sinne von § 823 Abs. 2 BGB. Dann wären alle die Fra-
gen gelöst. 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Nicht alle Fragen wären gelöst. Zum 
Beispiel wäre die Frage nicht gelöst, wie es mit dem 
Rücktrittsrecht ist, wenn sich der Zwischenhändler 
die unlautere Werbung des Herstellers zu eigen 
macht und damit zu einem großen Geschäft kommt. 
Denn nur wenn in diesem Fall der Letztverbraucher 
gegenüber dem Händler das Recht zum Rückritt hat, 
wird der Händler seinem Hersteller sagen: Hör mit 
dieser unlauteren Werbung auf; alle Verträge plat-
zen! Nur wenn der Händler die Möglichkeit hat, auf 
Grund der geplatzten Verträge Regreß beim Her-
steller zu nehmen, ist der Druck groß genug, die un-
lautere Werbung endlich zu stoppen. Es geht letzt-
lich darum, daß auch die Risikoschwelle des Herstel-
lers bei der Werbung erhöht wird. 
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Eine ganz andere Frage ist es, wie man das Scha-

denersatzrecht ausgestaltet. Dabei kann man über 
einige Variationen reden. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Staatssekretär, 
ich wollte mich nur entschuldigen. Sie halten eine 
Einbringungsrede. Dabei ist eigentlich eine Frage 
nicht zugelassen. Sie haben sie jedoch beantwortet; 
es wird also nicht so schlimm sein. Danke schön. 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Vielen Dank. 

Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. 
Wirbt ein Hersteller für ein Fahrrad, das 500 DM ko-
ste und fünf Gänge aufweise, mit dem Hinweis, dies 
könne die kleine Tochter mit dem kleinen Finger 
aufheben, führt das dazu, daß viele Väter bei dem 
Händler kaufen, weil sie glauben, dies sei ein halbes 
Rennrad. Stellt aber dann der Vater fest, wenn er die 
Pappe vom Fahrrad entfernt, daß zwar das Fahrrad 
500 DM gekostet hat und es auch fünf Gänge auf-
weist, daß aber die Tocher keineswegs das Fahrrad 
mit dem kleinen Finger aufheben kann, weil allen-
falls die Schutzbleche aus Leichtmetall sind — das 
ist ein gegriffenes Beispiel — dann fühlt er sich, wie 
man im Volksmund sagt, geleimt. 

Was kann jetzt der Letztverbraucher tun? Der 
Letztverbraucher hat zur Zeit kein Recht, gegen den 
Hersteller vorzugehen, weil er ja vom Händler ge-
kauft hat. Er wird in Schwierigkeiten geraten, wenn 
er gegenüber dem Händler den Vertrag rückgängig 
machen will, weil sich der Händler ja nur die Wer-
bung des Herstellers zu eigen gemacht hat. 

Mit dem neuen Recht wollen wir, falls das Fahrrad 
bei einem Dritten um 450 Mark gekauft werden 
kann, daß entweder der Letztverbraucher den Ver-
trag rückgängig macht und dann der Händler seine 
Ansprüche gegenüber dem Hersteller eintreiben 
kann oder aber daß der Letztverbraucher, falls er 
Schadenersatz wünscht, seine 50 DM Schadenersatz 
gegenüber dem Hersteller einklagen kann. Ich sag-
te, das Fahrrad habe 500 DM gekostet, es sei woan-
ders um 450 DM zu kaufen, und er sei nur durch eine 
unlautere Werbung zum Geschäftsabschluß ge-
bracht worden; dann könne er diese 50 DM direkt ge-
genüber dem Hersteller geltend machen. Weil das 
natürlich kein allzu großer Betrag ist, räumen wir 
zusätzlich die Möglichkeit ein, daß Verbände solche 
Schadenersatzansprüche sammeln und dann gebün-
delt geltend machen. Wir glauben, daß mit diesen 
beiden Möglichkeiten — Schadenersatzanspruch 
und Vertragslösungsrecht — nicht nur eine Verbrau-
cherschutzkomponente dem UWG beigegeben wird. 
Wir glauben auch, daß damit ein Stück mehr Ver-
braucherschutz-Gerechtigkeit erreicht und zugleich 
der Wettbewerb im Sinne des ursprünglichen Wol-
lens des UWG besser wird. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn dieses, wie wir 
meinen, für den Verbraucher sehr wichtige Gesetz 
alsbald und zügig beraten würde. Ich darf noch dar-
auf verweisen, daß die Wissenschaft und, ich meine, 
auch die Opposition, so wie ich Ihre Anträge verste-
he, gegen einen Schadenersatzanspruch und gegen 
ein Vertragslösungsrecht im Grunde keine Einwen-

dung haben. Um so eher und leichter sollte es mög-
lich sein, hier einen Schritt nach vorn zu tun. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Ich danke Ihnen, Herr 
Staatssekretär. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Sauter (Ichenhausen). 

Sauter (Ichenhausen) (CDU/CSU): Frau Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wieder 
einmal hat die Bundesregierung einen Gesetzent-
wurf — den zur Änderung des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb — mit gehöriger Verspä-
tung vorgelegt. Und wieder einmal mußte sie dazu 
gewissermaßen durch einen Gesetzentwurf der 
Union gezwungen werden. Es ist durchaus unklar, 
ob innerhalb der Koalitonsfraktionen tatsächlich 
der Wille zur Novellierung vorhanden ist. Immerhin 
wurde Mitte der letzten Legislaturperiode schon ein-
mal ein Gesetzentwurf der Regierung eingebracht. 
Dieser war zugegebenermaßen um vieles schlechter 
als der jetzige. Aber auch an dem jetzigen ist nicht 
alles Gold, was glänzt. 

(Gnädinger [SPD]: Immerhin glänzt er!  — 
Dr.  Klein [Göttingen] [CDU/CSU]: Glänzt 

da was?) 

— Manche meinen noch, es würde glänzen. 

Der letzte Regierungsentwurf ist nicht dem Zeit-
ablauf zum Opfer gefallen. Vielmehr war die Unei-
nigkeit im Lager der Koalitionsfraktionen so groß, 
daß es zu einer abschließenden Beratung und zur 
Verabschiedung eines Gesetzes nicht mehr gekom-
men ist. Es ist zu hoffen, daß dies den jetzigen Ent-
würfen erspart bleibt. Denn es muß dringend etwas 
geschehen, insbesondere auch im Interesse des Mit-
telstandes. Eine Novellierung ist unbedingt erforder-
lich, da gerade dieses Rechtsgebiet immer wieder an 
die tatsächlichen Gegebenheiten im Wirtschaftsle-
ben angepaßt werden muß. Dabei ist dafür Sorge zu 
tragen, daß Wettbewerb, Wettbewerber und Ver-
braucher geschützt und gestärkt werden gegen Miß-
brauch und Unlauterkeit. 

Insbesondere in folgenden Punkten hebt sich der 
jetzige Entwurf positiv vom letzten ab und trägt da-
bei den insbesondere von uns und vom Bundesrat 
vorgetragenen Bedenken Rechnung: erstens beim 
Verzicht der Erstreckung des Schadenersatzanspru-
ches der Abnehmer bei Wettbewerbsverletzungen 
auf das positive Interesse, zweitens bei der einheitli-
chen Behandlung der Verbände zur Förderung ge-
werblicher Interessen und der sogenannten gewerb-
lichen Klageverbände im Hinblick auf den Unterlas-
sungsanspruch und drittens bei der Neufassung der 
Voraussetzungen für das Rücktrittsrecht des Abneh-
mers in den Fällen, in denen die den Rücktritt be-
gründende unlautere Werbung nicht vom Vertrags-
partner, sondern von einem Dritten ausging. 

In einem weiteren Punkt scheinen die jetzt ge-
machten Vorschläge zur sinnvollen Problemlösung 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode — 106. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 16. Juni 1982 	6449 

Sauter (Ichenhausen) 
beizutragen, nämlich bei den sogenannten Gebüh-
ren- oder Abmahnvereinen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Beide Ausdrücke sind aus meiner Sicht eine außer-
ordentlich vornehme Umschreibung für die Spitzbu-
ben, die sich hier zuhauf tummeln. 

(Beifall bei allen Fraktionen — Zuruf von 
der SPD: „Spitzbuben" ist richtig!) 

Die Tätigkeit der meisten Abmahnvereine begrün-
det sich leider nicht aus dem Willen und der Notwen-
digkeit, für einen sauberen Wettbewerb zu sorgen; 
vielmehr ist den meisten der Wettbewerbsgedanke 
völlig egal; ihnen geht es weder um Verbraucher-
noch um Wettbewerberschutz, ihnen geht es um die 
eigene Kasse. 

(Dr. Bötsch [CDU/CSU]: So ist es!) 

Das Unwesen der Kredithaie wurde somit in den 
letzten Jahren um das Unwesen der Gebührenhaie 
erweitert. Unser Tun muß darauf ausgerichtet sein, 
denjenigen Schutz zu gewähren, die den unlauteren 
Wettbewerb unmöglich machen, und diejenigen aus-
zuschalten, die aus angeblicher Sorge um den Wett-
bewerb ihre eigenen Taschen mittels Gebühren voll-
stopfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Tätigkeit der sogenannten Gebühren- und Ab-
mahnvereine beruht darauf, daß ein Verband nach 
§ 13 UWG nach der bisherigen Rechtsprechung be-
reits für die Abmahnung eines Wettbewerbsversto-
ßes die Erstattung seiner Aufwendungen nach den 
Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag 
verlangen kann. Umstritten war und ist, ob der Ver-
band dem Verletzer auch die Kosten eines Rechtsan-
walts in Rechnung stellen kann. Die Praxis billigt 
dem Verband jedenfalls regelmäßig ohne nähere 
Nachprüfung zumindest die Erstattung einer soge-
nannten Kostenpauschale zu, die derzeit bei ca. 150 
DM liegt. Diese Rechtslage wird etwa ab 1980 in stei-
gendem Maße von unseriösen Verbänden dazu ge-
nutzt, in großem Umfang und formularmäßig tat-
sächliche oder auch nur angebliche Wettbewerbs-
verstöße abzumahnen, die zumeist lediglich auf ei-
ner intensiven Zeitungslektüre basieren. Die Ko-
stenpauschale wird im Abmahnschreiben in Rech-
nung gestellt. Da sich Gewerbetreibende aus Un-
kenntnis oder weil sie den damit verbundenen Auf-
wand scheuen, gegen solche Abmahnungen häufig 
nicht zur Wehr setzen, stellt ein solches Vorgehen im 
Regelfall eine beträchtliche Einnahmequelle für den 
Verein und seine Hintermänner dar, wobei davon 
ausgegangen werden kann, daß von diesen Vereinen 
pro Tag zwischen 20 und 100 Abmahnschreiben ge-
fertigt werden. 

In letzter Zeit sind verstärkt Abmahnaktionen von 
Gewerbetreibenden zu beobachten. Auch diesen bil-
ligt die Rechtsprechung den oben genannten Erstat-
tungsanspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag 
zu, und zwar regelmäßig unter Einschaltung der An-
waltskosten, also bei dann erhöhten Kosten. 

Die Gerichte haben versucht, diese Mißbräuche 
durch eine Einschränkung der Verbandsklagebe-
fugnis zu steuern. Abgesehen davon, daß zahlreiche 

Abnehmer das Risiko der gerichtlichen Auseinan-
dersetzung scheuen und es deshalb oft nicht zu einer 
Überprüfung der Verbandsklagebefugnis kommt, ist 
der Nachweis eines Mißbrauchs jedenfalls mit er-
heblichen Schwierigkeiten verbunden. Erst in jüng-
ster Zeit sind vermehrt Entscheidungen bekanntge-
worden, in denen Untergerichte die Klagebefugnis 
eines Verbandes wegen Mißbrauchs verneint haben. 
Eine Rechtsprechung der Obergerichte, durch die ei-
nem Verband die Klagebefugnis wegen Mißbrauchs 
abgesprochen worden wäre, liegt jedoch meines Wis-
sens bisher noch nicht vor. Die Rechtsprechung hat 
dieses Problem also nicht im Griff, und sie kann es 
bei der jetzigen Gesetzeslage auch nur schwerlich in 
den Griff bekommen. Insbesondere hilft die Ein-
schränkung der Verbandsklagebefugnis dort nicht, 
wo die Abmahnung durch einen selbständigen Ge-
werbetreibenden erfolgt. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus 
sachgerecht, wenn die Voraussetzungen der Klage-
befugnis für Verbände neu geregelt werden. Die un-
seriösen Gebührenscheffler können aber nur dann 
wirklich ausgeschaltet werden, wenn der Anspruch 
auf Ersatz der Aufwendungen und der Abmahnung 
ausgeschlossen wird, zumindest beim ersten Mal. 

Folgende Gesichtspunkte sind hier aus meiner 
Sicht nochmals zu berücksichtigen. 

Erstens. Eine sachliche Beschränkung der Ver-
bandsklagebefugnis kann das Problem allein nicht 
lösen, da damit auf Gewinnerzielung gerichtete Ab-
mahnaktivitäten von Einzelgewerbetreibenden, ge-
gebenenfalls in Verbindung mit Rechtsanwälten, 
nicht verhindert werden können. 

Zweitens. Die Rechtsprechung zur Erstattung von 
Abmahnkosten nach den Grundsätzen der Ge-
schäftsführung ohne Auftrag begegnet erheblichen 
rechtsgrundsätzlichen Bedenken. Sie geht davon 
aus, daß der Abmahnende durch die Abmahnung ein 
Geschäft des Abgemahnten wahrnehme, da er die-
sem die Kosten eines Rechtsstreits erspare. Dieser 
Ausgangspunkt, die Abmahnung als ein Geschäft im 
Interesse des Abgemahnten, der schließlich zahlen 
muß, erscheint lebensfremd. Mit derselben Begrün-
dung könnte im übrigen auch in anderen Fällen der 
Wahrung eigener Rechte argumentiert werden, der 
Verletzte nehme dadurch ein Geschäft des Verlet-
zers wahr, daß er nicht gleich zu Gericht gehe, son-
dern seine Ansprüche außergerichtlich geltend ma-
che. Diese Konsequenz ist bisher zu Recht nicht ge-
zogen worden. Vielmehr gilt der allgemeine Grund-
satz, daß der Verletzte die außergerichtlichen Ko-
sten seiner Rechtswahrung grundsätzlich selbst zu 
tragen hat, 

(Zustimmung des Abg. Kleinert [FDP]) 

wenn ihm nicht das Gesetz einen Schadenersatzan-
spruch zubilligt, z. B. aus Verzug oder aus unerlaub-
ter Handlung. 

Somit bedeutet die jetzt vorgeschlagene Regelung 
keineswegs eine besondere Benachteiligung der 
Verbände nach § 13 UWG bzw. der Mitbewerber, son-
dern führt lediglich die durch die Rechtsprechung 
der vergangenen Jahre begünstigte Sonderentwick- 
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lung im Wettbewerbsrecht auf den nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen geltenden Stand zurück. 

Drittens. Der geplante Eingriff des Gesetzgebers 
führt allerdings zu einer gewissen Beschränkung 
der Verbandsklagetätigkeit auch bei seriösen Ver-
bänden. Ferner riskieren private Mitbewerber künf-
tig wieder, die Kosten einer erfolgreichen Abmah-
nung selbst tragen zu müssen. Dies entspricht je-
doch allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Soweit der 
Wettbewerbsverstoß schuldhaft erfolgt ist, ist der 
Verletzer zum Schadenersatz und damit auch zur 
Erstattung der anfallenden Kosten der Rechtswah-
rung verpflichtet. Die vorgesehene Regelung ist also 
sinnvoll und wirft die unlauteren Verbände mangels 
dann nicht mehr vorhandenen Interesses aus dem 
Rennen. 

Hinsichtlich der Einführung eines Registrie-
rungsverfahrens beim zuständigen Amts- oder 
Landgerichtspräsidenten für Verbraucherverbände 
oder gewerbliche Verbände als Voraussetzung der 
Klagebefugnis ist der Bundesregierung dringend 
anzuraten, diesen Vorschlag bei den Ausschußbera-
tungen wieder fallen zu lassen. Neben dem erhebli-
chen bürokratischen Aufwand, dem ein entspre-
chender Nutzen nicht gegenübersteht, ist insbeson-
dere darauf zu verweisen, daß das Prozeßgericht 
sich auf die zeitlich zurückliegende Registrierung 
grundsätzlich nicht verlassen kann und deshalb 
selbst die sachliche Legitimationsvoraussetzung 
prüfen muß. Außerdem könnte die Eintragung dazu 
führen, daß mit ihr Mißbrauch getrieben wird oder 
gar dem Verein ein irreführender Anstrich von Legi-
timität verliehen wird. 

Hinsichtlich der vorgesehenen gebündelten Gel-
tendmachung von Ansprüchen, Herr Staatssekre-
tär, dürfte das Problem wohl darin zu sehen sein, daß 
bei dem großen Teil der dann doch verhältnismäßig 
geringen Beträge es wohl dem Verbraucher nicht 
nahegebracht werden kann, hierfür entsprechende 
Aktivitäten zu unternehmen und gegebenenfalls sei-
nen Anspruch über 5 DM oder 10 DM an einen Ver-
band abzutreten. Ich glaube, daß das Problem, das 
Sie lösen wollen, auch mit der gebündelten Klage 
nicht in den Griff zu bekommen sein wird. Deshalb 
wäre es vielleicht sinnvoll, wenn hier noch einmal 
über neue Vorschläge nachgedacht werden könnte. 

Leider, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
findet sich im derzeitigen Regierungsentwurf nichts 
zu §§ 7 ff. UWG. Nach Ansicht vieler handelt es sich 
hier um die erneuerungsbedürftigsten Bestimmun-
gen des gesamten UWG. Im Ausverkaufs- und Räu-
mungsverkaufsrecht treten in der Praxis große Miß-
stände und große rechtliche Unklarheiten auf. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU) 

Es muß dafür Sorge getragen werden, daß Umge-
hungen und Mißbräuche im Aus- und Räumungsver-
kaufsrecht verhindert werden. Die dringendsten Pro-
bleme des Aus- und Räumungsverkaufsrechts sind 
im Gesetzentwurf der CDU/CSU vom Juli vergange-
nen Jahres weitestgehend erfaßt worden. Es wäre 
nicht nur zu wünschen, sondern ist dringend erfor-
derlich, daß sich die zuständigen Ausschüsse in ih

-
ren Beratungen dieser Vorschläge und natürlich 
auch des gesamten Gesetzentwurfs von CDU und 
CSU nochmals annehmen und ihn auch so verab-
schieden, damit die jetzige Novellierung des Geset-
zes nicht Stückwerk bleibt. — Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Schwenk. 

Dr. Schwenk (Stade) (SPD): Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auch wir sind kulturell interes-
siert; dennoch harren wir aus. Aber wir werden auch 
dafür sorgen, daß das Interesse an der Kultur zum 
Schluß nicht zu kurz kommt. 

Herr Kollege Sauter, Sie haben hier wie eine 
Brandungswelle die Aussage heranrollen lassen, wie 
sehr die Bundesregierung endlich etwas zu tun von 
Union bzw. Bundesrat gedrängt werden mußte. Nun, 
ich glaube, ganz das gleiche ist das noch nicht. Diese 
Aussage steht auch in umgekehrtem Verhältnis zur 
Anwesenheit des Bundesrates. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Mit der Pression von der Seite her ist es also nicht so 
gewaltig. 

(Sauter [Ichenhausen] [CDU/CSU]: Der 
wird von uns vertreten!) 

Wenn ich bedenke, wie viele Vorschläge der Bundes-
rat zur Ergänzung gemacht hat, muß ich sagen, die 
wären schon zu begründen gewesen. 

(Dr. Klein 	[Göttingen] 	[CDU/CSU]: 
Schauen Sie einmal, wie reichhaltig die 

Bundesregierung vertreten ist!) 

— Ja, durch den zuständigen Staatssekretär, Herr 
Kollege Klein. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU]: Das ist 
aber überzeugend! — Weiterer Zuruf von 

der CDU/CSU: Opulent!) 

Auf der anderen Seite haben wir nicht einmal die 
Referenten, und das ist schon ein bißchen bedauer-
lich. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Auch wegen des 
Fußballspiels!) 

— Ja, das kann sein, aber auch das fände ich nicht so 
gut. Lassen Sie mich das ruhig einmal sagen. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU]: Sie dür

-

fen alles sagen!) 

— Ich sage nicht alles, Herr Kollege Klein. Ich weiß 
nicht, warum Sie jetzt gekränkt sind, nachdem ich 
das bezüglich des Bundesrates einmal moniert 
habe. 

Was lange währt, soll endlich gut werden. Wir ha-
ben durch die vielen Vorschläge, die wir bekommen 
haben, reichlich Beratungsgegenstände für einen 
Änderungsentwurf, und es ist ja auch schon zur Ge-
nüge dargestellt worden, welche Anliegen der Ge-
werbetreibenden in puncto „Schutz vor mißbräuchli-
cher Verwendung des Begriffs Räumungsverkauf" 
vorgebracht worden sind. Darüber haben wir hier 
auch schon am 10. September des vergangenen Jah- 
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res gesprochen. Wir haben seinerzeit gesagt, daß 
dies in den Ausschußsitzungen mit berücksichtigt 
werden soll. 

Dabei ist allerdings auch darauf hinzuweisen: Die-
ses Gesetz soll ein Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb darstellen, nicht aber ein Gesetz gegen 
den Wettbewerb, der in der freien Marktwirtschaft 
seine Chance sucht und dabei selbstverständlich 
auch immer darauf angelegt ist, dem Schwächeren 
Schwierigkeiten zu machen. Wir wollen mit diesem 
Gesetz nicht den Wettbewerb an sich beschränken, 
sondern dem unlauteren Wettbewerb entgegentre-
ten. Dies werden wir während der gesamten Bera-
tungen im Auge behalten müssen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir haben nicht nur den seriösen Anbieter vor un-
lauterem Wettbewerb des Mitbewerbers zu schüt-
zen, sondern auch den Verbraucher vor Übervortei-
lung. Dieser Dritte im Bunde war in der ursprüngli-
chen Gesetzgebung noch weitgehend übersehen 
worden, und deshalb haben wir das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb auch immer zu den han-
delsrechtlichen Gesetzen gezählt. Es bedurfte ver-
schiedener Anstöße in der neueren Zeit, um dem 
Verbraucher seinen gebührenden Platz in der Wirt-
schaftsordnung zu verschaffen. Er gehört zum Kräf-
tespiel von Angebot und Nachfrage, und zwar nicht 
nur als dankbarer Abnehmer, sondern auch als 
schützenswerter Kunde. 

Unlauterer Wettbewerb ist Ärgernis für jeden an-
ständigen Bieter, der sich an faire Usancen hält. Er 
ist ein Ärgernis für den Verbraucher, der für gutes 
Geld nicht den Gegenwert erhält, den er wirklich ha-
ben will und auch erwarten darf. 

Das Gesetz stammt aus dem Jahre 1909. Es ist 73 
Jahre alt, also schon etwas ehrwürdig. Seine letzte 
große Veränderung hat es 1969 erfahren. Damals ist 
auch der Verbraucherschutz durch Verbände — mit 
seinen Klagebefugnissen — eingeführt worden. 1974 
sind erweiterte strafrechtliche Vorschriften hinein-
gekommen. Seither wird weiter an der Verbesse-
rung des Gesetzes gearbeitet. 

Unlauterer Wettbewerb ist die Schattenseite des 
freien Marktes. Überall, wo es Freiheiten und 
Rechte gibt, ist deren Mißbrauch nicht weit. Wo 
Licht ist, ist Schatten. Wo Geld mit ehrlicher Mühe 
verdient werden will, gibt es ebenso den Drang nach 
schneller Münze. Wo der ehrliche Markt geschützt 
werden soll, muß unlautere Tätigkeit bekämpft wer-
den. Unlauterer Wettbewerb fördert nicht die freie 
Marktwirtschaft; er stört, er verzerrt. Die Nachhal-
tigkeit des Kampfes gegen Machtmißbrauch zeigt, 
wie wichtig uns die Wahrung soliden Wirtschaftsge-
barens ist. 

Der Verlauf der Grenzlinie zwischen lauterem 
und unlauterem Wettbewerb ist eine stets neu zu 
findende Aufgabe. Die einen sehen sie hier, die ande-
ren dort, je nach Interessenlage. Wie immer, wenn 
die Verschiebung von Grenzen zur einen oder ande-
ren Seite von hohem wirtschaftlichem Interesse ist, 
gibt es darum den Streit, die Frage z. B.: Wo hört ag-
gressive Werbung auf, wo fängt unlauterer Wettbe-
werb an? Darum streiten nicht nur die Wettbewer-

ber untereinander, sondern auch die Verbraucher 
mit Anbietern. Oder anders: Wieweit entspricht z. B. 
Motivation des Kunden zum Erwerb den allgemein 
anerkannten Überzeugungen über übliches Markt-
geschehen? Wann gleitet der Versuch, den umworbe-
nen Käufer zum Geschäft zu bewegen, in unseriöse 
Beeinflussung ab, die den wahren Willen des Kun-
den überlagert, was er sich nicht mehr gefallen las-
sen muß? Wo werden seine eigenen Abwehrkräfte 
für ausreichend gehalten, und wo muß er von Rechts 
wegen vor Überrumpelung, Einvernahme, Täu-
schung geschützt werden, deren Geschick oder 
Nachdrücklichkeit er aus eigener Kraft nicht begeg-
nen kann? 

Wir können als Gesetzgeber nur allgemeine 
Richtlinien geben. Der Einzelfall kann von uns nicht 
geregelt werden. Insbesondere können wir uns nicht 
in Kasuistik verstricken. Gerade das werden wir 
auch bei den Überlegungen zum Räumungsverkauf 
und all dem, was dort vorgeschlagen wird, genau im 
Kopfe haben müssen. 

Die Einzelfallösung müssen wir der Rechtspre-
chung überlassen. Sie kann im Einzelfall feststellen, 
wer der Unterlegene ist, dem geholfen werden muß. 
Sie hat das schon öfter getan und uns damit dan-
kenswerterweise Richtwerte vorgegeben. Wir müs-
sen einiges konkretisieren und weitere Grundlagen 
für die Mißbrauchsbekämpfung geben, damit auch 
zugegriffen werden kann. 

Bei der Fortentwicklung dieses Gesetzes werden 
wir die Grenzen zwischen unlauterem Wettbewerb 
und Machtmißbrauch zu beachten haben. Beim 
UWG geht es um die Bekämpfung unsauberer Ma-
chenschaften. 

Nach Feststellung des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Patent-, Urheber- 
und Wettbewerbsrecht in München werden die Ver-
braucher jährlich um 1,5 bis 2 Milliarden DM ge-
schädigt. Die Beträge, die wegen unlauteren Auftre

-

tens am Markt in die falschen Kanäle geraten, ent-
gehen nicht nur den seriösen Anbietern, sondern 
auch den Kunden, nicht immer als Schaden, weil sie 
mitunter auch etwas Wertvolles in die Hand bekom-
men, allerdings mitunter auch etwas, was sie gar 
nicht brauchen und was sie eigentlich ganz anders 
haben wollten. 

In der vergangenen Legislaturperiode lag der Ge-
setzentwurf vor, die Beratungen kamen aber nicht 
zum Abschluß. Er hat Veränderungen erfahren. 

Die Schwerpunkte, mit denen wir es heute zu tun 
haben, sind erstens strafrechtliche Verbote, und 
zwar wegen unwahrer Werbeangaben, die nicht 
mehr nur Absicht voraussetzen, sondern einfachen 
Vorsatz. Wir wissen alle, wie schwer Absicht im 
Strafrecht zu beweisen ist, so daß man hier schon bei 
vorsätzlicher Irreführung tätig werden kann. Wir 
hoffen, daß damit die Strafvorschrift besser greifen 
kann. 

Die progressive Kundenwerbung — sie ist hier 
schon genannt worden — hat viele, die leichtgläubig 
waren, die sich überhaupt keinen Überblick ver-
schafft haben, in Schwierigkeiten gebracht. Letzt-
lich haben sie und nicht der Absatz der vom Anbie- 
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ter in Aussicht gestellten Ware den Anbieter finan-
ziert. 

Dankenswerterweise ist auch die Betriebsspio-
nage hier aufgenommen und verschärft worden. Es 
sollen also nicht nur Handel und Kunde geschützt 
werden, sondern auch der Erzeuger. In einer hoch-
technisierten Wirtschaft ist das von besonderer Be-
deutung, weil bereits kleinere Beute bei Betriebs-
spionage von erheblichem wirtschaftlichen Wert 
sein kann. 

Über die Abmahnvereine ist hier schon sehr viel 
gesprochen worden. Ich kann mich dem anschließen. 
Dem muß entgegengetreten werden. Ich will das nun 
nicht um weitere Beispiele erweitern, sondern nur 
noch darauf hinweisen, daß diese allgemeine Seuche 
sogar dazu geführt hat, daß klar rechtswidrige Ab-
mahnungen bei völlig unwissenden Käufern, bei 
Tante Emma auf dem Lande, gegriffen haben. Im 
Norden hat einmal jemand gezahlt, als einer in ei-
nem ganz dummerhaften Brief mit dem „Bundes-
wirtschaftsgericht" gedroht hat. Solche Verunsiche-
rungen müssen wir selbstverständlich abbauen. 

Ich meine, wir sollten uns noch einmal überlegen, 
ob wir dabei bleiben, daß die erste Abmahnung nicht 
mit Kosten belegt werden darf. Es könnte dazu füh-
ren, daß mancher nach dem Prinzip verfährt: Erst 
einmal mit einer an sich unzulässigen Werbung wer-
ben und dann einmal abwarten, was kommt. — Wir 
haben im Ausschuß Gelegenheit, dazu Stellung zu 
nehmen. Es sieht zwar günstig aus, unseriösen Klä-
gern diesen Anreiz zu nehmen, aber das Pendel 
könnte auch zu weit ausschlagen. Dazu kann ich 
jetzt hier noch nicht Stellung nehmen; wir müssen 
darüber nachdenken. 

In der Vergangenheit ist nur dem Mitbewerber 
Schadenersatz zugebilligt worden, wenn ein anderer 
Mitbewerber unlauter tätig wurde. Wir wissen, daß 
derartige Fälle selten verfolgt worden sind, zumal es 
dem Mitbewerber schwerfiel, darzutun, welchen 
Schaden er eigentlich erlitten hat. Rein rechtssyste-
matisch fällt aus heutiger Sicht auf, daß der Ver-
braucher selbst dabei nicht gesehen worden ist. Um 
hier die formelle Gleichheit herzustellen, ist es rich-
tig, den Verbraucher als möglichen Geschädigten 
nun auch aufzuführen und ihm ein eigenes Scha-
densersatzrecht zuzubilligen. 

Von dem sogenannten „großen Schaden", also dem 
positiven Vertragsschaden, hat der Entwurf Abstand 
genommen. Jetzt wird der negative Schaden vorge-
schlagen. Wir werden im Rechtsausschuß auch dar-
über noch einmal intensiv nachzudenken haben, ob 
wir das verfolgen, wie wir dem stattgeben und ob wir 
auch dem Vorschlag folgen, derartige Schadenser-
satzansprüche auf Verbände zu übertragen, damit 
sie gebündelt geltend gemacht werden können. Im 
übrigen würde diese Bündelung zu konzentrierten 
Verfahren führen; sie würde also eine Vielzahl ein-
zelner Klagen vermeiden helfen und damit auch zu 
einer Vereinheitlichung der Rechtsprechung beitra-
gen. 

Wir werden uns ebenfalls das Rücktrittsrecht an-
sehen, und zwar hier ein Rücktrittsrecht einfacherer 
Art, bei dem nicht die arglistige Täuschung — wie im 

BGB — nachgewiesen werden muß, sondern allein 
die unrichtige Angabe. Hier muß seitens des Anbie-
ters also schon qualitativ ein gröberer Verstoß vor-
liegen, nämlich eine unwahre Angabe, und nicht 
etwa die Verwendung unzulässiger Werbemethoden 
mit möglicherweise zutreffenden Angaben. Diesen 
Qualitätsunterschied muß man im Auge haben, 
wenn man überlegt, ob dem Erwerber ein Rücktritts-
recht zuzugestehen ist. Denn warum soll er am Ver-
trag festgehalten werden, wenn er einer unrichtigen 
Werbung aufgesessen ist, der er mangels eigener 
Sach- und Fachkenntnisse nicht entgegentreten 
konnte? 

Ich bin im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Sau-
ter, nicht der Meinung, daß wir auf eine Registrie-
rung von Verbänden verzichten sollten. Ich kann es 
nicht ganz verstehen, daß wir einerseits keinerlei 
Bedenken haben, daß jeder eingetragene Verein und 
jede Änderung in einem eingetragenen Verein beim 
Amtsgericht zu registrieren sind, was oftmals nur 
ein formaler Vorgang ist. Nehmen Sie mal einen 
kleinen Sportverein! Da wird aus einem Stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Vorsitzende, und der bishe-
rige Vorsitzende tritt ins Glied zurück und wird Re-
visor. All das muß dem Amtsgericht immer wieder 
zur Registratur mitgeteilt werden. 

(Helmrich [CDU/CSU]: Schlimm genug!) 

— Sehen Sie! Aber bislang habe ich von Ihnen kei-
nen Antrag gesehen, der zum Inhalt hätte, das zu än-
dern, Herr Helmrich. Sie können also Aktivitäten 
entfalten. Aber bei den Verbraucherverbänden 
scheuen wir da bereits zurück. Hier sehe ich die Ver-
hältnismäßigkeit des Arbeitsaufwands nicht mehr. 
Sonst müßten wir Konsequenzen auf anderer Seite 
ziehen. 

Es wird gesagt, durch die Eintragung sehe sich ein 
Verband in der Lage, einen marktschreierischen 
Briefkopf zu haben, bei dem jeder, der einen solchen 
Brief bekomme, vor Angst in die Knie gehe. Das 
müssen wir auch einmal überlegen. Ich sehe das 
aber noch nicht so. 

Im übrigen begrüße ich, daß für die Klageerhe-
bung Obergrenzen vorgesehen werden sollen. 

(Glocke der Präsidentin) 

— Ich komme gleich zum Schluß. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Das 
war eine gute Bemerkung!) 

— Schönen Dank, Herr Kollege, ich komme gele-
gentlich darauf zurück, wenn Sie das Wort haben. — 
Insbesondere wäre es nicht sinnvoll, wenn Verbän-
de, die auf Grund öffentlicher Dotierung klagen, viel 
Geld an den Justizfiskus ausgeben müßten und im 
Rückweg vom Finanzminister wieder die Erstattung 
bekämen. Ich halte es für richtig, so vorzugehen, wie 
es jetzt vorgesehen ist. 

Wir haben viel Beratungsstoff. Es wird interes-
sante Beratungen geben. Gehen wir an die Arbeit 
und warten wir ab, zu welchem Ergebnis wir kom-
men! — Schönen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 
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Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr Ab-
geordneter Kleinert. 

Kleinert (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Ich bin darauf auf-
merksam gemacht worden, daß wichtige Vertreter 
der Nation bereits dabei sind, sich warmzulaufen; 
ich sollte es deshalb kurzmachen. Aber es handelt 
sich hier nicht um eine Pflichtrunde, bei der wir uns 
zum Schluß noch etwas warmlaufen. 

Bei dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt 
hat Herr Olderog sehr eindrucksvoll und meines 
Beifalls völlig sicher hier Ausführungen darüber ge-
macht, wie wichtig es sei, auch in Kleinigkeiten an 
die Bekämpfung der Gesetzesflut zu denken. Es geht 
wirklich nicht an, daß sonntäglich dagegen gewet-
tert wird, während wir uns alltäglich damit begnü-
gen, daß es „das bißchen" ja noch sein könnte. Auch 
der Ozean setzt sich bekanntlich aus Tröpfchen zu-
sammen und aus sonst nichts. Und Graf Bobby hat 
einmal festgestellt: Man sieht nur das Oberste. 

(Heiterkeit) 

Diese Weisheit sollte man auch bei diesem Gesetz 
scharf im Auge behalten. 

Herr Staatssekretär de With hat hier vorgetragen, 
daß sich das Gesetz seit 1909 offensichtlich Verdien-
ste immerhin für die meisten der damals schon weit-
blickend gedachten Zwecke erworben hat und dafür 
ausreichend war. Diese Tatsache kann natürlich nur 
Grund sein, äußerst vorsichtig an die Veränderung 
eines seit so langer Zeit bewährten Gesetzes heran-
zugehen und das Regelungsbedürfnis lieber einmal 
mehr als einmal zu wenig zu überprüfen. 

Bei früheren Gelegenheiten — zum Teil befinden 
wir uns hier ja unter Veteranen dieses Gesetzge-
bungsversuchs — haben wir schon erwähnt, daß wir 
hier in sehr guter Gesellschaft streiten. Hingegen 
habe ich von Verbrauchern überhaupt noch nie ge-
hört, daß sie unter den hier beklagten Mängeln lei-
den. Zu diesem Thema äußern sich lediglich die Ver-
braucherverbände, deren Vorstände, soweit ich 
übersehe, höchst losen Kontakt zu breiten Massen 
von Verbrauchern haben, sondern sich im wesentli-
chen durch Parthenogenese zu erneuern pflegen, 
weit entfernt von demokratischen Gepflogenheiten, 
denen wir uns hier z. B. unterziehen müssen, was 
uns dann auch eine andere Art von Verpflichtungen 
auferlegt. Von Verbrauchern habe ich also im Ge-
gensatz zu den Verbänden zur Notwendigkeit der 
Regelung, insbesondere hinsichtlich des interessan-
ten Punktes des Schadensersatzes, überhaupt noch 
nichts gehört. 

Sehr wohl aber von dem doch wohl als sachver-
ständig anzusehenden Deutschen Richterbund, der 
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt vor dieser Ge-
setzgebung und der damit zwangsläufig verbunde-
nen zusätzlichen Belastung der Gerichte gewarnt 
hat. Dieser Gesichtspunkt der Belastung der Ge-
richte ist ehrlicherweise angeführt worden, aber 
nicht mit richterlichem Eigennutz — zum Schluß 
handelt es sich ja nur um eine Frage der Stellenbe-
schaffung bzw. Stellenvermehrung, die dann wieder 
vom Steuerzahler zu bezahlen wäre, sprich: vom 
Verbraucher —, sondern mit sehr nachdenklichen 

Betrachtungen über das Wesen des Rechtsschutzes, 
die Grenze des Rechtsschutzes, seine Notwendigkeit 
untermauert worden. Insbesondere ist auf die Be-
denklichkeit hingewiesen worden, auf Gebieten, auf 
denen Rechtsschutz offenbar gar nicht vermißt wird, 
zur Suche nach Rechtsschutz erst geradezu heraus-
zufordern, die Suche danach sozusagen anzurei-
zen. 

Der Präsident des Deutschen Richterbundes, Herr 
Leonardy, hat im Januar dieses Jahres dazu vor der 
rechtspolitischen Vereinigung in Bonn einen sehr 
beachtenswerten Vortrag gehalten, den Sie viel-
leicht einmal in der April-Nummer der „Deutschen 
Richterzeitung" nachlesen. An der entscheidenden 
Stelle heißt es — interessanterweise unter Zitierung 
dieses Gesetzes; aber wirklich nur als Beispiel und 
nicht, weil das die einzige Sorge wäre —: Hiermit 
würde eine weit über das in der Bevölkerung ver-
wurzelte Rechtsempfinden hinausschießende Be-
gehrlichkeit nach Rechtsschutz geradezu erst provo-
ziert. Das ist meiner Ansicht nach genau das Beden-
ken, das hier wie in einigen anderen Fällen berück-
sichtigt werden muß, wenn man zu so etwas heraus-
fordert, wenn man fragt, ob das in den einzelnen 
Punkten wirklich alles so sein muß, wie es vorge-
schlagen ist. 

Wir bezweifeln nach wie vor, daß es sich beim 
Wettbewerbsrecht im wesentlichen auch nur mit um 
ein Verbraucherschutzgesetz handelt. Der Verbrau-
cherschutz ist in einer Fülle von Gesetzen geregelt, 
von denen einige erst in letzter Zeit trotz auch da-
durch zusätzlich hervorgerufenen Rechtsschutzbe-
dürfnisses — unserer Ansicht nach zu Recht —, wie 
z. B. das Gesetz betreffend die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, verabschiedet worden sind. 
Aber die eigentliche Materie ist die Regelung des zi-
vilrechtlichen Verhältnisses zwischen dem Verbrau-
cher und seinem Lieferanten, so wie wir das im BGB 
und in einigen Spezialvorschriften — eine nannte 
ich soeben — vorfinden, und eben nicht die Rege-
lung des Wettbewerbs, der zwischen den Wettbewer-
bern stattfindet. 

Nach liberaler Auffassung hat ein vernünftig, na-
türlich auch nach Regeln stattfindender Wettbewerb 
für den Verbraucher nützliche Folgen, ohne daß die-
ser selbst unmittelbar in die Art des Wettbewerbs 
eingeschaltet wäre. Er ist vielmehr, wenn es richtig 
läuft — was nicht immer der Fall ist —, dessen Nutz-
nießer. Darum sollte man die Sache weiterhin im 
wesentlichen unter den Hauptbeteiligten abwickeln, 
nämlich den Wettbewerbern und ihren Verbänden. 

Im Ausschuß sollte man noch einmal sehr sorgfäl-
tig prüfen, ob dieser Schadensersatz wirklich so 
wünschenswert ist, wie man das glaubt. Ich kann es 
mir nicht versagen, zum wiederholten Male auf die 
Entstehungsgeschichte hinzuweisen. Tatsächlich ist 
dieser Schadenersatz zur Finanzierung der Ver-
bände erfunden worden. Sei haben eine Sitzung ab-
gehalten, auf der sie sich unter anderem mit dieser 
interessanten Frage beschäftigt haben und dann zu 
dem Ergebnis gekommen sind, daß der Schadenser-
satzanspruch für den einzelnen von so minimalem 
Nutzen und Interesse sei, daß bei der gebündelten 
Geltendmachung der zu erzielende Gesamterlös 
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zweckmäßigerweise bei den Verbraucherverbänden 
bleibe, weil es zu lästig sei, ihn an den einzelnen wei-
terzureichen. Erst in Verfolg der weiteren Debatte 
ist man von dieser — übrigens sehr einleuchtenden 
— Idee der Erhebung einer Sondersteuer unter Ein-
schaltung der Gerichte wieder abgekommen. Mit 
den Spätfolgen haben wir uns immer noch zu befas-
sen. Wenn man diese historische Entwicklung nicht 
im Auge behält, kommt man leicht hinsichtlich des 
Bedarfs zu falschen Ergebnissen, auch hinsichtlich 
gewisser Argumente, die man in dem Zusammen-
hang hört. 

Wir werden diese Diskussion im Ausschuß weiter-
führen können, und wir werden wohl auch, so denke 
ich heute hoffnungsfroh, dieses Mal zu einem Ab-
schluß kommen können, weil das Gesetz, wofür ich 
der Bundesregierung ausdrücklich danken möchte, 
insgesamt wieder einmal schlanker geworden ist. 
Das haben übrigens viele Gesetze an sich, die man 
längere Zeit liegen lassen hat; ein Vorgang, der die-
ses Parlament ermuntern sollte, nicht allzu bereit-
willig auf Vorschläge einzugehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Da er nicht nur schlanker geworden ist, sondern hier 
auch einige durchaus regelungsbedürftige Dinge an-
gesprochen sind, die, wie ich meine, in sehr einleuch-
tender Weise geregelt werden sollen, besteht ein An-
reiz, diese Novellierung nun wirklich zu Ende zu 
bringen und dann auch wieder zu einem gewissen 
Rechtsfrieden in der rechtspolitischen und gesetzge-
berischen Landschaft zu kommen. 

Ich nenne da insbesondere die sehr gelungene, 
aber völlig automatisch wirkende Regelung hin-
sichtlich der Abmahnvereine, denen man nicht 
durch irgendwelche Verwaltungseingriffe und 
kunstvolle Definitionen hinsichtlich ihres Vereins-
zwecks, sondern einfach durch Entzug des materiel-
len Interesses mit der ersten Mahngebühr das Inter-
esse nimmt, wenn sie nicht idealistisch an der Auf-
rechterhaltung eines lauteren Wettbewerbs interes-
siert sind, hier überhaupt tätig zu werden. 

Was hier in Wirklichkeit vor sich geht, hat auch je-
ner 17jährige Schüler aus Essen, der der Reife sei-
ner Klasse in diesem Punkt wohl erheblich voraus 
war, ganz deutlich erkannt. Er hat auf das ganze 
schmückende Beiwerk von Vereinseintragung unter 
mühsamer Herbeizitierung der vorhin erwähnten 
Schwiegermutter und anderer Verwandter verzich-
tet, weil das ohnehin für die Sache gar nicht wesent-
lich ist, sondern hat sich höchstselbst und allein 
Briefköpfe drucken lassen, hat sich auch die Mühe 
einer Kontrolle der Wettbewerbsverstöße erspart, 
weil er davon ausgegangen ist, die fänden ohnehin 
statt, und hat sich dazu einen interessanten Adres-
satenkreis ausgesucht, nämlich die Gastronomen. 
Er hat einfach allen geschrieben, sein Verein habe 
festgestellt, sie hätten schlecht eingeschenkt, sie 
möchten das ab sofort unterlassen und ihm im übri-
gen die Abmahngebühr schicken. 

(Heiterkeit) 

Der Junge hatte das, was hier in Wirklichkeit vor 
sich geht, tatsächlich genau erfaßt und in einer sehr 
klarsichtigen Weise daraus seine Konsequenzen ge

-

zogen, womit ich das nicht rechtlich billigen, aber 
doch für folgerichtig halten will. 

(Frau Dr. Wilms [CDU/CSU]: Wie war der 
Erfolg?) 

— Der Erfolg war beachtlich. Es muß in dem ange-
sprochenen Personenkreis prima facie die Vermu-
tung bestanden haben, er habe vielleicht nicht un-
recht. 

(Heiterkeit) 

Das hat der Mann sehr richtig erkannt. 

Aber so muß es ja nicht sein. Gerade weil man an 
diesem Beispiel besonders deutlich sieht, welche 
Mißbräuche hier getrieben werden, sind wir dank-
bar, daß das auf einfache und einleuchtende Weise 
geregelt werden soll. 

Deshalb wird man auch über die Registrierung 
noch einmal nachdenken können. Es ist durchaus 
richtig, was Herr Kollege Sauter hier gesagt hat: Es 
gibt soundso viele Vereinigungen, die sich durch 
welche Art von Registrierung auch immer in ihrem 
Ansehen gehoben fühlen. Deshalb haben wir hier 
schon gewisse Gesetze verabschiedet, die ich jetzt 
nicht nennen möchte. Solch ein Fall könnte hier 
auch eintreten. Es gibt ja bekanntlich auch eine Li-
ste der beim Deutschen Bundestag gemeldeten In-
teressenvertreter und Interessenvertretungen. Von 
der Einführung dieser Liste hat man sich seinerzeit, 
wie ich höre, versprochen, die Zahl solcher Vertre-
tungen würde zurückgehen. Das Gegenteil ist rich-
tig. Es hat ein ungeheurer Run auf die ehrenvolle 
Eintragung in diese Liste eingesetzt. Das unterstützt 
sehr, was hier vorhin über die Wirkung solcher Regi-
strierungen gesagt worden ist. Das werden wir im 
Ausschuß zu besprechen haben. 

Die Frage der Schneeballgeschäfte verführt mich 
noch — ich bitte mir das nachzusehen — zu einem 
kurzen Ausflug in ein Thema, das man immer wie-
der streifen kann: wieweit nicht auch Schaden, der 
einem Bürger, einem Verbraucher entsteht, seiner 
pädagogischen Wirkung wegen in Kauf genommen 
werden kann. Ich kenne keine dramatischen Schädi-
gungen durch das Schneeballsystem — ich will mich 
aber gern eines Besseren belehren lassen — und 
frage mich, ob die mathematischen Fähigkeiten all 
der Menschen, die glauben, man müsse nur zu genü-
gend vielen antreten, dann würde man etwas krie-
gen, ohne dafür bezahlen zu müssen, durch das prak-
tische Exempel nicht doch nachhaltig gestärkt wer-
den. Nur dann, wenn in der Vergangenheit wirklich 
ernsthafte Schäden aufgetreten sind, wäre ich be-
reit, diesen Bildungsvorgang humorloserweise ein-
fach abzubrechen. Wenn es sich um kleinere Be-
träge handelt, dann ist das gute alte Wort, wonach 
man auch durch Schaden klug werden kann, viel-
leicht eine zusätzliche Erwägung wert. 

(Sehr richtig! bei der FDP) 

Die übrigen Punkte, die dafür sprechen, zu einer 
möglichst baldigen Verabschiedung des Gesetzent-
wurfs zu kommen, sind von den Herren Vorrednern 
schon gewürdigt worden. Ich erwähne ebenfalls 
noch die Betriebsspionage, die in letzter Zeit wohl 
erheblich an Bedeutung gewonnen hat. 
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Ich hoffe, daß es uns zum Schluß gelingen wird, 

die unterschiedlichen Vorstellungen einschließlich 
des vorliegenden Entwurfs der Union zusammenzu-
führen. Bei diesen Duplikaten ist ja ohnehin nie 
recht klar, wer von wem in welcher Weise zu wel-
chem Zeitpunkt etwas übernommen hat, so daß ins-
besondere bei einem so alten Gesetzgebungsvorha-
ben der Streit darüber, wer die Vorlage im letzten 
Jahr und wer sie in diesem Jahr eingebracht hat, 
zum wiederholten Male sehr müßig ist. Weil das al-
les irgendwo aus den gleichen Quellen gespeist wird, 
werden wir uns zum Schluß darauf einigen kön-
nen. 

Was die Räumungsverkäufe und den Mißbrauch 
dabei angeht, werden wir dann sicherlich auch dem 
Mittelstand einiges Nützliche bringen können. Ich 
bin allerdings nicht der Ansicht von Herrn Sauter, 
daß das Gesetz insgesamt unter besonderer Berück-
sichtigung der zusätzlichen Belastungen durch die-
sen Schadenersatzanspruch etwa in besonderer 
Weise dem Mittelstand dienen würde, in dem Punkt 
sicherlich nicht! 

Zum Schluß wiederhole ich einfach noch einmal: 
Wenn hier zusätzliche Kosten entstehen, wenn hier 
wegen vergleichsweise sehr geringer Beträge in ei-
nem Verhältnis von Aufwand und Nutzen, das unse-
rer Ansicht nach vermutlich zu ungünstig ist, um zu 
einer Regelung zu kommen, zusätzlich die Gerichte 
bemüht werden, dann wird zum Schluß in jedem 
Falle der Verbraucher bezahlen; ob als Verbraucher, 
der eben nicht von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
macht — das sind die allermeisten — oder ob als 
Steuerzahler, das wird ihm gleichgültig sein. Gefun-
den wird das Geld, das hier unnütz ausgegeben wer-
den würde, nirgendwo, sondern es wird immer nur 
beim letzten, beim kleinen Steuerzahler, beim klei-
nen Verbraucher geholt. Hoffentlich können wir den 
Betroffenen das ersparen. — Ich danke Ihnen sehr 
herzlich. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 
Die Überweisungsvorschläge des Ältestenrates erse-
hen Sie aus der Tagesordnung. Erhebt sich dagegen 
Widerspruch? — Das ist nicht der Fall. Dann ist das 
so beschlossen. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Wirtschaft 
(9. Ausschuß) zu der Unterrichtung durch die 
Bundesregierung 
Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Rates 
über die Angabe des Ursprungs bestimmter 
aus Drittländern eingeführter Textilwaren 
— Drucksachen 9/1333, 9/1691 — 

Berichterstatterin: 
Frau Abgeordnete Dr. Skarpelis-Sperk 

Die Berichterstatterin wünscht nicht das Wort. 

Interfraktionell ist eine Aussprache von fünf Mi-
nuten je Fraktion vereinbart worden. Ich eröffne die 

Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. 
Schwörer. 

Dr. Schwörer (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Das große Ereig-
nis rückt näher. Deshalb will ich versuchen, mich 
sehr kurz zu fassen. 

Bei der heutigen europäischen Materie handelt es 
sich nur scheinbar um eine technische Sache. Die 
angesprochene Verordnung des Rates zeigt ein 
grundsätzliches Problem der Europäischen Gemein-
schaft im Ablauf, im Inhalt und im Verfahren. 

Nachdem das Europäische Parlament und der 
Wirtschaftsausschuß des Bundestages nahezu ein-
stimmig einen Richtlinienentwurf für Ursprungs-
kennzeichnung abgelehnt hatten, zog die Kommis-
sion diese Richtlinie zurück und brachte kurze Zeit 
später wieder einen neuen Verordnungsentwurf 
zum gleichen Thema ein. Das ist für mich ein merk-
würdiges Verhalten der Kommission. Aber aus dem 
ganzen Hintergrund dieser Angelegenheit ergibt 
sich: Frankreich, Großbritannien und Italien führten 
entgegen dem Vertrag obligatorische Ursprungs-
zeugnisse für bestimmte Waren ein. Die Kommis-
sion hat versucht, das rückgängig zu machen. Als sie 
das nicht geschafft hat, hat sie sich vorgenommen, 
dann wenigstens in allen Ländern gleichmäßig die-
sen falschen, vertragswidrigen Zustand einzufüh-
ren. Das ist ein Weg, den wir unter keinen Umstän-
den wollen, und wir wollen auch nicht, daß dieses 
Beispiel auf anderen Gebieten Schule macht. 

Daß im zweiten Durchgang gewisse Änderungen 
gemacht wurden, daß diese Verordnung z. B. nur auf 
Textilerzeugnisse begrenzt wurde oder daß die pas-
sive Lohnveredelung herausgenommen wurde, war 
sicher eine Verbesserung. Aber wer garantiert, daß 
nicht dieses erklärte Ziel, wenigstens den passiven 
Veredelungsverkehr mit zu erfassen, im Laufe der 
Verhandlungen nicht doch noch wieder hinein-
kommt? Außerdem wäre eine Textilregelung ein 
Präzedenzfall für andere Waren, was auch dadurch 
bewiesen wird, daß bereits in England und in Italien 
für andere Warensparten eine solche Kennzeich-
nungspflicht — auch gegen den Vertrag — einge-
führt worden ist. 

Wir sind gegen diese Kennzeichnungspflicht, er-
stens weil sie neue Kosten und bürokratische Er-
schwerungen schafft, zweitens weil die Gefahr von 
Gegenmaßnahmen, vor allem der Nicht-EG-Staaten, 
sehr groß ist, und drittens vor allem wegen der Ziel-
richtung. Die Kennzeichnung soll doch nur dem 
Zweck dienen, den Verbraucher zu einem bestimm-
ten Kaufverhalten zu veranlassen, möglichst natio-
nale Waren zu kaufen. Wir kennen das „achetez 
français", und es ist kein weiter Weg dazu, daß in al-
len Ländern diese Parole, nur nationale Waren zu 
kaufen, ausgegeben wird. Das ist die sicherste Me-
thode, den Weltmarkt kaputt zu machen, und des-
halb sind wir besonders kritisch gegen solche neuen 
Versuche des Protektionismus. Viertens zweifeln 
wir auch an der Durchführbarkeit. Wie will man ein 
falsches Etikett erkennen? Soll hier ein neuer Über-
wachungsapparat eingeführt werden? Nach unserer 
Meinung führt die Kennzeichnungspflicht nur zu 
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Erschwerungen, vor allem an den Grenzen zu unnö-
tigen Kontrollen, zur Erschwerung der Rationalisie-
rung in den Betrieben, zu Schwierigkeiten bei der 
Lagerung, ganz allgemein zu zusätzlichen Kosten. 
Nach unserer Meinung ist die einzige Maßnahme, 
die die europäische Kommission gegen diese Prakti-
ken einzelner Mitgliedstaaten anwenden kann, die 
Einleitung eines Verfahrens gemäß Art. 169 des 
EWG-Vertrages gegen die Länder, die sich dieser 
vertragswidrigen Praktiken bedienen. 

Lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
zum Abschluß noch auf zwei Dinge hinweisen. Er-
stens. Wenn ein Hersteller ein Erzeugnis nicht nur 
als sein Fabrikat, sondern auch mit der Angabe des 
Ursprungslandes freiwillig kennzeichnen will, dann 
haben wir nichts dagegen. Das kann er. Wir wollen 
nur nicht, daß es allgemein zur Pflicht wird. 

Zweitens. Die Diskussion über die Ursprungsrege-
lung ist nur ein Teil der Problematik. Wir haben 
diese Problematik bei der letzten Diskussion über 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirt-
schaft mit unserem Antrag auf Drucksache 9/1586 
angesprochen. Dazu hat sich die Bundesregierung 
leider noch nicht geäußert. Ich hoffe, daß sie dies 
bald tut oder daß sie — das wäre noch besser — das 
tut, was wir darin verlangen, und daß sie zeigt, daß 
sie bereit und entschlossen ist, im europäischen Be-
reich mit den Harmonisierungsbestrebungen auf 
drei Gebieten voranzukommen: 

Erstens die Harmonisierung der Wirtschaftspoli-
tik. Wir haben erst in den letzten Tagen mit den Ver-
änderungen der Paritäten im europäischen Wäh-
rungssystem wieder die Notwendigkeit zur Koordi-
nierung der Wirtschaftspolitik sinnfällig vor Augen 
gestellt bekommen. 

Zweitens die Verhinderung von Verstößen gegen 
die Regeln des gemeinsamen Marktes, wovon diese 
Ursprungskennzeichnung nur ein Fall ist. Wir wis-
sen, daß mit der Vergrößerung der Schwierigkeiten 
in den einzelnen Ländern die Neigung wächst, den 
Zugang zu ihrem Markt zu erschweren. 

Drittens Herstellung eines wirklichen Binnen-
marktes durch die Harmonisierung aller Bereiche, 
die mit grenzüberschreitendem Verkehr zu tun ha-
ben. Ich habe damals einen ganzen Katalog aufge-
zählt. Ich bitte die Bundesregierung, diesen Katalog 
in Angriff zu nehmen, um das zu verwirklichen, was 
im Vertrag steht, in dem Vertrag von 1957, der vor ei-
nigen Wochen gefeiert worden ist: „Wir sind ent-
schlossen, durch gemeinsames Handeln den wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritt unserer Län-
der zu sichern, indem wir die Europa trennenden 
Schranken beseitigen." Die heutige Sache, diese Ver-
ordnung, die die Europäische Kommission vorgelegt 
hat, wäre ein Rückschritt. Deshalb bitten wir die 
Bundesregierung, sie in Brüssel zu Fall zu brin-
gen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Frau Ab-
geordnete Dr. Skarpelis-Sperk. 

Frau Dr. Skarpelis -Sperk (SPD): Sehr verehrte Frau 
Präsidentin! Meine Herren! Meine Damen! Ich 
werde mich im Gegensatz zu meinem Kollegen der 
Versuchung enthalten, auch noch allgemein über die 
EG zu sprechen, sondern mich auf das Thema be-
schränken. 

Der dem Deutschen Bundestag vorliegende Vor-
schlag einer Verordnung des Rates über die Angabe 
des Ursprungs bestimmter aus Drittländern einge-
führter Textilwaren — so lautet der Titel im Original 
— ist vom Wirtschaftsausschuß des Deutschen Bun-
destages einmütig zur Ablehnung vorgeschlagen. 
Meine Fraktion fordert ebenso wie der Ausschuß die 
Bundesregierung darüber hinaus auf, in Brüssel 
darauf hinzuwirken, daß weder von seiten der Ge-
meinschaft noch von seiten der nationalen Regie-
rungen Regelungen über die Ursprungskennzeich-
nung von aus Drittländern eingeführten Textilwa-
ren getroffen werden. 

Die in Frage stehende EG-Verordnung will die Ur-
sprungskennzeichnung auf EG-Ebene regeln. Laut 
Liste der EG wären davon insgesamt 16 Kategorien 
von Textilwaren betroffen, beginnend mit Hand-
schuhen aus Gewirken, Strümpfen, Socken, endend 
mit Bettwäsche, Vorhängen und Gardinen. Die EG-
Kommission erklärt uns, diese Kennzeichnung sei 
notwendig, erstens, um Tendenzen in einigen Mit-
gliedstaaten, eine Ursprungskennzeichnung auf na-
tionaler Ebene einzuführen, so abzufangen, daß sie 
den gemeinschaftlichen Markt nicht stören, und 
zweitens, weil gemeinschaftliche Regeln „einen Bei-
trag zu einer erhöhten Transparenz auf dem Markt 
für diese Produkte leisten und dadurch die betroffe-
nen legitimen Interessen stützen würden". 

Beide Argumente erscheinen uns entweder sehr 
weit hergeholt oder schlicht falsch. Unseres Erach-
tens kann und darf es in der Gemeinschaft nicht 
Brauch werden, daß jeder, der einen nationalen Son-
derwunsch hat und droht, gegebenenfalls einen Al-
leingang zu unternehmen, seine Vorstellungen allen 
anderen aufdrücken kann, damit es zu keiner Stö-
rung kommt. 

Auf der anderen Seite ist das Argument einer grö-
ßeren Transparenz für den Verbraucher, das die EG-
Kommission anführt, angesichts der vorgeschlage-
nen Regelungen bzw. vorgesehenen Ausnahmen 
schlicht widersinnig. Für den Normalverbraucher 
sind Ursprungskennzeichnungen von eher unterge-
ordneter Bedeutung. Weitaus wichtiger wären Anga-
ben über die Zusammensetzung des Materials, die 
empfohlene Behandlung, wie z. B. Wasch-, Reini-
gungs- und Pflegevorschriften. 

Wenn man aber, wie der Ausschuß für Umweltfra-
gen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz des 
Europäischen Parlaments, für eine Ursprungskenn-
zeichnung anführt, der politisch motivierte Verbrau-
cher benötige sie, wenn er z. B. Waren aus Südafrika 
nicht kaufen wolle, so muß man dem entgegenhal-
ten, daß man dann eine umfassende Regelung für 
alle Waren hätte vorschlagen müssen und nicht eine, 
die die Ursprungskennzeichnung auf 16 Kategorien 
Textilwaren beschränkt bei gleichzeitiger Heraus-
nahme aller Produkte im Transitverkehr sowie im 
aktiven wie im passiven Veredelungsverkehr. Das 
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bedeutet nämlich für den Verbraucher, daß nach 
dem vorgesehenen Entwurf Textilien, die z. B. in 
Taiwan oder Südkorea im Auftrage französischer, 
aber auch deutscher Firmen bearbeitet werden, 
durchaus den Namen eines bekannten Modehauses 
tragen könnten, während Textilwaren, die einen 
ähnlichen Bearbeitungsgang unter Leitung einer 
US-Firma durchlaufen, in der EG unter „Made in 
Taiwan" bzw. „Made in Corea" gekennzeichnet sein 
müßten. 

Ein Beitrag zu erhöhter Transparenz ist das gewiß 
nicht. Der politisch motivierte Verbraucher, der z. B. 
keine Handschuhe kaufen möchte, an denen der 
Schweiß ausbeuterischer Kinderarbeit klebt, oder 
der keine Waren aus Militärdiktaturen beziehen 
will, kann seine Neigungen und Präferenzen auch 
nicht durch gezielten Warenboykott ausdrücken, so-
fern das veredelnde Unternehmen in der EG ange-
siedelt ist. 

Kurz und gut: Wir haben an Kennzeichnungen, die 
dem Normalverbraucher Aufklärung und Transpa-
renz vortäuschen, schon viel zu viele — ich denke 
nur an den Lebensmittelsektor. Ersparen wir uns 
und der Gemeinschaft noch eine weitere. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Abge-
ordnete Funke. 

Funke (FDP): Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Wir haben erst vor wenigen Wochen hier im 
Bundestag an Hand der Großen Anfrage der CDU/ 
CSU und der Antwort der Bundesregierung über die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft und die dabei zu bewältigenden Pro-
bleme auch im Außenhandel debattiert. Dabei haben 
wir übereinstimmend feststellen müssen, daß der 
Protektionismus und staatliche Hemmnisse im Au-
ßenhandel immer stärker ins Gewicht fallen. 

Die FDP-Bundestagsfraktion hat dabei wie die 
beiden anderen Fraktionen ihre Befürchtung geäu-
ßert, daß praktizierter Protektionismus im eigenen 
Lande und von der Bundesrepublik Deutschland 
ausgehende Sanktionen gegenüber Wirtschaftspart-
nern sehr schlechte Beispiele in der Welt sind und 
Drittländern und insbesondere natürlich auch unse-
ren Partnerländern als Vorwand für Fehlverhalten 
dienen können. 

Auf der anderen Seite haben wir die Bundesregie-
rung in ihrem Willen bestärkt, alle Beschwerden 
aufzugreifen, die ihr über protektionistisches Ver-
halten anderer Länder bekannt werden. Insbeson-
dere wendet sich die FDP-Fraktion mit der Bundes-
regierung gemeinsam gegen Wettbewerbsverfäl-
schungen, die innerhalb und außerhalb der EG 
durch Subventionen und vor allem auch durch nicht-
tarifäre Handelshemmnisse hervorgerufen werden. 

Ein Beispiel für ein solches innergemeinschaftli-
ches Handelshemmnis ist der Verordnungsentwurf, 
der uns hier vorliegt und dessen Titel Frau Dr. Skar-
pelis-Sperk in seiner ganzen Länge schon vorgetra-
gen hat. Da die beiden Kollegen sich bereits mit dem 
Verordnungsvorschlag im einzelnen beschäftigt ha-
ben, kann ich mich hier sehr kurz fassen und auch 

für meine Fraktion sagen, daß wir diesem Verord-
nungsvorschlag nicht zustimmen werden. Wir mei-
nen, daß dieser Verordnungsvorschlag nicht den An-
forderungen an ein modernes Weltwirtschafts-Han-
delssystem entspricht. Wir werden demgemäß so 
verfahren wie die anderen Fraktionen. Ich kann mir 
auch die Beispiele ersparen, die mir Frau Dr. Skar-
pelis-Sperk vorweggenommen hat, z. B. bezüglich 
der eigenartigen Bezeichnungsform von Textilien, 
die in Singapur hergestellt werden. Ich kann mich 
insoweit voll auf ihre Ausführungen beziehen. 

Wir von der Bundestagsfraktion der FDP bitten 
daher die Bundesregierung, gegenüber dem Rat und 
den Mitgliedstaaten darauf hinzuwirken, daß sei-
tens der Gemeinschaft und der nationalen Regierun-
gen keine Regelungen über die Ursprungskenn-
zeichnung von aus Drittländern eingeführten Texti-
lien getroffen werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 9/1691 
die Annahme einer Entschließung, den Verord-
nungsentwurf der Kommission abzulehen. Wer die-
ser Empfehlung zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Die Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 12 bis 15 auf: 

12. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 6. November 1980 zwi-
schen der Bundesregierung Deutschland und 
dem Königreich Belgien über die gegenseitige 
Hilfeleistung bei Katastrophen oder schwe-
ren Unglücksfällen 
— Drucksache 9/1720 — 

Überweisungsvorschlag d. Ältestenrates: 

Innenausschuß 

13. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 24. November 1981 der 
Bundesrepublik Deutschland und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von Ein-
kommen und Vermögen 
— Drucksache 9/1698 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Finanzausschuß 

14. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 19. Dezember 1980 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen 
— Drucksache 9/1699 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Finanzausschuß 
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15. Erste Beratung des von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Kooperationsabkommen vom 2. April 1980 
zwischen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Sozialistischen Föderati-
ven Republik Jugoslawien sowie zum Ab-
kommen vom 2. April 1980 zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl und der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl einerseits 
und der Sozialistischen Föderativen Repu-
blik Jugoslawien andererseits 
— Drucksache 9/1719 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Wirtschaft (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Hierzu wird das Wort nicht erbeten. 

Der Ältestenrat schlägt Überweisung der Gesetz-
entwürfe auf den Drucksachen 9/1720, 9/1698, 9/1699 
und 9/1719 an die Ausschüsse vor. Die Überwei-
sungsvorschläge können Sie aus der Tagesordnung 
entnehmen. — Das Haus ist damit einverstanden. 
Ich sehe keinen Widerspruch. Es ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 auf: 

Beratung der Sammelübersicht 38 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
zu Petitionen 

— Drucksache 9/1721 — 

Hierzu wird das Wort nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Beschluß-
empfehlung des Petitionsausschusses auf Drucksa-
che 9/1721, die in der Sammelübersicht enthaltenen 
Anträge anzunehmen, zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das ist somit beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der 
heutigen Tagesordnung. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf morgen, Donnerstag, den.  17. Juni 
1982, um 10 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17.16 Uhr) 

Berichtigung 

105. Sitzung, Seite 6381 C: In der ersten Zeile ist nach 
dem Gedankenstrich einzufügen: „Pfiffe der Abge-
ordneten Coppik und Hansen (fraktionslos) —". 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Dr. van Aerssen * 17. 6. 
Dr. Ahrens *** 17. 6. 
Dr. Althammer *** 17. 6. 
Böhm (Melsungen) *** 17. 6. 
Brunner 17. 6. 
Büchner (Speyer) *** 17. 6. 
Conrad (Riegelsberg) 17. 6. 
Conradi 17. 6. 
Dr. Dregger 17. 6. 
Eickmeyer *** 17. 6. 
Dr. Enders *** 17. 6. 
Dr. Geßner *** 17. 6. 
Horn **** 17. 6. 
Jäger (Wangen) ** 17. 6. 
Jung (Kandel) *** 17. 6. 
Jungmann 17. 6. 
Kittelmann *** 17. 6. 
Kolbow 17. 6. 
Dr. Kreile 17. 6. 
Lampersbach 16. 6. 
Lemmrich *** 17. 6. 
Lenzer *** 17. 6. 
Lorenz *** 17. 6. 
Dr. Müller *** 17. 6. 
Müller (Wadern) *** 17. 6. 
Dr.-Ing. Oldenstädt 17. 6. 
Frau Pack *** 17. 6. 
Pensky *** 17. 6. 
Petersen **** 17. 6. 
Rayer 17. 6. 
Reddemann *** 17. 6. 
Dr. Riedl (München) 17. 6. 
Rösch *** 17. 6. 
Schluckebier *** 17. 6. 
Schmidt (München) *** 17. 6. 
Schmidt (Würgendorf) *** 17. 6. 
Schulte (Unna) *** 17. 6. 
Dr. Freiherr 

Spies von Büllesheim *** 17. 6. 
Dr. Sprung *** 17. 6. 
Dr. Unland *** 17. 6. 
Dr. Vohrer *** 17. 6. 
Dr. Wittmann (München) *** 17. 6. 

* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Parla-
ments 

** für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates 

*** für die Teilnahme an Sitzungen der Westeuropäischen 
Union 

**** für die Teilnahme an Sitzungen der Nordatlantischen Ver-
sammlung 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Amtliche Mitteilungen 

Der Präsident hat gemäß § 96 Abs. 2 der Geschäftsordnung den 
Entwurf eines Sozialgesetzbuchs (SGB) - Zusammenarbeit der 
Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten - (Drucksache 
9/95) in der Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung dem Haushaltsausschuß überwiesen. 

Der Vorsitzende des Sportausschusses hat gemäß § 80 Abs. 3 
Satz 2 der Geschäftsordnung mitgeteilt, daß der Ausschuß die nach-
stehende Vorlage zur Kenntnis genommen hat: 

Bericht der Bundesregierung zum Stand der Verwirklichung 
der Entschließung des Deutschen Bundestages zum Vierten 
Sportbericht der Bundesregierung vom 19. Oktober 1979 
(Drucksache 8/4391) 

Die in Drucksache 9/1131 unter Nummer 6 aufgeführte EG-Vor-
lage 

Vorlage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
Stärkung des Binnenmarktes 

wird als Drucksache 9/1738 verteilt. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Menzel (SPD) (Drucksache 9/1731 
Frage 3): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Mitgliedstaaten der 
EG ihrer heimischen Bekleidungsindustrie durch Subventio-
nen Vorteile verschaffen, und falls ja, was gedenkt die Bun-
desregierung zu tun, um diese Verstöße innerhalb der EG zu 
beseitigen? 

Der Bundesregierung sind solche Beihilfepro-
gramme bekannt. Darüber ist hier und im Wirt-
schaftsausschuß wiederholt diskutiert worden. In 
der Entschließung des Deutschen Bundestages vom 
2. Dezember 1981 (Drucksache 9/1115) ist die Bun-
desregierung im Zusammenhang mit der Verlänge-
rung des Welttextilabkommens aufgefordert wor-
den, „sämtliche Möglichkeiten auszuschöpfen, um 
einen Subventionswettlauf im Textilbereich inner-
halb der Europäischen Gemeinschaften zu verhin-
dern, ... gegebenenfalls Klagen vor dem EuGH zu 
erheben". 

Die Bundesregierung hat - auch dies ist bekannt 
- im März 1982 vor dem Europäischen Gerichtshof 
Klage gegen die EG-Kommission wegen der Geneh-
migung des belgischen Beihilfeprogramms („Claes

-

Plan") erhoben. Der Ausgang des Verfahrens bleibt 
abzuwarten. Sie hat unverzüglich auf bilateraler 
Ebene und im EG-Ministerrat - zuletzt am 4. Mai 
1982 - auch gegen den französischen Plan interve-
niert, Textil- und Bekleidungsunternehmen von ei-
nem Teil der Sozialabgaben zu befreien. Ich ver-
weise hierzu beispielsweise auf den Bericht in der 
FAZ vom 6. Mai 1982. Die Kommission hat gegen 
Frankreich inzwischen ein förmliches Beihilfever-
fahren eingeleitet. 

Die Bundesregierung verfolgt solche Subventions-
pläne mit größter Aufmerksamkeit. Sie wird auch in 
Zukunft keine Gelegenheit ungenutzt lassen, mit al-
len ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die 
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Gefahr eines Subventionswettlaufs in der EG anzu-
gehen. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Fragen des 
Abgeordneten Bernrath (SPD) (Drucksache 9/1731 
Fragen 4 und 5): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Krieg in El Salva-
dor neben Waffen anderer Staaten auch Fabrikate der Firma 
Heckler & Koch bzw. ihrer Tochterfirmen im Einsatz sind? 

Wann hat die Bundesregierung die letzten Exportgenehmi-
gungen für Waffen, Munition und Fabrikationsanlagen (Ty-
pen, Mengen, Datum) nach El Salvador und Mittelamerika er-
teilt? 

Zu Frage 4: 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, ob in El 
Salvador Waffen der Firma Heckler & Koch im Ein-
satz sind. Sie kann allerdings nicht ausschließen, 
daß dies der Fall ist, nachdem 1968 die Ausfuhr grö-
ßerer Mengen Handfeuerwaffen nach El Salvador 
genehmigt wurde. 

Außerdem ist nicht auszuschließen, daß G 3-Ge-
wehre aus Drittländern nach El Salvador geliefert 
wurden, da dieser Gewehrtyp von Heckler & Koch in 
über 10 Ländern in Lizenz hergestellt wird. 

Zu Frage 5: 

Die letzte Kriegswaffenlieferung nach El Salvador 
wurde 1977 genehmigt. Es handelte sich dabei um ei-
nige wenige Maschinenpistolen. 

Die letzte Kriegswaffenausfuhr nach Mittelame-
rika wurde 1981 genehmigt. Es handelte sich dabei 
um Handfeuerwaffen. 

Die Lieferung von Maschinen zur Herstellung der-
artiger Waffen wurde letztmals 1980 genehmigt. 

In beiden Fällen war Mexiko das Empfänger-
land. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Fragen 
des Abgeordneten Kretkowski (SPD) (Drucksache 
9/1731 Fragen 6 und 7): 

Trifft es zu, daß bundesdeutsche Panzerabwehrraketen an 
Chile verkauft wurden, und wenn ja, von welcher Firma? 

Welche Bundesgremien haben auf Grund welcher Verträge 
diesem Geschäft gegebenenfalls zugestimmt? 

Im Jahre 1969 hat die Bundesregierung einer 
deutschen Firma die Lieferung von 5 Panzerabwehr-
raketen nach Chile genehmigt. Weitere Genehmi-
gungen für den Export von Panzerabwehrraketen 
nach Chile hat die Bundesregierung nicht erteilt; es  

liegen ihr auch keine Erkenntnisse darüber vor, daß 
deutsche Firmen darüber hinaus Panzerabwehrra-
keten nach Chile verkauft oder gar illegal geliefert 
hätten. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Schreiber (Solingen) (SPD) (Drucksa-
che 9/1731 Frage 8): 

Wie beurteilt die Bundesregierung das Panzergeschäft der 
deutschen Firmen Thyssen-Henschel und Rheinmetall mit 
Argentinien? 

Bereits am 5. April 1982 hat der Bundesminister 
für Wirtschaft die Genehmigungsbehörde, das Bun-
desamt für gewerbliche Wirtschaft, angewiesen, 
keine Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter 
mehr nach Argentinien zu erteilen. Außerdem 
wurde der Zoll veranlaßt, keine derartigen Waren 
nach Argentinien abzufertigen. 

Damit hat die Bundesregierung deutlich gemacht, 
daß derzeit keine Zulieferungen für das Panzerpro-
jekt in Betracht kommen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 9): 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Deutschen 
Bundesbank, daß man beim Swing auch mit einem wesentlich 
kleineren Betrag auskommen könnte, ohne daß dies zu 
Schwierigkeiten im innerdeutschen Handel führen würde, 
oder welche Kreditlinie hält die Bundesregierung für die Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs mit der DDR für wirklich er-
forderlich? 

Es ist schwierig, genau festzulegen, welche Swing-
höhe für die Abwicklung des jeweiligen Zahlungs-
verkehrs im innerdeutschen Handel erforderlich ist. 
Bei der Abschätzung über die Swinghöhe für die Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs muß man nämlich 
die erheblichen Schwankungsbreiten der täglichen 
Zahlungsvorgänge berücksichtigen. Hinzu kommt, 
daß sich in den letzten Jahren wegen des größeren 
Umfangs von Einzelgeschäften — ich denke hier vor 
allem an die Anlagenprojekte — selbstverständlich 
auch die Schwankungsbreite der einzelnen Zahlun-
gen vergrößert hat. 

Selbstverständlich wird die Bundesregierung eine 
neue Swingregelung im Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank treffen, die für die Abwicklung 
des innerdeutschen Zahlungsverkehrs zuständig 
ist. 
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Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Clemens (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 13): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Eigenkapitalbasis, 
insbesondere der mittelständischen Unternehmen, und ist sie 
bereit, durch die Schaffung einer steuerfreien Investitions-
rücklage die Eigenkapitalbasis nachhaltig zu verbessern? 

Wie die Bundesregierung bereits in ihrem Jahres-
wirtschaftsbericht 1982 ausgeführt hat, mißt sie ei-
ner angemessenen Eigenkapitalausstattung insbe-
sondere für die Widerstandsfähigkeit der Unterneh-
men in kritischen Phasen zentrale Bedeutung bei. 
Sie hält deshalb eine spürbare Verbesserung der Ei-
genfinanzierungsmöglichkeiten gerade auch der 
Klein- und Mittelunternehmen für besonders be-
deutsam. Der Eigenkapitalengpaß muß in erster Li-
nie durch das Verhalten der Tarifparteien und der 
Unternehmen selbst überwunden werden. Die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik des Staates hat hier nur 
begrenzte Möglichkeiten. 

Eine steuerfreie Investitionsrücklage ist nach 
Auffassung der Bundesregierung keine geeignete 
Maßnahme, um die Eigenkapitalbasis mittelständi-
scher Unternehmen mit ihrem diskontinuierlichen 
Investitionsbedarf nachhaltig zu verbessern. Ent-
scheidend ist die Verbesserung der Ertragslage, die 
nur durch Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit er-
reicht werden kann. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Egert auf die Fragen des 
Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) (Drucksa-
che 9/1731 Fragen 25 und 26): 

Trifft es zu, daß im Bundesarbeitsministerium ein Entwurf 
für den Teil „Krankenversicherung" zum IV. Buch des Sozial-
gesetzbuchs erarbeitet wurde, an dem die Herren Hans Töns 
(früherer Geschäftsführer des Bundesverbands der Ortskran-
kenkassen), Dr. Horst Peters (früherer Präsident des Landes-
sozialgerichts Düsseldorf) und der Bundessozialrichter 
Schröder-Printzen gearbeitet haben, und dessen Ziel es ist, in 
der gesetzlichen Krankenversicherung eine allgemeine Versi-
cherungspflicht, ein einheitliches Leistungsrecht und einen 
umfassenden Finanzausgleich einzuführen? 

Trifft es zu, daß zur Erarbeitung des o. g. Gesetzentwurfs 
von einigen Spitzenverbänden jüngere Mitarbeiter über län-
gere Zeit hinweg zum Bundesarbeitsministerium auf deren 
Kosten abgeordnet und dort in das entsprechende federfüh-
rende Referat eingegliedert wurden, und wie verträgt sich 
diese Vorgehensweise gegebenenfalls mit der gebotenen Un-
abhängigkeit des Bundesarbeitsministeriums? 

Im Rahmen der Arbeiten am Sozialgesetzbuch 
wird seit geraumer Zeit die Kodifizierung des Kran-
kenversicherungsrechts vorbereitet. Dabei soll das 
gesamte Krankenversicherungsrecht überarbeitet 
und in einer verständlichen und rechssystematisch 
befriedigenden Form in das Sozialgesetzbuch einge-
arbeitet werden. 

Mit den Vorarbeiten ist eine Arbeitsgruppe im 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
betraut. Sie diskutiert ihre Überlegungen in größe-
ren Zeitabständen mit einem Beratergremium, dem 

auch die von Ihnen genannten Herren angehören. 
Die Arbeitsgruppe hat bisher weder einen Entwurf 
noch entscheidungsfähige Teile eines solchen erar-
beitet. Die internen Diskussionsunterlagen und Vor-
überlegungen sind mit der Leitung des Ministeri-
ums noch nicht abgestimmt worden; der Diskus-
sionsspielraum der Arbeitsgruppe soll auch nicht 
eingeschränkt werden. 

Sobald ein diskussionsfähiger Entwurf zur Kodifi-
zierung des Krankenversicherungsrechts vorliegt, 
wird dieser den Beteiligten zugeleitet und mit diesen 
erörtert werden. 

In der angesprochenen Arbeitsgruppe arbeiten 
qualifizierte Mitarbeiter von Spitzenverbänden der 
Krankenversicherungsträger — also auch der Er-
satzkassen — mit, die von diesen für diese Aufgabe 
abgeordnet und mit der Verwaltungspraxis der 
Krankenkassen vertraut sind. Die Unabhängigkeit 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
wird dadurch nicht berührt. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Kuhlwein auf die Frage 
des Abgeordneten Catenhusen (SPD) (Drucksache 
9/1731 Frage 27): 

Wieviel Ausbildungsplätze hat es im Ausbildungsjahr 1981/ 
82 bei den Bundesbehörden im Arbeitsamtsbezirk Münster 
gegeben, und wieviel werden für das kommende Ausbildungs

-

jahr bereitgestellt? 

Die jährlich durchgeführte Erfassung der Ausbil-
dungsleistung des Bundes erfolgt nicht in der Glie-
derung nach Arbeitsamtsbezirken. Die Zuordnung 
von Ausbildungsverhältnissen des Bundes zu Ar-
beitsamtsbezirken stößt deshalb auf Schwierigkei-
ten, die nur mit unverhältnismäßigem Verwaltungs-
aufwand überwunden werden können. Wegen dieser 
Schwierigkeiten konnten die Daten der Bundesbahn 
nicht für den Arbeitsamtsbezirk Münster ermittelt 
werden. 

In fernmündlicher Abstimmung mit dem Bundes-
minister des Innern, der die jährlichen Erhebungen 
durchführt, teile ich für den Arbeitsamtsbezirk Mün-
ster die Anzahl der bei Bundesbehörden bestehen-
den Ausbildungsverhältnisse und die Neueinstellun-
gen von Auszubildenden des Jahres 1981 mit: 

Anzahl der Ausbildungsverhältnisse 	2 508 
davon 
— nach dem Berufsbildungsgesetz 	2 286 
— für öffentlich-rechtliche Dienstverhält-

nisse des einfachen und mittleren Dien-
stes sowie sonstige Ausbildungsarten 	222 

Neueinstellungen von Auszubildenden 	963 
davon 
— nach dem Berufsbildungsgesetz 	857 
— für öffentlich-rechtliche Dienstverhält-

nisse des einfachen und mittleren Dien-
stes sowie sonstige Ausbildungsarten 	106 
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Wegen der unterschiedlichen regionalen Abgren-
zungen der nach Ressortbereichen ermittelten Da-
ten können Überschneidungen mit angrenzenden 
Arbeitsamtsbezirken nicht ausgeschlossen werden. 

Unter den ausbildenden Behörden ragt die Ober-
postdirektion Münster mit 2 102 Ausbildungsver-
hältnissen und 796 Neueinstellungen in Berufen 
nach dem Berufsbildungsgesetz sowie 122 Ausbil-
dungsverhältnissen und 60 Neueinstellungen für Be-
amten- und Praktikantenausbildungen besonders 
hervor. Da die Post ihre Planzahlen für 1982 im Er-
hebungszeitpunkt noch nicht regionalisiert hatte, 
vermag ich hinsichtlich der für 1982 in Münster ge-
planten Ausbildungsleistungen des Bundes keine 
konkreten Zahlen zu nennen; die Planzahlen 1982 
dürften erfahrungsgemäß in etwa die Neuab-
schlüsse von 1981 erreichen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Penner auf die Frage 
des Abgeordneten Sielaff (SPD) (Drucksache 9/1731 
Frage 32): 

Kann die Bundesregierung verbindlich erklären, daß sämt-
liche in der Bundesrepublik Deutschland gelagerten chemi-
schen Waffen aus der Zeit vor 1955 stammen? 

Die Bundesregierung ist über Art und Zusammen-
setzung der in der Bundesrepublik Deutschland ge-
lagerten amerikanischen chemischen Waffen unter-
richtet. Diese Informationen unterliegen jedoch 
strikter Geheimhaltung. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Penner auf die Fragen 
des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Fragen 35 und 36): 

Welche Hinweise hat die Bundesregierung auf eine im 
Kriegsfall stattfindende Umgliederung der DDR-Grenztrup-
pen in feldverwendungsfähige Divisionen? 

Welche Hinweise hat die Bundesregierung über die „Kol-
lektive freiwilliger Helfer der Grenztruppen", und welche Auf-
gabe ist dieser „Paramilitärischen Organisation" im Kriegs-
fall gegeben? 

Zu Frage 35: 

Der Bundesregierung liegen keine Hinweise vor, 
die eine derartige Umgliederung vorsehen. 

Zu Frage 36: 

Im neuen Grenzgesetz der DDR vom 25. März 1982 
ist erstmals die Pflicht aller DDR-Bürger über 
18 Jahren enthalten, die Grenztruppen bei ihren 
Aufgaben als freiwillige Helfer zu unterstützen. 

Die „freiwilligen Helfer der Grenztruppen der 
DDR" können nicht als paramilitärische Organisa-

tion bewertet werden. Sie nehmen lediglich auf-
grund eigener Bewerbung Informations- und Hilfs-
funktionen für die Grenztruppen in Zivil wahr, für 
die sie durch einen besonderen Ausweis legitimiert 
werden. Über ihre Aufgaben im Krieg liegen keine 
Erkenntnisse vor. 

Anlage 13 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Schmid auf die Frage des 
Abgeordneten Pauli (SPD) (Drucksache 9/1731 Fra-
ge 37): 

Sind der Bundesregierung die durch das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 16. September 1981 — 8 C 1 und 2.81 
— (danach soll die Rechtsgrundlage für eine erbrachte Vor-
ausleistung nach § 133 Abs. 3 Satz 1 des Bundesbaugesetzes 
entfallen, wenn das Eigentum am Grundstück vor Entstehung 
der endgültigen Beitragspflicht wechselt, so daß dann demje-
nigen. der ursprünglich gezahlt hat, die gezahlten Beiträge zu-
rückzuerstatten sind) verursachten Schwierigkeiten für die 
ausführende Verwaltung bekannt (z. B. Konkurs von Gesell-
schaften, die Vorauszahlung geleistet haben, mehrfacher Ei-
gentumswechsel oder der frühere Eigentümer ist nicht mehr 
zu ermitteln), und ist sie bereit, diesen Schwierigkeiten even-
tuell mit einer Gesetzesänderung entgegenzutreten? 

Mit der in der Frage angesprochenen Problematik 
hat sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem 
Urteil vom 16. September 1981 — 8 C 1 und 2.81 —
befaßt. 

Das Urteil geht von dem Grundsatz des Bundes-
baugesetzes aus, daß Vorausleistungen Leistungen 
des künftigen Beitragspflichtigen sind, die vor Ent-
stehen der Beitragspflicht erbracht und auf den 
künftigen Erschließungsbeitrag angerechnet wer-
den. Die Vorausleistung ist ein Vorschuß auf die 
künftige Forderung, sie ist eine Leistung in vorläufi-
ger Form. Die Rechtsgrundlage für eine Vorauslei-
stung entfällt daher, wenn eine Erschließungsbei-
tragspflicht nicht entsteht. Die Vorausleistung teilt 
insofern das „rechtliche Schicksal" der eigentlichen 
Beitragsleistung. Es ist nicht beabsichtigt, diesen 
Grundsatz zu ändern. 

Die Pflicht, Beiträge zu den Kosten der Erschlie-
ßung zu leisten, ist eine persönliche Verpflichtung 
des Eigentümers bzw. Erbbauberechtigten. Sie hat 
ihre Rechtfertigung in den Vorteilen, welche die Er-
schließung dem Grundstück gewährt. Das erschlos-
sene Grundstück ist der sachliche Anknüpfungs-
punkt für diese persönliche Beitragspflicht des Ei-
gentümers bzw. Erbbauberechtigten. 

Die Beitragspflicht wird durch die Zustellung des 
Beitragsbescheides geltend gemacht. Beitragspflich-
tig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Beitrags-
bescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt 
an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtig-
te. Wer Eigentümer oder Erbbauberechtigter ist, er-
gibt sich aus dem Grundbuch. 
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Anlage 14 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Frage des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Frage 50): 

Glaubt die Bundesregierung, daß die Regierung von Nicara-
gua sich in den letzten Wochen und Monaten von den ur-
sprünglichen Zielen der Revolution (Pluralismus, gemischte 
Wirtschaft, Blockfreiheit) entfernt hat, und wie beurteilt sie in 
diesem Zusammenhang die Tatsache, daß Alfonso Robelo das 
Land verlassen mußte? 

Die Bundesregierung hat sich stets für die ur-
sprünglichen Ziele der Revolution in Nicaragua, 
nämlich Pluralismus, gemischte Wirtschaft, Block-
freiheit, eingesetzt und auf dieser Grundlage dem 
Land ihre Unterstützung gewährt. Mit großer Sorge 
hat sie verfolgt, daß die Regierung Nicaraguas zu-
nehmend innen- wie außenpolitisch eine Linie ver-
folgt, die den genannten Zielen vielfach nicht mehr 
entspricht. Sie hat mehrfach die Gelegenheit gehabt, 
ihre Besorgnis über diese Entwicklung in Gesprä-
chen auf hoher Ebene zum Ausdruck zu bringen. 

Die Bundesregierung bedauert es, daß Alfonso Ro

-

belo, Vorsitzender des MDN und einer der führen-
den Oppositionspolitiker im heutigen Nicaragua, das 
Land verlassen hat. Es ist für die Bundesregierung 
ein zusätzlicher Grund zur Sorge, daß ein ursprüng-
lich die Revolution in Nicaragua mittragender demo-
kratischer Politiker wie Robelo die für eine politi-
sche Betätigung notwendigen Bedingungen im 
Lande nicht mehr für gegeben hält. 

Anlage 15 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Fragen des Abgeordneten Dolata (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Fragen 51 und 52): 

Trifft es zu, daß die niederländische Regierung den Wunsch 
geäußert hat, die Bundesrepublik Deutschland möge sich fi-
nanziell an der Betreuung der zahlreichen deutschen Rausch-
giftsüchtigen in Amsterdam beteiligen, obwohl nach interna-
tionalen Absprachen die Niederlande allein zuständig sind? 

Trifft es zu, daß der deutsche Hilfsverein für Rauschgift-
süchtige in Amsterdam schließen muß, wenn sich die Bundes-
republik Deutschland nicht stärker an den Betreuungskosten 
beteiligt? 

Die niederländische Regierung ist bisher nicht 
mit der Bitte an die Bundesregierung herangetreten, 
sich an der Betreuung von deutschen Rauschgift-
süchtigen in den Niederlanden zu beteiligen. 

Es gibt keinen Deutschen Hilfsverein für Rausch-
giftsüchtige. Der Deutsche Hilfsverein in Amster-
dam ist nach seinen Satzungen zur Betreuung der in 
Amsterdam und Umgebung ansässigen Deutschen 
gegründet worden. Zur Wahrnehmung dieser Aufga-
ben erhält der Deutsche Hilfsverein einen Verwal-
tungskostenzuschuß aus Mitteln des Auswärtigen 
Amts. Dieser Zuschuß betrug 1981 DM 50 000,— und 
mußte auf Grund der allgemeinen Haushaltskürzun-
gen auf DM 40 000,— herabgesetzt werden. 

Bei den Aufgaben des Deutschen Hilfsvereins 
handelt es sich um die allgemeine Betreuung von in 

Amsterdam und Umgebung ansässigen Deutschen. 
Seinen allgemeinen, nach der Satzung vorgeschrie-
benen Aufgaben kann der Deutsche Hilfsverein mit 
dem derzeitigen Verwaltungskostenzuschuß auch 
weiterhin nachkommen. Soweit der Deutsche Hilfs-
verein Aufgaben wahrnimmt, die über den in der 
Satzung festgelegten Zweck hinausgehen, wie u. a. 
die Betreuung von Rauschgiftsüchtigen, kann dieses 
nur mit den ihm aus Spenden oder von dritter Seite 
zufließenden Mitteln geschehen. 

Anlage 16 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Frage des Abgeordneten Dr. Hupka (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Frage 53): 

Stimmt die Bundesregierung der Interpretation des 
Deutschlandvertrags zu, daß der darin ausgesprochene Frie-
densvertragsvorbehalt nach wie vor rechtskräftig ist und in 
seiner verbindlichen Geltung nicht in Frage gestellt werden 
darf? 

Ja. Artikel 7 des Deutschlandvertrages ist gültig. 

Die entsprechende Passage in Art. 7 lautet: „Die 
Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, daß ein 
wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine 
zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Geg-
nern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung 
für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für 
einen dauerhaften Frieden bilden soll." 

Anlage 17 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Frage des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Drucksa-
che 9/1731 Frage 54): 

Gibt es nach dem Gespräch zwischen dem amerikanischen 
Präsidenten Reagan und Bundeskanzler Schmidt tiefgrei-
fende Meinungsverschiedenheiten in der Sicherheits- und 
Entspannungspolitik, so wie dies der Sprecher der Bundesre-
gierung in einem Interview angedeutet hat? 

Die von Ihnen erwähnten angeblichen Meinungs-
verschiedenheiten in der Sicherheits- und Entspan-
nungspolitik zwischen Bundeskanzler Schmidt und 
Präsident Reagan gibt es nicht. Der Sprecher der 
Bundesregierung hat solche Meinungsverschieden-
heiten auch nicht angedeutet. 

Anlage 18 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Fragen des Abgeordneten Waltemathe (SPD) 
(Drucksache 9/1731 Fragen 55 und 56): 

Gedenkt die Bundesregierung, sich der Klage mehrerer eu-
ropäischer Staatsregierungen beim Internationalen Gerichts-
hof in Den Haag anzuschließen, die Türkei wegen wiederhol- 
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ter und anhaltender Menschenrechtsverletzungen zu verur-
teilen bzw. eine eigene Klage mit gleicher Zielsetzung zu erhe-
ben? 

Ist die Bundesregierung von der Absicht anderer Regierun-
gen europäischer Staaten unterrichtet, Klage gegen die Tür-
kei vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erhe-
ben zu wollen, und aufgefordert worden, sich dieser Klage an-
zuschließen, und wie hat sie gegebenenfalls darauf rea-
giert? 

Über das Bestehen einer Klage oder die Absicht 
einiger europäischer Staaten, vor dem Internationa-
len Gerichtshof in Den Haag gegen die Türkei Klage 
zu erheben, ist der Bundesregierung nichts bekannt. 
Auch gedenkt die Bundesregierung nicht, eine ei-
gene Klage gegen die Türkei wegen Menschen-
rechtsverletzungen anhängig zu machen. 

Der Bundesregierung ist keine Absicht anderer 
europäischer Regierungen bekannt, Klage gegen die 
Türkei vor dem Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag zu erheben. 

Anlage 19 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Fragen des 
Abgeordneten Hofmann (Kronach) (fraktionslos) 
(Drucksache 9/1731 Fragen 57 und 58): 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, auf 
welchem Weg bzw. in welcher Form die DKP ihre schon fast 
jährliche 50-Millionen-DM-Spende aus der DDR erhält? 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die DDR nicht 
nur die Möglichkeit hat, diese Spende in Höhe von 50 Millio-
nen DM an die DKP aus den devisenbringenden Ausfuhren 
zu finanzieren, sondern ebenso auch die Möglichkeit hat, 
diese Spende aus den globalen Zahlungen der Bundesregie-
rung an die DDR oder durch den Zwangsumtausch zu gewäh-
ren? 

Zu Frage 57: 

Größere, für die DKP bestimmte Bargeldbeträge 
aus der DDR werden durch Kuriere überbracht. 
Zum Teil erfolgen die Zuschüsse auch mittelbar aus 
den Gewinnen kommunistisch gelenkter Firmen, 
die mit finanzieller Unterstützung aus der DDR von 
„Strohmännern" in der Bundesrepublik Deutsch-
land gegründet oder erworben und vom Wirtschafts-
apparat des Zentralkomitees (ZK) der SED gesteu-
ert und kontrolliert werden. Die Bundesregierung 
hat hierüber in dem Beitrag „Ost-West-Handel als 
Geldquelle für DKP und SED", abgedruckt in der 
vom Bundesminister des Innern herausgegebenen 
„Inneren Sicherheit" vom 2. Dezember 1977, infor-
miert. 

Zu Frage 58: 

Die Bundesregierung ist nicht der Auffassung, 
daß unter Berücksichtigung der deutschlandpoliti-
schen Interessenlage eine solche Aufrechnung ange-
bracht ist. 

Anlage 20 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Fragen des 
Abgeordneten Immer (Altenkirchen) (SPD) (Druck-
sache 9/1731 Fragen 59 und 60): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tätigkeit des „Zen-
tralbüros der deutschen nationalen Vereinigung" (DVR — 
„Deutsches vereinigtes Reich") mit Sitz in Ludwigshafen 
(Postfach 150525), insbesondere mit seiner telefonischen Pro-
paganda (Rufnummer 06 21/69 76 25), in der die Naziverbre-
chen beschönigt und die demokratischen Parteien der Bun-
desrepublik Deutschland diskriminiert werden? 

Inwieweit ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, 
eine massive faschistische Propaganda, wie sie vom „Zentral-
büro der deutschen nationalen Vereinigung" mit Sitz in Lud-
wigshafen im Telefondienst (Rufnummer 06 21/69 76 25) be-
trieben wird, mit rechtlichen Mitteln zu unterbinden? 

Der Inhaber des genannten Telefonanschlusses, 
Ernst Tag, betreibt — soweit bekannt als Ein-Mann-
Organisation — vornehmlich im Raum Ludwigsha-
fen unter dem zitierten Organisationsnamen sowie 
unter dem weiteren Namen „Verein zur Förderung 
der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 
und des deutschen Volkes in Frieden und Gleichheit 
vor allen Völkern — VDR — e. V." aggressive politi-
sche Propaganda mit rechtsextremistischen Flug-
blättern sowie Werbung für das Abhören seines An-
rufbeantworters. In den Flugblättern äußerte Tag 
sich u. a. antisemitisch und ausländerfeindlich. Der 
Anrufbeantworter ist mit verschiedenen Texten teil-
weise rechtsextremistischen Inhalts besprochen. 

Zur Unterbindung dieser Propaganda kommen in 
erster Linie strafrechtliche Mittel in Frage. Bisher 
wurden wegen der Verbreitung der Flugblätter ge-
gen Tag 65 Ermittlungsverfahren wegen Verdachts 
des Verstoßes gegen Vorschriften des Strafgesetzbu-
ches eingeleitet. Die Ermittlungen wurden bisher 
überwiegend eingestellt. Wegen eines Flugblatts, 
das Tag mit einem Hakenkreuz versehen hatte, ver-
urteilte ihn das Amtsgericht Ludwigshafen rechts-
kräftig zu einer Geldstrafe wegen Verstoßes gegen 
§ 86 a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen). Die Frage, ob der In-
halt der mit dem Anrufbeantworter abgespielten 
Tonbandaussagen einen Straftatbestand erfüllt, 
wird zur Zeit von der zuständigen Staatsanwalt-
schaft geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung bleibt 
abzuwarten. Das gilt auch für Maßnahmen der Bun-
despost wie z. B. Sperrung des Anschlusses, die nach 
Auskunft des Bundesministers für das Post- und 
Fernmeldewesen nur als letztes Mittel in Betracht 
kommen. 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Frage des Abgeordneten Linsmeier (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Frage 61): 

Sind der Bundesregierung die Daten einer sogenannten Po-
pularitätsumfrage der westlichen Kurzwellensender inner-
halb der Bevölkerung der DDR und Osteuropas bekannt, die 
am 24. April 1982 in der Neuen Züricher Zeitung veröffentlicht 
wurden, und wenn ja, entsprechen die Daten über die Popula- 
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rität der Deutschen Welle und des Deutschlandfunks den Er-
kenntnissen der Bundesregierung oder hat die Bundesregie-
rung andere Erkenntnisse? 

Nach den vorliegenden Informationen stützt sich 
die Veröffentlichung in der „Neuen Zürcher Zeitung" 
vom 24. April 1982 auf eine private Umfrage, deren 
Inhalt der Bundesregierung nicht zur Verfügung 
steht. Der demoskopische Wert von derartigen „Po-
pularitätsumfragen" wird von Fachleuten wegen 
mangelnder Differenzierung sehr vorsichtig einge-
schätzt. 

Im vorliegenden Fall decken sich jedoch die gün-
stigen Bewertungen der Sendungen der Deutschen 
Welle und des Deutschlandfunks weitgehend mit 
den Ergebnissen der Hörerforschung der beiden An-
stalten aus jüngerer Zeit, die der Bundesregierung 
zugänglich gemacht wurden und die von ihr für zu-
treffend gehalten werden. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung im 
Jahre 1980 über die deutschen Auslandsvertretun-
gen Erhebungen über eine Beurteilung der Sendun-
gen der Deutschen Welle — auch in Osteuropa — 
durchgeführt, die ähnlich günstige, wenn auch in der 
Bewertung der einzelnen Programme etwas diffe-
renziertere Ergebnisse erbracht haben. 

Nach den der Bundesregierung zugänglich ge-
machten Erkenntnissen des Deutschlandfunks soll 
der Höreranteil für dessen Sendungen in der DDR 
sehr hoch liegen, höher noch als in der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Abschließend ist zu bemerken, daß Hörerfor-
schung in den osteuropäischen Ländern und in der 
DDR aus naheliegenden Gründen nur unter er-
schwerten Bedingungen möglich ist. Mit dieser Ein-
schränkung müssen die genannten Ergebnisse be-
trachtet werden. Die Bundesregierung bleibt aber 
bemüht, sich auch weiterhin ein möglichst umfas-
sendes Bild über diesen Komplex zu verschaffen. 

Anlage 22 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Fragen des 
Abgeordneten Lintner (CDU/CSU) (Drucksache 9/ 
1731 Fragen 62 und 63): 

Trifft es zu, daß auf Veranlasssung von Behörden der 
„DDR" bei einer Kanu-Veranstaltung auf der Elbe am 6. Juni 
1982 den teilnehmenden Sportlern Handzettel gegeben wur-
den mit dem Hinweis, daß die Flußmitte die Grenze bilde und 
daß man deshalb nur die linke Flußhälfte zu befahren habe, 
und — falls dies zutrifft — welche Maßnahmen gedenkt die 
Bundesregierung zu treffen, um gegenüber solchen von der 
„DDR" angeregten Schritten die wahre Rechtslage deutlich zu 
machen, derzufolge in dem betroffenen Elbabschnitt die ge-
samte Flußbreite zum Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land gehört? 

Sind von seiten der Bundesregierung offiziell oder inoffi-
ziell bei deutsch-deutschen Gesprächen Erwartungen der 
„DDR" geweckt worden, eine Regelung im Sinne der Aner-
kennung der Flußmitte als Grenze in dem strittigen Elbab-
schnitt könne bald erfolgen? 

Zu Frage 62: 

Vor Beginn der vom Deutschen Kanu-Verband in 
der Zeit vom 4. Juni bis 6. Juni 1982 auf dem Elb-
abschnitt zwischen Schnackenburg—Niedermar-
schacht durchgeführten jährlichen Kanu-Lang-
strecken-Rallye ist von den zuständigen schiffahrts

-

polizeilichen Genehmigungsbehörden der Bundes-
republik Deutschland an den Veranstalter das 
Merkblatt des Bundesgrenzschutzes für den Grenz-
abschnitt Elbe zur Verteilung an die Teilnehmer der 
Rallye ausgegeben worden. Dieses Merkblatt lautet 
wie folgt: 

Im Elbabschnitt zwischen Kilometer 472,6 und 
Kilometer 566,3 sind die Arbeiten zur Feststel-
lung und Markierung des Verlaufs der Grenze 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR nocht nicht abgeschlossen. 

Daher sollte auf diesem Abschnitt der Elbe alles 
vermieden werden, was zu Unzuträglichkeiten 
mit den Organen der DDR führen könnte, die 
ebenfalls mit Booten diesen Elbabschnitt befah-
ren. 

Insbesondere wird von einem Befahren der 
DDR-seitigen Buhnenfelder mit Booten sowie 
dem Betreten des der DDR zugewandten Ufers 
dringend gewarnt. Auch ein zu dichtes Heranfah-
ren an das östliche Ufer sollte vermieden wer-
den. 

Weiter enthält das Merkblatt die Empfehlung, 
beim Befahren dieses Elbeabschnitts ein amtliches 
Ausweispapier mit sich zu führen. 

Zum Grenzverlauf enthält das Merkblatt wegen 
der noch nicht erfolgten Feststellung in diesem Ab-
schnitt keine Aussage. 

Zu Frage 63: 

Die Schwierigkeiten einer eindeutigen Auslegung 
der vorhandenen alliierten Unterlagen und deren 
Praxis auf der Elbe haben dazu geführt, daß eine 
Feststellung des Grenzverlaufs im Elbe-Abschnitt 
noch nicht getroffen werden konnte. Diese Schwie-
rigkeiten bestehen unverändert fort. Die Bundesre-
gierung hat im übrigen stets unmißverständlich zum 
Ausdruck gebracht, daß allein maßgebliche Grund-
lage für die Feststellung des Grenzverlaufs durch 
die Grenzkommission die zum Grundlagenvertrag 
abgegebene Erklärung zu Protokoll über die Aufga-
ben der Grenzkommission ist. Danach bestimmt 
sich der Verlauf der Grenze zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der DDR ausschließlich 
nach den diesbezüglichen Festlegungen des Londo-
ner Protokolls vom 12. September 1944 und späteren 
davon abweichenden Vereinbarungen der damali-
gen Besatzungsmächte. 

Hieran hält die Bundesregierung fest. 
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Anlage 23 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 64): 

Wann wird die Physikalisch-Technische Bundesanstalt den 
Planfeststellungsantrag für ein Endlager für radioaktive Ab-
fälle in der ehemaligen Erzgrube Konrad (Salzgitter) stel-
len? 

Es ist vorgesehen, daß die PTB diesen Antrag im 
August dieses Jahres stellt. 

Anlage 24 

Antwort  

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Fragen des 
Abgeordneten Börnsen (SPD) (Drucksache 9/1731 
Fragen 65 und 66): 

Wann beabsichtigt die Bundesregierung, die durch den da-
maligen Bundesinnenminister Genscher zugesagte Strei-
chung des sog. Vererbungsparagraphen im Bundesvertriebe-
nengesetz zu verwirklichen? 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob für die Finanzierung 
der Pfingsttreffen der Heimatvertriebenen, auf denen u. a. 
Anspruch auf früheres deutsches Land oder von Deutschen 
besiedeltes Land im Osten erhoben wurde, Mittel aus dem 
Bundeshaushalt, wie z. B. für die Vertriebenenkulturarbeit 
oder für die Finanzierung von Eingliederungsmaßnahmen, in 
Anspruch genommen wurden, und ist die Bundesregierung 
bejahendenfalls der Meinung, daß eine solche Verwendung 
von Finanzmitteln haushaltsrechtlich vertretbar ist? 

Zu Frage 65: 

In der schriftlichen Antwort des Bundesministers 
des Innern vom 12. März 1970 auf die mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Strohmayr wurden neue 
Überlegungen zu § 7 des Bundesvertriebenengeset-
zes in Aussicht gestellt. 

Sie haben ergeben, daß dieser Vorschrift nur noch 
eine äußerst geringe praktische Bedeutung zu-
kommt. 

Andererseits könnten bei den weiterhin in großer 
Zahl in die Bundesrepublik Deutschland kommen-
den Aussiedlern Änderungen oder die Streichung 
dieser Vorschrift den Eindruck einer Minderung ih-
rer Rechte erwecken und zu Erschwernissen bei der 
allgemeinen Behandlung der Probleme der sozialen 
und gesellschaftlichen Eingliederung der Aussiedler 
führen. Es ist daher derzeit nicht beabsichtigt, eine 
Änderung oder Streichung des § 7 des Bundesver-
triebenengesetzes anzuregen. 

Zu Frage 66: 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, bei wel-
chem Pfingsttreffen der in der Frage genannte An-
spruch geltend gemacht worden sein soll. 

Mit Zuwendungen des Bundesministers für inner-
deutsche Beziehungen aus Kapitel 2702 Titel 685 02 
„Förderung der deutschlandpolitischen Arbeit — 
einschließlich der Aufgaben nach § 96 BVFG — von 
Flüchtlings- und Vertriebenenverbänden und 
Landsmannschaften" sind deutschlandpolitische 
Programmteile der Bundestreffen zu Pfingsten der 

Landsmannschaften Westpreußen, Ostpreußen, der 
Siebenbürger Sachsen und der Dobrudscha- und 
Bulgariendeutschen gefördert worden. 

Im übrigen sind auch kulturelle Rahmenpro-
gramme bei diesen Pfingsttreffen vom Bundesmini-
ster des Innern gefördert worden. Soweit Zuwen-
dungen gewährt wurden, entsprachen sie der 
Zweckbestimmung der Haushaltsmittel. 

Anlage 25 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Fragen des 
Abgeordneten Dr. Voss (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Fragen 67 und 68): 

Trifft es zu, wie in der Presse berichtet, daß nunmehr zum 
ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land die Zahl der innerhalb eines Jahres registrierten Strafta-
ten die Vier-Millionen-Grenze überschritten hat, und daß die-
ser düstere Rekord noch vor wenigen Jahren von Fachleuten 
der Deliktsbekämpfung als undenkbar angesehen wurde? 

Trifft es zu, daß beispielsweise in der Gewaltkriminalität, 
wie Mord, Totschlag und schwere Körperverletzung, ein An-
stieg im Vergleich zum Vorjahr in Hamburg von 11,3 und in 
Köln gar von 57 v. H. zu beklagen ist, und wie erklärt die Bun-
desregierung diesen beängstigenden Anstieg? 

Zu Frage 67: 

Es trifft zu, daß in der von den Innenministern und 
-senatoren des Bundes und der Länder veröffent-
lichten Polizeilichen Kriminalstatistik 1981 erstmals 
mehr als 4 Millionen Straftaten registriert worden 
sind und zwar insgesamt 4 071 873 Fälle. Das bedeu-
tet eine Steigerung von 6,7 % gegenüber dem Vor-
jahr. Diese Zahlen werden wesentlich durch die 
Diebstahlsdelikte bestimmt, die ca. 2 / 3  aller Strafta-
ten ausmachen. Dabei entfällt ca. 1 /4 dieser Delikte 
auf Fahrrad- und Ladendiebstähle. 

Zu Frage 68: 

Die Gewaltkriminalität nahm in Hamburg gegen-
über 1980 — wie in Ihrer Frage angegeben — um 
11,3 % zu. In Köln betrug der Anstieg dagegen nicht 
57 %, sondern — nach Auskunft des Innenministe-
riums des Landes Nordrhein-Westfalen — 7,74 %; im 
Jahre 1980 war in Köln gegenüber 1979 sogar ein 
leichter Rückgang von 0,33 % festzustellen. 

Im Bundesdurchschnitt wuchs die registrierte Ge-
waltkriminalität gegenüber 1980 um 7,9 %. 

Nach einer Bund-Länder-Vereinbarung werden in 
der Kriminalstatistik zum Oberbegriff „Gewaltkri-
minalität" folgende Delikte zusammengefaßt: Mord, 
Totschlag, Tötung auf Verlangen, Kindestötung, Ver-
gewaltigung, Raub, räuberische Erpressung, räube-
rischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung 
mit tödlichem Ausgang, gefährliche und schwere 
Körperverletzung, Vergiftung, erpresserischer Men-
schenraub, Geiselnahme und Angriff auf den Luft-
verkehr. 

Diese Delikte unterscheiden sich, was z. B. die je-
weiligen Motive, Art und Weise der Tatbegehung so-
wie das soziale Umfeld angeht, so weitgehend, daß 
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zum Gesamtbereich Gewaltkriminalität allgemein 
verbindliche und schlüssige Aussagen über die Ur-
sachen des Anstiegs nicht gemacht werden kön-
nen. 

Anlage 26 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Frage 69): 

Inwieweit werden Bevölkerung und Umwelt in der Bundes-
republik Deutschland durch Kraftwerke in den Anrainerstaa-
ten beeinträchtigt? 

Quantitative Aussagen über den Umfang der Be-
einträchtigung unserer Bevölkerung über Kraft-
werks-Emissionen aus unseren Nachbarstaaten lie-
gen kaum vor. Die OECD hat innerhalb ihrer euro-
päischen Mitgliedstaaten eine Modellrechnung 
durchgeführt, um die Abgabe und die Deposition von 
Schwefel zu ermitteln. Die Ergebnisse sind wegen 
der außerordentlich vielen, sehr komplex wirkenden 
Einflußfaktoren — insbesondere klimatischer Art  — 
mit  einem erheblichen Unsicherheitsfaktor behaf-
tet. Nach dem Ergebnis der Rechnung läßt sich fest-
stellen, daß die Bilanz fast ausgeglichen ist, d. h. wir 
geben an unsere europäischen OECD-Nachbarn 
jährlich so viel ab, wie wir von dort erhalten. 

Um eine bessere Beurteilungsgrundlage zu erhal-
ten und um die weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverschmutzung wirksamer bekämpfen zu kön-
nen, hat die Bundesrepublik Deutschland — mit fast 
allen europäischen Staaten — am 13. November 1979 
das im Rahmen der UN-Wirtschaftskommission für 
Europa verhandelte Übereinkommen über weiträu-
mige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen 
unterzeichnet. Sie wird es demnächst gemeinsam 
mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
deren anderen Mitgliedstaaten ratifizieren. 

Wesentlicher Inhalt dieses Übereinkommen ist: 

1.Die Vertragsparteien bemühen sich, die Luftver-
unreinigungen, einschließlich der grenzüberschrei-
tenden, einzudämmen und so weit wie möglich 
schrittweise zu verringern und zu verhindern. Die-
sem Ziel dienen 

der Austausch von Informationen, insbesondere 
von Meßdaten über Schwefeldioxid 

die Durchführung und Weiterentwicklung des 
europäischen Meßprogramms 

Konsultationen bei grenzüberschreitenden Luft-
verunreinigungen 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, insbe-
sondere zu Meßtechniken, Luftreinhaltetech-
nologien und Wirkungen luftverunreinigender 
Stoffe. 

2. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die best-
möglichen Strategien zur Luftreinhaltung zu erar

-

beiten, vor allem durch den Einsatz der besten ver-
fügbaren und wirtschaftlich vertretbaren Technolo-
gien. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Becker auf die Frage des 
Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 70): 

Wo sind in Schleswig-Holstein bei Post und Bahn bis 1984 
Änderungen vorgesehen, die sich auf den Personalbestand 
auswirken, und wie viele Mitarbeiter(-innen) müssen im ein-
zelnen mit einer Frei- oder Umsetzung rechnen? 

Wie ich bei der Beantwortung der Fragen 295 und 
296 in der Fragestunde vom 5. Oktober 1981 bereits 
ausgeführt habe, ist eine generelle Einschränkung 
der bundesweit angebotenen Dienstleistungen vor 
Ort — über die systemimmanente Anpassung an 
neue Markt- und Verkehrsstrukturen — auch im 
Bundesland Schleswig-Holstein nicht beabsichtigt. 

Nach wie vor beabsichtigt die Deutsche Bundes-
post auch grundsätzlich nicht, Personal zu entlassen. 
Freie Stellen werden im wesentlichen im Rahmen 
des Ersatzbedarfs und nach Maßgabe des Haushalts 
neu besetzt. Personalumsetzungen sind u. a. wegen 
der Notwendigkeit zur wirtschaftlichen Aufgabener-
füllung nicht in jedem Fall zu vermeiden. Sie richten 
sich wie bisher nach haushaltsmäßigen Rahmenbe-
dingungen und den betrieblichen Notwendigkeiten 
unter Berücksichtigung der Vereinbarungen zum 
Rationalisierungsschutz. 

Im Rahmen des festgestellten Voranschlags 82 er-
geben sich für den Bereich Schleswig-Holstein fol-
gende Einzelheiten: 

Die Erhöhung des Erholungsurlaubs, die Gewäh-
rung von Freischichten auch für Beamte sowie die 
vermehrte Abgeltung von Mehrarbeit durch Freizeit 
— statt durch Barabgeltung — dürften bei den Post-
und Fernmeldedienststellen im Land Schleswig

-

Holstein im weiteren Verlauf des Jahres 1982 zu ei-
nem (geschätzten) Mehrbedarf von etwa 75 Vertre-
tern führen. Dem stehen — ebenfalls verteilt auf den 
gesamten Landesbereich — folgende voraussichtli-
chen Wegfälle an Arbeitsposten infolge personal-
wirtschaftlicher Maßnahmen gegenüber: 

neue Bemessungsregelungen 
für Poststellen: 	 – 110 Arbeitsposten 

Neubemessung der 
Fernsprechentstörung: 	– 60 Arbeitsposten 

Diese führen jedoch allenfalls zu Umsetzungen, 
nicht aber zu Entlassungen. 

Die personalwirtschaftlichen Auswirkungen orga-
nisatorischer Maßnahmen im Fernsprechauskunfts-
dienst dürften durch die Verlegung von Auskunfts-
plätzen zu folgenden Zu- bzw. Abgängen an Arbeits-
posten führen: 
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von Hamburg nach Lübeck: + 24 in Lübeck 

von Hamburg nach Kiel: 	+ 22 in Kiel 

von Kiel nach Heide: 	+ 43 in Heide 
(von Kiel) 

Zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung sind 
im Fernmeldewesen in 1982 — über den Ersatzbe-
darf hinaus — ca. 120 Einstellungen (einschließlich 
der Übernahme von CFt-Nachwuchskräften aus der 
eigenen Ausbildung) im Landesbereich vorgese-
hen. 

Angesichts ihrer angespannten Finanzlage muß 
die Deutsche Bundesbahn alle sich bietenden orga-
nisatorischen und kostensparenden Rationalisie-
rungsmaßnahmen durchführen sowie den Bedarf an 
Personal der Nachfrage anpassen. 

Nach Angaben der Deutschen Bundesbahn muß 
im Bereich der Bundesbahndirektion Hamburg, de-
ren Gebiet außer Schleswig-Holstein das Land Ham-
burg und Teile Nord-Niedersachsens umfaßt, mit ei-
ner jährlichen Personalminderung um mindestens 
250 Personen gerechnet werden. Der ausschließlich 
auf Schleswig-Holstein entfallende Anteil kann 
heute im einzelnen noch nicht quantifiziert werden. 
Entsprechend den bisherigen Gepflogenheiten wird 
es keine Entlassungen aus Anlaß der genannten 
Maßnahmen geben. 

Anlage 28 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Hupka (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 71): 

Welche Absichten hatte die Bundesregierung, wenn sie aus 
dem Mikrozensus für 1983 die Frage auch der „Vertriebenen- 
und Flüchtlingseigenschaft" eliminieren wollte? 

Die Bundesregierung hat in dem von ihr einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes über die Durchfüh-
rung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung 
und des Erwerbslebens (Mikrozensusgesetz/Bun-
desrats-Drucksache 140/82), mit dem das geltende, 
bis 1982 befristete Gesetz abgelöst werden soll, aus 
drei Gründen von einer Wiederholung der Fragen 
nach der Vertriebenen- und Flüchtlingseigenschaft 
abgesehen: 

1. Sie hat damit dem Umstand Rechnung zu tragen 
versucht, daß die Beantwortung dieser Fragen 
durch die Bevölkerung bei der im Jahr 1978 
durchgeführten Befragung sehr ungenau war 
und die dabei gewonnenen Ergebnisse sich als 
nur eingeschränkt verwendungsfähig erwiesen 
haben. 

Nach den vom Statistischen Bundesamt durchge-
führten Untersuchungen dürften die Haupt-
gründe für die festgestellte Untererfassung der 
Vertriebenen und Flüchtlinge auf Erinnerungs-
fehler der nachgeborenen Kinder zurückzufüh-
ren sein. 

Bei der im Mai dieses Jahres auf Grund des gel-
tenden Mikrozensusgesetzes durchgeführten Er-
hebung ist versucht worden, durch eine erwei-
terte Fragestellung und durch entsprechende zu-
sätzliche Anweisung der Befrager diese Erinne-
rungsfehler möglichst klein zu halten. 

2. Die Bundesregierung ist mit der Nichtaufnahme 
der Fragen nach der Vertriebenen- und Flücht-
lingseigenschaft in den neuen Gesetzentwurf 
dem Beschluß des Bundesrates in seiner Sitzung 
vom 18. Oktober 1974 gefolgt, der feststellte, daß 
„diese Ergebnisse keinen Aussagewert besitzen". 
In dem durchgeführten Vermittlungsverfahren 
war es damals auf Verlangen der Bundesregie-
rung dazu gekommen, daß die Fragen bis heute 
beibehalten wurden. 

3. Mit der Nichtaufnahme dieser Fragen in den 
neuen Gesetzentwurf wollte die Bundesregie-
rung schließlich auch der zunehmenden Kritik 
der Bevölkerung an einem Übermaß amtlicher 
und nicht-amtlicher statistischer Befragungen 
Rechnung tragen. 

Anlage 29 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Fragen des 
Abgeordneten Dr. Meyer zu Bentrup (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Fragen 72 und 73): 

Welche Überlegungen haben in der Europäischen Gemein-
schaft dazu geführt, in der EG-Richtlinie 78/611/(EWG) vom 
29. Juni 1978 einen Mindestbleigehalt von 0,15 Gramm pro Li-
ter Kraftstoff festzulegen? 

Ist die Bundesregierung unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, daß Äthanolmischkraftstoffe bei gleichen motorischen 
Verhalten geringere Umweltbelastungen, insbesondere Blei-, 
Kohlenwasserstoff- und Kohlenmonoxidemissionen, gegen-
über handelsüblichen Vergaserkraftstoffen mit sich bringen, 
gegebenenfalls bereit, auf eine Änderung der o. g. EG-Richtli-
nie hinzuwirken? 

Zu Frage 72: 

Die EG-Richtlinie 78/611/(EWG) vom 29. Juni 1978 
legt für den Bereich der Europäischen Gemeinschaf-
ten einen Bleigehalt von höchstens 0,4 g pro Liter 
Kraftstoff fest. Unter Berücksichtigung des deut-
schen Benzinbleigesetzes ist darüber hinaus eine 
Bestimmung in die Richtlinie aufgenommen wor-
den, nach der der Gehalt des Bleis im Benzin von 
den Mitgliedstaaten bis auf 0,15 g pro Liter herabge-
setzt werden kann. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist bisher das 
einzige Mitgliedsland der EG, in dem die schärfere 
Begrenzung des Bleigehalts in Benzin in Kraft ist. 
Lediglich im Vereinigten Königreich ist ab 1984 eine 
entsprechende Regelung vorgesehen. Die Begren-
zung auf 0,15 g Blei pro Liter schöpft die derzeitigen 
Möglichkeiten zum Ersatz des Bleis durch hochokta-
nige Mischkomponenten aus. 
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Zu Frage 73: 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
sämtliche Möglichkeiten zur Herabsetzung der 
Emission von Blei, Kohlenwasserstoffen und Koh-
lenmonoxid genutzt werden müssen. Äthanol-
Mischkraftstoffe können hierzu einen Beitrag lei-
sten. 

Wie Herr Parlamentarischer Staatssekretär von 
Schoeler bereits am 26. Mai in seiner Antwort auf 
Ihre Fragen (Plenarprotokoll 9/102, S. 6152) ausge-
führt hat, würde der Ersatz der Bleizusätze durch 
andere Stoffe wie Äthanol-Mischkraftstoffe techni-
sche Probleme aufwerfen, die zur Zeit noch nicht ge-
löst sind. Darüber hinaus sind Ersatzstoffe noch 
nicht in ausreichender Menge verfügbar. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
übrigen EG-Mitgliedstaaten die Begrenzung des 
Benzinbleigehaltes auf 0,15 g Blei pro Liter ebenfalls 
wie die Bundesrepublik einführen sollten. Sie wird 
sich darüber hinaus für eine weitergehende EG-ein-
heitliche Herabsetzung des Bleigehaltes einsetzen, 
wenn die technischen Voraussetzungen und eine 
ausreichende Verfügbarkeit hochoktaniger Misch-
komponenten absehbar sind. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Fragen 
des Abgeordneten Feile (SPD) (Drucksache 9/1731 
Fragen 79 und 80): 

Treffen Berichte zu, wonach die seit 1. Januar 1981 für Voll-
streckung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Sozialbe-
hörden des Bundes — einschließlich der Bundesanstalt für 
Arbeit — zuständigen Hauptzollämter erhebliche Arbeits-
rückstände aufweisen, und gegebenenfalls in welcher be-
tragsmäßigen Höhe? 

Kann durch die zusätzliche Bereitstellung von Sach- und 
Personalmitteln bei den Vollstreckungsstellen der Hauptzoll-
ämter die Beibringung solcher öffentlich-rechtlichen Forde-
rungen beschleunigt werden? 

Zu Frage 79: 

Seit dem Inkrafttreten des X. Buchs des Sozialge-
setzbuchs am 1. Januar 1981 ist die Zollverwaltung 
für die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldfor-
derungen im Sozialbereich des Bundes zuständig. 
Die Zollverwaltung war auf die Übernahme dieser 
neuen Aufgaben nicht vorbereitet, weil während des 
Gesetzgebungsverfahrens für das Sozialgesetz-
buch X der Umfang der anfallenden Vollstreckun-
gen nicht ermittelt worden war. Man war vielmehr 
davon ausgegangen, daß mit diesem Gesetz keine 
nennenswerte Mehrbelastung des Bundes verbun-
den sei. 

Erst nach der Verabschiedung des Gesetzes stellte 
sich heraus, daß im Sozialbereich jährlich schät-
zungsweise rund 500 000 Vollstreckungsfälle anfal-
len, die nach vorläufigen Berechnungen im Bundes-
gebiet rund 480 zusätzliche Arbeitskräfte für die 
Zollverwaltung erfordern. 

Da diese Arbeitskräfte bisher erst zum Teil zur 
Verfügung gestellt werden konnten, sind bei den er-
suchenden Sozialbehörden und den Vollstreckungs

-

Hauptzollämtern zum Teil Vollstreckungsrück-
stände eingetreten. Über die betragsmäßige Höhe 
dieser Rückstände liegen keine Erkenntnisse vor. 
Die Bundesanstalt für Arbeit beziffert ihre Gesamt-
außenstände — also nicht nur die Vollstreckungs-
rückstände — mit rund 1,6 Milliarden DM; über die 
Außenstände der anderen Sozialbehörden liegen 
keine Zahlen vor. 

Zu Frage 80: 

Für die Vollstreckung nach dem Sozialgesetz-
buch X wurden im Bundeshaushalt 1981 120 zusätz-
liche Stellen für die Zollverwaltung bewilligt. 

Über weitere Verstärkungen von Sach- und Perso-
nalmittel läßt sich eine Entscheidung erst treffen, 
wenn der Gesamtumfang und das regionale Auf-
kommen der Vollstreckungsfälle feststeht. Diese 
Frage wird bei der Aufstellung des Haushaltes 1984 
zu prüfen sein. Diese Prüfung erfaßt auch evtl. Um-
setzungen innerhalb der Zollverwaltung. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Fragen 
des Abgeordneten Dr. Kübler (SPD) (Drucksache 
9/1731 Fragen 81 und 82): 

Beabsichtigt die Bundesregierung, den auf Grund des mit 
Wirkung vom 1. Januar 1981 erfolgten Übergang der Zwangs-
vollstreckungen im Sozialbereich von kommunalen Vollstrek-
kungsstellen auf die Zollverwaltung anerkannten zusätzli-
chen Gesamtstellenbedarf bei der Zollverwaltung in Höhe 
von ca. 480 Stellen in einer zweiten Rate in Höhe von 120 Stel-
len im Haushalt 1983 weiter zu realisieren, nachdem zwar in 
den Haushalt 1981 eine erste Rate von 120 Stellen, in den 
Haushalt 1982 aber keine zweite Rate aufgenommen worden 
ist? 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung die inzwischen auf-
gelaufenen Vollstreckungsrückstände aus dem Sozialbe-
reich? 

Zu Frage 81: 

Es trifft zu, daß der Personalmehrbedarf der Zoll-
verwaltung im Bundesgebiet für die Übernahme der 
Vollstreckungsaufgaben aus dem Sozialbereich vor-
läufig auf 480 Stellen geschätzt wird. Hierauf sind 
als erste Rate im Haushaltsjahr 1981 120 Stellen be-
willigt und im November 1981 freigegeben worden. 
Außerdem wurden in den Haushaltsplänen 1981 und 
1982 entsprechende Sachausgaben einschließlich 
der Ausgaben für die technische Ausstattung der 
Vollstreckungsstellen bewilligt. 

Gesamtumfang und regionales Aufkommen der 
Vollstreckungsfälle konnten bisher noch nicht ge-
nau ermittelt werden. Bei dieser Sachlage muß die 
Bundesregierung zunächst die weitere Entwicklung 
abwarten. Dabei wird sie sich bemühen, zunächst 
die vordringlichen Fälle, bei denen Verjährung 
droht, abzuwickeln. Ob und in welcher Höhe eine 
weitere Rate zusätzlicher Stellen anzufordern ist, 
wird die Bundesregierung bei der Aufstellung des 
Haushaltsentwurfs 1984 prüfen. 
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Zu Frage 82: 

Über die betragsmäßige Höhe der Rückstände aus 
dem Sozialbereich liegen der Bundesregierung 
keine Erkenntnisse vor. Die Bundesanstalt für Ar-
beit beziffert ihre Gesamtaußenstände — also nicht 
nur die Vollstreckungsrückstände — mit rd. 1,6 Milli-
arden DM über die Außenstände der anderen Sozial-
behörden liegen der Bundesregierung keine Zahlen 
vor. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Frage des 
Abgeordneten Linsmeier (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 85): 

Plant die Bundesregierung einen Gesetzentwurf mit dem 
Ziel der Ersetzung der Gewerbesteuer durch andere Einnah-
mequellen für die Gemeinden vorzulegen, und wenn ja, an 
welche kompensatorische Einnahmequelle für die Gemein-
den denkt die Bundesregierung? 

Die Bundesregierung plant keinen Gesetzentwurf, 
um die Gewerbesteuer abzuschaffen und den Ge-
meinden zum Ausgleich andere Einnahmequellen 
zuzuweisen. Die Bundesregierung hat sich vielmehr 
im Interesse der kommunalen Finanzautonomie im-
mer wieder klar zur Beibehaltung der Gewerbe-
steuer mit ihrem für die Selbstverwaltung der Ge-
meinden bedeutsamen Hebesatzrecht bekannt. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Fragen 
des Abgeordneten Dr. von Wartenberg (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Fragen 86 und 87): 

Kann die Bundesregierung Berichte bestätigen, wonach die 
Mehreinnahmen auf Grund der Besteuerung von Isopropylal-
kohol wegen der großen Nachfrageelastizität sowie der Sub-
stituierung dieses Rohstoffs durch steuerfreie Substanzen die 
für 1982 geschätzte Höhe von über 200 Millionen DM wesent-
lich unterschreiten werden? 

Kann die Bundesregierung Berichte bestätigen, wonach die 
Hersteller von Kosmetikartikeln trotz einer weitgehenden 
Verwendung von steuerfreien Substanzen in ihren Produk-
ten an der Preiserhöhung auf Grund der Besteuerung von 
Isopropylalkohol festhalten, und wenn ja, welche Konsequen-
zen zieht die Bundesregierung daraus? 

Zu Frage 86: 

Nach den der Bundesregierung bisher vorliegen-
den Zahlen über die Verwendung von Isopropylalko-
hol und anderen Ersatzalkoholen bei der Herstel-
lung kosmetischer Erzeugnisse muß davon ausge-
gangen werden, daß die für 1982 ursprünglich erwar-
teten Mehreinnahmen von 215 Millionen DM nicht 
erreicht werden. Der Grund hierfür dürfte in erster 
Linie darin liegen, daß der Verbrauch zu hoch ge-
schätzt worden ist, die damalige Schätzung beruhte 
auf Schätzungen der Industrie des Verbrauchs soge-
nannter Ersatzalkohole bei der Herstellung kosme-
tischer Erzeugnisse. 

Die Bundesregierung besitzt keine Unterlagen 
darüber, ob und inwieweit die Industrie nach dem 
1. April 1981 bei der Herstellung kosmetischer Er-
zeugnisse auf steuerfreie Ersatzstoffe ausgewichen 
ist. 

Zu Frage 87: 

Die Bundesregierung kann nicht bestätigen, daß 
Kosmetikhersteller, die anstelle von Isopropylalko-
hol jetzt möglicherweise steuerfreie Ersatzstoffe 
verwenden, ihre Preise wegen der Besteuerung des 
Isopropylalkohols erhöht haben und daran festhal-
ten. Da kein Hersteller verpflichtet ist, die genaue 
Zusammensetzung von kosmetischen Erzeugnissen 
anzugeben, liegen hierüber keine Informationen 
vor. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 88): 

Treffen Pressemeldungen zu, daß die Bundesregierung die 
Einführung einer „Quellen-Steuer" plant und demnach der 
Staat nach den Sparbüchern der Sparer greifen will? 

Die Presse hat in den vergangenen Wochen zahl-
reiche Spekulationen über den Abbau von Steuer-
vergünstigungen und die Beseitigung von Schlupflö-
chern in der Besteuerung verbreitet. 

Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Fragen 
des Abgeordneten Dr. Olderog (CDU/CSU) (Druck-
sache 9/1731 Fragen 89 und 90): 

Für welchen Zeitraum können die Reeder und Besatzungen 
der „Butterschiffe" davon ausgehen, daß ihre gewerbliche Tä-
tigkeit rechtlich und tatsächlich gesichert ist? 

Welche Verhandlungen, Initiativen oder sonstige Schritte 
hat die Bundesregierung auf europäischer Ebene unternom-
men, um den Fortbestand der „Butterschiffe" dauerhaft zu si-
chern? 

Nach dem Ihnen bekannten Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs vom 7. Juli 1981 muß davon aus-
gegangen werden, daß die Eingangsabgabenfreihei-
ten für Einkäufe unversteuerter oder unverzollter 
Waren im innergemeinschaftlichen Reiseverkehr 
gemeinschaftsrechtlich bedenklich sind. Das gilt 
insbesondere für die sogenannten „Butterfahrten". 
Die deutschen Rechtsvorschriften sind dem Ge-
meinschaftsrecht zwar noch nicht angepaßt worden, 
doch bedeutet das nicht, daß Veranstaltungen sol-
cher Einkaufsfahrten — als Stichfahrten ohne Be-
rührung eines Auslandshafens oder als Fahrten zu 
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dem Hafen eines anderen EG-Landes — gesichert 
seien. 

Die Bundesregierung tritt dafür ein, daß die Frage 
der Abgabenbefreiungen im innergemeinschaftli-
chen Schiffs- und Flugreiseverkehr in der Gemein-
schaft einheitlich und gleichzeitig — gegebenenfalls 
auch übergangsweise — gelöst wird. Dieser Stand-
punkt ist der EG-Kommission mitgeteilt worden. Sie 
hat erklärt, sie halte die fraglichen Abgabenbefrei-
ungen für gemeinschaftsrechtswidrig. Es ist damit 
zu rechnen, daß sie gegen die Bundesrepublik 
Deutschland ein Vertragsverstoßverfahren einleiten 
wird. 

Die weitere Entwicklung hängt wesentlich von 
dem Vorgehen der Gemeinschaftsorgane und der 
Haltung der anderen Mitgliedstaaten ab. Eine zu-
sätzliche deutsche Initiative kommt— jedenfalls zur 
Zeit — nicht in Betracht. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Frage des 
Abgeordneten Meininghaus (SPD) (Drucksache 
9/1731 Frage 91): 

Welche Steuerausfälle entstehen, weil beim Kauf bzw. Ver-
kauf von steuerlich bereits voll oder zum größten Teil abge-
schriebenen Wohnungen als Eigentumswohnungen noch ein-
mal erhöhte oder normale Abschreibungen erfolgen können, 
und welche Konsequenzen will die Bundesregierung daraus 
ziehen? 

Das vorliegende Datenmaterial läßt keine gesi-
cherte Schätzung der Steuermindereinnahmen zu, 
die durch nochmalige erhöhte oder normale Ab-
schreibungen beim Kauf von steuerlich bereits voll 
oder zum größten Teil abgeschriebener Wohnungen 
als Eigentumswohnungen entstehen. 

Die gesamten Steuermindereinnahmen durch 
§ 7 b-Abschreibungen beim Erwerb von Gebäuden 
und Eigentumswohnungen aus dem Bestand wer-
den auf der Grundlage von Umfrageergebnissen bei 
Bausparkassen und Verbänden auf ca. 400 Millionen 
DM im Erstjahr geschätzt. Auf Eigentumswohnun-
gen dürften davon etwa 100 Millionen DM entfallen. 
Bei unveränderten Bedingungen kumulieren diese 
Steuermindereinnahmen in 8 Jahren auf das Acht

-

fache. 

Die Bundesregierung hat in der letzten Zeit eine 
ganze Reihe von Initiativen im wohnungspolitischen 
Bereich eingeleitet, die zum Teil bereits Gesetzes-
kraft erlangt haben. Dazu gehören u. a. die Verbesse-
rung der Förderung des Wohneigentums, die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen des freifinan-
zierten Mietwohnungsbaus, Maßnahmen zum Ab-
bau der Fehlsubventionierung im sozialen Woh-
nungsbau sowie Änderungen des Mietrechts ein-
schließlich der Absicherung der Rechte der Mieter 
im Falle der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen. Die Bundesregierung ist der Auffas-
sung, daß es nun darauf ankommt, die eingeleiteten 
Schritte zügig umzusetzen. Investoren und Mieter 
müssen sich auf die Berechenbarkeit der steuerli

-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen verlas-
sen können. Die Bundesregierung hat im gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht die Absicht, weitere steuer-
rechtliche Maßnahmen im Bereich der Wohnungs-
wirtschaft einzuleiten. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Fragen des 
Abgeordneten Freiherr von Schorlemer (CDU/CSU) 
(Drucksache 9/1731 Fragen 92 und 93): 

Ist die Bundesregierung bereit, bei der EG-Kommission 
darauf hinzuwirken, daß das mit Thailand ausgehandelte 
Selbstbeschränkungsabkommen für Tapioka eingehalten 
wird und nicht von irgendeiner Seite unterlaufen wird? 

Wie hoch sind nach Kenntnis des Bundesministers für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten die Auswinterungs-
schäden im laufenden Wirtschaftsjahr? 

Zu Frage 92: 

Bereits in dem mit Thailand ausgehandelten 
Selbstbeschränkungsabkommen über Tapioka 
wurde der Grundsatz festgehalten, daß der Abkom-
menszweck nicht von thailändischen Konkurrenz-
ländern unterlaufen wird. 

Die EG-Kommission hat daher auch eine Kontin-
gentierung der Tapiokalieferungen 
— gegenüber den übrigen Nicht-GATT-Ländern 
autonom vorbereitet und 
— gegenüber den GATT-Ländern ausgehandelt. 

Einfuhren über diese drei Mengengrenzen, näm-
lich für Thailand, andere Nicht-GATT-Länder und 
GATT-Länder, hinaus werden der Abschöpfung un-
terworfen und verlieren damit den bisherigen Wett-
bewerbsvorteil gegenüber EG-Getreide. 

Der EG-Ministerrat wird unmittelbar nach Ab-
schluß des eingeleiteten Verfahrens zur Unterrich-
tung des Europäischen Parlaments den Tapioka-Re-
gelungen zustimmen. Mit einer Inkraftsetzung am 
1. August 1982 kann gerechnet werden. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
diese Maßnahmen ausreichen, um ein Unterlaufen 
des Selbstbeschränkungsabkommens EG/Thailand 
zu verhindern. 

Zu Frage 93: 

Der ungünstige Witterungsverlauf im vergange-
nen Winter hat zu erheblichen Auswinterungsschä-
den geführt. Für das Bundesgebiet wurden von den 
amtlichen Ernteberichterstattern folgende Schäden 
in Prozent der Aussaatfläche ermittelt: 

Winterweizen 	 9,9 % 
Winterroggen 	 4,7 % 
Wintergerste 	 26,8 % 
Winterraps 	 7,1 % 

Die größten Ausfälle sind in Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen. Sie betrugen 
in diesen beiden Ländern bei Wintergerste 60 bzw. 
36 %, bei Winterweizen 29 bzw. 15 %. Schäden in die- 
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ser Höhe sind seit 20 Jahren nicht mehr festgestellt 
worden. 

Die ausgewinterten Flächen sind mit Sommerwei-
zen und Sommergerste neu bestellt worden. Obwohl 
das Ertragsniveau bei den Sommergetreidearten na-
türlich niedriger liegt als beim Wintergetreide, sind 
die Aussichten für die Getreideernte insgesamt nach 
dem guten Wachstumsverlauf der letzten Wochen 
durchaus zufriedenstellend. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Fragen des 
Abgeordneten Krey (CDU/CSU) (Drucksache 9/1731 
Fragen 94 und 95): 

Sind der Bundesregierung die auf Grund der besonderen 
Struktur des Bergischen Lands die sich dort ergebenden Bela-
stungen der Landwirtschaft bekannt, und sieht die Bundesre-
gierung die Notwendigkeit eines speziellen Förderungspro-
gramms für die bergische Landwirtschaft, etwa in Form der 
Einbeziehung in das bereits laufende Bergbauernprogramm 
als gegeben an? 

Wann ist mit der Einbeziehung der bergischen Landwirt-
schaft in das laufende Bergbauernprogramm zu rechnen? 

Bund und Länder haben im Jahre 1974 auf der 
Grundlage der Brüsseler Bergbauernrichtlinie ge-
meinsam die nationalen Kriterien für das spezielle 
Förderungsprogramm zugunsten landwirtschaftli-
cher Betriebe in den Berg- und benachteiligten Ge-
bieten festgelegt. Die Abgrenzung im einzelnen ob-
lag dann den Ländern. In den folgenden Jahren wur-
den diese benachteiligten Gebiete zur Beseitigung 
bestehender Härten erweitert. Heute gehören rd. 1 /3 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche unseres 
Landes zu diesem Förderprogramm mit erleichter-
tem Zugang zur Förderung von einzelbetrieblichen 
Investitionen und günstigeren Förderkonditionen. 
In rund einem Drittel dieser Gebiete erhalten land-
wirtschaftliche Betriebe bei Erfüllung bestimmter 
Bedingungen außerdem eine direkte Einkommens-
übertragung, die sogenannte Ausgleichszulage. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Ländern 
bei der Abgrenzung sind der Bundesregierung die 
besonderen natürlichen und strukturellen Verhält-
nisse wie auch die unterschiedlichen Belastungen 
der Teilräume des Bundesgebiets im Grundsatz be-
kannt. Sie ist mit den Ländern der Auffassung, daß 
mit dem relativ großen Umfang der benachteiligten 
Gebiete in unserem Lande die schwierigsten land-
wirtschaftlichen Gebiete in dem speziellen Förde-
rungsprogramm erfaßt wurden. Sie ist ferner der 
Auffassung, daß damit ein erforderlicher Beitrag zur 
Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung und 
zur Erhaltung der Landschaft in diesen Gebieten ge-
leistet wird. Sie verkennt dabei nicht, daß mit dieser 
— wie mit jeder räumlichen Abgrenzung — gewisse 
Härten an den Grenzen entstehen, die zwar abgemil-
dert, aber nicht voll beseitigt werden können. Die 
Bundesregierung hat sich hierum zusammen mit 
den Ländern seit der ersten Abgrenzung 1974 be-
müht. Im Rahmen der Abgrenzung sind Teile des 
Bergischen Landes in das spezielle Förderpro-

gramm einbezogen worden. Die Einbeziehung von 
weiteren Teilen des Bergischen Landes in die be-
nachteiligten Gebiete würde die Festlegung von wei-
teren Schwellenwerten bei den Abgrenzungskrite-
rien erfordern, was unweigerlich zu einer erhebli-
chen Ausweitung der benachteiligten Gebiete auch 
in anderen Teilen des Bundesgebiets führen würde. 
Dies müßte nicht nur in Brüssel notifiziert werden, 
sondern wäre auch mit Blick auf die Situation der öf-
fentlichen Haushalte derzeit nicht durchführbar. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Frage 
des Abgeordneten Eigen (CDU/CSU) (Drucksache 9/ 
1731 Frage 96): 

Durch welche besseren Schutzmaßnahmen hätte nach Mei-
nung der Bundesregierung das Einschleppen der Maul- und 
Klauenseuche nach Nordrhein-Westfalen aus Dänemark oder 
der DDR verhindert werden können? 

Es gibt zur Zeit keine gesicherten Anhaltspunkte 
über den Einschleppungsweg der am 1. Juni 1982 in 
einem Schweinemastbestand in Wuppertal festge-
stellten Maul- und Klauenseuche (MKS); insofern ist 
auch keine Aussage möglich, ob ein Zusammenhang 
zwischen dem durch den MKS-Virustyp 01 verur-
sachten Seuchenausbruch in Wuppertal und dem 
Seuchengeschehen in Dänemark oder in der DDR 
besteht, oder ob das Virus aus einem anderen Land 
in die Bundesrepublik eingeschleppt worden ist. 

Nach Bekanntwerden der MKS-Seuchenfälle in 
Dänemark und in der DDR Mitte März dieses Jahres 
sind sofort alle fachlich notwendigen Maßnahmen 
zum Schutz gegen eine Verschleppung der Seuche 
ergriffen worden. Angesichts der Gemeinschafts-
kompetenz wurden diese Maßnahmen durch Ent-
scheidungen der EG-Kommission und zusätzliche 
nationale Rechtsvorschriften angeordnet. Sie be-
rücksichtigten in ausreichendem Maße die jeweilige 
Seuchenlage und beruhten insbesondere in Ver-
pflichtungen des Exportlandes, bestimmte Garan-
tien über die seuchenfreie Herkunft von Klauentie-
ren sowie von Fleisch und Erzeugnissen von Klauen-
tieren sicherzustellen bzw. durch amtsärztliche Be-
scheinigungen nachzuweisen; darüber hinaus waren 
Desinfektionsmaßnahmen sowie die Kontrolle des 
Reiseverkehrs vorgesehen. 

Weitergehende Maßnahmen waren fachlich we-
der erforderlich noch bei Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit vertretbar. Dazu muß in 
diesem Zusammenhang allgemein festgestellt wer-
den, daß unter Berücksichtigung des heute weltwei-
ten, intensiven Personen- und Warenverkehrs Seu-
chenverschleppungen nicht mit absoluter Sicherheit 
ausgeschlossen werden können; dies gilt angesichts 
der besonderen Eigenschaften des MKS-Virus ins-
besondere auch für die Maul- und Klauenseuche. 

Außer dem Fall in Wuppertal sind bis zum heuti-
gen Tage keine weiteren MKS-Ausbrüche in der 
Bundesrepublik vorgekommen, was zu der Hoff- 
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nung berechtigt, daß es sich bei dem Geschehen nur 
um einen Einzelfall gehandelt hat. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grobecker auf die Fragen 
des Abgeordneten Helmrich (CDU/CSU) (Drucksa-
che 9/1731 Fragen 100 und 101): 

Bestätigt die Bundesregierung Angaben des Deutschen 
Verbraucherschutzverbands, wonach in der Bundesrepublik 
Deutschland die radioaktive Bestrahlung von Lebensmitteln 
eingeführt werden soll, um diese Waren haltbarer zu ma-
chen? 

Wenn ja, welche zwingenden Gründe sind für diese Ent-
wicklung ausschlaggebend, und wie beurteilt die Bundesre-
gierung die Warnungen des Deutschen Verbraucherschutz-
verbands vor negativen Folgen einer solchen Bestrahlung? 

Zu Frage 100: 

Dem Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit liegen Anträge von einigen Firmen auf 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 37 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes 
für eine beschränkte Zulassung der Bestrahlung zur 
Entkeimung von Gewürzen vor. Die Prüfung der ge-
nannten Anträge ist noch nicht abgeschlossen. 

Eine allgemeine Zulassung der Behandlung von 
Lebensmitteln mit ionisierenden Strahlen zum 
Zwecke der besseren Haltbarmachung ist nicht be-
absichtigt. 

Zu Frage 101: 

Die Frage kann noch nicht beantwortet werden. 
Die Gründe ergeben sich aus der Antwort auf die 
Frage 100. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grobecker auf die Frage 
des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1731 Frage 102): 

Wird die Ankündigung des Bundesverteidigungsministers, 
1986 den Wehrdienst auf 18 Monate zu verlängern, die Bun-
desregierung veranlassen, bei der Neuregelung des Zivildien-
stes schon jetzt in den Gesetzesvorlagen auch eine entspre-
chende Verlängerung des Zivildienstes ab 1986 vorzusehen? 

Die Bundesregierung sieht sich durch die Ankün-
digung des Bundesverteidigungsministers hierzu 
nicht veranlaßt. Zum einen liegt die Gesetzgebungs-
initiative für eine Neuordnung des Rechts der 
Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes 
derzeit bei den Fraktionen des Deutschen Bundesta-
ges. In diesem Zusammenhang hat ein Gespräch mit 
Vertretern aller im Bundestag vertretenen Parteien 
am 1. Dezember 1981 im Bundesministerium für Ju-
gend, Familie und Gesundheit stattgefunden. Zum 
anderen wäre es gesetzgebungstechnisch unüblich, 
bereits im Vorgriff auf beabsichtigte, aber noch kei-
nesfalls feststehende Gesetzesänderungen bei einer  

gesetzlichen Neuregelung ungewisse zukünftige Ge-
setzesänderungen zu berücksichtigen. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Becker auf die Fragen des 
Abgeordneten Klein (Dieburg) (SPD) (Drucksache 
9/1731 Fragen 110 und 111): 

Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus 
dem Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg (Az. An 4 K 81 
A 1369) zu ziehen, nach dem die Einteilung der Telefonnahbe-
reiche wegen der raumbedeutsamen Maßnahme nicht ohne 
Beteiligung der Kommunen hätte erfolgen dürfen? 

Bereitet die Bundesregierung eine Neueinteilung der Tele-
fonnahbereiche nach neuen Kriterien in den Gebieten vor, in 
denen in den letzten Jahren erhebliche Kritik geübt worden 
ist, weil Verflechtungsbeziehungen zwischen den Kommunen 
nicht hinreichend gewürdigt worden sind? 

Die Deutsche Bundespost hat gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Augsburg vom 2. Dezember 
1981 Berufung eingelegt. 

Die Deutsche Bundespost hat — unbhängig von 
dem Urteil des Verwaltungsgerichts in Augsburg — 
immer wieder angekündigt, daß sie sich auf der 
Grundlage der bei der Einführung des Nandienstes 
gewonnenen Erkenntnisse mit der Frage einer Wei-
terentwicklung des neuen Tarifsystems befassen 
wird. Dabei soll auch untersucht werden, inwieweit 
es sinnvoll und finanziell vertretbar ist, die Nahbe-
reiche angemessen auszuweiten. 

Dies kann jedoch nicht vor Abschluß der Einfüh-
rung des neuen Tarifsystems geschehen, die in der 
ersten Hälfte des kommenden Jahres beendet sein 
wird. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Becker auf die Fragen des 
Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) (Drucksa-
che 9/1731 Fragen 114 und 115): 

Wie wurde der Gebührenverzicht für Hilfspakete nach Po-
len von den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland ange-
nommen, wieviel Hilfspakete wurden in den ersten fünf Mo-
naten dieses Jahrs nach Polen im Vergleich zum Vorjahr ge-
schickt? 

Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung, da der 
Kriegszustand in Polen und die Not der Bürger in Polen wei-
ter fortbestehen, über eine Gebührenregelung bzw. einen Ge-
bührenerlaß für die Zeit nach dem 30. Juni 1982? 

Die Bundesregierung hatte angesichts der schwie-
rigen Versorgungslage in Polen Anfang des Jahres 
beschlossen, die spontane Hilfsbereitschaft der bun-
desdeutschen Bevölkerung durch eine Gebühren-
befreiung für private Geschenkpakete aus der Bun-
desrepublik Deutschland nach Polen zu unterstüt-
zen. 

Diese Maßnahme, die von vornherein als Sofort-
hilfe bis zum 30. Juni 1982 befristet war, soll nicht 
verlängert werden. 
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In den ersten fünf Monaten des Jahres 1982 wur-
den rund 3 Millionen Postpakete nach Polen einge-
liefert. Im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres 
waren es rund 570 000 Pakete. 

Der dabei entstandene Gebührenausfall in Höhe 
von ca. 63 Millionen DM wird der Deutschen Bun-
despost aus dem Bundeshaushalt erstattet. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Kuhlwein auf die Fragen 
des Abgeordneten Austermann (CDU/CSU) (Druck-
sache 9/1731 Fragen 116 und 117): 

Welche Kosten sind aus welchem Haushaltstitel für die Er-
stellung des Gutachtens zur Gesamtschulentwicklung in Dä-
nemark, Frankreich, den Niederlanden und Norwegen und 
die Erarbeitung sowie die Veröffentlichung des vom Parla-
mentarischen Staatssekretär Kuhlwein am 11. Mai 1982 vor-
gelegten Berichts zum Thema Gesamtschule aufgewendet 
worden? 

Ist beabsichtigt, auch weiterhin außerhalb der Zuständig-
keiten des Bundes vergleichende Untersuchungen über den 
Erfolg und die Entwicklung anderer allgemeinbildender 
Schulsysteme in westeuropäischen Ländern in Auftrag zu ge-
ben? 

Zu Frage 116: 

Die im April veröffentlichte Broschüre „Thema: 
Gesamtschule" enthält vier Gutachten und einen 
Aufsatz zur Gesamtschulentwicklung in westeuro-
päischen Staaten. Der Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft hat die Gutachten im Rahmen sei-
ner Ressortaufgaben bei anerkannten Sachverstän-
digen in Auftrag gegeben, um ausländische Erfah-
rungen für die nationale bildungspolitische Diskus-
sion nutzbar zu machen. 

Jeder Gutachter hat ein Honorar von 2 000,— DM 
erhalten. Nebenauslagen, z. B. für Übersetzungs- und 
Schreibarbeiten, sind in unterschiedlicher Höhe mit 
einem Betrag von insgesamt 1041,80 DM erstattet 
worden. Für die redaktionelle Überarbeitung der 
Gutachten durch eine Fachjournalistin wurden  

2000,— DM aufgewandt. Der Autor des Aufsatzes 
hat das Recht zum Nachdruck kostenlos gewährt. 
Für den Druck der Broschüre sind 12 188,31 DM ver-
ausgabt worden. Die Gesamtkosten belaufen sich so-
mit auf 23230,11 DM. Sie sind haushaltsmäßig aus 
Kapitel 3101 Titel 526 02 (Kosten für Sachverständi-
ge) und Kapitel 3101 Titel 53104 (Öffentlichkeitsar-
beit) bestritten worden. 

Die äußere Form der Publikation ist bewußt ein-
fach, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. 
Die Nachfrage nach dieser Schrift ist außerordent-
lich groß. Schon wenige Wochen nach ihrem Er-
scheinen ist weit mehr als die Hälfte der Auflage von 
rund 7 000 Stück bereits abgerufen worden. 

Zu Frage 117: 

Der Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft wird auch zukünftig zur Wahrnehmung sei-
ner Ressortaufgaben u. a. als Grundlage für die Be-
teiligung an der gemeinsamen Bildungsplanung 
nach Artikel 91 b GG Forschungsaufträge und Gut-
achten vergeben. 

Die in diesem Rahmen zu fördernden Vorhaben 
zur vergleichenden Bildungsforschung, z. B. zur 
Lage der Bildungseinrichtungen in den westeuro-
päischen Staaten, werden wie bisher auch zukünftig 
wichtige Hinweise für die Bildungsplanung in der 
Bundesrepublik Deutschland erbringen. Der Blick 
über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 
fördert die nationale Entwicklung des Bildungswe-
sens und ist ein Beitrag zur internationalen Zusam-
menarbeit insbesondere der westeuropäischen Staa-
ten. 

Die Frage vergleichender Untersuchungen über 
den Erfolg und die Entwicklung anderer allgemein

-

bildender Schulsysteme in Westeuropa stellt sich im 
Rahmen der Ressortforschung nicht, da außer in 
den Benelux-Ländern, in Österreich und in einigen 
Kantonen der Schweiz überall, jedenfalls bis zum 
Ende der Sekundarstufe I, Gesamtschulen beste-
hen. 
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